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1. Uebersicht über die Verhandlungen 

Resume des deliberations 

x 157/89.067 s Gegen Missbräuche der Fortpflanzungs
und Gentechnologie beim Menschen. Volksinitiative 

Botschaft und Beschlussesentwurf vom 18. September 
1989 (BBl III, 989) über die Volksinitiative «gegen Miss
bräuche der Fortpflanzungs- und Gentechnologie beim 
Menschen». 
N Darbellay, Bäumliri Ursula, Basler, Carobbio, Eggly, Fanlc

hauser, Frey Claude, Frey Walter, Nabholz, Portmann, !le
vaclier, Scheidegger, Segmüller, Seiler Rolf, Stocker, Ulnch, 
Wanner, Wiederkehr, Zwingli (19) 

S Piller; Flückiger, Gautier, Hänsenberger, Huber, Küchler, 
Lauber, Meier Josi, Schoch, Simmen, Zimmerli (11) 

1990 20. Juni. Beschluss des Ständerates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
1991 20. März. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Beschluss des Ständerates. 
1991 11. Juni. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1991 21. Juni. Beschluss des Ständerates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1991 21. JunL Beschluss des Nationalrates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabstimmung angenommen.; 

Bundesblatt II, 1475 

Motion der Kommission, vom 31. Januar 1991 

Genomanalysen 
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Vorlage zu unterbreiten, 
die die Anwendung der Genomanalysen regelt. Insbesondere 
sind die Anwendungsbereiche zu definieren und der Schutz der 
erhobenen Daten zu gewährleisten. 

1991 20. März. Beschluss des Nationalrates: Die Motion wird 
angenommen. 
1991 11. Juni. Beschluss des Ständerates: Die Motion des 
Nationalrates wird angenommen. 

x 157/89.067 e Tuchniques de reproduction et de mani
pulation genetique. Initiative populaire 

Message et projet d'arrete du 18 septembre 1989 (FF III, 
945) concemant !'initiative populaire «contre l'applica
tion abusive des techniques de reproduction et de mani
pulation genetique a I'esp~e humaine». 
N Darbel[ay, Bäumlin Ursula, Basler, Carobbio, Eggly, Fank

hauser, Frey Claude, Frey Walter, Nabholz, Portmann, Re
vaclier, Scheidegger, Segmüller, Seiler Rolf, Stocker, Ulrich, 
Wanner, Wiederkehr, Zwingli . (19) 

E Piller; Flückiger, Gautier, Hänsenberger, Huber, Küchler, 
Lauber, Meier Josi, Schoch, Simmen, Zimmerli (11) 

1990 20 juin. Decision du Conseil des Etats modifiant Je projet 
du Conseil federal. 
1991 20 mars. Decision du Conseil national avec des diver
gences. 
1991 11 juin. Dedsion du Conseil des Etats: Adhesion. 
1991 21Juin. Decision du Conseil des Etats: L'arrete est adopte 
eo votat1on finale. 
1991 21Juin. Dedsion du Conseil national: L'arrete est adopte 
en votat1on finale. 

Feuille federale II, 1433 

Motion de la commission, du 31 janvier 1991 

Analyse des genomes 
Le Conseil federal est charge d'elaborer une reg)ementation 
relative a l'utilisation des analyses de genome. II delimite en 
particulier le champ d'applicat1on et garantit la profection des 
donnees recueillies. 

1991 20 mars. Decision du Conseil national: La motion est 
adoptee. . 
1991 11 juin. Declsion du Conseil des Etats: La motion du 
Conseil national est adoptee. 



2. Rednerliste - Liste des orateur 

2.1 Nationalrat- Conseil national 

Auer (R/BL) 

Baerlocher (-/8S) 

BAr (G/BE) 

Basler (V/ZH) 

BAumlin Ursula (S/BE) 

Berger (VND) 

Carobbio (S/TI) 

Darbellay (CNS}, rapporteur 

Dlglise (C/FR) 

Dormann (C/LU) 

Dünkl (U/ZH) 

Eggly (UGE) 

Fankhauser (S/BL) 

Fierz (G/BE) 

Frey Walter (V/ZH}, Berichterstatter 

Gardiol (G/VD) 

Grassl (C/TI) 

Grendelmeler (U/ZH) 

Grossenbacher (C/SO) 

Gulnand (UNE) 

Günter (U/BE} 

Hafner Rudolf (G/BE} 

Haller {S/BE) 

Hess Peter (C/ZG} 

Hösli (V /GL) 

lten (C/NW) 

Keller (C/AG) 

Koller (C), Bundesrat 

Leemann (S/ZH) 

Leuba (LND} 

Leutenegger Oberholzer (G/BL) 

Longet (S/GE 

Luder (V/BE) 

Maeder (U/AR) 

][ 

594,606,631 

589,626 

611 

560 

588,610,633 

633 

589 

556,597,614,621,623,625,633 

609 

591 

620 

559,604,622,626 

566 

592,610 

558,597,615,621,623,625,634 

628 

609 

628 

607 

590,601,636, 1408 

611 

593 

593,608,620 

623 

621 

592 

630 

597,616,622,623,634 

612,630 

621 

604 

590 

629 

589 



Müller· Wiliberg (Y/AG) 594 

Nabholz (R/ZH) 608 

Nussbaumer (C/SO) 566,619,623,630 

Oehler (C/SG) 617 

Paccolat (CNS) 605 

Pidoux {RND) 591 

Rebeaud {G/GE) 612 

Ruckstuhl {C/SG) 565 

Scheidegger {R, SO) 565 

Schmid (G/TG) 631 

Schnider (C/LU) 608 

SegmOller (C/SG) 595,613,632 

Seiler Rolf (C/ZH) 562,602 

Spältl (R/ZH) 617 

Steffen (-/ZH) 566 

Stocker (G/ZH) 563,617,627 

Thür {G/AG) 611,632 

Uchtenhagen (S/ZH) 613 

Ulrich (S/SO) 564,610,625,634,636 

Wanner (R/SO) 607,629 

Weder - Basel (U/BS) 588 

Wiederkehr (U/ZH) 561 

Wyss William (Y/BE) 624,636 

Zwingli {R/SG) 561,603 

Zwygart (U/BE) 562,606,620 

-lV -



2.2 StAnderat - Conseil des Etats 

Danioth (C/UR) 

Gautler (L/GE) 

Hinsenberger (R/BE) 

Huber (C/AG) 

Koller (C), Bundesrat 

Küchler (C/OW) 

Masonl (R/TI) 

Meier Josl (C/LU) 

Piller (S/FR), Berichterstatter 

Schoch (R/AR) 

Simmen (C/SO) 

Weber (U/ZH) 

Zimmern (V /BE) 

455 

482,489,491,492,453,455,457 

479, 489, 492, 

480,490,454 

485,491, 492, 493, 456 

453 

485,491 

452,455 

4n,488,489,492,493,450,451,457 

490,455 

483,490,492,452 

485 

481,493 

V -



Nationalrat 
Conseil national 

Sitzung vom 18./19./20.03.1991 
21.06.1991 (Schlussabstimmung) 

Seance du 18./19./20.03.1991 
21.06.1991 (Vote final) 
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89.067 

Gegen Missbräuche 
der Fortpflanzungs- und Gentechnologie 
beim Menschen. Volksinitiative 
Contre l'application abusive 
des techniques de reproduction 
et de manipulation genetique 
ä l'espece humaine. Initiative populaire 

Botschatt'und Beschlussentwurf vom 18. September 1989 (881 III 989) 
Message et projet d'arrete du 18 septembre 1989 (FF III 945) 
Beschluss des Ständerates vom 20. Juni 1990 
Decision du Conseil des Etats du 20 juin 1990 
Kategorie 1, Art. 68 GRN- Categorie 1, art. 68 RCN 

Prasldent: ;zum Verfahren der Behandlung dieserVolksinitia-, 
tive lese ich lhneri Artikel 27 Absätze 3bis und Ster des Ge
schäftsverkehrsgesetzes vor: «Liegt zu einer Volksinitiative von 
seiten des Bundesrates, dervorberatenden Kommission oder 
aus der Ratsmitte ein Antrag auf Gegenentwurf vor, so wird die
ser zuerst bereinigt. Der Ratspräsident macht auf den Eventual
charakter der Bereinigung au,fmerksam.» Was ich hiermit getan 
habe. «Danach wird über die Abstimmungsempfehlung der 
Bundesversammlung beschlossen. Wird die Initiative zur An
nahme empfohlen, so entfällt der Gegenentwurf. Empfiehlt ein 
Rat die Initiative zur Verwerfung oder verzichtet er auf einen An
trag zur Initiative, so beschliessterdarüber, ober Volk und Stän
den empfehlen wolle, den bereinigten Gegenentwurf anzuneh
men und der Initiative in der Stichfrage vorzuziehen.» 

' Al/gemeine Aussprache -Debat general 

M. Darbellay, rapporteur: Depuis plus de vingt ans, on prati
que en Suisse l'insemination artificielle, et environ 7000 bebes 
sont venus au monde de cette maniere. Le premier bebe
eprouvette par fecondation in vitro est ne en Grande-Bretagne 
en 1978, le premier en Suisse en 1985. 
Le genie genetique a fait, ces dernieres decennies, ces dernie
res annees meme, des progres enormes et on en connait di
verses applications dans les domaines medical et agricole, 
dans 1a protection de l'environnement. Ces deux domaines, 

, reproduction assistee et genie genetique, sont tellement nou
veaux, ils permettent des realisations tellement extraordinaires 
qu'ils inspirent, d'une part, un espoir serieux et, d'autre part, 
une crainte reelfe. Les nouvelles que nous lisons ces derniers 
temps, avec l'insemination d'une vierge, par exemple, ne sont 
guere de nature a nous tranquilliser. Le vote de Säle, demiere
ment aussi, montre l'etat de la situation. 
Cela veut dire qu'il faut legiferer, c'est devenu necessaire. Et 
!'initiative du Beobachter, deposee le 13 avril 1987, nous invi
tait deja ä le faire, eile qui s'intitule «Contra l'applicatio1, abu-

. sive des techniques de reproduction et de manipulation gene
tique ä l'espece humaine». C'est un p.robleme serieux. 
II existait bien des recommandations de la Commission suisse 
interdisciplinaire pour la securite biologique dans la recherche 
et ses applications techniques, ainsi que les directives de' 
l'Academie suisse pes sciences medicales, en 1981, sur l'inse
mination artificielle, en 1985 sur la fecondation in vitro, mais il 
s'agit lä de directives. Ainsi que le terme l'indique, elles n'ont 
pas force de loi. Elles ont rendu de grands services, puis
qu'elles ont ete tres generalement appliquees dans le pays. 
Un certain nombre de cantons ayant legifere les ont reprises 
telles 9uelles. , · 
Mais il s'agit aujourd'hui de passer a des dispositions legales 
sures. Le temps de legiferer est arrive. Le probleme est d'une 
complexite teile qu'il tauche ä la fois les domaines medicaux, 
juridiques, philosophiques, religieux et politiques. Le Conseil 
lederal a pris tres au serieux cette initiative et il a charge une 
commission d'experts de le conseiller en la matiere. Cette 
commission. presidee par M. Amstad, ancien juge au Tribunal 
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federal des assurances, a fait un. travail tres fouille: Elle a 
cqnsulte de nombreux specialistes. Elle a ana.Iyse I'etat de la 
question, aussi bien dans Ies cantons suisses que darls les 
Etats europeens. Elle s'est occupee des projets de. recom
mandation du Conseil de l'Europe. Elle a egalement pris 
connaissance des positions des Eglises protestante et catholi
que. Elle a fourni au Conseil federal un rapport tres fouille. Et . 
eile arrive a Ia conclusion que !'initiative est utile et souleve des 
problemes reels. , 
II taut Iegiferer an Ia matiere, mals d'une maniere un peu diffe-

, rente, car !'initiative contient des defauts. Parmi ceux-ci, Ia 
commission d'experts releve Ie fait qua !'initiative ne s'occupe 
que du domaine humaln, le domaine extra-humain est lalsse 
de cöte. Certaines dispositions sont irlsuffisahtes, par exem
ple on prevoit que las embryons qui ne sont pas arrives a deve-, 
Ioppement complet ne doivent etre ni ,-nanipllll3s ni commer
cialises. On ne dit rien des e,mbryons provenant d'avorte
ments spontanes. 
D'autre part, les textes fran~is et Italien ne concordent pas 
exactement avec le texte an langue ~llemande, si bien qua la 
commission recommande l'adoption d'un,contre-projet dans 
lequel serait traite egalernent, le domaine extra-hum~n. Rai
son de cetta mise en commun: Ies methodes expenmentees 
sur cellules vegetales ou animales sontegalement appliquees 
a des cellules humaines, -et las comblnaisons de patrimoines 
d 'origines differentes peuitent egalement avoir lieu, des exerri
ples qui ont pris une importance considerable en medecine: la_ 
fabrication d'.Interferon et d'insullne artificielle. · 
Le Conseil tederal accepte cette recommandation et presente . 
un contre-projet qui contient, essentiellement une norme de 

• competenc:e avec un mandat Iegislatif. Le Conseil des Etats 
· etant prioritaire, il a eu d'abord Ia charge de traiter ce contre
projet. Vu l'acuitedu probleme, vu l'evolution de Iasituation an 
la matiere, vu egalement la presence de l'initiative, le Conseil, 
des Etats a estime qu'une norme de competence ne suffit ' 
plus. II a approuve Ie traitement simultane du domaine extra
humain, mais il souhaite que l'on pose, dans cette ·matiere 
specialement delicate, des principes precis. , , 
L'article, dans Ia version du Conseil des. Etats, comprend donc 
trois alineas. La. premier, tres general, est une &impfe declara
tian: «L'homme -et son environnement sont prdteges contre 
Ies abus en matiere c;le techniques de procreation et de genie 
genetlque.» Le deuxieme alinea coritient, lui, une norme .de 
competence et il reprend presque exactement l'intropuction 
de l'initiative du Beobachter. II insiste en partlculier sur le fait 
qua. dans ses competences legislatives, Ie Conseil federal 
doit veiller a assurer la protection de Ia dignite humaine, de Ia 
personnalite et de la famille • et il pr.ecise ensuite, dans _tes 
Iettres a a h, un certain nombre de principes importants qua 
j'exposerai en presentant !e projet tel qu'il ressort des discus0 

sions de Ia commission du Conseil national. A l'alinea 3, com
petence est donnee a Ia Confederation d'edicter des prescrl~ 
tions sur l'utilisation du patrimoine germinal et genetique 
d'animaux, de plantes et er autres organlsmes. . 
Cet article a d'ailleurs ete elabore avec l'aide du Departement 
lederal de justlce et police et Ie Conseil federal a donne son 
. accord pour Ia simple et banne raison qu'il 1:1 ete temoin de 1a 
meme evolution et qu'il estime aujourd'hui necessalre de pre
ciser un certain nombre de principes. 
La commission du Conseil national s'est reunie las 27 aoat, 12. 
et-13 novembre et le 31 janvier pour etudier le probleme. Nous 
n'avons pas organise d'auditions puisque la commission avait 
deja eu l'occasion d'entendre . de nombreux e?(perts 
·torsqu'elle a traite de ('initiative du canton de St-Gall, de l'.initia
tive Fetz, puis de la loi sur las brevets et patentes. Nous avons 
entendu an revanche Ies representants des auteurs de ('initia
tive et nous avons pu prendre connaissance des avis_ des ex
perts entendus par Ie Conseil des Etats. Nous avons regu 
M. Rennhard, redacteur en chef du Schweizerischer Beobäch-

. ter, representant des initiants, et M. Ie professeur Hegnauer, 
expert des auteurs de l'initiative. lls ont marque quelqµes retl- ' 
cences, moins nettes. je dois Ie dire, que celles qui sont conte
nues dans le texte que chacun de vous a rf;)gu. lls estiment en 
gros que l'alinea premier est superflu, qua I'alinea 2 est bien 
fait, mais qu'il contient neanmoins un dertain nombre de lacu• 
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nes et devrait subir quelques modifications - il faudrait egale
ment poser Ies principes en ce qui concerne par exemple les 
embryons surnumeraires. lls regrettent que Ia partie concer
nant Je domaine extra-humain soit traitee dans Ie meme article. 
lls estiment meme-que le contre-projet, taut comme l'initlative, 
ne devrait se referer qu'au·äomaine humain. · 
Dans nos deiiberations suivantes, nous avons ete accompa~ 
gnes par troiSc experts: Mme Mall-Häfeli, professeur a l'Univer
site de Bäle, M. Hütter, professeur MEcole polytechnique fe
d_erale de Zurich, et M. Campana, professeur ä I'Universite de 
Geneve. Nous avons au d'abord uh debat general pour savoir 
sur quelles bases nous allions continuer nos travaux. La com
mlsslon a ete unanime: dans las clrconstances actueltes, 
c'etait Ie contra:-projet du„Conseil des Etats qui convenait, et ca 
d'autant plus qua I.e Conseil federal s'y tallie. 
Nous avons donc repris Ie projetdu Conse,il des Etats. Nous 

. , avons adopte l'alinea premier sans modification ainsi qua 
l'aiinea 2 qui releve la protection de Ia dignite humaine, de Ia 
personnalite'et de~a famille. Ensuite, nous avons traite les prin
cipes les uns apres Ies autres. · 
Pas de modification en ca qui conceme la Iettre a: «Las inter

. ventions dans le patrimoine genetique J:le gametes et d'em-
bryons humains ne sont pas admises». Nous falsons ici la dis

. tlnction entre Ie patrimoirye gen~tique et las cellules somati
ques. Las Interventions dans Ies cellules somatiques sont au
torisees puisqu'elles peuvent appor'ter une amelioration sensi
ble ,de la sante d'un indivicdu. Par contre, pas de modification 
en ce qui coi;,cerne le material genetique qui peut etre frans
mls ä des descendants. 
Lettre b:« Les teehniques de procreatioh artificielle· humalne 
ne doivent pas etre utiiisees pour choisir le sexe ou pour obte
nir des caracteristiques particulieres chez. l'enfant a naitre». 
Nolls avons. accepte ce principe, maii comme Ie probleme 
·des \echniques de procreation assistee revenait ä Ia lettre .d.. 
noy_s avons decide d'associer Ies lettres -b-et d qui se rappor
tent au meme probleme et d'.apporter quelques precisiom;; 
supplementaires. . , . 
Pas de- modification non plus an ce qui concerne Ia Iettre c: 
«La patrimoine germinal et genetique non humain ne peut etre 
.ni transfere• dans Je patrimoine germinal humain ni fusionne 
avec celui-cl.» C'est assez clair pour se passer de,commentai~ 
ras. · . 
Venons-en maintenant aux deux lettres jointes, b et d, qua' 
v.ous rettouvez sur votre depliant ä Ia Iettre cbis. , . 
La Conseil des Etats disait a Ia lettre d qua, 'dans des condi
tions ä fixer par Ia Ioi, la fecondation,ln.vitro etait autorisee si 
aucun autre traitement ne pouvait lutter contre Ia sterilite. Nous 
appiiquons ce principe non seulement ä la fecondation in vitro 
,nals a taute ,methode de procreation assistee. Ala lettre c, 
nous disons: «Las methodes de procreation assistee ne peu~ 
vent etre utllis~es qua lorsque Ia sterilite» - et nous ajoutons, 
ce qui nous parait particulierement important - «ou Ie danger 
de,transmission d'une grave maladie ne peuvent etre ecartes 
d'une autre maniere, et non pour developper chez l'enfant cer
taines qualites ou pourfaire des recherches.» II n'est pas ques, 
tlon d'utiliser la·procreation assistee pour s~ procurer un en
fant av~ des qtialites que nous aurions choisies d1avancaou 

• pourfaire nai"tre des surhommes. La proposition de Ia majorite 
ajoute: «La fecondation d'ovules humains hors äu corps ma
ternel n'est autorisee qu'aux con<;lition~ prevues par Ia Iol.» 
Nous sommes ici, vous l'avez compris, aµ noeud du pro
b.lerne. Je vous ai cite tout a !'heure tous les aspects que l'on 
pouvait conslderer, ce que nous avons fait N0L!S pensons que 
t:omme dans· beaucoup de decisions il y a certaines valeurs, 
certains droits, certains devolrs qui peuvent etre- opposes Ies 
uns·aux autres. Vatis savez qu'il y a chez nous nombre de cou
ples sans enfant. Ce probleme entraine certaines fois des diffi
cultes considerables. Taus Ies couples nE;l te resolvent pas de 
la meme maniere: certains organisent leur vie d'une maniere· 
tout ä fait equilibree et convenable sans enfant, d'autres ont re
cours a l'adoption et certains ont des problemes toutparticu
liersparce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ces derniers 
meritent d'etre aides. Ce n'est pas notre matiiere de voir las 
choses de pretendre qua le droit al'enfant existe. Non, l'enfant 
est precieux. II peut amener beaucoup de bonheur dans un 
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manage, mais il n'existe pas de droita l'enfant. Par contre, s'il y 
a une possibilite de repondre a ce souhait de parents poten
tiels, sans pour cela bafouer d'autres droits dignes d'etre pro
teges, il faut, a notre sens, le faire. · 
Nous rappelons ici que le Tribunal federal, statuant sur la legi
slation saint-galloise, a releve l'importance du choix person
nel, l'importance de la liberte indivi9uelle. Rappelons que 
nous avons la possibilite de taut interdire, mais que· nous 
avons aussi celle de tout laisser faire. Au sens de la commis~ 
sion, ni l'une ni l'autre de ces deux possibilites ne serait bonne. 
Nous comprenons et respectons - nous avons l'obligation de 
le faire - les raisons d'ordre moral. Nous savons que nous vi
vons dans une societe avec une ethique .basee sur l'huma
nisme et sur le christianisme. Nous comprenons que certaines 
personnes puissent voir un abus dans taute procreation hors 
du corps de la femme. Nous rappelons pourtant egalement 
que ce qui est legal n'est pas forcement moral et il reste aux 
couples la liberte individuelle de choisir s'ils veulent ou non 
avoir'J'ecours a la procreation assistee et particuHerement a la 
fecondation in vitro. Toute contrainte de la societe les pous
sant dans cette direction serait tout specialement mal venue. 
Par contre, nous pensons qu'une interdiction totale· inscrite 
dans la constitution aurait plus d'inconvenients que d'avanta
ges. Dans les deux domaines, genetique et procreation assis
tee, il a ete fait des progres considerables et nous risquerions, 
avec une interdiction totale, de pousser les personnes concer- · 
nees dans la clandestir;iite ou de les envoyer a l'etranger. · 
Nous pensons egalement que le probleme des embryons sur
numeraires est d'une importance considerable et merite d'etre 
traite d'une maniere tres restrictive. II s'agit ici du respect de la 
dignite humaine et du respect de la vie. Le probleme se pose. 
Faut-il le traiter sur le plan de la constitution ou sur celui de la 
loi? Je rappelle que la commission a souhaite ne mettre dans 
la constitution que ce qui est absolument indispensable. II y a 

, des propositions de minorite concernant ces deux points, j' au
rai par consequent l'occasion d'y revenir. 
En ce qui concerne les lettres suivantes, nous donnons a la 
lettre e la teneur suivante: «Le don d'embryons et toutes les 
formes de maternite de substitution sont interdits». Le Conseil 
des Etats ne parlaft pas du don d'embryons. La lettre f precise: 
«II ne peut etre fait commerce du patrimoine germinal humain 
et des produits resultant d'ernbryons». Nous avons ajoute 
«des produits resultant d'embryons», et cela quelle que soit 
f!origine de ces embryons. 
En ce qui conceme la lettre g, nous avons repris la formule du 
Conseil des Etats: «Le patrimoine genetique d'une personne 
ne peut etre analyse, enregistre et revele qu'avec le consente
ment de celle-ci ou sur la base d'une prescription iegale». 
Nous avons ici aussi un probleme cle qui a fait l'unanimite de 
la commission. En effet, nous estimons qu'il taut se montrer 
tres prudent a-cause des suites que cela peut avoir en ce qui 
concetne, par exemple, l'analyse genetique prenatale. 
Celle-ci ne devrait avoir Heu que sur la demande expresse des 
parents et non pas parce qu'ils y seraient pousses par d'autres 
pecsonnes. 
Nous pensons qu'il y a egalement Heu d'etre tres prudent en 
ce qui concerne l'analyse des genomes pour les assurances 
et les employeurs. lci, une interdiction generale serait de mise 
et la loi devrait y pourvoir. Nous pensons par contre que, dans 
le domaine de la justice, il doit y avoir aussi des possibilites de 
produire de telles analyses. 
La lettre h a ete reprise teile quelle. «L'acces d'une personne 
· aux donnees relatives a son ascendance est garanti». lci, on 
peut aussi etre d'avis different. La commission a estime neces
saire d'assurer cette garantie. Effectivement, si nous prenons 
les deux questions fondamentales pour l'humanite: «d'ou ve
nons-nous, ciu allons-nous?» eh bien, ces questions se posent 
egalement pour chacun des individus. Et il est important que 
chacun puisse avoir un jour une reponse a la question legitime 
d'«ou est-ce que je viens?». 
En ce. qui concerne le 3e alinea, sur la norme de competence 
acceptee par le Conseil des Etats, nous avons suivi Ja meme 
voie en ajoutant cependant un complement qui nous parait im
portant. Le texte du Conseil des Etats stipule: «La Confedera
tion edicte des prescriptions sur l'utilisation du patrimoine ger-

minal et genetique d'animaux, de plantes et d•autres organi~ 
mes». Cela nous a paru insuffi,sant; nous ajoutons: «Ce faisant, 
eile tient campte de la dignite de la creature et de lasecurite de 
l'homme, de l'animal et de l'environnement; eile protege aussi 
la multiplicite genetique des especes animale et vegetale». 
Nous voulons montrer par la que l'homme, s'il participe a la 
creation, est lui-meme une cteature et il ne peut pas faire n'im
porte quoi, il doit respecter la dignite de cette creatiqn. 
NdUs en sommes restes ici a une norme de competence. 
Nous pensons qu'aujourd'hui le prbbleme n'est pas suffisam
ment mur pour que nous puissions etre aussi precis qu'en ce 
qui concerne le domaine humain. D'autre part, nous trouvons 
juste de marquer une certaine difference entre ce qui 
concerne les hommes et ce qui touche les animaux, les plan
tes et les autres organismes. 
Le projet du Conseil des Etats a ete bien reou d'une maniere 
generale. II avait d'ailleurs ete ad„pte dans cette Chambre par 
28 voix contre une. Nous y avons apporte quelques precisions 
et quelques restrictions .. 11 devrait etre possible des lors de legi
ferer rapidement. 
La proposition de M. Guinand de reprendre le contre-projet du 
Conseil federal est sympathique pour la beaute et pour la pu
rete de la constitution. Mais, dans le .de bat actuel, nous som
mes obliges-et le Conseil federal est d'accord av!3c nous.:.. de 
poser un certain nombre de principes sans quoi nous n'au
rions aucune chance en vote Jjopulaire. C'est un domaine deli
cat,je le repete. II n'est pas possible de tout permettre ni de 
tout interdire. Nous pousserions la recherche dans la clandes
tinite et nous nous priverions aussi, en ce qui concerne la me
decine, d'atouts importants pour depister les maladies et lutter 
contre elles. 
En conclusion, je remercie tous ceux qui nous ont aides dans 
notre täche: les experts qui ont toujours ete d'un avis precieux, 
le conseiller federal et· ses services, en particulier ' 
Mme Reusser, vice-directeur de ('Office de la justice. lls ont 
toujours eu le souci de rechercher avec nous les solutions que 
nous avons jugees les meilleures. Elles ne peuvent pas faire 
l'unanimite, nous en sommes convaincus. Personnellement, 
je suis d'avis que le projet que nous vous presentons est equi
libre. En vote final au sein de la commission, il a recueilli 

.1 O voix contre 4. J'ose esperer que vous lui ferez bon accueil. . 

Frey Walter, Berichterstatter: Ihre KommissiOf! war sich des
sen bewusst, und ich bin überzeugt, auch Sie wissen es: Wir 
behandeln hier ein in mancher Hinsicht schwieriges Geschäft. 
Schon um die Worte und das Vokabular zu verstehen, braucht 
es für den Laien zum Teil wissenschaftliche Erklärungen. Und 
solche Worte sollen jetzt in einen Verfassungstext aufgenom-
men werden. · 
Natürlich diskutieren wir nicht nur um die Worte, sondern vor 
allem um den Inhalt, geht es doch in dieser Vorlage darum, 
dass ethische Wertungen rechtlich erfasst werden müssen. 
Diese Aufgabe kann nie für alle befriedigend gelöst werden. 
Die Achtung vor der Schöpfung liegt letztlich in der Verantwor
tung eines jeden Individuums und kann an kein Gesetz dele
giert werden. 
-Man kann auf dem Gebiet der Gentechnologie Emotionen und 
Aengste provozieren, denen nicht mehr mit dem Verstand be
gegnet werden kann. Trotzdem war Ihre Kommission über
zeugt, dass ein Regelungsbedarf besteht, und versuchte -wie 
schon der Ständerat-, diesem Bedarf Rechnung zu tragen. 
Am 13. April 1987 wurde die «Beobachter-Initiative gegen 
Missbräuche der Fortpflanzungs- und Gentechnologie einge
reicht. Gemäss den gesetzlichen Fristen muss die Bundesver
sammlung in diesem Frühjahr die Initiative behandeln. Die Ak
tualität der Vorlage wird auch durch die Standesinitiative von 
St. Gallen und die im Kanton Basel-Stadt stattgefundene kan
tonale Abstimmung dieses Jahres sowie durch die aktuellen 
Verhandlungen unserer nationalrätlichen Kommission zur pa
tentrechtlichen Erfassung gentechnologischer Erfindungen 
unterstrichen. ' 
Der Bundesrat hat, gestützt auf die Arbeiten der eidgenössi
schen Expertenkommission «Humangenetik und Reprodukti
onsmedizin», welche sich intensiv mit der Problematik ausein
andergesetzt hatte, 1989 einen Gegenentwurf ausgearbeitet 
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~ und ihn in seiner Botschaft vom 18. September 1989 dem 
Ständerat zugeleitet. Der wesentliche Unterschied zur «Beob
achter»-lnitiative bestand darin, dass der Bundesrat erstens 
weniger detaillierte Bestimmungen in die Verfassung aufneh• 
men wollte, sondern einen Kompetenzartikel anstrebte, und 
zweitens - wie wir heute wissen - zum Leidwesen der Initian
ten nicht nur die Humangenetik und Fortpfl~ungsmedizin 
beim Melischen, sondern auch noch den sogenannten,extra
humanen -Bereich, den Umgang mit ~im-und Erbgut von Tie
ren, Pflanzen und anderen Organismen, in den Verfassungs
artikeln einfliessen lassen .wollte. Dieser Vorschlag ging dem 
Ständeratrioch zuwenig weit. Er wollte met:ir als einen Kompe
tenzartikel und hat im Gebiet der Fortpflanzungs- und Gen
technologie beim Menschen Leitplanken für die Gesetzge
bung aufgestellt. Was Tiere, Pflanzen und Umwelt betrifft, blieb 
der Ständerat bei der Kompetenznorm. Mit dem grossen Mehr 

· von 28 Stimmen zu-1 Stimme und nach einer sehr eindrückli-
chen Debatte hiess der Ständerat den bereinigten Verfas
sungstext gut. Der Bundesrat konnte sich der nun detaillierte
ren Regelung, dem Vorschlag des Ständerates, anschliessen. 
Die nationalrätliche Kqmmission, welch13 bereits Experten 
zum Thema Gentechnologie in ihrer Sitzung zu patentrechtli
chen Fragen angehört hatte, wurde von den Initianten der«Be
obachter»-lnitiative, . vertreten durch Herrn Rennhard und 
Herrn Professor Hegnauer, über ihr Anliegen ausfülirlich und 
hilfreich informiert und entschied sich, als Basis für ihre Arbeit 
die ständerätliche Version zu übernehmen. In drei zum Teil 
zweitägigen Sitzungen wurde der. auf der Fahne ersichtliche,. 
gegenüber der ständerätlichen Fassung leicht geäl;lderte Text 
erarbeitet. Wir waren dankbar für die Unterstützung und Be
gleitung, welche die Kommission durch die wissenschaftli
chen Experten.:. Herrn Professor Hüttervon-der ETH Zürich, 
Präsident der Fachkommission für biologische Sicherheit in 
Technik und Wissenschaft der schweizerischen Akademie für 
medizinische Wissenschaften, Herr.n Professor Campana aus 
Genf und Frau Professor Mall aus Basel - erfahren hat. Die Zu
sammenarbeit mit dem EidgenössJschen Justiz- und Polizei
departement unter der Führung von Herrn Bundesrat Koller 
war sehr konstruktiv, da neben den ethischen Fragen natürlich 
auch staatsrechtliche Fragen und Gesetze anderer Rechtsbe
reiche - vom Umweltschutzgesetz über das Tierschutzgesetz 
zu weiteren mehr~ mit1dieser Vorlage zu tun haben. 
Neu im von Ihrer Kommission vorgeschlagenen Artikel 24oc~ 
tles wurden gegenüber dem s~nderätlichen Vorschlag einige 
unbestrittene, präzisierende Konkretisierungen vorgenom
men. Der Präsident hat sie dem Rate bereits ausführlich erklärt 
und nähergebracht. Seim Absatz 2 Buchstabe c gibt es zwei 

· Minderheiten: Die Minderheit 1; vertreten' durch Herrn Seiler, 
möchte jede In-vitro-Fertilisation, das heisst, die Befruchtung 
ausserhalb des-weiblichen Körpers, verbieten .. Eine Minder
heit II, angefüHrt durch Herrn Zwingli, will nicht so weit gehen, 
jedoch-nur so viele Eizellen im Reagenzglas befruchten las
sen, wie sofort wieder eingepflanzt werden können. Dies, um 

· die Missbrauchsmöglichkeiten mit Embryonen einzuschrän
ken und das bewusste Zerstören von Embryonen - und damit 
von Leben -zu vermeiden. Dieser Vorschlag der Minderheit II 
wurde von der Kommiss1on nur knapp mit Stichentscheid des 
Präsidenten abgelehnt •. Er würde auch einem Vorschlag der 
Initianten. der «~eobachter».:lnitiative entsprechen. Die Mehr
heit der Kommission war der Auffassung, dass der gesamte 
Komplex der künstlichen.Befruphtungstechnik auf Gesetzes
ebene geregelt werden müsse; die unumstösslichen Grund-. 
sätze gehören in die Verfassung, Details und sich ändernde 
Technik in die Gesetze, das w~r das Leitbild der Mehrheit der 
Kommission. Bei der Detailberatung werde ich noch genü
gend Gelegenheit haben, auf alle diese Punkte zurückzukom-
men und näher dar~uf einzugehen. · 
Einig war sich die Kommission darüber, dass det Extrahuman
bereich auch in die Verfassung aufgenommen werden sollte. 
Auch hier sollen Details In der Gesetzgebung geregelt wer
den, Grundsätze in der Verfassung. Auch andere Gesetze kön
nen hier selbstverständlich betroffen werden, wie beispiels-
weii,e das Tierschutz- und das . Umweltschutzgesetz. Die . 
Mehrheit der Kommission wollte wie der Ständerat eine Ziel
norm Sl()tzen und hat diese Zielnqrm noch ausführlichergestal-

tat. Eine Minderheit möchte einen neüen Artikel 24novies 
schaffen, womit auch Verbote ir:i· die Verfassung aufgenom
men würden. Vor allem aus politisch-taktischen Ueberlegun
gen haben l',11e Initianten dßr «Beobachter»-lnitiative ihre Skep
sis beiüglich des Einbezugs des Extrahumanbereichs ange
meldet, da in diesem Sektor sehr viele Interessen aufeinander-

. prallen und daher den gesamten Verfassungsartikel - also 
auch das eigentliche Anliegen der «Beobachter»-lliitiative: 

. den Humanbereich - gefährden könnteri. Es bleibt aber fest• 
. zuhalten: Niemand, auch niemand ,in der Kommission, be

streitet, dass der Extrahumanbereich einer Regelung bedarf, 
und zwar schon auf Verfassungsstufe. 
Seit die Molekularbiologie Mitte der siebziger Jahre die Gen
technologie hervorbrachte, ist eine äusserst breite öffentliche 
Diskussion im Gange, wie frei dte Forschung überhaupt sein 
dürfe und-inwiefern man die Forschungsergebnisse auch an- ' 
wenden dürfe. Auf mögliche Missbrau-::he wird 1hlngewiesen. 
Auf der ar:ideren Seite darf man auch die äusserst positiven Er
gebnisse, wie die Erstellung von Insulin, Interferon, .die Be
kämpfung von Aids und Krebs, nicht ausser acht lassen. Es ist 
klar,,dass auch die Weltwirtschaft ein enormes Interesse an 
, dieser Zukunftstechnologie hat und dass die Schweiz heute 
zu den führenden Forschungsnationen in diesem Sektor ge
hört. Dass man Mensch, Tier und Umwelt vor ~issbräuchen in 
diesem Bereich schützen'muss, wird von niemandem bestrit
ten. Ein verantwortungsbewllsster Gebrauch dieser neuen , · 
technischen F:ortschritte ist gefragt: Verfassung, Gesetze, Ver- · 
bote und-Gebote sollten auf der einen Seite den Missbrauch 
der Gentechnologie verhindern,. auf der anderen Seite das · 
enorme ~otential positiver Anwendungsmöglichkeiten nicht 
behindern. Vergessen wir bei unseren Ueberlegungen auch . 
nicht, dass die S.chweiz keine Insel ist und wir auch die. Ent-

. wickLung der Gesetzgebung in den anderen Ländern der Welt_ 
· im Auge behalten müsseri. · 
Ich empfehle Ihnen, dem Ihnen vorliegenden Text, das heisst 
der Mehrheit der Kommission; zuzustimmen. die «Beobach
ter-Initiative und den bundesrätlichen Gegenvorschlag abzuT 
lehnen .und d.ie einstimmig beschlossene Motior der Kommis
sion bezüglich Gei:,omanalysen zu. üpeMeisen .. · 

M. Eggly: J'appartiens ä. un group·e dont .vous voyez qu'II est 
tacetleux, meme dans les debats las plus importan~s. 
Monsieur le President, Monsieur le Conseiller federal, avec ce 
debat, nous nous trouvons au confluent de nombreuses re
flexions sur la via, sur la nature de l'homme, sur sa liberte, sur 
las valeurs a proteger, parfois contre !'homme lui-meme,· suri 
las necessites de la science et sa liberte necessaire, sur las li
mites ä assigner ä ces libertes. Sans aucun doute, le domaine .. 
ne peut etre aborde et traite d'une maniere simpliste. Trap 

• d'.elements sont-a considerer, dont l'equilibre a tr<:>uver ne va 
pas de lui-meme. C'est dans l'idee qu'il faut trouver un equlli
bre-garde-fou contre des abus, mais qui permette l'evolution 
de li:i science,. au Service bien compris de l'homme - qua le 
groupe liberal entame ce debat importanl 
II s'agit d'ecarter deux tentations, une ,antation conslstant ä 
croire qua le patrimoine genetique humain et non hurriain peut 
faire l'objet de n'importe quelle recherche, de n'lmportequelle 
manipulatlon, qua la societe puisse admettre une finalite qui 
se placerait en dehors d'un cadre ethique reconnu et suffisam
ment defini. Ne sait-on pas depuis longtemps qua «science 
sans conscience n'est qua ruine de l'äme»? L'.autre tentation 
consiste ä voir le maleftce, a voir le mal, la pe~ersite, l'apprenti 
sorcier dans tous las progres de la science, dans toutes ses 
techniques houvelles, du seul fait qu'elle touche aux mecanis-• 
mes de la reproduction des especes humaine, animales et ve
getafes. II y aurait ainsi des domairies intouchables. Mais, de- · 
puis la nuit des temps, on a vu se dresser des interdits devant 
la · recherche,' devant les decouvertes de l'esprit humain, 
comme si par leur nature, alles etaient sacrileges. Ces interdits 
onl condu~ des savants au b0cher, mais ils n'ont pas resiste ä 
la pression de l'evidence, «et pourtant alle totJrne» disait dejä 
Galilee ,de la terre, qua le dogme voulait immvblle ä tout iil· 
mais. ·, · 
Mais l'esprit humain inventif ne saurait se condamner ä l'im

.. ~obilite. L'ethique doit en canaliser,le mouvement, non pas en 



Manipulation genetique. Initiative populaire 560 N 18 mars 1991 

steriliser Ja vitalite, d'autant plus que tout, en effet, depend de 
Ja finalite et de l'utilisation des clecouvertes du genie de 
l'homme. Que 'de maladies, que de fleaux vaincus gräce aux 
progres de la science, que de situations autrefois fatales, irre
versibles et perturbantes, aujourd'hui parfois surmontables, 
par exemple Ja sterilite d'un couple. 
Mais il en va comme des langues d'Esope, Je meilleur et Je pire 
peuvent en decouler. Lorsque l'on songe au pire, d'affreuses 
evocations surgissent. Les experiences medicales nazies, par 
exemple. Mais dans tous nos pays democratiques, les profes
sions ont d'ores et deja dresse un cadre ethique. En Suisse, 
nul de saurait nier que les directives medico-ethiques pour la 
procreation medicalement assistee, par exemple, version 
1990 de l' Academie des sciences medicales, offrent deja un tel 

~cadre ethlque. De telles directives con9ues par des gens qui 
savent de qubi ils parlent ne sont-elles pas plus adaptees a 
certains egards qu'une base constitutionnelle et qu'une legis-
lation. ' · 
A vrai dire, on ne saurait echapper aujourd'hui a la necess~ 
de legiferer. La demande insistante en est d'ailleurs venue des 
cant,ohs. Nombre de cantons ont deja promulgue des legisla
tions ou des directives, particulierement sur la fecondation as
sistee. Le federalisme dans ce dor:naine delicat s'avere peu 
convaincant et il doit etre possible, a l'instar de ce qui s'est fait 
et se fait a l'etranger, d'etablir une legislation a la fois suffisam
ment nette quant aux limites assignees et suffisamment sou
ple par rapport aux progres et aux applications medicales legi-
times.·, · 
Des lors que plusieurs initiatives cantonales, plusieurs initiati
ves parlementaires-et erifin cette initiative du Beobachterpous
saient a Ja raue, il fallait-si je puis dire _; entrer en legislation et 
les liberaux acceptent donc d'entrer dans l'exercice. Comme 
Je Conseil federal, les libeaux estiment que !'initiative du Be
obachter est trop restrictive, qu'elle est incomplete et qu'il 
s'agit de la rejeter: Un contre-projet se justifie donc en, lui• 
meme, independamment de l'espoir que cette initiative puisse 
etre retiree. D'ailleurs on ne saurait:.. je le dis d'emblee-elabo
rer un texte pour apaiser les auteurs d'une initiative, lesquels, 
en definitive, peuvent fort bien, leur pression ayant ete exer
cee, ne meme pas Ja retirer, notre histoire politique regorge 
d'exemples. 
Venons-en donc au contreprojet. La progression de l'engre
nage legislatif-si je puis dire - est evidente. Le Conseil federal 
avait elabore un texte de competences legislatives. La consti
tution se serait contentee de promulguer des criteres de base 

, dont se serait inspiree la legislation. Cette maniere d'elaborer 
une legislation constitutionnelle de base est sOrement la meil
leure. Je l'Avdis dit, Monsieur le Conseillerfederal, je l'avais si
gnale en commission. Mais en commission, Je Conseil federal 
n'a pas resiste un instant a la tres forte poussee en faveur d'un 
article constitutionnel posant deja des regles et des interdic
tions precises. La commission a donc embo1te le pas - mais 
en allant plus loin - au Conseil des Etats. Apres reflexion et 
pour le principe, les liberaux - une fois de plus, plusgouverne
mentaux que le gouvernement proprement dit - proposeront 
d'en revenir au texte du Conseil federal. Mon collegue Jean 
Guinand viendra expliquer et defendre cette proposition de
main, je pense. 
A defaut d'un tel choix, il taut au moins esperer que notre 
conseil suivra la majorite de la commission a chacune des 
trois grandes etapes de controverse qui nous attendent. J'y re
viendrai, au moment de la discussion sur ces points capitaux. 
Je rappelle qu'il s'agit de la fecondation assistee hors du corps 
de la mere, de ce qu'on appelle «les embryons surnumerai
res« et, pour ce qui concerne Je patrimoine germinal et geneti
que non humain, de la question notamment de la brevetabilite 
ou non d'organismes vivants. Je reviendrai sur ces trois 
points. 
Dans un but de simplification et de coherence, afin egalement 
de se distancer des minorites restrictives, le groupe liberal se 
ralliera a la proposition de Ja majorite de la commission, a sa
voir un seul article pour le domaine humain et Je volet non hu
main, meme si l'on pouvait preferer l'idee de deux articles trai
tant de deux domaines qui ne se recouvrent pas vraiment. 
Mais au vu des clivages dans toute cette affaire, il semble bien 

que les choix, les positions a prer\dre concernent le taut et re
fietent des attitudes bien typees sur le taut. 
En conclusion, je repete que le groupe liberal entrera en ma
tiere sur le contreprojet, prefererait la version du Conseil fede
ral et qu'a defaut il suivra Ja majorite de Ja commission. 

Basler: Zur Politik gehören vermehrt die Grenzbereiche zwi
schen Leben und Tod. Technischer Fortschritt dehnt unsere 
Machbarkeitsgrenzen aus. Das ist auch· in der Medizin so. 
Noch zu Beginn meiner Ratstätigkeit mussten wir uns mit der 
Fristenlösungs-lnitiative und mit dem Gesetz über den 
Schwangerschaftsabbruch auseinandersetzen. Aus Zürich er~ 
reichte uns damals aber auch die Standesinitiative über Ster
behilfe auf Wunsch unheilbar Kranker. 
Wenn die Gesetzgebung über den Schwangerschaftsabbruch 
wie auch über die Sterbehilfe abgelehnt worden ist, so sind für 
die ~Beobachter»-lnitiative die politischen Voraussetzungen 
besser. Der Wunsch ist weit verbreitet, auch innerhalb der 
SVP, die Fortpflanzungsmedizin und die Genetik des Men
schen ins Recht zu fassen. 
Immer häufiger wird der Sinn des technischen Fortschrittes 
hinterfragt wie auch seine Anwendung abgelehnt. Gelegent
lich wird sogar versucht, Forschungsgebiete einzuschränken; 
daher fürchten die Wissenschafter um ihre Forschungsfreiheit. 
Sie sind. der Auffassung, Forschung sei zweckfrei, unvorher
sehbar, nur die Anwendung der Forschung, der Forschungs
resultate müsse Grenzen kennen. Wer diese Ansicht teilt- und 
. ich gehöre dazu-, der muss aber auch mithelfen, Grenzzäune 
zu errichten für die Anwendung dieser medizinischen und re
kombinanten DNA-Technik. 
Wir beklagen zwar die zunehmende Verordnungsdichte, den 
schwindenden Freiraum für unser Tun und Lasseri. Schon die 
eingereichte Volksinitiative ist eine Verhinderungsnorm. Sol
len wir nun dieses vorgeschlagene Bundesrecht noch über. 
den Bereich des Menschen hinaus auf Tiere und Pflanzen aus
dehnen, wie das der Bundesrat vorschlägt? Wir meinen ja. 
Denn die molekularbiologischen Erkenntnisse werden sich 
mehren, und die daraus resultierende Gentechnologie wird 

· unsere gesamte lebende Umwelt einbeziehen. 
Die Fraktion der SVP unterstützt daher das umfassende Kon
zept, wie es der Bundesrat, der Ständerat und auch die Mehr
heit der nationalrätlichen Kommission vorschlagen und aus
formuliert haben. Die Fraktion wünscht also insbesondere kei
nen zweigeteilten Verfassungsartikel, der eine den Menschen 
betreffend, der andere die übrigen Lebewesen, wiewohl ge
rade in unserem Kreise eine Hierarchie der Werte zwisch~n 
Mensch, Tier und Pflanze spürbar ist. Aber die Kreatur gleich
rangig zu schützen, ist unser allumfassendes Anliegen. Wir 
lehnen somit den Minderheitsantrag Ulrich mehrheitlich ab. 
Daraus ergibt sich unsere Haltung gegenüber den beiden 
dringlich erklärten Interpellationen, die sich gegen einen er
sten Feldversuch in der Eidgenössischen Forschungsanstalt 
in Changins richten. Es sollen dort Kartoffeln gesteckt werden, 
die mittels rekombinanter DNA-Technik widerstandsfähig ge
gen ein Virus gemacht worden sind. Die Mehrheit der SVP
Fraktion befürwortet solche Versuctie. Sie findet es sinnvoll, 
Nutzpflanzen zu entwickeln, die ohne Insektizide oder Pesti
zide gedeihen. 
Was die übrigen beiden Minderheitsanträge Seiler und Zwingli 
anbetrifft, ist die Haltung der SVP-Fraktion folgende: Zur Ein
zelfrage, ob die Befruchtung ausserhalb des Mutterleibes zu
zulassen sei, sagt die Fraktionsmehrheit zögernd ja, aber wirk~ 
lieh nur, wenn die Unfruchtbarkeit nicht anders behandelt wer
den kann. Ohne dies könnte der Kinderwunsch in gewissen 
Fällen nicht erfüllt werden, und ein Verbot hätte doch nur be
schränkte Wirkung, da die Landesgrenzen nahe liegen und 
unsere Nachbarstaaten verantwortungsvoll angewendefe Me
thoden zulassen. 
Den zweiten Minderheitsantrag, nach dem keine überzähligen 
Embryonen entwickelt werden .dürfen, unterstützen wir im 
Prinzip. Die Mehrheit unserer Fraktion möchte aber dieses De
tail einer fortpflanzungsmedizinischen .Technik nicht in der 
Bundesverfassung, sondern im Gesetz geregelt haben, das -
so hoffen wir - der Bundesrat umgehend ausarlleiten wird. 
Den bejahenden Sinn dieses Gesetzgebungsauftrages wollen 
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wir aber auch erkennen. Wir setzen nun den F=iahmer für einen 
klar abgesteckten Forschungs- und Entwicklungsgarten der 
rekombinanten DNA-Technik. Wir hoffen, daraus Früchte zu 
ziehen, die zu einem qualitativen Wachstum unserer Volkswirt
schaft führen. Denn wir suchen in unserem rohstoffarmen 
Land nach umweltverträglichen, innovativen Teclinologien. 
Man zäi:de doch die Felder.auf, in denen unsere Hoch$chulen 
die Wertschöpfung .der künftigen Schweiz be.i den wachsen
den Umweltproblemen mit ihrem Strukturwandel noch zulas
sen! Essindnichtmehrviele. · · 
Aber widerstandsfähigere Pflanzen zu entwickeln oder· neue 
Heilmittel zu erzeugen, pas gehört zu ihnen. Daher schliesst 
meines Erachtens diese Aufzählung dessen, was wir verbie
ten, auch gleich das Feld ein, welches zur segensreichen Nut
zung der Gel')technOlogie freigegeben wird. 

Zwingli: Wir ~ind im Begriffe, auf einem Gebiet gesetzgebe
risch tätig zu werden, das uns allen ein hohes Mass an Ver~nt
wortungsbewusstsein, aber auch ein hohes Mass an Sachver
stand abverlangt Unserer Kommission wurden die folgenden 
fünf Vorlagen zur Beratung anvertraut: · , 
1. die Standesinitiative Kanton St. Gallen, ONS-Rekomblnati
onstechniken; 
2. die parlamentarische Initiative von Frau Fetz, Moratorium 
Gentechnologie; 
3. Bundesgesetz über die Erfinderpatente; 
4. die Vorlage, die wirjetzt diskutieren; 
5. die parlamentarische Initiative Ulrich, Genomanalysen-

. Gesetz. · 
Vier dieser fünf Vorlagen sind heute und morgen im Ratsple
num spruchreif, Die fünfte, heute noch fehlende Vorlage, die 
Revision des Patentgesetzes, wurde in der Kommission zwar 
bereits beraten. Es ballten sich im Zusammenhang mit dieser 
Vorlage jedoch derartige Schwierigkeiten zusammen, dass 
nur durch den Unterbruch der Beratungen der,drohende Ab
sturz 9ieser Vorlage vermieden. werden konnte. 
Wo liegen die besonderen Probleme dieser Auseinanderset-

. zungen am die Fortpflanzungs- und Gentechnologie? Einmal 
geht es um die biologischen Grundlagen· des Lebens 
schlechthin .. Unter das einQangs geforderte Verantwort1,1ngs
bewusstsein und den Sachverstand können sich sehr leicht 
und ungewollt Emotionen mischen. Die gestellte Aufgabe ent
hält auch· eine brisante ethische Problematik. Mit parteipoliti
schen Richtlinien oder gar mit parteiAOlitjscher Dogmatik wa
ren die anstehenden Fragen kaum zu peantworten. Das mag 
eine Erklärung dafür sein, dass innerhalb der Kommission di-

. vergierende Auffassungen sehr häufig quer durch die beteilig
ten Fr1;tktionen verliefen. Anstelle einer Doktrin mussten oft 
Ueberzeugung und Gewissen die Richtschnur bilden. Ausser
dem arbeiteten wir an einem relativ jungen Wissensgebiet; der 
heutige Wissensstand kann bereits morgen überholt sein: Die 
inzwischen mehr als einjährige Arbeit in dieser Kommission 
war zeitweise mit der Absicht vergleichbar, in einen Rutsch
hang hinein einen Weg zu bauen. Alles war in dauernder Be
wegung, und hiemand konnte voraussagen, wo man wieder 
festen Grund erreicht Schliesslich erschwerten zahlreiche, 
zum Teil widersprüchliche Spannungsfelder unsere Arbeit. Ju
risten und Naturwissenschatter sprachen mjndestens am An.
fang ein recht unterschiedliches Fachchinesisch. Sehweizen
. sehe und europäische·,Gesetzestechnik waren nicht immer 
ohne weiteres kompatibel. 
Die verschiedenen möglichen zukünftigen Anwender (Indu
strie. Landwirtschaft, Konsumenten, Medizin; Entwicklungs~ 
gebiete usw.) stellen recht unterschiedliche Anforderungen an 
allfällige Produkte der Gentechnologie. Und die unbeschwer
ten Optimisten fanden nicht immer den geeigneten Ton für die 
Verständigung mit 9en eingefleischten Pessimisten. 
zusammenfassend. darf mit Genugtuung eine gemeinsame 
Erkenntnis festgehalten werden: Wenigstens über die . Not
wendigkeit wirksamet gesetzgeberischer Leitplanken für die 
Fortpflanzungs- und Gentechnologie bestand innerhali.J der 
Kommission ein tragfähiger Konsens. 
Die FDP-Fraktion ni"}mt zu den eirizelnen Anträgen wie ~olgt 

· Stellung: . . • 

1. Zum Moratorium Gentechnologie: Sie akzeptiert den Kom
missionsbericht und stinimt der Kommissionsmehrheit zu, 
dieser parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. 

, 2. Zur Standesinitiative des Kantons St. Gallen betreffend Vor
schriften über die. DNS-Rekornbinationstechniken: Die Frak
tion a~eptiert auch diesen Kommissionsbericht und unter
stützt den einstimmigen Kommissionsantrag, dieser Standes
initiative Folge zu gebe11. 
3. Zur parlamentarischen Initiative. Genoma:nalysen-Gesetz: 
Die FDP-Fraktion akzeptiert die Umwandlung der parlamenta
rischen lnitiative in eine Motion und ist bereit, diese Motion zu 
überweisen. ' · 
4. Zur Volksinitiative gegen Missbräuche der'Fortpflanzungs
und Gentechnologie fasste die Fraktion die folgenden Be
schlüsse:· 
a Die Fraktion zieht grundsätzlich den ergänzten Gegenvor
sch1ag der nationalrätlichen Kommission sowohl dem Initiativ
taxt als auch dem Gegenvorschlag des Bundesrates vor; 
b. bei Absatz 2 Buchstabe c befürwortet die Fraktion mehr
heitlich , die Ergänzung der Mehrheit durch die Minderheit II 
und lehnt mit grossem Mehr das Verbot der Minderheit I ab; 
c. bei Absatz 3 zieht die Frakti.on grossmehrheitlich den Vor- · 
schlag der nationalrätlichen Kommission jenem der Minder-
heit Ulrich vor, 

1 
• • • 

Gestatten Sie mir eine Schlussbemerkung: Seit einiger Zeit 
wissen wir, dass wir mit der Fortpftanzungs- und Gentechnolo-

. gie eine emotionsträchtige Vorlage zu beraten haben. Wer das 
Knistern in der Luft nicht schon. vorher wahrgenommen hat, ist 
spät~ens an diesem Wochenende durch die zahlreichen 
Zeitun·gsartikel darauf_ aufmerksam gemacht worden. Ich hoffe: 
auf eine eng~gierte, aber sachbezogene und sachkundige Be-. 
ratung in unserem Aat. . 
Wir empfehlen Ihnen, auf die Vorlage einzutreten. Ich nehme 
das Angebot von Kollege Walter Frey dankbar entgegen, die 
Auseinandersetzungen um meinen Minderheitsantrag II erst 
in der Detailberatung zu führen. · · · 

Wl~derkehr: Die LdU/EVP~Fraktion ist für Eintreten, die Mehr-. 
heit der Fraktion untetstützt die Minderheitsanträge der Kom
mission. Diese Minderheitsanträge engen ein. Der .neue Arti
kel 24novies; der vorgeschlagen ist, konkretisiert den Um
gang mit dem Keim~ und Erbgut von Tieren und Pflanzen und 
anderen Organismen. Das ist gut so. Wir sind hier für eine Ge
setzgebung der Vorsicht, weil eine Gesetzgebung der Nach-

. sieht von Anfang 1;tn den Missbräuctlen Tür und Tor öffnen 
würde. . . · · 
Unsere Vorsicht bedeutet in der Praxis eine Umkehr·der Be
weislast. Nicht wir BOrgerinnen und Bürger müssen den Gen
technologen beyveisen - womöglich, wenn es schon zu spät 
ist-, dass sie etwas falsch gemacht haben, sondern gerriäss 
den Minderheitsanträgen der Kommission muss der Gentech
nologe allen übrigen beweisen, dass seine Manipulation nütz
lich, nötig und sicher ist- bevor etwas passiert. Dieser Beweis 
sollte ja den Gentechnologen nicht schwerfallen, haben sie 

. doch alles Im Griff, wie• sie behaupten. . · 
Für diese Vorsicht der Minderheitsanträge stimmen müssen 
wir auch deshalb, weil ein Entscheid für die Nachsicht, also für 
den Lalsser-falre-Stil,' unter Umständen irreversibel ist Das ist 
halt eben . anders als bei den meisten Entscheiden, die' wir 
sonst hier in diesem Saal treffen: Entsch!:)ide in der. Gentech
nolog,ie können, wenn sie sich als Irrtum erweisE:ln, nicJlt mehr 
rückgängig gemacht werden. Versuchen Sie sich das doch 
einmal konkret vorzustellen, wenn Sie das Gegenteil• behaup-

. ten wollen: Den Irrtum der Gentechnologen in Form eines frei
gesetzten Bakteriums, das dann wieder ejnzufangen wäre! 
Falls Sie für die Nachsicht bei dieser Gesetzgebung stimmen, 
nehmen Sie auf die geschäftlichen Interessen der Macher in 
den Gentech-Firmen Rücksicht.. Diese Macher werden ohne 
einen Artikel 24novies ziemlich frei bestimmen können, wie 
die Anwendung des Gesetzes in der Praxis in Zukunft auszu
·setien hat. .Aber wir als Politiker tragen· Mitverantwortung, 
wenn etwas schiefläuft. Wenn wir heute zu nachsichtig sind, 
werden wir morgen das Nachsehen haben. 
Falls Sie demgegenüber für Vorsicht bei qieser Gesetzgebung 

, plädieren, dann nehmen Sie Rücksicht auf kommende Gene-
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rationen, dann nehmen Sie Rücksicht auf die aussermenschli
che Schöpfung. 
Ich bitte Sie: Entscheiden-Sie sich für die Vorsicht bei dieser 
Gesetzgebung, setzen Sie klare Leitplanken, stimmen Sie zu
mindest qen Minderheitsanträgen der Kommission zu. 

Zwygart: Ganz offensichtlich besteht ein Handlungsbedarf im 
Gebiet der Reproduktions-Gentechnologie. E:s ist nicht nur die 
«Beobachter»-lnitiative, sondern es sind Initiativen aus unse
rem Rat, es sind aber auch kantonale Gesetze, wie in St. Gal
len und Basel, die uns,zum Handeln zwingen. Standesregeln 
von Biologen oder Aerzten genügen nicht. Es sind Interessen- , 
vertreter, die sich die Handlungsfreiheit nie über Gebühr ein
schränken lassen. Vor allem ist der Hinweis notwendig, dass 
der Interessenvertreter immer beim Aeusseren stehenbleibt, 
beim Sichtbaren, beim Machbaren, wie mein Fraktionskollege 
vorhin festgehalten hat. Der Gesetzgeber hingsgen 'Jeschäf
tigt sich neben dem Aeusserlichen auch hin und wieder mit
anderem. Dabei ist klar, dass es neben körperlichen, anfass
baren, auch andere Schichten gibt: Beim Mensch1::n sprechen 
wir auch von Seele und Geist. Das klingt- das scheint mir be
grüssenswert - in unserer Vorlage mit. In Absatz 2 von Arti
kel 24octies heisst es: «Er sorgt dabei für den Schutz der Men
schenwürde, der Persönlichkeit .... » Einen entsprechenden 
Passus haben wir in Absatz 3 respektive in Artikel 24novies, 
man spricht von «Würde der Kreatur». Diese Verpflichtung zu 
Wertmassstäben ist von besonderer Wichtigkeit. Bei der «Be
obaqhter»-lnitiative und beim bundesrätlichen Gegenvor
schlag fehlen Wertordnungen. Es ist zwar nicht einfach, ethi
sche Grundprobleme in einen rechtlichen Rahmen zu fassen. 
Aber die unbedingte Notwendigkeit zeigt sich darin, dass die 
medizinisch-ethischen Richtlinien für die ärztlich assistierte 
Fortpflanzung innerhalb von fünf Jahren wieder angepasst 
werden mussten. In diesen Richtlinien wird von ärztlicher Ethik 
gesprochen. Diese Ethik ist zwar von der Sache aus ehrlich 
gemeint, aber sie orientiert sich am Menschen und an seinen 
Bedürfnissen. In England ist auf der Basis von ärztlicher Ethik 
auch die Jungfrauenbefruchtung möglich, wie wir aus der Zei
tung in der letzten Woche entnehmen konnten. Diese Ethik er
laubt auch, dass von den gleichen Personen,daneben auch 
Leben vernichtet wird, sei das nun durch Abtreibung oder 
durch Tötung vQn Embryonen. 
Heute spricht man vom «Recht auf ein Kind.;. Dazu würde auch 
gehören, dass die verantwortlichen Aerzte prüfen, ob das ge
wünschte Kind auch in eine intakte Familie geboren wird, und 
nicht nur, ob die medizinischen Abläufe stimmen; davor hüten 
sich aber die Aerzte. Dabei müsste aber der Respekt vor dem 
Leben genau auch das beinhalten. Der nächste Schritt nach 
dem «Recht auf ein Kind» wird sein, Recht atar ein gesundes 
Kind anzumelden. Diese Forderung wird erhoben werden; 
schon heute bestehen gewisse Möglichkeiten sie durchzuset
zen, etwa durch Fruchtwasseruntersuchungen. Wenn das 
Kind möglicherweise nicht gesund ist, wird das lebensun
werte Leben vernichtet. Leider gibt es diesen Holocaust auch 
bei uns. Nach der Abtreibung dl3s lebensunwerten Kindes 
bleibt die Frau, Mutter kann man ja in diesem Fall nicht sagen, 
allein, und über kurz oder lang landet sie in ahdern Vorzim
mern oder Sprechzimmern der Aerzte, bei den Psychiatern. 
Der zur Beratung steh~nde Artikel soll mithelfen, Leben zu 
achten und zu schützen. Christliche Nächstenliebe bedingt 
aber auch die Respektierung einer Wertordnung, die sich be
wusst einordnet und unterordnet, nämlich einordnet in die 
Schöpfung, und die sich bewusst ist, dass diese Schöpfung 
nicht von sich aus entstanden ist. Diese Unterordnung unter 
einen Schöpfer macht es möglich, Grenzen nicht nur zu se
hen, sondern auch anzuerkennen und dementsprechend ge
setzlich zu handeln. Für uns als Gesetzgeber heisst das, dass 
wir auch nein sagen müssen zur Leihmutterschaft, wie es im 
'Vorschlag steht, zur Kindererzeugung mit fremden Keimzel
len, zur Befruchtung im Reagenzglas. Der Biologe und Theo
loge Eibach hat einmal gesagt: «Die Würde des Menschen ist 
etwas, was wir christlich nicht festmachen dürfan an der Ver
nunftfähigkeit, der Geselligkeit, der Sprachlichkeit des Men
schen, sondern etwas, das dem Menschen von Gott, dem 
Schöpfer, verliehen ist, zugesprochen ist als eine fremde 

Würde, die der Mensch nicht aus.sich hat. Gott hat dieses Le
ben geschaffen und gewollt, und insofern haben wir es als von 
Gott gewolltes, menschliches Leben zu achten und zu behan
deln. Das heisst, nicht zu menschlichen Zwecken zu gebrau
chen und zu verbrauchen.» 
Ich halte zusammenfassend fest, dass wir die einschränken
den Bestimmungen unterstützen. Eine Scheinfreiheit der For
schung brirtgt zu viele-Probleme für die Gesellschaft und den 
betroffenen einzelnen Menschen oder die Kreatur. 

Seiler Rolf: Die Perspektiven der Fortpflanzungs- und Gen
technologie sind ebenso vielfältig wie aufregend und rufen bei · 
vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern Angst hervor: unbe
grenzte Aufbewahrung von -auch menschlichen -Samenzel
len, Eiern und Embryonen, beliebige Auswahl des Geschlech
tes und anderer Erbmerkmale der Nachkommen, Austragung 
künstlich gezeugter Embryonen von Leihmüttern, pränatale 
Diagnose, gentherapeutischeEingriffe in Keimzellen und Em
bryonen. Bis zur Jahrtausendwende rechnet man angeblich • 
mit der künstlichen Gebärmutter. Sicher sind das Horrorge
mälde. Sie zeigen aber einen Bewusstseinsstand an, der aus 
gegenwärtig möglichen Techniken resultiert und sie extrapo
liert. Deshalb sollen solche Spekulationen auch eine Mah
nung sein. Die Gesellschaft ist für das verantwortlich, was in ih
rer Mitte passiert. Im Grunde genommen geht es gar nicht 
mehr um die Machbarkeit der Dinge, sondern um die Vertret
barkeit von dem, was gemacht wird oder gemacht werden soll 
oder gemacht werden darf. Es ist also kein ökonomisches 
oder technisches, sondern vor allem ein ethisches Problem. 
Hans Jonas hat einmal geschrieben: «Mit der aufkommenden 
biogenetischen Kunst wird ein ethisches Neuland betreten, fµr 
dessen nie zuvor gestellte Frage wir noch gänzlich unvorberei
tet sind.» 
Die Aufgabe des Gesetzgebers, Leitplanken zu setzen, wird 
damit zu einer Gratwanderung zwischen der persönlichen 
Freiheit und der Verrechtlichung ethischer Grundprinzipien. 
Dies gilt nicht nur für die Verfassungsebene, die wir heute zu 
behandeln haben; das gilt dann in weit höherem Masse für die 
anschliessende Gesetzgebung. Als Grundsatz könnte etwa 
dienen: Alles, was dem Leben dient, soll nicht behindert, son
dern gefördert werden; was jedoch das Leben gefährdet, dem 
muss Einhalt geboten werden. 
Erschwerend kommt jedoch hinzu, dass der Gesetzgeber ein
mal mehr mit heraushängender Zunge einer rasanten techno
logischen Entwicklung hinterherrennt, Der «Beobachter»~ln
ititative kommt das Verdienst zu, Anstoss gegeben zu haben, 
dass sich der Bundesgesetzgeber sowie die Oeffentlichkeit 
endlich mit dieser für die zukünftige Entwicklung der Mensch
heit und .unserer Mitwelt so wichtigen Materie beschäftigen. 
Den Initianten gebührt Dank, auch wenn die CVP die Initiative 
ablehnt und dem Gegenvorschlag der Kommission den Vor-
zug gibt. · 
Bei der Beurteilung der Fortpflanzungstechnologien stellt die 
CVP das grundlegende Prinzip in de,n Mittelpunkt, dass das 
Leben ein Geschenk ist, das uns vom Schöpfer anvertraut ist 
und wofür wir die Verantwortung zu übernehmen haben. Im 
weitem hat im Vergleich mit der Weitergabe der andern Le
bensformen die Weitergabe des menschlichen Lebens ihre 
Einzigartigkeit, die sich aus· der Einzigartigkeit der Person 
selbst ableitet- Ebendiese Einzigartigkeit wird jedoch zumin
dest gestört, wenn die Weitergabe des Lebens zu einem Akt 
zweckrationaler Technik wird. Verschiedene Verfahren der Re
produktionsmedizin ermöglichen heute Eingriffe nicht nur zur 
Unterstützung, sondern auch zur Beherrschung der Fortpflan
zungsvorgänge. 
Einzelne Techniken führen zu einer Sprengung der Einheit 
von Vater, Mutter und Kind in der Ehe und Familie durch eine 
naturfremde Manipulierung des menschlichen Fortpflan
zungstriebs, die zur willkürlichen Verfügung über ein Zentrum 
des Menschen führt. Die neuen· Methoden haben auch dazu 

, geführt, dass Kinderlosigkeit, die bis anhin Schicksal gewesen 
ist, zur Krankheit wurde. Die Sterilitätstharapie hat E;in grund
satzliclies neues Moment eingeführt: Das Mittel zur Bekämp
fung dieses Leidens ist nicht ein Medikament, sondern ein 
künstlich geschaffener Mensch. 
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Ganz b_esonders betroffen von der Technik der Reprodukti
onsmedizfr1 ist die Frau. Doch davon wird eigentlich sehr we
nig gesprochen. Viele Fragen verlangen hier .aber eine Ants 
wort. Wie wird die Frau z. B. geschützt vor dem Erwa,rtungs
druck von Familie und Gesellschaft sowie vor der Fortpflan
zungstechnologie, insbesondere dann, wenn qie 'l.lrsache der 
Unfruchtbarkeit nicht bei ihr liegt, sondern beim Mann? Und 
das ist doch in etwa der Hälfte der Fälle so. Ich meine, die Frau 
hat Anspruch auf einen besonderen Schutz ihrer Persönlich-
keit, ihrer Unversehrtheit. · 
Trotz unseren Bedenken und Vorbehalten aus ethischen 
Gründen treten wir nicht für ein Verbot sämtlicher Fortpflan
zungstechnologien ein. Wlr haben Verständnis für den Kinder
wunsch eines Ehepaares. Wo der natürliche Weg nicht zum 
Ziel führt, können medizinische Hllfsmassnahmen angezeigt, 
sein. Die Würde des menschlichen Lebens ist jedoch höher zu 
werten als persönliche Wunscherfüllung und technisch-w's
senschaftlicher Fortschritt. Der · Kinderwunsch . rechtfertigt 
nicht jeden Eingriff in die Natur. · 
Aufgrund dieser Ueberlegungen.gelangen wir zu den folgen
den Stellungnahmen zu den Anträgen der Kommission: Wlr 

grundsätzlich zu verbieten und nur in begründeten Ausnah
mefällen zuzulassen. Strengen Regeln zu unterstellen sind 
auch gentechnologische Veränderungen von Tieren. Sowohl 
im Human- wie'auch im Extrahumanbereich muss die Gen
technologie von einer Risikoforschung begleitet sein. l=ür die 
Anwender der Gentechnologie ist eine gesetzliche Kontrolle 
vorzusehen. 
Lassen Sie mich zum Schluss· noch einmal Hans Jonas zitie-. 
ran; er schreibt: «Unsere'so völlig enttabuisierte Welt rnuss an
gesichts ihrer neuen Maclitarten freiwillig neue Tabus aufrich- . 

. ten. Wlr müssen wissen, da~ wir uns weit vorgewagt haben, 
und wieder wissen lernen, dass es ein Zuweit gibt. Das Zuweit 
beginnt bei der Integrität des Menschenbildes, das für uns un
antastbar sein sollte. Nur als Stümper könnten wir uns daran. 
versuchen .... Wlr müssen wieder Furcht und Zittern lernen 
und, selbst ohne Gott, die Scheu vor dem Heiligen .... Der 
menschliche Zustand ruft~auemd nach Verb~sserungen. Ver
suchen wir zu helfen. Versuchen wir izu verhüten, zu lindem 
und zu heilen. Aber versuchen wir nicht, an der Wurzel unseres 
Daseins, am Ursitz seines Geheimnisses Schöpfer zu sein.» 

werten die Arbeit des Ständerates und unserer Kommission Frau Stocker: Die grüne Fraktion ist überzeugt, dass mit der 
als positiv und begrüssen insbesondere, dass bereits in der «l3eobachter»-lnitiative respektive den Gegenvorschlägen ei-
Verfassung ganz klare Leitplanken gesetzt werden. In einer nes der wichtigsten politischen Themen der neunziger Jahre 
schwierigen Materie wurden tragbare Lösungen gefunden. . zur Diskussion gestellt wird, nämlich: 
Umstritten ist In uhserer Fraktion die In-vitro-Fertilisation (IVF). 1. die Frage nach dem Menschen.:, Gesellschafts- und Welt-
Während eine schwache Mehrheit kein Verbot der IVF in der · bild, nach dem wir uns ausrlchten wollen; • ·. 
Verfassung festschreiben will, sondern die Lösung in einer re- 2 . .fm Bereich derRepröduktionstechnologien die Frage nach 
striktiven Gesetzgebung sieht, unterstützt eine Minderheit das der Machbarkeit von Leben, dem Stellenwert der Familie und 
Verbot, d.h. die Minderheit 1. Wir werden dann in der Detailbe- wieder einmal der Rolle der Frau; · 
ratung darauf zurückkommen. Die CVP erwartet aber ohnehin 3. die Frage nach der.Optimierung von Leben, nach der Euge-
eine restriktive Gesetzgebung sowohl für die Fortpflanzungs- nik und damit eine grundsätzliche Machtfrage. · 
wie auch für die Gentechnologie. In Anbetracht der Rechtsgü- Im folgenden spreche ich namens dergrösstrnöglichen Mehr-
ter, um die es geht.· scheint uns eine sehr strenge, restriktive heit der grünen Fraktion. 
Gesetzgebung durchaus angebracht. Ohne . Anspruch auf 1. Zum Menschen- und Gesellschaftsbild: Gentechnol6gie 
Vollständigkeit sollten insbesondere folgende Punkte bei der stellt, bei aller Nüchternheit dem Thema gegenüber, das Man-
gesetzlichen Regelung berücksichtigt werden: Die Fortpflan- .sehen- und Gesellschaftsbild,· das bisher gegolten hat, zur 
zungstechniken sind nur zuzulassen, wenn sie dte einzige· Diskussion. Sie greift, ähnlich.wie die P;ttomte~hnologie, nach 
Möglichkeit für Ehepaare darstellen, ein eigenes Kind zu be- dem Kern des Lebens. Das löst Emotionen aus, Aengste und 
kommen; die technischen Eingriffe müssen .. in· Fachzentren Befürchtungen auf der einen Seite, Euphorie und Deklamatio-
oder. Universitätskliniken durchgeführt werden; die behan- nen auf der andern Seite. Sicher ist für die grüne Fraktion nur 
delnden Aerzte sind einer Bewilligungspflicht zu unterstellen; eines: Die Naturwissenschaften haben im Lauie des 20. Jahr-
die heterologe Befruchtung ist abzulehnen; wird kein entspre- . hunderts ihre Unschuld verloren. Der beruhigende paternali-
chendes Verbot erlassen, ist die Problema,tik der Spender- stische Ton des seriösen .Forschers Im weissen Mantel, so im 
anonymität analog dem Adoptionsrecht zu regeln; eines be- Stil: «Ach, gute Frau, das verstehen Sie .ja sowieso nicht!» Ist· 
sonderen Schutzes bedürfen .die mens.chlichen Embryonen; keine tragende Strategie mehr. Das mag 'ZWareinAergemis für 
Forschung und Experimentieren an Embryonen sind zu ver- die Forschung se,in; für uns abet muss es die Notwendigkeit 
bieten. · · zum politischen Mandeln bedeuten. Die Gentechnologie Im~ 
Noch weit anspruchsvoller wird die Gesetzgebung auf dem pliziert ein Menschen- und Gese11scha~bild, das man mit der, 
Gebiete der Gentechnologie sein aufgrund der Möglichkeiten, Jdeologie des Materialismus gleichsetzen muss. In der For-
der Risiken und der rasanten Entwicklung dieserT09hnologie. schung, jn der Anwenduhg und in der Pmduktion wird Leben, 
Das gefährliche Dilemma besteht ja darin, dass schon so vie- werden Lebewesen und lebende Materie gleichgesetzt; alles 
les geschieht, dass der grosse Manipulationsprozess schon wird zum Material, selbst die menschlichen Keimzellen müs-
läuft, insbesondere im Extrahumanbereich. Hier ist politischer sen materiell zur Verfügung stehen. Das stellt uns vor die politi
Handlungsbedarf dringend gegeben. Politisches Handeln ist .. sehe Frage: Wer hat die Verfügungsmacht über dieses Mate
aber auch zeitlich dringlich, wenn wir die Entwicklung noch in · rial? Die Frage der Patentierbarkeit vo,n Leben pervertiert den 
einigermassen geregelte Bahnen lenken wollen. Auch im Be- Materialismus ad absurdum. Materialismus als politische Leit
reieh der Gentechnologie erwarten wir eine restriktive Gesetz-· idee, das ist doch von gestern und für die grüne Fraktion keine 
gebung. Im Humanbereich verlangen wir insbesondere ein Option für die Zukunft! Wlr wissen doch alle, wenn wir auf die-
Verbot der Keimtherapie, des Klonierens sowie der Embryo- sem Planeten überleben wollen: so muss es uns gelingen, zu 
nenforschung. Man muss riicht alles tun, was möglich ist, und neuen ethischen Leitlinien jenseits des Materialismus aufzu-
wir müssen nicht alles zulassen, was Aerzte und GentechnolO'- brechen, und die Doktrin «Im Zweifelsfall für den Fortschritt» 
gen anderer Staaten für ethisch vertretbar erachten. muss ersetzt werden durch «Im Zweiteisfall gegen das Risiko». 
Zur Di~kussion gestellt werden muss auch die Frage nach den 2. Zur Reproduktionstechnologie am Menschen: Sie hat 'ZWaT 
Grenzen der Forschungsfreiheit und nach der Kontrolle der nur indirekt mit der Gentechnologie zu tun, wurde aber durch 
Forschung. Die Freiheit der forschung hat sich an der Schutz- die «Beobachter»-lnitiatlve. unmissverständlich in diesen Zu-
würdigkeit des menschlichen l:.ebens .... und nicht umgekehrt! ;;ammenhang gebracht. Sie stellt die Familie und dabei spezi-
- berpessen iu lassen. · . · eil die. Rolle der Frau, ihre Wertschätzung, ihren Wert zur Dis-
Die CVP begrüsst auch die von der Kommission vorgenom- kussion. Eine Frau reduziert auf die Rolle der Keimzellenträge-
m.ene Ergänzµng von Absatz 3. Ein besonderer Verfassungs~ rin - so schön heisst es dann nämlich - wird zu Material. Der 
artikel für den Extrahumanbereich wird aber von einer Mehr- Anspruch, dass auch sie sich zur Verfügung halten muss für 
heit der Fraktion abgelehnt. Der Schutz der genetischen Viel- . die Wunder der Technik, wird 'ZWar verbrämt mit dem Verspre-
falt derTier- und Pflanzenarten erfordert ebenfalls eine strenge chen «Recht auf ein eigenes Kind um Jeden Preis». Wenn 
Gesetzgebung. Restriktiv zu regeln if!t vor allem die Freiset- FrauendieseRollehinterfrageh,sichebennichtzurVerfüguhg 
zung von gentechnisch veränderten Organismen. Sie ist stellen, riskieren sie heute, an mehreren Orten in der Schweiz 
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ein leicht abartiges Image verpasst zu bekommen. Der Druck 
auf kinderlose Paare, alles Machbare zu versuchen, ist sehr 
gross. Erst allmählich wagen es Betroffene, das Schweigen zu 
durchbrechen, und beginnen zu berichten von den unsägli
chen Versuchsanordnungen - ich. entschuldige mich für die 
Terminologie, aber sie ist eben ·so -, denen sie ausgesetzt 
sind. Sie·erzählen von den psychischen und physischen Vor
kehrungen, die getroffen werden und die anscheinend so 
zwingend sind. Eine Diskussion is~ notwendig, sie ist in der 
Frauenbewegung vehement ausgebrochen. Was kann es ffü 
einen Grund geben, dass eine Frau eine Keimzelle aus ihrem 
Körper hergibt? Persönlich meine ich: schlichtweg keinen. 
Rollenanspruch und Rollenwirklichkeit sind im Leben der 
Frauen heute zur Diskussion gestellt. Ein Kind als Eigentum 
kann dabei keine Leitlinie sein. Wissen wir doch, dass das 
Kind als Wegwerfware auf der Welt für viele •eine Leitlinie ist. 
Könnte nicht auch Freiheit gerade darin bestehen, dass wir ler
nen, die Grenzen zu akzeptieren? 
3. Zur Gentechnologie als Machtfrage: In der Gentechnologie 
liegt die Frage der Optimierung von Leben. Es stellt sich die 
Frage nach dem Ausmerzen von Anfälligkeiten, von Krankhei
ten, von Behinderungen, die Frage nach der Eugenik. Ein Be
griff, der in unserem Jahrhundert mit Menschenverachtung, 
Gewalt und Tod belastet ist. Die Frage bleibt also allen Ern
stes: Wer hat die Definitionsmacht, Leben zu selektionieren? 
Wer reklamiert das Recht auch auf ein bedürftiges Leben; un
missverständlich und ohne jeden Zweifel? Persönlich und als 
Sozialarbeiterin muss ich Ihnen sagen: Zu meinen besten 
Freundinnen und Freunden gehören Menschen, die es nach 
dern neuen Selektionsmuster gar nicht mehr gäbe. Wer hat 
das Recht, so zu entscheiden? Die Gentechnologie ist aber in 
mehrfacher Hinsicht eine Machtfrage. Täglich werden neue 
Fakten geschaffen, und, wie so üblich, die Interessenvertreter 
kontrollieren sich selbst. Eine polyvalente Zusammensetzung 
der kontrollierenden Gremien, zum Beispiel der Kommission 
für biologische Sicherheit, wäre unerlässlich; ein entsprechen
des Postulat ist seit Monaten pendent. 
Eine weitere Machtfrage: Die Fortschritt-Ideologie der Ersten 
Welt - zu der gehören wir - entwickelt sich heute wieder mehr 
denn je auf Kosten der Dritten Weft. Gentechnologie im Ernäh
rungsbereich wird heute zum Rückfall in eine imperiale Macht
politik. Die reichen genetischen Ressourcen des Südens wer
den geplündert, manipuliert, was natürlich heisst: «verbes
sert», und dann, je nach Wohlverhalten der entsprechenden 
Länder, allenfalls teuer zurückverkauft. · 
Eine dritte Machtfrage: Auch bei uns werden die Nahrungspro
duzentinrien und -produzenten immer abhängiger. Ich ver
stehe das Votum des SVP-Sprechers schlichtweg nicht: Wer 
soll denn in diesem Saal noch die Bäuerinnen und Bauern ver-

. treten? Sollen sie wirklich zu Lizenznehmerinnen und -neh
mern der chemischen Industrie werden? Ist das ihr Ziel? In der 
Tierzucht, im Pflanzenbereich sind wir doch bereits daran, die
sen Schritt zu machen. Soll das so weitergehen? Wird damit 
nicht ökologisch ein Kreislauf eröffnet, der im lokalen wie im 
Globalen nicht mehr zu stoppen sein wird? Ich meine, unsere 
Verfassungsgrundlage verpflichtet uns zu einem: Nahrungs
mittel herzustellen für alle Menschen dieser Welt, und zwar ge
sunde und natürliche. 
Eine letzte M~chtfrage: Es ist nicht meiner wilden Phantasie 

. entsprungen, dass die Gentechnologie unter dem Deckman
tel. von medizinischer Forschung auch· Missbräuche in der 
Waffenproduktion impliziert. Die B-Waffen-Produktion läuft auf 
Hochtouren. Die grüne Fraktion ist überzeugt, die Gentechno
logie muss sich der politischen Diskussion stellen. Sie muss 
transparent werden und kontrollierbar. Sie ist einzubetten in 
ein Menschen-, ein Gesellschafts- und ein Weltbild, das 
ethisch begründet und politisch ins Recht gefasst ist, indem 
auch die langfristigen Folgen genau so mitbedacht werden 
wie vielleicht der kurzfristige materielle Gewinn. Die grösst
mögliche Freiheit der Forschung, die kontrollierte Produktion 
und die äusserst restriktive Anwendung müssen nach unserer 
Meinung die Leitplanken für den Verfassungsartikel oilden, 
damit anschliessend eine Gentechnologie-Missbrauchsge
setzgebung entstehen kann. 
Aus ökologischen Erkenntnissen gilt es, auf Verfassungsstufe 

nach unserer Meinung mit der gleichen Sorgfalt die gentech
nologischen Möglichkeiten im Bereich der Pflanzen, Tiere und 
rv'!ikroorganismen auszugestalten, restriktiv und unmissver
ständlich, gerade auch für den Abstimmungskampf. Und dass 
der Handlungsbedarf in diesem Bereicli sehr gross ist, das 
werden wir bei der Interpellation zur berühmten Kartoffel noch 
einmal deutlich machen. · 
Die wissenschaftlichen Fakten holen. unsere Parteipro
gramme ein, und was in Parteiprogrammen der CVP, der SVP 
und der FDP steht, auch in dem der grünen Partei, muss 
heute, hier und jetzt, eingelöst werden. Der «Beobach.ter» hat 

. das Verdienst, ein gesellschaftspolitisch wichtiges Thema in 
die öffentliche Diskussion gebracht zti haben. Dem alten, 
nach meiner Meinung, überholten naturwissenschaftlichen 
Denkmodell der Jahrhundertwende steht heute ein mode~ 
rnes, kybernetisch vernetztes Weltbild gegenüber, das die 
Welt, ihre Lebewesen ink'JJsive den Menschen als System be
greift- und der Mensch ist ein Teil dieses Systems. Das fordert 
uns eigentlich ein Stück Ehrfurcht ab. Deshalb treten wir ohne 

· Zweifel für eine resttiktive Verfassungsgrundlage ein, die 
Grundlage wird für eine Missbrauchsgesetzgebung; sonst 
wäre es vielleicht ehrlicher, wir blieben bei der Initiative. 
Stellen wir die Weichen verantwortungsvoll für alle in der Er
sten und in der Dritten Welt, auch für die nachkommenden Ge
nera:tionen. Nur so ist in einem ethisch so sensiblen Bereich 
überhaupt Recht zu setzen. Die grüne Fraktion bittet Sie um 
diese Ernsthaftigkeit. 

Frau Ulrich: Wenn wir uns heute mit der «Beobachter-Initia
tive auseinandersetzen und Sie vor sich den Antrag sehen, die 
Kommission empfehle Ihnen diese Initiative zur Ablehnung, 
heisst das nicht, dass diese Initiative unnötig gewesen ist. Sie 
hat ihre Verdienste, indem sie Mitte der achtziger Jahre bereits 
den Finger auf einen wunden Punkt gelegt hat, nämlich dar
auf, wie wir mit unserer Fortpflanzung umgehen und welche 
Probleme sich dabei stellen können. 
In der Initiative sind vor allem drei Gebiete. angesprochen: In 
vier Punkten spricht die «Beobachter»-lnitiative vom Handel, 
vom Handel mit Embryonen, mit Gameten, also mit Eizellen 
und Samenzellen. Die Initianten sprechen vom Handel mit 
«Abfallprodukten», sie sprechen auch vom Handel «Leihmut
terschaft». In einem Absatz wird die Genveränderung erwähnt, 
und der letzte Absatz befasst sich mit der Identität oder der An
onymität, der Aufhebung der Anonymität eines Spenders. In 
der Zwischenzeit ist einiges passiert. Wir haben gesehen, 
dass man sich in verschiedenen Kantonen bereits bemühte, 
diese Probleme gesetzlich zu fassen. Es wurden schon etliche 
Male die Kantone St. Gallen, Glarus, Basel-Stadt erwähnt, die 
alle im Bereich der Fortpflanzungstechniken sehr restriktiv 1e: 
giferiert haben, Ich glaube, es ist richtig- das nur in Klammem 
gesagt-, das$ wir hiervon Fortpflanzungstechniken sprechen 
und nicht von Fortpflanzungsmedizin, denn es handelt sich 
primär einmal darum, wie wir mit diesen Techniken umgehen; 
erst in zweiter Linie handelt es sich um ein medizinisches Pro
blem. 
Die nationalrätliche Kommiss,ion hat 'in ihrem Vorschlag ei
gentlich alle Anliegen der «Beobachter-Initiative aufgenom
men, aber sie geht weiter, vor allem trägt sie der Skepsis, die in 
der Bevölkerung gegenüber den modernsten Fortpflanzungs
techniken gewachsen ist, Rechnung. Es.wird auch von der 
Mehrheit der Kommission schon ein restriktives Anwenden 
der Fortpflanzungshilfen gefordert, und es wird vor allem auch 
gefordert, dass bei der Befruchtung ausserhalb des Mutterlei
bes gesetzliche Bestimmungen erlassen werden müssen, um 
ganz genau zu sagen, was hier gestattet sein soll und was 
nicht. Und da hätte ich eigentlich ganz gerne nachher vom 
Herrn Bundesrat einmal gehört, in welcher Richtung er sich 
eine solche Gesetzgebung vorstellt, ob er zum Beispiel die 
neuesten Richtlinien der Schweizerischen Akademie der me
dizinischen Wissenschaften als eine Möglichkeit sieht oder ob 
er allenfalls auch bereit ist, von 'diesen Richtlinien abzuwei
chen, d. h., vor allem im restriktiveren Sinn von diesen Richtli
nien abzuweichen, z. B. auch hinsichtlich der Frage: Eizellen
spende, ja oder nein? 
Sie wissen, dass der Kanton Basel-Stadt sämtliche Techniken 
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erst einmal die Türe zu, und wenn jemand anklopft, dann prü
fen wir, wer draussen steht, und machen dann die Türe, je 
nach Fall, i3-Uf. Das sinc,I diejenigen, die im Gentechnikbereich 
eine ,weitere Regelung bereits auf. Verfassungsstufe begrüs
sen würden. Wie gesagt; wit werden morgen sehrwahrsohein-, 
lieh ausführlicher über diesen Artikel sprechen. 
Die SP-Fraktion ist für, Eintreten auf das Gescnäft, wird mei
stens den Minderheiten zustimmen und bittet Sie, dasselbe zu 
tun. · 

- ' 
Ruckstuhl: Es scheint, als ob dem menschlichen Erfinder-
geist • im Bereicf1 der Fortpflanzungs- und Gentechnologie 
kaum Grenzen gesetzt sind: Wie in anderen Bereiche11 muss 
sich aber auch hier die Erkenntnis durchsetzen, dass nicht al· 
Ies, was machbar ist, auch verantwortbar und zum Wohl von 
Mensch und Umwelt ist. Für mich stehen bei diesem Geschäft 
zwei Grundsätze im Vordergrund: . 
Im ersten Grundsatz geht es um den Zeitpunkt, wann mansch~ 
llches Leben beginnt, im zweiten geht es um den Umgang mit 
menschlichem 'Leben. Ich bin der Ueberzeugung, dass 
menschliphes Leben mit der Befruchtung der Eizelle beginnt. 
Ich kann keinem Text zustimmen, der z. B. mehr Embryonen 
entstehen lässt, als in der Folge auch als menschliches Leben 
angenommen und behütet wird. Eine Befruchtung ausserhalb 
· des Mutterleibes lehne ich ab, weil Frau und Mann in der Le- · 
bensgemeinschaft berufen sind, menschliches Leben weiter
zugeben. Kein Mensch hat das Recht, über einmal geschaffe- · 
nes menschliches Leben zu verfügen im Sinne von prauchbar· 
oder überzählig und wünsc11bar oder unerwünscht. 
Ich werde deshalb der Minderheit I von Rolt Seiler und dem 
Antrag Nussbaumer zustimmen und bitte Sie, diesen beiden 
Anträgen ebenf~lls zuzustimmen. 

z~r Fortpflanzung mit seinem neue~ Gesetz untersagt; nur 
eine Ausnahme ist gestattet, die homologe Insemination. Dort 
wird der Same des Partners verwendet; alle anderen Möglich-· 
keiten wollen die Basler' streichen. Unsere Kommission geht 
nicht so weit, nicht einmal die Minderheiten gehen soweit; die 
restriktivste Minderheit ist die Minderheit I von Herrn Seiler, die 
dle In-vitro-Fertilisation u,itersagen möchte. Die SP-Fraktion 
wird mit einer wohl nur knappen Mehrheit diesem Antrag Sei
lerzustimmen, weniger aus moralischen Ueberlegungen, son
dern aus der Ueberlegung heraus, dass der Zugriff auf die 
mem;chliche Efzelle die Möglichkeit eröffnet, mit diesem 
menschlichen Erbgyt, das dann zur Verfügung steht, gentech
nische Experimente anzustellen. Das Erbgut des Menschen 
wird hier in Form der Eizell~ oder in Form der frühen Stadien 
der Embryonen verändert werden können, mit Auswirku,ngen · 
auf die späteren Generationen. Aus diesen Gründen werden 
sich die Sozialdemokraten für den Antrag Seiler aussprechen. 
Wir begrüssen im Vol'$chlag der pationalrätlichen Kommis
sion, dass In Absati-2 Buchstabe g festgehalten werden soll,· 
dass das Erbgut einer Person nur mit deren Zustimmung regi
striert, untersucht und offenbart werden darf, .oder allenfalls 
auf gesetzlicher Grundlage. Wir sind der Meinung, dass· das 
Erbgut jedes einzelnen Menschen sein ganz privates Eigen
tum ist, das niemandem sonst offenbart werden muss. Auch. 
der einzelne oder die einzelne muss die Möglichkeit haben, 
nicht zu ,wissen, welches Erbgut und welche Hypothek für die 
Zukunft er oder sie allenfalls in sich trägt. Vor allem hoffen wir 
dann auch auf die Gesetzgebung Im Bereich der pränatalen 
Diagnostik, dass auch da in der Gesetzgebung diese Methode . 
sehr restriktiv, sehr einschränkend, ermöglicht wird, und vor 
allem, dass sie natürlich auch 'im postnatalen .BE)reich, also für 
geborene Kinder, aber auch für uns Erwachsene sehr restriktiv 
gehandhabt wird. Vor allem wollen wir, dass keine Zugriffe von 
Versicherungen oder von seiten der Arbeitgeber her möglich Scheldegger: Wir haben mit der Gentechnologie eine schwie-
sind. Zutn letzten: Im Bereich der Fortpflanzungstechnik sind rige Materie zu bewältigen. Sowohl in der Kommission wie nun 
wir auch dafür, dass Buchstabe h.so bestehen bleibt, nämlich im Plenum hatte ich und habe ich zwei Seelen in meiner Brust; 
dass jeder Mensch, der durch eine heterologe Insemination . einerseits neige ich einem Fortschrittsglauben zu, an'derer- '; , 
zum Leben gek9mmen ist, die Möglichkeit haben soll, zu er- seitsmöchteichaberaucheineKontrolle.BrechtlässtdenGa-
fahren, von welchem Mann er abstammt; denn auch das ist ein lilei sageri: «Ich glaube an den Menschen, und das helsst, ich 
Recht eines }eden einzelnen von uns, etwas über die Ge-' glaube an seine Vernunft! Ohne diesen Glauben würde ich 
schichte seiner biologischen Vorfahren zuwissen, wenn dies, nicht die Kraft haben, am Morgen aus meinem Bett aufzuste-
rnöglich ist. . 1 

• hen.» Und ohne diesen Glauben an den Menschen; ari: uns 
Zum Absatz 3 respektive zur Minderheit; die ,einen Artikel selbst, geht eben nichts. Das gilt gerade auch heute iril Be-
24novles kreieren möchte: Wir sind der Meinung, dass die reich von Forschung und Entw,lcktung, im Bereich der Gen-
Gentechnik eigentlich das viel grössere Problem ist und auch technologie. . . 
in Zukunft sein wird als die Fortpflanzungstechniken. Die Gen- Selten wurden mit der Entwicklung neuer technischer Mög-
technik, die überall in unser Leben eingreift, wenn wir ihr freien lichkeiten so viele Befürchtu'ngen und Aengste geweckt. 
Lauf lassen - sei es über ·unsere Nahrungsmittel, sei es über Kaum je hat eine neue Technologie gleichzeitig so viele Hoff-
unsere Tiere, Haustiere, sei es über unser Oekosystem-, kann nungen und Erwartungen wachgerufen wie die Gentechnolc,. 
ganz wesentliche Veränderungen bewirken. Ich habe das jetzt gie. Die Tatsache, dass es heute zu jedem Problem minde-
neutral gesagt, aber wir können nicht wissen, was dann aus stens zwei entgegengesetzte Meinungen gibt, fü~ die auch 
diesen Veränderungen wird. Es wurde vorhin,schon angedeu- noch Nobelpreisträger der jeweiligen Disziplin eintreten, führt 
tet- ich glaube vom Sprecher der SVP-Fraktion -, dass es zu zu weitverbreiteten Zweifeln, ob es gültige und endgültige 
begrüssen ist, Vl(enn hier irgendwelche Regelungen geschaf- Wahrheiten gibt. Von dem Moment an, da der'Einsatz einer 
fen werden. Allerdings haben die meisten Sprecher gesagt, Technologie als eine Frage der Moral definiert wird, kann man 
sie seien für eine reine Kompetenzn~rm. wie sie die Mehrheit auoh ohne Detailkenntnisse über Funktion und Auswirkungen 
der Kommission in Absatz 3 vorschlägt. , , einer bestimmten Tec'1nologle mitdiskutieren. Es genügt die 
Wenn wir der Gentechnik den gleichen Stellenwert geben wie Tatsachl;!; dass prinzipiell negative Auswirkungen möglich 
der Fortpflanzungstechnik, dann müssen wir sie auch ,ähnlich sind und damit moralische Kategorien unterliegen. Dies gilt in 
behandeln, d. h. eben über die Kompetenznorm hinausgehen extremer Weise auch für die Gentechnologie-Diskussion. 
und heute schon sagen, in welche Richtung wir die Gesetzge- Gentechnologie befindet sich aber erst am Anfang. Gentech-

-bung lenken möchten. Sie finden -: und wir werden im Detail nologie-Forschung kann man auch transportieren. Sie ist 
noch darauf zu sprechen kommen-,die einzelnen Regelungs- nicht auf die Schweiz angewiesen. Die Schweiz kann aber 
bere1che, die Ihnen die Minderheit vorschlägt, auf der Fahne. heute und in Zukunft nicht ohne Gentechnologie leben. Wartet, 
Heute einfach sc;>viel: Wenn allgemein gesagt wird, es sei elr;i die Welt auf unsere Vorreiterrolle? Auf welche Vorreiterrolle? 
Regelungsbedarf da, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich Wissenschaftllch-technischerFortschrittistimmerambivalent, 
möchte Ihnen das mit einem Bild illustrieren, jenem einer Türe: das heisst, seine Verwendbarkeit steht guten und schlechten 
Für jeden ist es klar, dass durch diese Türe u. U. etwas ins Zwecken offen. Dies ist nicht neu. Neu aber sind die Dimensio-
Haus eindringen kann, das nicht.erwünscht ist, das vielleicht nen, die Geschwindigkeit und die potentielle Unumkehrbar-
gefährlicl'\ ist. Nun gibt es die einen, die sagen: Ja gut, wenn keit, in denen sich heute technischer Fortschritt oft manife-
das Gefährliche dann auf der Schwelle steht oder vielleicht · stierl. Den neu entstehenden Chance'n stehen immer neue -
den Fuss schon in der Türe hat, dann machen wir die Türe ein- oder als neu empfundene - Risiken gegenüber. 0ie Risiken-
.fach zu. Das sind diejenigen, die für eine Kompetenznorm sind ' dürfen nicht ,bagatellh~iert werden; sie. müssen gleich im Ge
und später dann eventuell regeln möchten, wenn Missbräu- wichtwiedieChancehindenAbwägungsprozesseinbezogen 
ehe auftreten. Es gibt d,le anderen, c;Iie sagen: Wir machen zu- werden. Angesichts des, heutige,n Standes der Genwissen-
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schafteri und der immensen Anstrengungen, die weltweit un
ternommen werden, ist es wenig sinnvoll, einen Verzicht auf 
weitere Forschung zu fordern. Es ist so: Was einmal gedacht 
wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Im Gegen
teil, das einmal Angedachte muss so ganzheitlich, so verant
wortungsvoll und so vorausschau~nd wie irgendwie möglich 
weitergedacht werden. Die Ambivalenz der Gentechnologie 
ist nicht überwindbar. Gentechnologie ist eben auch nur Fort
schritt im Sinne von dauerndem Kampf um das Erringen sei
ner positiven Aspekte, das Bestehen seiner ihn begleitenden 
Gefahren und das Ueberwinden von durch ihn verursachten 
Einbussen. Wenn man nur die Gefahren sieht, verpasst man 
die Chancen. 
Ich bin der Meinung, dass die Kommission und der Bundesrat 
mit der vorliegenden Botschaft den schwierigen Hochseilakt 
bestanden haben und wir mit gutem Gewissen auf dieses Ge-
schilft eintreten können. · 

Frau Fankhauser: Die Gefahr der Einteilung in unerwünschte 
und erwünschte Kinder, in unerwünschte und erwünschte 
Menschen, .in unerwünschte und erwünschte Rassen war 
noch nie so gross. Einerseits wkd mit allen Mitteln versucht, 
mit Hochtechnologie den Mutterleib, wie die Frau im Gegen
vorschlag des Bundesrc3.ts bezeichnet wird, _fruchtbar zu ma
chen - dies selbstverständlich in den Industrienationen-; an
derseits werden die Frauen-in der Dritten Welt mit zum Teil ge
sundheitsschädigenden Verhütungsmitteln traktiert. Die 
Zwangssterilisation wird als Mittel gegen die Ueberbevölke
rung eingesetzt. Gleichzeitig wird der Bevölkerungsdruck in 
der Dritten Welt als Bedrohung für Europa und die Schweiz 
dargestellt. Den Preis für die Erfüllung derErwartungen'bezah-' 
Jen all.e Frauen mit einem weiteren Verlust der Autonomie über 
den eigenen Körper. Und die Kinder, wie gehen wir mit ihrem 
Recht auf Eltern um - zum Barspiel bei den Saisonniers? Wel
che Politik und welche Wissenschaft befassen sich subito mit 
Massnahmen, die verhindern können, dass täglich auf der -
Welt 40 000 Kinder wegen Armut sterben? Die «Beobachter-· 
Initiative und der Gegenvorschlag zwingen uns, genau zu prü
fen, wohin wir gehen wollen. Wir sind bereits auf dem Weg zum 
«Menschen.nach Mass». Es ist höchste Zeit, halt zu rufenl Wie 
demokratisch wird die künstliche Befruchtung? Welcher Gen
technologe verhilft einer sterilen Behinderten, einer sterilen 
Fürsorgeempfängerin zu einem Kind? Wer setzt die Grenzen 
der Normalität? Sind die Männer damit einverstanden, dass 
sie auch zum Teil überflüssig gemacht werden? ' 
Unsere Zielnorm ist die Würde aller Menschen. Deshalb 
braucht es gesetzliche Bestimmungen, und zwar enge, damit 
i:.päter niemand sagen muss: Das haben wir aber nicht ge
V{Ollt. 
Ich bin für Eintreten und bitte Sie, den engeren Formulierun-
gen zuzustimmen. ' 

Steffen: Ich habe mir die Mühe genommen, die 223 Seiten der 
bundesrätlichen Botschaft mehr oder weniger genau durchzu
lesen. Dabei wurde mir eindrücklich bewusst, dass die Kom
plexität des Geschäftes Anforderungen an einen Milizparla
mentarier stellt, die leider ~ur mangelhaft erfüllt werden kön
nen. Besonders, wenn letzterer von der Mitarbeit in der vorbe
ratenden Kommission ausgeschlossen war. 
Dank der Einreichung der «Beobachter-Initiative wurden ei
nige Denktanks aktiviert, die sich unabhängig voneinander mit 
den sozialen, rechtlichen und ethischen Fragen im Zusam
menhang mit dem neuen Verfahren der künstlichen Fortpflan
zung und der Humangenetik auseinandersetzen. Die Exper
tenkommission Humangenetik und Reproduktionsmedizin 
behandelte ihren \:)undesrätlichen Auftrag an 21 Sitzungen: 
Neben Hearings mit Experten stützte man sich insbesondere 
auch auf den 33seitigen Expertenbericht des Ad-hos-Komi
tees des Europarates, welcher in der Botschaft auf Seite 187ff. 
abgedruckt ist. Das Resultat der Kommissionsarbeiten hat in 
den Kapiteln 4 bis 8 ihren Niederschlag gefunden. 
Bei den Stellungnahmen der Kommission zu einzelnen Ver
fahren der Fortpflanzungsmedizin und Humangenetik ist mir 
aufgefallen, wie übereifrig ernst man offensichtlich den Exper
tenentwurf des Europarates nahm. Da heisst es x-mal im Text: 

In Uebe~einstimmung mit dem Europarats-Entwurf, in Anleh
nung an den Europarats-Entwurf, ja, sogar in Uebereinstim-

, mung mit den Europarats-Empfehlungen sei die Kommission 
der Auffassung, dass .... Auf Seite 187 unten finden wir in der 
Botschaft einen kläret1den Vermerk bezüglich des Ad-hoc
Expertenkomitees des Europarates, nämlich, dass das Mini
sterkomitee des Europarates den Projekttext noch nicht ge
prüft b~ziehungsweise übernommen habe, dass wichtige Mo
difikationen möglich seien und dass der vorliegende Text nicht 
notwendigerweise die Meinung des Minister~omitees wider
spiegle. Ich weiss nicht, ob jetzt diesbezügliche Empfehlun
gen des Ministerkomitees des Europarates vorliegen. Eines 
aber sei hier festgestellt: Die bundesrätliche Vorlage ist nicht 
unbedingt europatauglich, wie dies fälschlicherweise ange
nommen werden könnte. 
Nicht nur der Inhalt der Botschaft, auch der Text auf der Fahne 
zeligt, wie kontrovers die Meinungen zum ganzen Frl3genkom
plex der Fortpflanzungs- und Gentechnologie sind: Die «Be
obachter»-lnitiative verlangt Vorschriften über den kü'nstlichen 
Umgang mit menschlichem Keim- und Erbgut unter Wahrung 
der Würde des Menschen und unter Schutznahme der Fami
lie, wobei der allgemeine Gesetzgebungsauftrag durch Hand
lungsanweisungen an den Gesetzgeber in Absatz.3 ergänzt 
wird. Der Bundesrat schlägt einen Kompetenzartikel als Ge
genvorschlag vor. Der Ständerat erweitert die Kompetenz
norm auf dem Gebiet der Fortpflanzungs- und Gentechnolo-

, gie beim Menschen durch Handlungsanweisungen an den 
Gesetzgeber, setzt aber in Absatz S Kompetenznorme~ für 
den Umgang mit Keim- und Erbgut von Tieren, Pflanzen und 
anderen Organismen fest. 
Unsere Kommission ergänzt diese durch Varianten bei den· 
Verfahren der Fortpflanzungshilfe und-, durch Minderheitsan
trag auf Formulierung eines Artikels,24l'l0vies (neu)-für nicht
menschliche Lebewesen. 
Wie soll ich mich als einzelner Parlamentarier in diesem Wirr
warr von durchaus begründbaren Varianten verhalten? Ich 
habe mich mit der Entwicklung der ethischen Diskussion, Sei
ten 66 bis 76 der Botschaft, beschäftigt und habe mein ethi
sches Credo hinzugefügt. Dabei habe ich mir folgende Fragen 
gestellt: Soll der Mensch in die in den göttlichen Schöpfungs
plan eingebetteten Grundstrukturen des menschlichen, tieri
schen und pflanzlichen Lebens eingreifen? So gefragt, lautet 
meine Antwort: Nein! Sollte er es tun dürfen, wenn es sich um 
Eingriffe zur Behebung der Unfruchtbarkeit handelt, für die Er
haltung menschlichen und tierischen Lebens oder für die Hei
lung oder Linderung von erheblichen Leiden? Mit dieser Ein
schränkung ist man versucht, mit Ja zu antworten, eingedenk 
des hippokratischen Eides der jungen Aerzte. Da ai.mr diese 
Eingriffe auf der Anwendung von hochkomplizi~rtan Techni
ken beruhen, haftet ihnen die Ambivalenz jeder Technik an, 
nämlich ihre Verwendbarkeit für gute, unter Umständen aber 
auch für völlig destruktive Zwecke. 
Vor Zeiten lag die Forschertätigkeit in den Händen von Prie
sterkasten, die unter sich an höchste ethische Forderungen 
gebunden waren. Leider sind heutzutage Forscher oft durch 
den Erwartungsdruck der Arbeitgeber oder der Generäle, 
durch Ehrsucht und Geldgier in ihrem Tun beeinflusst. Da wird 
das Risiko gross, dass sich beispielsweise aus vorbeugender 
Humangenetik schrittweise vorsätzliche Züchtung gewünsch-
ter Eigenschaften entwickelt. · 
Mit Rücksjcht auf diese Risiken und auf mein christliches Welt
bild bin ich zwar für Eintreten, werde aber nur eng begrenzten 
Verfassungsnormen zustimmen könn_en. 

Nussbaumer: Der ethischen Sicht über den Einsatz neuer 
Technologien geht die Frage voraus, wie der Menschen mit 
seinen eigenen , Lebensgrundlagen umgehen will. Viele 
Schweizer haben den Mut verloren, sich zu ethisch unverän
derlichen Grundwerten zu bekennen. Warum? 
1. Weil die Modernisten, die die Ethik nur noch als negligierba
ren oder transitoriscben Wert einstufen, die Medien und die 
neugierigen Forscher auf ihrer Seite haben. 
2. Die Macher und Modernisten stempeln alle, die es wagen, 
sich für ethische Grundwerte einzusetzen, als Fündamentali-
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sten ab. Wer, seit Khomeini, möchte zu den Fundamentalisten 
gehören? 
Kommission und Bundesrat gehen offenbar von der - fal
schen! -Annahme aus, es genüge, eine offene Verfassungs
bestimmung zu formulieren, um dann eine eher strenge Ge
setzgebung folgen zu lassen. . · , 
Wenll die Verfassµng liberal ausgestaltet wird, wird das G~ 
setz noch farb- und wirkungsloser ausfallen. Wir wollen dem 
Volk keinen Sand in die Augen streuen! Was nicht in der, Ver-
fassung steht, wird nie mehr erreicht werden können. . 
Offenbar geht die Kommissionsmehrheit von anderen Voraus
setzungen a:us: Sie macht mit ihren Anträgen ungewollt die 
Prinzipien der Ethik zur Vorzugsethik jener, die davon profitie
ren können. Ich wjll den mediziniscMechnlschen Fortschritt 
nicht verteufeln. Er ist, wie es Frau Stocker' gesagt hat, so 
lange annehmbar, als seine langfristigen Folgen von der Wis-
s<insc!1aft mitbedacht werden. , , 
Der Kommissionspräsident hat von der «importance de la li~ 
berte individuelle» gesprochen: Diese Freiheit•hat dort ihre 
Grenzen, Herr Kommissionspräsidenl, wo das Keimgut und 
der Embryo zu Experimentierobjekten erniedrigt werden! 
Es ist die vornehme Aufgabe dieses Parlamentes, auf Verfas
sungsstufe das ungeborene Leben in allen Stadien sowie das 
Keimgut zu schützen. Die blinde Anerkennung der medizi
nisch-ethischen Richtlinien, wie sie Herr Eggly postuliert, führt 
uns zu einer Situationsethik auf einem Gebiet, wo es die abso-
luten Werte zu schützen gilt· · . , . . 
Jeanne Hersch sagt, ohne absolute Werte werde das Leben 
sinnlos. Ich schliesse mit denf Zitat eines unverdächtigen Zeu-
gen, nämlich Jean-Jacques Rousseau: «Pie Freiheit des Men
schen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern 
d_ass ernichttunmuss, was ernichtwlll.» 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrorhpu · 

Schluss.der Sitzung um 19.25 Uhr 
La seance est /evee a 19 h 25 

G~ntechnologie. Volksinitiative 
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sächlich wurde in unserer Bundesverfassung 1973 ein richtig 
,veraltet fortschrittsgläubiger Artikel 27sexies aufgenommen, 
der den Bund verpflichtet, die Forschung an sich und unbese
hen zu fördern, zu koordinieren und zu bezahlen, ohne jede 
Einschränkung. In diesem Forschungsselbstbedienungsla
den sind nun Pflanzen, Tiere und Menschen mit ihrem Wesen 
und ihrer spezifischen Eigenart der Gentechnologie ausgelie
fert. Gentechnologische Forschung ist immer und ausnahms
los angewandte Forschung, research by processus. Diese 
Forschung .ist gewaltig kostspielig und darauf angewiesen, 
die dafür ~ingesetzten Gelder wieder einzufahren, Förderung 
durch den Bund hin oder her. Das ist bekanntermassen am 
einfachsten durch die Patentierung «genmanipulierter Erfin
dungen» zu bewerkstelligen. Das will die Kommissionsmin
derheit mit einem eigenen Verfassungsartikel zum extrahuma
nen Bereich verhindern. 
Auch der Antrag von Herrn William Wyss geht mindestens in 
diese Richtung; ich habe vorhin festgestellt, dass noch weitere 
Anträge in diesem Sinne aufgetaucht sind. Alles andere sind 
meiner Meinung nach nichts als fromme Wünsche, besonders 
solange nur vage Missbräuche entlang undefinierter ethischer 
Leitplanken geahndet werden sollen. 
Haben Sie sich schon einmal überlegt, was die Würde der 
Tiere'und die Würde der Menschen in unserer heutigen Gesell
schaft eigentlich noch wert sind? Beim Tierschutzgesetz ha
ben wir es übrigens vor kurzem gerade erlebt, dass solche 
ethische Leitplanken schon in den Räten keine Chance erhiel
ten und-jegliche Kontrollmechanismen, zum Beispiel durch 
die Verbandsbeschwerde, schlicht Fata Morgana geblieben 
sind. 
Wenn also schon kein_ Grundsatz zu den Grenzen der gewinn
trächtigen Gentechnik in die Verfassung zu schreiben möglich 
ist, so braucht es auch für den extrahumanen Bereich nähere 
und ganz konzise Bestimmungen. Wir werden bei der Detail
beratung darauf zurückkommmen. 

Weder-Basel: Im Hinblick auf die eidgenössische Volksab
stimmung zur «Beobachter»-lnitiative und den von uns zu ge-
staltenden Gegenvorschlag sollten die Erfahrungen aus den 

Frau Bäumlin: Eintreten oder nicht? Das ist hier nicht die Kantonen, qie sich mit diesem Thema schon eingehend aus-
Frage. Die Frage ist vielmehr, wie und wo wir.in dieser schwie- einandergesetzt haben, klugerweise mitberücksichtigt wer-
rigen Problematik und Gesetzgebung die Schwerpunkte set- den. 
zen. Weil wir als Gesetzgeber in Sachen Fortpflanzungs- und Als Basler darf und muss ich Ihnen zwar nicht mehr ,die überra-
Gentechnologie eine so grosse Verantwortur:ig tragen, habe sehend hohe Annahme?.. 30 000 Ja zu 18 000 Nein - des ein-
ich in der Kommission einen alternativen Vorschlag für den schränkenden Reprogesetzes bekanntgeben, das wir Ihnen ja 
Absatz 1 des neuen Verfassungsartikels eingebracht. Er lau- auf den Tisch des Hauses gelegt haben. Dieses Gesetz wurde 
tete: «Das Erb- und Keimgut der Lebewesen ist unantastbar.» also von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern mit 
Damit wäre der Grundsatz auf Verfassungsstufe formuliert ge- 62,5 Prozent Jastimmen gutgeheissen. 
wesen. Wo sich die Bevölkerung zu diesen Fragen in einem sauberen, 
Aber Bundesrat, Ständerat und unsere Kommission schreiben demokratischen Meinungsbildungsprozess auseinanderset-
nur einen Schutz vor Missbrauch dieser Spitzentechniken fest. zen kann, wird sie je länger, je mehr einer euphorischen Ent-
Das ist sehr wahrscheinlich der «Beobachter»-lnitiative nach- Wicklung auf diesem Gebiet Halt gebieten. 
empfunden. Ich bedaure das sehr. Dass dieser Schutz näm- «Bewahrung der Schöpfung», ein Hauptanliegen der europäi
llch nicht genügt, ersehen Sie aus dem Vorschlag für den Ab- sehen Ki~chenversammlung vom Mai 1989, ist kein hohles 
satz 2, den die Kommission auf die Fahne geschrieben hat Schlagwort geblieben, sondern von breiten Kreisen des Vol-
und in welchem für den Humanbereich noch klare Grenzmar- kes als Aufgabe und Auftrag an die Politiker delegiert worden, 
ken nachgeliefert werden mussten. Diese Marken hätten in in der Meinung, dass durch einschränkende Gesetze dem 
meinem Vorschlag eine Konkretisierung bedeutet, die auch Wildwuchs efner uferlosen Experimentier- und Forschersucht 
auf ~esetzesstufe regelbar gewesen wäre. Ich stelle meinen Schranken zu setzen sind. Anders kann das Ergebnis der Bas-
Antrag jetzt nicht mehr, er ist ohnehin chancenlos. Aber meine ler Abstimmung nicht interpretiert werden. 
Meinung zu dieser Art von Missbrauchsgesetzgebung erspare Zwar hatten die Gegner des Basler Gesetzes mit harten Vor-
ich Ihnen nicht. Sie sollen wissen, was Sie damit anstellen. würfen an die Befürworter nicht gespart: Der Abstimmungsslo-
Ein Misstrauensverfassungsartikel macht es nämlich leicht, gan «Schutz vor Manipulation» sei irreführend. Das Pl_akat mit 
selbst massive und irreversible Eingriffe in die Bausätze der einem Bild eines Fötus im Glas treffe nicht den Kern des Geset-
Lebewesen, die sich in Jahrmillionen entwickelt haben, zu zes usw. Aber die Stimmbürger hatten sehr wohl zu differen-
rechtfertigen. Es genügen dazu schöne Versprechungen, zieren verstanden und die Wichtigkeit des Urnenganges er-
etwa dass Krankheiten gentechnisch ausgemerzt werden kannt. Anders wäre die für Basler Verhältnisse hohe Stimmbe- · 
könnten oder die inzwischen verwelkte grüne Revolution aus. teiligung nicht zu erklären. 
dem Labor auferstehen und den Welthunger endgültig besie- 1 Die Gegner haben allerdings den Stimmbürgerinnen und 
gen könnte. Ueber die unerwünschten und unvorhergesehe- Stimmbürgern vorgeworfen, sie hätten die Materie nicht ver-
nen Nebeneffekte, zum Beispiel den Genmüll, schweigt m:in standen und sich verführen lassen, was einerseits de~ Müncig-
sich dabei aus wie bei der Atomtechnologie. keit ein schlechtes Zeugnis ausstellt, andererseits auch die 
Mein Vorschlag sei mit der Freiheit der Forschung nicht verein- Ueberheblichkeit der sogenannten Wissenschafter manife-
bar. f:lat Bundesrat Koller mir in der Kommission erklärt. Tat- stiert. · 
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Ich bin überzeugt, dass eine grosse Mehrheit des Volkes jetzt soluzione ultima ed eccezionale, cosi, come lo propone la mi-
eine Pause in der hektischen Entwicklung auf diesem Gebiet noranza II alla lettera c. 
verlangt und die besserwisserischen Eingriffe in die natürli- Con queste considerazioni, vl invito quindi ad entrare in mate-
chen Abläufe der Natur stoppen will. ria e a sostenere II progetto della commissione, integrato dalle 
Ehrfurcht vor dem Leben und nicht Korrektur der sogenannten proposizioni delle mino,ranze II e Ulrich. · 
unvollkommenen, fehlerhaften Naturabläufe sichert den kom-
menden Generationen den Erhalt der wunderbaren Schöp- Maeder:' Als ich vor vielen Jahren erstmals hörte, dass Stu- · 
fung. Deshalb ist alles zu unternehmen, dass auch kommen- denten der St. Galler Hochschule sich ihr Taschengeld, auf-. 
den Generationen eine natürliche Um- und Mitwelt erhalten · bessern, indem sie ihren Samen der gynäl<Ologlschen Abtei-

, bleiben. , . lung des Kantonsspitals verkaufen, war ich konsterniert und · 
Noch ein Wort zur Würde der Kreatur. Meine Vorredrterin, Frau empört. . 
Ursula ·Bäumlin, hat schon darauf hingewiesen. Immer mehr Was der deutsche Dichter Erich Kästner in seinen ironischen 
Wissenschafter anerkennen, dass die Reduktion von Lebewe- · Versen von Professor Bumkes Menschenfß,brik visionär vor
sen auf beliebig verfügbare und manipulierbare Materie ein Irr- aussah, war Wirklichkeit geworden. 
weg ist. Der Begriff der Kreatürllchkeit als Lebensfähigkeit, Professor Hallerei Menschenfabrik al'tl' Kantonsspital St. Gai-
auch in der natürlichen ,Umgebung, wird der Vision des Bio- len wurde zum erfolgreichen und gut rentierenden Unterneh-' 
reaktors gegenübergestellt. Also das Tier mit seiner eigenen men, bls der Grosse Rat mit seiner kantonalen Gesetzgebung 
geschöpflichen Würde, seiner Individualität. sei dem dahinve- eingriff und den Betrieb so lange zum Erliegen brachte, bis 
getierenden Zellhaufen gegenübergestellt, der beliebig ein- , das Bundesgericht die sanktgallischen Gesetze für ungül~g 

, und .ausgeschaltet werden kann, um Lebensmittel oder Med,i- erklärte. ' · 
kamente für den Menschen zu produzieren. Die Würde der Hetero-lnsemination, In-vitro-Fertilisation sind die Stichworte 
Kreatur ist wie jene des Menschen schützenswert. der modernen Reproduktionstechnologie. Unterschiedliche 
Die sogenannte Freiheit der Forschung darf nicht zur Flucht , kantonale geset2;1iche Regelungen führen bereits heute zu ei- , 
aus der ethischen und moralischen Verantwortung werden.. , nem Reproduktionstourismus zwischen den Kantonen. Eine 
Ich bitte Sie daher namens unserer Fraktion, die Anträge der schweizerische Regelung, wie sie hier vorgesehen ist, drängt 
Minderheit zu unterstützen und ganz besonders die Verbote sich gebieterisch auf; . 
der ln-vltrp-Fertilisation und der Fremd~eimzellenspende zu Wenn ich die Botschaft lese .und mir den Gesetzesentwurf an-
befürworten. schaue, beschleicht mich das ungute Gefühlt. dass da einige 

.ganz grundsätzliche Ueberlegungen nie gemacht Worden 
On. Carobblo: Al di la delle disposizioni formali ehe alla fine di sind. .· . . , 
questo dibattito adotteremo, il centro deUa problemi;ttica. in Obwohl die Gentachnologie vielleicht eine Schlüsseltechnolo-
discussione investe il rapporto tra l'uomo e la procreazione da gie der nächsten Jahrhunderte sein wird, ist ganz klar, dass 
un lato e dall'altro il rapporto tra ,ruomo e il progresso scienti- die reproduktionstechnologisphen Verfahren am Menschen 
fico. Due rapporti questi particolarmente dellcati per I valorl . sozial und kulturell tiefgreifender sind. 
ehe mettono in discu~ione: quelli della vita, dei limiti del(a ri- Ich hatte gestern Einblick in einen noch unveröffentlichten Be• 
cerca e della tecniea ~ per i possibili e oiscutlbili sviluppi ehe si rlcht des St. Galler Soziologen Peter Gross, der die Problema-. 
possano intrawedere nell'ambito umano, animale, vegetale. tik so treffend darstellt, dass ich Ihnen einige Kernsätze nicht 
Tutti as·petti ehe domandano trasparenza, chiarezza e pru- . vorenthalten kann .. Gross schreibt u. a.: «Diese Verfahren» -
denza e ehe nön possor10- a mio parere- essere ridotti a una · gemeint sind Hetero-lnsemination. ln-vitro-Fertilisatloil - «st,el-
semplice contrapposizione fra scelta liberale, in nome della ri- len eine die Menschen In ihrer ganzen bisherigen Geschichte 
cerca scientifica o s99lta restrittiva in nome di principi morali. In begleitende zwischenmenschliche Selbstverständlichkeit zur 
realta, se si parte dal presupposto ehe i metodi di riproduzione Disposition, nämlich dass Frau und Mann nur zusammen Kin-
e la tecnologia 9.enetica concernono tutti e per le lore implica- der haben können. Diesen Aspekt sieht man nicht, oder man 
zioni politiche coinvolgono l'intera collettivltä, allora pare will ihn nicht sehen. Wissenschafter nehmen dazu nicht Stet- . 

· chiaro ehe e nostro.dovere polltlco definire in un testo legale li- Jung. Das evolutionäre Ziel der neuen Techniken ist letztlich 
miti e condizioni dello sviluppo di queste tecniche ehe inve- die Aufhebung der schicksalshaften Arbeitsteilung bei Zeu
stono l'orlgine stessa della vita e le norme per im controllo d&- ·gung, Austragung und Geburt des Kindes; Bei den von der 
mocratico del loro uso. 1 fatti in discussione '.non sono solo Mehrheit akzeptierten Artikeln im Gesetzesentwurf ist die Auf-
delle questioni di ordine giurldico, ma d'equilibrio naturale. löi:iung der Familie als Lebensgemeinschaft vorprograrn-
lnquesta ottica. unasemplice norma,di competenza, come al- miert.» 
cunl propugnano, non e pernlente'sufficiente. Occorre-amio Gross schreibt an einer weiteren Stelle: «Bei den Reprodukti-
parere-fissare, giä In sede dl articolo costituzionale, principi·e onstechniken, in denen anonyme Keimzellen verwendet wer-
norme ehe dovranno essere alla base della futura legislazione, den - gleich ob es sich um Insemination oder ln-vitro-Fertilisa-
come tutti sembrano essere d'accordo ehe occorre adottare. tlon handelt-, verschwindet nicht nur die Zeugung, sondern 
L'articolo costltuzionale, elaborato dalla commissione; soprat- der biologische Vater oder die biologische Mutter im Nebel der 
tutto se e integrato dalla proposta delta minoranza II all'.artlco- Anonymität. Damit wird das zweite Band, die Blutsverwandt
lo 24octies e delta proposta di minol'.Bnza Ulrich articolo 24no- schaft, nicht nur gelockert, sondern gelöst, zerschnitten. Der 
vies, ml sembra - tutt6 sommato - una soluziane valida ed Familie - so, wie wir sie heute verstehen 1.1nd kennen.- bebt 
equllibrata. comunque una soluzione sulla base della quale sl der Boden unter den Füssen. Eine detletztverbleibenden Ge-
puo costruire una proposta ehe teriga si _conto delle esigenze wissheiten, in der Modeme. die Eltem~Kind-Dyade,. wird tech-
tecniche e scientifiche, ma soprattutto delta esigenze di difesa , nisch torpediert. Das ist der Zusammenhang, von dem wenig 
dei valori fondamentali della vita oder gar nicht ,die Rede ist.» · . , · 
Personalmente, mi sembra importante ehe alcuni principi Eiri letztes Zitat «Viel wichtiger ist es, über die Detailberatung 
siano rlbaditi precisamente. II materiale genetlco umana non der ln-vitrO-:Fertilisation, Embryonenforschung, Genomana-
deve servire in nessun caso a esperimentl. Vanno assoluta- lyse hinaus in dieser Volksinitiative wirklich das zu diskutieren, 
mente esclusi-e qu,ndi prese misure adeguate-riscttl e peri- was das Volk betrifft,. und das Ist die Zukunft der Familie und 
coli di manipolazioni genetiche. . . 1 niqht die Zukunft der Wissenschaft;» .. 
Lo sviluppo delta tacniche di riproduzione non deve portare a Schliessen Sie. die Tür fur solch fatale, Entwicklungen zu! 
piu controlli e costrizioni nel car;npo della procreazione. 1 dirittfl · Stimmen Sie den Minderheitsanträgen ~u 1 
della donna devano essere assolutamente garantiti e lispet-
tati. La produzione vegetale va protetta dai pericoli dell'indu- Baerlocher: Der Nationalrat hat heute die Möglichkeit, mit 
ft.rializzazione chimica. · !;onscquenten Beschlüssen einen · immens wichtigen . Ent~ 
Quanto alla questione d.ella fecondazione «in vltro», oggetto scheid für die ZukUnft zu fällen. Um,mit Hans Jonas zu spre: 
oggi del principale punto di confronto, sono per una sua deli- chen, «sollte die Gesellschaft die Risiken einer so umwäl;zen
mitazione legale, limitando le possibilitä di ammetterla come den Technologie, wie es die Gentechnologie ist, entschieden 
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höher bewerten als ihre Chancen». Ich als Basler Vertreter, 
auch als Mitglied der grössrätlichen Kommission, die das in 
der Volksabstimmung vom 2. März angenommene Gesetz 
ausgearbeitet hat, muss die Hoffnung ausdrücken, dass die 
Minderheit der Kommission zur Mehrheit wird. 
Die Basler Abstimmung hat eines deutlich gemacht: Trotz ei
ner beispiellos emotionalen Kampagne, .dem dargelegten-

' Leid der elternlosen Ehepaare, der Drohung des Bundesge
richts hat die Basler Bevölkerung mit deutlicher Mehrheit für 
ein Verbot der reproduktionsmedizinischen Techniken ge
stimmt. Ein Fingerzeig - so meine ich - über die Stimmungs
lage in der Bevölkerung. 
Ich möchte Ihnen daher zu bedenken geben: Betrachten Sie 
diesen Entscheid auch als politisches Signal für Ihren bevor
stehenden Entscheid! Die Skepsis, die Angst der Bevölkerung 
gegenüber den Möglichkeiten von Wissenschaft, Technik und 
Medizin sind gross, wie das Nationale Forschungspro
gramm 21 offengelegt hat. Es sei hier auch an die wachsende 
Kritik aus bäuerlichen Kreisen erinnert. 
Ich möchte noch auf einige Punkte eingehen, die für mich in 
der Diskussion über Fortpflanzungs- und Gentechnologie ent
scheidend sind. Ich begrüsse, dass zuerst der Ständerat und 
jetzt auch die Nationalratskommission schon auf Verfassungs
sMe konkreter zu regeln versuchen. In Anbetracht der weit 
fortgeschrittenen Möglichkeiten der Gentechnologie sollte be
reits auf Verfassungsstufe nicht nur-die Kompetenz zur Rege
lung geschaffen werden. Diese Kompetenz besteht ja be-
kanntlich bereits in gewissen Regelungsbereichen. · 
Ein Leitplanken-Verfassungsartikel jedoch ist für mich unge
nügend. Die neuen Technologien der Reproduktionsmedizin 
bergen Gefahren und Risiken, die nicht abzuschätzen sind. 
Das Risiko eines Missbrauchs und einer unkontrollierten Ent
wicklung entsteht im Zusammenhang mit der rasanten Ent
wicklung im Bereich der Gentechnologie immer dadurch, 
dass keimfähige Eizellen ausserhalb des Körpers der Frau ge
halten und bei der IVF-Methode befruchtet werden -können. 
Der Embryo wird zwangsläufig zum Untersuchungs- und For~ 
schungsobjekt. Die Technik der künstlichen Befruchtung mit
tels Zeugung und Aufzucht im Reagenzglas ist die Vorausset
zung für Eingriffe in die menschliche Erbsubstanz. 
Seit Jahrzehnten diskutieren Humangenetiker immer wieder 
die Frage, wie das Erbgut der Menschen verbessert werden 
kann. Mit der Gentechnologie, die im Bereich der Pflanzen
und Tierwelt bereits in Anwendung ist, stehen der Wi~en
schaft die Techniken bereit, um diesen Wunsch realisieren zu 
können. Gentechnologische Eingriffe am Menschen, seien 
diese diagnostischer oder therapeutischer Art, ergeben Fra
gen der Abgrenzung zur Eugenik. Neben der pränatalen Dia
gnostik sind mit gentechnologischen Methoden auch Neuge
borenen-Screening, Diagnosen zu jedem Zeitpunkt des Kin
der- und Etwachsenenlebens, beispielsweise das Arbeitneh
mer-Screening; möglich. 
Im Zusammenspiel mit der IVF wird die Präimplantationsdia
gnostik möglich. Mit diesen Methoden wird auf der einen Seite 
die Eliminierung unerwünschter Lebensformen, auf der ande
ren Seite die Züchtung erwünschter Eigenschaften möglich. 
Mit anderen Worten: Mit der IVF wird gentechnologischen Ma
nipulationen am Menschen Tür und Tor geöffnet. 
Daher muss gelten: Kein Griff z.ur Eizelle, und das heisst: Ver
bot von IVF und GIFT. Es ist meines Erachtens ein Muss, dass 
auch· der extrahumane Bereich geregelt wird. Ueber die Ge
fahren der Gentechnologie bei Tier und Pflanzen bestehen viel 

1 zuwenig wissenschaftliche Erkenntnisse. Der wirtschaftliche · 
Nutzen neuerTechnologien und die Eroberung neuer Märkte 
stehen im Vordergrund. 
Aus Verantwortung für die kommenden Generationen, für die 
schwächsten Mitglieder einer Gesellschaft, für die Unversehrt
heit von Tier und Pflanzen bin ich für Eintreten und unterstütze 
die Minderheitsanträge Seiler und Ulrich. 

M. Longet: Si nous voulons que le progres seit un vrai pro
gres, nous devons postuler qu'il ne soit pas defini uniquemcnt 
sur le plan de la technologie ou de Ja science, mais aussi sur Je 
plan du progres humain, moral et social. A partir de cela, nous 
disons que toute innovation n'est pas bonne a prendre et que 

nos valeurs ne s'accommodent pas de n'importe quel choix 
technologique. On peut meme dire que l'ecart entre science et 
conscience est un des grands facteurs de desequilibre de no-
tre epoque. Nous constatons que l'humanite est bien plus 
apte a dominer la creation que ses propres creatures. Or, la 
technologie- il taut le rappeler - ne doit pas devenir autonome 
par rapport a notre volonte. Elle est lefruit des efforts des hom
mes et eile doit, en taut temps, rester maitrisable, contrölable 
par les hommes, autrement dit, placer des garde-fous, orien
ter, affirmer des finalites, c'est ce qui doit etre fait face au foi
sonnement technologique. 
,Ce que nous faisons aujourd'hui et ferons demain en legife
rant, c'est veritablement au coeur de la fonction normative 
d'un Parlament J'ajouterai que, sur le fond, c'est aussi en 
plein accord avec les recommandations du Conseil de l'Eu
rope que nous agissons, de ce Conseil de l'Europe qui a ac
compli un travail de pionnier sur les themes de la fecondation 
artificielle et de la biotechnologie, travail trop meconnu et qui 
merite d'etre souligne. 
Toutefois, notre legislation resterait lacunaire sans le vote 
d'amendements comme ceux de Mme et MM. Ulrich, Zwingli 
et Nussbaume!', car les risques de derapages sont bien reels 
et no,us serions de toute maniere bien en deQc\ du vote du peu
ple bälois evoque precedemment. La proposition de 
Mme Ulrich vise a reglementer de maniere bien plus precise 
que ne le fait celle de la commission les technologies biologi
ques appliquees aux animaux et aux vegetaux, soit la manipu
lation des structures intimes de la vie, la prise de commande a 
l'interieur des cellules, car c'est de cela qu'il s'agit. La le90n 
que nous devons tirer de nos deboires avec la technologie nu
cleaire- le nucleaf re, c'est en effet la prise de commande sur la 
matiere - c'est qu'il vaut mieux etre trop strict que pas assez 
lorsqu'on s'attague a ce type de choses. Cette proposition me 
parait donc un complement indispensable pour que notre legi
slation soit a la hauteur du defi. 
J'apprecierai les propositions concernant la feconqation in vi
tro en fonction aussi de criteres d' ordre medical. Je rappellerai 
qu'a entendre les experts la fecondation in vitro connait un 
taux de succes tres bas, 10 a 15 pour cent environ. Nous de
vons l'evaluer en fonction de l'ensemble·des besoins medi
caux. Jene peux m'empecher de penser que c'est en quelque 
sorte une medecine de pays riches par rapport a l'ensemble 
des problemes que la medecine devrait aider a resoudre, et je 
vois les priorites dans la lutte contre le sida ou le cancer, ou 
dans la prise en charge du vieillissement de la population, plu
töt que dans l'acharnement a resoudre un probleme qui ne 
pourra pas l'etre pour la rnajorite des gen·s concernes. 
Je voterai en tout cas la propusition de M. Zwingli. Quant a 
celie de M. Seiler, je la suis !drgement sur le fond, mais il me 
semble que l'introduire dans la constitution, c'est aller bien 
~~ . 
Ce ne sont ainsi ni l'euphorie ni le pessimisme qui devraient 
rious guider, mais la lucidite devant les innovations, seit une 
attitude que je qualifierai de scientifique, mais qui ne serait ni 
de foi ni de rejet devant la science. C'est la seule attitude qui 
me semble appropriee. Pour ma part, eile me conduit a la plus 
grande prudence a l'egard de technologies qui modifient la 
definltion meme de la via. 
En conclusion, j'aimerais dire - et j'en arrive a la proposition 
Nussbaumer- que si nous observons l'origine de ces debats, 
nous constatons que las debats essentiels sur las limites de la 
technologie et de la science ne viennent pas des institutions, 
mais de la 'base, des citoyens. Le d_ebat sur le nucleaire est 
venu des citoyens, le debat sur la biotechnologie est venu 
d'une initiative et une des lei;ons de ce debat, c'est qu'il y a 
pour le moins une lacune dans nos institutions. J'aimerais 
beaucoup que l'on puisse creer un lieu ou science et societe 
puissent se rencontrer, ou les evaluations et les debats neces
saires puissent se faire, et ou une sorte d'observatoire des in
novations puisse naitre. Ace titre, la proposition de M. Nuss
baumer est non seulement pertinente pour ce debat, mais eile 
vise aussi la maitrise des innovations de maniere generale. 

M. Gulnand: Lorsque Je Conseil des Etats a delibere de )'initia
tive du canton de St-Gall demandant a Ja Confederation de le-
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giferer daris le domaine de la procreation medlcalerrient assis- bientöt 0bsolescents. 'Au liau de sacrifier a des anathemes, 
tee, M. Jean-'Frangois Aubert, ancien conseiller aux Etats, a comme on le fait.en matiere d'avortement, je m'en tiendrai aux 
declare: «J'ai des doutes sur l'opportunite d'une salutiert legi- . faits, en, particulier a ce qui se passe au CHUV, a l'Höpital can-
slative. En taut cas, je souhaite que ceux qul prepareront la loi tonal universitaire de Lausanne. · · · 
aient un juste sentiment de leurs llmites. Les sanctions seront, L,es professeurs nous 1;1pprennent · que vlngt pour cent des 
ne_cessairement derisoires - precisait-il. On ne tuera pas les couples, donc un couple sur cinci, est confronte a differents, 
enfants illegaux et il faudra se contenter d'infliger quelques •. problemes de sterilite. Le traitement de cette maladie a,ete par
amendes a ceux qui les auront faitnaitre.» Et M. Aubert d'ajoU- .ticulierement developpe a Lausanne pour diverses raisons. Et 
ter, toujours e.n s'adressant a ceux qui devraient legiferer: ce_nesontpasmoinsde120bebesquiysontnesdepuiscinq 
«Surtout, ils n'oublieront pas qu'ils touchent icl a un domaine ans, apres une insemination artificielle. On y campte en outre 

, tres prive, qui releve de l'idee ml!me qu'on P!=IUt avoir de la]ys- · une cinquantaine de grossesses en ooµrs. 120 bebes con9us 
tice. lls prendront garde qu'en adoptant des dispositions trop d~s une eprouvette, par la fecondation des gametes de·leurs 
restrictives. ils ne fassent qu'imposer les vues morales de la .parents maries, avec reintroduction de l'ovule feconde danS le 
ma]orite a une minorite qui ne les acceptera pas.» ' ventre de la mere. 120 bebes donc, nes d'une Insemination 
Je crains que nous ne soyons au]ourd'hul assez elolgnes de homologue resultant du traiteme_nt d'un type de st~rili1e de 
ces sages conseils et qu'une partie d'entre vous ne s'apprä- leurs parents. · · · .1 • . . 

tent a voter des interdits peremptolres en les lnscrivant dans Mais d'autres · couples ne ,peuvent etre traites par cette fe-
notre charte fondamentale. C'est sans doute une maniere de condation In vltro. II est donc necessalre, dans ces cas-la, de 
se donner banne comscience mais c'est faire fi·de nos limites recourir a un autre type d'insemination artificielle, reclamant le 
et c'est oublier le sens des proportions.-Car en realite, de qui sperme d'un d~nneur, prov~nant d'une banque de sperme. 
et de quoi parlons-nous? En Sulsse, de quelques centaines de_ De telles inseminations heterologues ont donne nalssance, a 
couples qui, desesperes de ne pas pouvoir avoir d'enfants, se Lausanne, a 150 autres bebes, 150 enfants qui ne pourralent 
rejouisse11t des progres de la medecine et consentent a en pas naitre a Bäte si l'on appliquait les nouvelles regles bäloi-
profiter, parfois, il est,vrai, au prix de gros sacrifices, en partie sesl , · 
financiers mais surtout d'ordre personnel. . Or, ces 270 bebes·ne sorit pas moins vrais que ceux que leurs -
Certes, II peut para1tre paradoxal que notre societe occiden- parents ont conc;;us. naturellement. Au nom de quel a priori 
tales'occupedeceuxquine.peuventpasavoird'enfants,alo~s ideologique aura~-on lnterdit ces naissances? Au nom de 
que le plus grand dangerque courtactuellement notre planete quene peur s'opposerait-on a cette transmission de la vle? 
est celui de la demographie des P.ays du sud qu'on .ne parvient Certes, pour rendre possibles ces progres techniques, an a in-
pas a maitriset. Mais la motivatlon du couple au de la femme vesti, dans le canton de Vaud, des moyens considerables 
qui souhaite ardemment i:tvoir des enfants est-elle moins res- · dans le traitement de ,la sterilite. Certes, on est proche d'une · . 
pectable que celle du coµple au de la femme qui ne souhaite medecine de deslr qui dispute aux soins aux malades les 
pas mener a terme une grossesse non desiree? Je me garde- . moyens 1fnanciers qui s0nt par definition limites. Certes, il taut 
ral bien d'en juger,. mais je m'etonne de constater qua certains recourir a des arbitrages entre les differentes demandes, et 
de nos collegues reclament aussi bien l'interdl~ion de la fe- tout ce qui est possible il'est pas forcement souhaitable. 
condation in vitro que la libre Interruption de la grosse~se dans Mais notre röle de legislateur n'est pas de condamner.un pro-
ses trois premiers mois. . . gres scientifique. 11 'nous tauten revanche poser des regles 
, J'ai etudie les questions dont nous debattons, essentiellement ethlques avec modestie, justifiant le recours a de tels traite-
sous l'angle juridique, dans des publications, avec mes etu- ments. Ce n'est c:iuand mflme pas parce qu'une vierge an-
diants et en participanta de nombreux colloquessur ce theme glaise - si l'on en croit .!es jouinaux de la semaine demiere -
en Suisse et a l'etranger. J'al eu aussi le privilege d'appartenir veut se faire un enfantsans homme qu'on doit rejeter une aide 
pendanttrois ans a la Commisslon centrale d'~thique de l'Aca- a la nature; permeftant ades parents de creer un enfant: 
demie suisse des sciences inedicales et de prendre une part Plutot que de ceder a la peur, en condamnant les techniques, 
active a 1a preparation des recentes directives adoptees par . je prefere fixer des cadres precis permettant le recours a d13 
cette institution dans le domaine de la procreation asslstee. Je tels traitements medicaux. Dire par exemple que la feconda::. 
puis icl temoigner du soin avec lequel ces reflexions ont ete tiOn in vitro, rendue possible par les moyens de l'Etat, est ou-
menees et souligner le' sens de la: responsabilite des mede- verte aux parents qui manifestent en se ma~iant leurvolonte de 
eins concemes. Mais II ne faut pas pour autant cacher les in- creer et d'elever un enfant. Admettre aussl que des banques 
quietudes de ces medecins face aux dllbordements et aux de sperme permettenta des' parents maries de transmettre la · 
abus po~ibles. Loln de considerer que les directives d'ethi- · vle a leurs descendants. A la peur, je substitue la confiance 
que ontforce ]uridique- il s'agit blen

1

de directives, et de dlrec- . dans les moyens de la medecine et la necesslte d't.lne rS-: 
tives d'ethique ,- les· medecins souhaitent eux-rriemes qu'un flexion ethique. On ne peut pas evlter de determiner ce qui est 
certain nombre de questions solent reglees par la loi. Je pense moralerrient admlsslble, car, comme l'a deja ecrit Rabelais 
aussi qu'il est de notre devoir de nous preoccuper d'une ques- dans Rantagrue/: «science sans conscience n'est que ruine de 
tion qul peut remettre fondame!'ltalement en ~use notre per- · l'äme». 
ception de la vie, m'ais je souhaite, comme nous y invltalt 
Jean-Frangois Aubert, que nous sachions lf) faire avec la mo-
destie qul s'lmpose. . ' 
L'initiative du Beobachter merite. donc qu'on lul oppose un 
contre-projet. J'expliqueral cependant plus tard pourquoij'es
tlme qus nous devrlons suivre la sagesse premiere du Conseil 
federal. · · · 

M. Pldoux: Dans un domaine qui raleve des drolts de la per-· 
sonne et des limites ethlques de la science, l'lnitiative du Beo
bachter, la decision pes citoyens de Bäle-Ville et les proposi~ 
tions de la commisslön expriment la peur. Elles veulent exorci
ser l'avenii' par des normes etatiques, elles sont donc ina.de-
quates. ;· . 
Mais puisqu'il nous faut cholsir entre les differerits textes, j'op
terai pour la position du Conseil federal et je tiendral un dis
~ours semblable a celui de M. Guinand. Cette prpposition me 

, parait la meilleure, en posant une norme constitutionnelle, plu- .· 
töt que de forger des carcans, !arges ou etroits, comme .le sug
gere la commission, et que l'evolution de la science rendra 

, . 

Frau Dormann: In den dreieinhalb Jahren meiner Tätigkeit als 
Nationalrätin hat mich selten eine Vorlage so stark beschäftigt 
und herausgefordert wie die Frage zur Gentechnologie und 
Fortpflanzungsmedizin. Es geht dabei im besonderen um die 
künstliche Befruchtung und die Gentechl'lik beim Menschen. 
Wir Politiker und Politikerinnen haben uns heute mit Fragen 
der menschlichen .!=Xisteni.des persönlichen Schicksals ein
zelner Betroffener und im besonderen mit der Frage: ,Gibt es · · 
ein Recht auf ein Kind? zu befassen. Wir diskutieren und ent
scheiden heute über das Haben und Sein eines Menschen. 
Ich versuche, mir aufgrund meiner langjährigen Erfahrung als 

, Sozialarbeiterin zu den offenen Fragen eine Meinung zu bil
den. Mit dem unerfüllten Kinderwunsch wurde ich.in den letz~ 
ten Jahre!"! zunehm1:1nd hautnah konfrontiert. Es gab Tage, an 
denen ich mich m1t Problemen zu befassen hatte, die sich ge
genseitig ausschlossen und die, miteinander verglichen, ge-
genseitig im Widerspruch standen. · . 
Ich möchte Ihnen einige solcher Probleme und Beispiele nen
nen: Zum Beispiel das Ehepaar, das seif Jahren unter seiner 
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Kinderlosigkeit leidet und sich nun nach vielen ergebnislosen' 
Bemühungen, Beratungen und ärztlichen Eingriffen entschie
den hat, sich für ein Adoptivkind anzumelden. Oder zum Bei
spiel die Frau, die unter einer unerwarteten Schwangerschaft 
leidet, weil sie zu jung und unerfahren ist und für sich und das 
Kind keine Zukunft sieht. Oder zum Beispiel die Frau, die unter 
dem Erwartungsdruck ihres Mannes leidet, weil sie diesem un
bedingt einen Stammhalter gebären muss, im Schoss aber 
eine Stammhalterin trägt. Oder zum Beispiel die Frau, die frü
her aus Verzweiflung und Ratlosigkeit eine Abtreibung vorge
nommen hat und später durch die Geburt eines Kindes diesen 
früheren Entscheid plötzlich nicht mehr akzeptieren und ver
antworten kann. Oder zum Beispiel die Frau, die in relativ ho
hem Alter ihr erstes Kind erwartet und vom Arzt zur pränatalen 
Diagnostik gedrängt wird, mit der Angst vor der Konsequenz 
dieser Diagnose, da sie sich eigentlich immer ein Kind ge

'. wünscht hat. Oder zum Beispiel das Ehepaar, das ~eh mit der 
heterologen Insemination· auseinandersetzt, weil die Wahr
scheinlichkeit gross ist, wegen der eigenen erbgenetisch un
günstigen Konstellation ein beflindertes Kind zur Welt zu brin
gen. Oder zum Beispiel jene Frau, die ein behindertes Kind ge
boren hat und noch Mühe hat, es zu akzeptieren. 
Lösungen für all diese Probleme habe ich auch nicht. Ich er
klärte mich aber immer bereit, mit den betroffenen Menschen 
nach Lösungen zu suchen. Nach vielen Jahren beruflicher Er
fahrung wage ich zu behaupten, dass es das Recht auf ein 
leibliches Kind, das Recht auf ein gesundes Kind, das Recht 
auf ein Kind im richtigen Zeitpunkt, das Recht auf ein Kind mit 
bestimmter Geschlechtszugehörigkeit wohl deshalb nicht 
gibt, weil (:lie Erfüllung dieses Rechts nicht immer, nur teil
weise oder nur vorübergehend zum Glück des Berechtigten 
beiträgt. 
Viele dieser vom Schicksal getroffenen Menschen haben ge- _ 
rade in der Nichtrealisierung ihres Wunsches, ihrer Vorstel
lung und Planung die Erfüllung und Verwirklichung gefunden. 
Deshalb frage ich mich, ob wir in unserer Gesellschaft genü- , 
gend unternehmen, das Vorurteil gegenüber kinderlosen EI· 
tern zu revidieren, sie·als vollwertige Partner und Ehegemein
schaften zu akzeptieren. Ich frage mich auch, ob die wissen
schaftlichen Forschungen, die nach dem Grund der zuneh
menden Kinderlosigkeit suchen, genügend gefördert werde_n. 
Wir leben im industrialisierten Teil der Welt, wo man versucht, 
selbst Unmögliches möglich zu machen. Vieles gelingt uns, 
die Wissenschaft und die Technik sind grossartig. Können wir 
uns aber tatsächlich das Machbare wünschen und es in An
spruch nehmen, während für Völker der Dritten Welt das 
Wünschuare nicht annähernd machbar ist? Muss also in der 
Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie das Wünschbare 
machbar werden, so dass für jeden das Machbare wünschbar . 
ist? 
Letzte Woche haben wir in diesem Saal diskutiert, ob wir die 
Jubiläumsspende zur Entschuldung der Drittweltvölker ab
hängig machen wollen von einer griffigen Geburtenregelung 
in den Entwicklungsländern. Gleichzeitig darf bei uris, dank ei
ner hohen Medizin, keine noch so behinderte Frühgeburt ster
ben, weil unsere ärztliche Kunst und der hohe Stand von Tech
nik und Wissenschaft der Natur zuvorkommen und über Sein 
oder Nichtsein entscheiden. Gleichzeitig meinen wir Völker in , 
der hochindustrialisierten Welt, über den Wert oder Unwert 
des alternden Menschen mit der Sterbehilfe entscheiden zu 
können. Auch mit der Verbreitung der pränatalen Diagnostik 
setzen wir auf Qualität und stehen in Gefahr, unsere Behinder
ten zu disqualifizieren. 
Weil wir die Grenzen des Machbaren nicht dort ziehen können, 
wo sie für jeden Menschen gleich viel Wünschbares bringen, 

• und weil wir nicht wissen, welche Probleme wir mit dem Mach
baren neu schaffen, halte ich mich bei all den Fragen der Re
produktionsmedizin und Gentechnologie an das wünschbare 
Mass der Vernunft. 

Fierz: Ich bin fünf Jahre in diesem Rat, und gestern und heute 
fand für mich persönlich die spannendste Debatte statt. Ein
fach weil ich aus meiner Berufs-, Vorstellungs- und Arbeitswelt 
hier sehr angesprochen bin. Ich kann teilweise auch deshalb, 
weil ich darin so verwurzelt bin, der Fraktion nicht überall fol-

gen. Sie hat mir deshalb «Ausgang» gegeben, wie die LdU
Fraktion seinerzeit Sigmund Widmer. Ich darf hier meinen 
Standpunkt vertreten. 
Ich rede zunächst nur zum Eintreten. Aus biologischer und na
turkundlicher Sicht sind - wie Frau Ulrich schon gesagt hat -
die Probleme der Fortpflanzungstechnik am Menschen ei
gentlich eher eine Nebensache, wenn wir den ganzen Bereich 
der Gentechnologie ansehen. Eingriffe in die Genmaterie des 
Menschen stehen ausser Diskussion, sie sollen ausgeschlos
sen sein. Ueber die übrigen Fragen werden wir in der Detail
diskussion noch sprechen können. 
Bei der-extrahumanen Gentechnologie ist die Knacknussei
gentlich die Regelung der gentechnischen Anwendungen an 
Tieren, Pflanzen und anderen Lebewesen, also an der weltweit 
vorhandenen Erbsubstanz, die auf uns überkommen ist. Frau 
Bäumlin hat gesagt, die Erbmaterie müsse unantastbar sein, 
und Herr Weder-Basel hat gesagt, die wunderbare Schöpfung 
müsse erhalten werden, deshalb müsse man gegen die Gen
technologie sein. Nur: Das ist Wunschdenken. An der weltweit 
vorhandenen Erbsubstanz nimmt die Menschheit seit Jahr
zehnten einen riesigen Eingriff vor, wie er in der ganzen Ent
wicklungsgeschichte der Erde noch nie vorgekommen ist. 
Dieser Eingriff ist bisher nicht erwähnt worden, nämlich die 
grossangelegte Ausrottung. von Tieren, Pflanzen, Insekten 
usw., die im weitesten Sinne auch einen gentechnischen Ein
griff darstellt. Wo sind die Schmetterlinge und die Blumen ge
blieben, die wir noch als Kinder an den Wegrändern bewun
dern konnten? Was geschieht mit den Igeln, mit den Feldha
sen, die uns der Vater noch gezeigt hat? Den Fledermäusen, 
den Fischottern, den Laufkäfern? Diese und viele andere Arten 
werden hier und weltweit still und leise ausgerottet, durch 
Strassenbau, Dachausbauten, Gewässerkorrekturen, inten
siv~ tandwirtschaft, Abholzen der Tropenwälder, Chemiever
pestung usw. Ein Viertel der heute lebenden Arten ist weltweit 
ersatzlos am Verschwinden: ein gigantischer, kalter Holo
caust, die Umweltkatastrophe Nr. 1 und der grösste je be
kannte gentechnische Eingriff. 
Und doch: Niemand hat Angst. Niemand macht eine Initiative, 
niemand spricht darüber, weder die Medien noch wir. Das hat 
mich immer gewundert, vor dem habe ich Angst. Es wäre 
höchste Zeit, aus unserer sich selber zerstörenden Titanic eine 
bewahrende Arche Noah zu machen. 
Zum vorliegenden Papier: Es handelt sich nicht um einen Ge
setzesentwurf, es handelt sich um einen Verfassungsentwurf. 
Der Entwurf der Kommis~ion packt aber in die Verfassung ein 
Gesetz, teilweise sogar Verordnungsgegenstände. Man muss 
sich schon fragen, ob nicht ein indirekter Gegenvorschlag aul' 
Gesetzesebene das Richtigere gewesen wäre. Für die Verf-;;1s
sungsebene scheint mir der Vorschlag des Bundesra!e.,; die 
adäquateste Sache. Ich werde deshalb den Antrag Guinan~ 
unterstützen. Auch mit dem Vorschlag der Kommissionsmehr
heit kann man durchaus leben. 
Eine allgemeine Bemerkung zu den Minderheitsanträgen: Sie 
scheinen.mir allzu restriktiv. Mit.der Einschränkung der Fort
pflanzungstechniken erzeugen wir ein Abwandern dieser 
Techniken ins Ausland, einen Fortpflanzungstourismus oder 
ein Abtauchen in den Untergrund mit einer unsauberen Hinter
treppenmedizin. 
Wenn wir die Gentechnik in der Forschung und in den Anwen
dungen verbieten, lagern wir die Universitäten Zürich, Basel 
und Genf aus nach Konstanz, Mülhausen und Lyon. An
schluss an die EG sozusagen durch Auslagerung aus der 
Schweiz? Das scheint mir kaum der richtige Weg zu sein. 

lten: Vom Homunkulus, dem kleinen Menschlein im Reagenz
glas in Goethes Faust, führt eine gerade Linie in unsere Zeit. 
Diese Linie ist gekennzeichnet vom ewigen Traum des Men
schen, Herr über Leben und Tod sein zu können. Eine Linie 
also vom abschreckenden Irrwitz eines vom Teufel gerittenen 
Alchimisten bis hin zum ernstgenommenen und ernst zu neh
menden Biotechniker. Oder anders ausgedrückt: vom irrealen 
Traum zum realen Albtraum. Eine Biotechnikerin oder ein 
Genmanipulant kann beides sein, Doktor Faustus oder Mephi
sto, je nachdem, was ihn antreibt, Humanität urid Wissbe
gierde oder Geldgier und Lust am Machtmissbrauch. · 
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Mit dieser Sicht der Dinge meine ich auch, dass das, was von 
uns heute und morgen ais Verfassungstext verab~chiedet 
wird, 'ZWar wichtig ist, im Grunde g~nommen aber nichts Defi
nitives, nichts Abschliessendes sein kann. Ebenso wichtig ist, 
dass die Initianten uns 'ZWingen, über all diese heiklen Fragen 
in der Oeffentlichkeit nachzudenken, und dass sie dieses 
Thema aus den Regalen der Experten auf den Tisch des Ge
setzgebers gebracht haben. Allerdings ist dabei das Gefühl , 
beklemmend. Wir haben uns einem Entscheid zu nähern, bei 
dem wir spüren; dass die Menschheit seit Darwin nie m'ehr so 
intensiv und folgenschwer über das Prinzip Leben nachden
ken musste. 
Es gibt Leute, die sogar,;,on einem Quantensprung sprechen. 
Wie schwer aber ist es, an der Schwelle eines Quanten
sprungs zu-stehen und gleichzeitig erkennen zu müssen, dass 
jenseits dieser Schwelle mehr Finsternis als Klarheit herrscht:... 
ein Sprung von Darwins natürlicher Auslese zur Genmanipula-
tion und ihrer unnatürllch~n Auslese! · . 
Ei,ne solche Ausgangslage erzeugt in der Politik in der Regel 
nur eine, Reaktion, indem man sagt: Es gibt nicht, was nicht -
sein darf. Also wird das Thema verdrängt, die Lösung bleibt of
fen, das Problem wird an die Ethiker und an die Moralisten wei
tergereicht. Dabei wird-einmal mehr augenfällig, dass in le
benswichtigen Fragen der Politik -Politik und Ethik keine Ge- · 
gensätze, sondern Zwillinge sind,. Genmanipulation ist nicht 
eine politische Frage, bei der wir rnit unserem angestammten 
Denkmuster auskommen. 
John Naisbitt und Patricla Aburdene schreiben in ihrem 1990 
'erschienenen Buch «Megatrends 2000»: ,,Wir werden in den 
neunz)ger Jahren vielleicht Zeugen einer Machtprobe de,r Gei
steswissenschaft mit der Naturwissensch~werden. Ganz ge
wiss aber wird dieses Jahrzehnt das Jahrzehnt einer heftigen 
Debatte um die Dinge werden, die Wissenschaftlertun und die 
sie tun dürfen.» Für uns heisst das doch, dass wi~ auf die mora
lischen Konflikte dieses Themasv()rbereltetsein müssten. Die
ses Thema ~rd UAS nie mehr loslassen. Der Weg der Biotech
nik in die Zukunft wird auch unser Weg in die Zukunft sein. Auf 
diesem Weg wird es immer mehr Fragen alsAntwortE)n geben. 
In diesem Spannungsfeld zwischen Faust und Mephisto, die , 
durchaus nicht immer 'ZW~i Personen sein müssen, in diesem 
Dualismus 'ZWischen Gut und Böse, 'ZWischen Hoffnung und 
Angst, zwischEln Aµfbruch in eine neue Z,ukunft 'und Sehn
sucht nach Vergangenheit, in diesem Spannungsfeld zwi-. 
sehen Ethik, Wissenschaft und langfristiger Strategie mensch
lichen Ueberlebens gibt es für mich nach jetzigem ~ssens-
stand nur eine Formel, nämlich: , 
1. Die Gesetzgebung hat sich daran zu orientieren, welche 
Ziele die Technik verfolgt. Geht es darum, Gene zu lokalisie-, 
ren, zu untersuchen, um den Prozess des Lebens besser zu 
verstehen, oder geht es darum, dieses Wissen zu missbrau
chen, um Leben und damit' Menschen, Tiere 'und Pflanzen zu 
manipulieren? 1 

2. Das Experimentie'ren an und mit menschlichen Genen ist 
ebenso abzulehneri wie die künstliche Herstellung von Em
bryonen. 
3. Die Manipulation an pflanzlichen Genen ist unter gewissen 
Vorausseµungen und Kontroller möglich, vor allem dann, 
wenn sie darauf ausgerichtet ist, Krankheiten zu verhindern 
oder zu heilen und sofern sie auch dazu dient, den Hunger auf 
derWeltzustiUen. , , , · , 
4. Die Beurteilung, was bei den Tieren gelten soll, liegt wahr
scheinlich irgendwo , dazwischen. Ich denke beispielsweise 
daran, dass auf diesem Weg gefährdete Tierarten,, vor dem 
Aussterben bewahrt werden könnten. 
Diese Sicht der Dinge, diese Formel, erkenne ich am ehesten 
im Wortlaut des Antrages der Minderheit 1. Ich werde deshalb 
diesem Antrag zustlmm~n. 

Hafner RudoH: Die Gentechnologie ist zweifellos eine der ein
greifendsteri Techniken, die die Menschheit je entwickelt hat 
und in Zukunft entwickeln wird. Es gehtum einen direkten Zu0 

griff zum leben. Die Frage stellt si<;h: Wissen wir genau; was 
wir da tun? 
Wir können uns fragen, ob in uns, Bilder auftauchen·, die an 
ähnliche Erlebnisse erinnern., Wir können uns frageri: Ist es, 

1 

nicht so, dass wir alle lieber ein schöneres Leben hätten, ein · 
unbeschwertes, ein bequemes Leben? · 
Irgendwo wird in einem Reagenzglas etwas gezeugt. Man 
spricht auch von Retortenbabies. Wir haben schon ähnliche 
Bilder erlebt, wir erinnern uns, dass wir in der Kindheit oder Ju~ 
gend vielleicht ein Märchen gelesen haben, in dem der be
rühmte Geist aus der Flasche gestiegen ist. Nun, der Geist hat 
sich häufig, zum Helfer entwickelt, aber häufig war er auch be~ 
drohlich,. war er übermächtig. Denken wir daran: Wenn diese 
Helfer Wünsche erfüllt haben, dann hat - in den Märchen we
nigstens - der Mensch eine Entwicklung durchgemacht und 
moralische Qualitäten gezeigt. Dann war der Geist wieder ein
verstanden zu dienen. Schlussendlich - das ist auch der Un-
-terschied zum Reagenzglas im Labor- konnte man bei diesen 
Geistern jeweils den Zapfen wieder auf die Flasche setzen, 
aber im Labor bleibt die Flasche offen, und die Entwicklung 
schreitet weiter. · 
Mein Vorredner, Sepp lten, hat auch das, Beispiel aus dem 
«Faust» angeführt. Die meisten von Ihnen werden wohl aner
kennen, dass-Goethe ein ausserordentlicher Dichter war. Man 
kann auch annehmen, dass er Visionen hatte. Was Sepp lten 
nicht genauer dargelegt hat, ist die Szene im Labor, in der die
ses Glas gebraucht wird. Dort pröbelt der Wagner etwas. Es ist 

,, sinnigerweise nicht Faust selber, der eine - vor allem morali-
sche- Entwicklung durchmacht, so dass er schliesslich erhört 
wird. Der Wagner ist es, der als Gehilfe etwas bastelt und sel
ber sagt,,er möchte immer mehr wissen, als er schon wei~ 
aber ohne dass er dafür die Ve~antwortung trägt. Bei dieser 
Szene kommt Mephisto dazu und l~nkt irn Hintergrund die 
$ache. , 
Goethe hat eine klare Vision gehabt, wie es mit dem Homunku-

- lus ausgehen könnte. Es ist offensichtlich· so, dass zu jener 
Zeit niemand verstanden hat, was mit diesem komischen Ho
munkulus; mit diesem Menscl')lein in einem Glas, passiert. 
Erst ein paar Jahrhunderte später sind wir in der Lage, zu füh
len, dass da etwas Unberech~nbares geschieht. Aber der Ho
munkulus im «Faust» hat eigentlich nicht unbedingt ein langes 
Leben, sondern diese Glaskugel zerschellt am Thron der Gala
t_ea Ein Ende, das nicht glorios ist: Das-Menschlein in der 
_ Glaskugel verschwindet sang- und klanglos. - , 
Man kann sich auch fragen, wieweit diese Technik unfehlbar 
ist. He.rr Auer hat leider noch nicht gesprochen. Ich war auch 
eine kurze Zeit bei der Ciba-Geigy: Dort hat ein Professor für 
die Entwicklung des DDT den Nobelpreis erhalten. Heute ist 
man froh, dass das DDT langsam verschwindet, aber Sie kön-
nen bis zur Antarktis in sämtlichen Lebewesen DDT nar.hwei-
sen. , 1 ' 

Denken Sie an den jüngsten Flop der Maul- und·l'J$'~uenseu
che-lmpfung. Jahrzehntelang hat man den Baue1 :-, gepredigt, 
i;:lass man diese Impfung obligatorisch durchfü,hren müsse. 
Und' nach Jahrzehnten hat der gleiche Bundesrat jetzt diese 
. Impfung verboten. Die Vertreter der Landwirtschaft haben 
noch nicht die Frage gestellt, wie es möglich ist, dass man 
. jahrzehntelang etwas predigt und es dann plötzlich nicht mehr 
gilt. Man sollte sich doch Gedanken darüber machen, was mit 
diesenTechni~enlosist. . , 
Ich empfehle Ihnen; im Interesse einer vorsichtigen Haltung 
den Minderheiten zu folgen. Ich glaube, dass das für die Natur 
uni;:! die Menschheit in Zukunft besser sein wird, als 'wenn man 
nun einfach in Euphorie einer Technik freien Lauf lässt und die 
Moral nachher kommt. 

1 

Frau Haller: Ich möchte zuerst festhalten, dass ich 
I 

die Mei
nung jedes Mitgliedf:lS dieses Rates respektiere. Was ich Jetzt 
sage, ist einfach ein Beitrag zur Disl<ussion. ' . . 
Ich habe in verschiedenen Diskussionen gehört, die Morali
sten-in diesem Saal möchten nun die individuelle Freiheit ein- '
schränken. Nur zu diesem Thema möchte ich jetzt in der Ein
tretensdebatte etwas sagen. Meine Meinung ist die, dass es im 
Zusammenhang mit der Fortpflanzungstechnologie die Frage 
der individuellen Freiheit grundsätzlich gar nicht mehr gibt. Ich 
möchte das begründen und beginne mit einem Vergleic!l. 
Beim Betrieb eil')es Atomkraftwerks entsteht als Nebenprodukt 
Prutonium. Aus' diesem Plutonium kann r:nan Atombomben 
herstellen. Bei der In-vitro-Fertilisation, der: Befruchtung 
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menschlicher Eizellen ausserhalb des Mutterleibes, entsteht 
ebenfalls notwendigerweise ein Nebenprodukt. Es sind über
zählige menschliche Embryonen, an denen weitergeforscht 
werden kann. Und sagen Sie mir bitte nicht, man könne die 
Wissenschaft zur Vernichtung von überzähligen Embryonen 
zwingen. Wenn die In-vitro-Fertilisation einmal zu einer breit 
angewendeten Methode geworden ist, dann.wird an überzäh
ligen Embryonen weitergeforscht, ob wir das hier nun verbo
ten haben oder nicht. Wichtig ist an diesem Vergleich nun· aber 
vor allem, dass das Nebenprodukt der In-vitro-Fertilisation 
mindestens gleich gefährlich ist Wie das Nebenprodukt der 
Atomkraftwerke. · 
Was kann bei Versuchen mit den überzähligen Embryonen 
herauskommen? Zunächst kann das Forschungsresultat 
ganz manierlich aussehen. Vielleicht kann ihm sogar der Man
tel der Menschenfreundlichkeit umgehängt werden. Wenn 

. zum Beispiel Arbeitskräfte an gPfährlichen Arbeitsplätze11 ~ 
plötzlich vor Berufskrankheiten geschützt werd~n können, 
weil sie via Genmanipulation für die-Risiken nicht mehr anfällig 
sind, so wird· dies vielleicht erst noch als menschenfreundlich 
gepriesen. Wenn die Bewohner dieses Planeten· durch gen
technologische Manipulationen so verändert werden können, 
dass sie auch völlig verschmutzte Luft atmen können, 'so 
würde dies einigen wohl immer noch als glückliche Wendung 
erschei'nen. 
Wer aber garantiert uns, dass diese Technologie nicht in die 
Hände noch verantwortungsloserer Leute gerät? Leute, die 
auf die Idee kommen könnten, zum Beispiel den perfekten 
Krieger zu züchten, der kein menschliches Mitgefühl mehr 
kennt? Hat uns der Golfkrieg nicht deutlich genug gezeigt, 
dass Technologien, wenn sie einmal auf breiter Basis ange
wendet werden, eben nie auf die Hände von verantwortungs
bewussten Menschen beschränkt bleiben? 
Es gibt nun einmal Dinge, die der Mensch nicht tun soll. Die 
Gründe, die ihm das nahelegen, können verschiedener Art 
sein. Ob sie religiös sind oder ethisch oder ob sie einfach auf 
menschlicher Vernunft beruhen, spielt gar keine Rolle. Es 
kann auch ein Lernen aus der Geschichte sein, das uns zu die
ser notwendigen Einsicht bringen kann. Die Atomtechnologie 
habe ich schon erwähnt, die uns die Notwendigkeit der Selbst
bes.chränkung seit Hiroshima nun wirklich bewiesen haben 
sollte. 
Aber dieses Jahrhundert hat uns eine weitere Lektion erteilt, 
nämlich die des Nationalsozialismus. Die schrecklichen Ver
brechen, die die Nationalsozialisten unter dem Titel «Euthana
sie» begangen haben, basieren einzig und allein auf der unge
heuerlichen Anmassung einiger Menschen, entscheiden zu 
wollen, welche Art menschlich::,n Lebens lebenswert sei und 
sich weitervermehren soll und welche Art menschlichen Le
bens auszumerzen sei. Soweit die Gentechnologie die Verän
derung des menschlichen Erbgutes anstrebt, soweit beruht 

· sie auf der genau gleichen ungeheuerlichen Anmassung des 
Menschen Wie seinerzeit die in grossem Stil p~aktizierte Eutha
nasie. 
Insofern - das muss offen ausgesprochen sein -tragen Gen
und Fortpflanzungstechnologie zumindest faschistoide Züge. 
Damit es ganz klar ist: Wenn gentechnologische Medika
mente hergestellt werden, um Krankheiten zu bekämpfen, so 
ist dies nicht der Fall. Da würde ich mich auch gar nicht dage
gen wenden; aber dazu braucht es auch keine Forschung an 
überzähligen Embryonen. IGh spreche hier nur von der ln
vitri;>-Fertilisation und ihren höchst gefährlichen Nebener
scheinungen. 
Zum Schluss möchte ich Sie fragen: Können wir angesichts 
solcher Dimensioneri überhaupt noch von individueller Frei
heit reden? Nein! Wir können es nicht; wir dürfen es nicht! An
gesichts der immensen gesamtgesellschaftlichen Verantwor-
tung tritt die individuelle Freiheit in den Hintergrund. . 
Auch hier abschliessend ein Vergleich: Vor 30 Jahren wurde 
das Autofahren ausschliesslich unter dem Aspekt der individu
ellen Freiheit abgehandelt Heute tun das nur noch ein paar 
Unverbesserliche. Die Fragestellung der individuellen Freiheit 
ist der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung für die Erhal
tung unserer Umwelt gewichen, hat ihr au.s Vernunft weichen 
müssen. 

In der Gentechnologie stehen wir am Anfang dieser 30 Jahre. 
Bitte berücksichtigen Sie dies, wenn Sie von individueller Frei-
heit sprechen! · 

Müller-Wiliberg: Mit den wissenschaftlichen Errungenschaf
ten der letzten Jahre werden Fragen aufgeworfen, die offen'. 
diskutiert und in ethischer Verantwortung entschieden werden 
müssen. Ehrliche'Diskussion möge uns Entscheidungsgrund
lage sein, was an der Fortpflanzungs- und Gentechnologie Se
gen und was unverantwortliches Tun ist. Wir Menschen sollen 
von den Errungenschaften der Wissenschaft und Forschung 

. profitieren. Wir müssen aber auch bereit sein, bewusst 
Schranken zu setzen und sie zu akzeptieren. 
Die moderne Technik hat Auswüchse wie die Leihmutter
schaft, den.Embryonenhandel und beinahe i.chon das Retor
tenbaby ermöglicht. Die Grenzen des ethischen Verständnis
sas breiter Kreise der Bevölkerung sind dabei längst über
schritten. Es ist deshalb (;iringend an der Zeit, in der Verfas
sung Eckpfeiler zu setzen, die dafür sorgen, dass in diesem 
heiklen Rechtsetzungsbereich die Würde des Menschen und 
die Sicherheit der Kreatur respektiert werden. Die Sache ist so 
wichtig, dass Lösungen gefunden werden müssen, die in un
serem Land eine breite Zustimmung finden. 
Persönlich halte ich dafür, dass in all diesen Entscheiden beim 
Menschen schärfere Kriterien als bei Tieren und Pflanzen gel
ten müssen. Mit einer Minderheit unserer Fraktion werde ich 
deshalb bei Artikel 2 (bzw. Artikel 24octies) dem Minderheits
i3ntrag Seiler Rolf zustimmen. Die Würde des Menschen soll 
über derjenigen der anderen Kreaturen stehen. Andererseits 
ist für mich· - zumindest gegenwärtig - eine Erfinderpatentie
rung von neuen Lebewesen nicht sinnvoll. Ich bitte Sie des
halb, bei Absatz 3 der Mehrheit der Kommission zu folgen und 
wenn möglich dem Antrag Wyss William zuzustimmen. 
Ich bin mir bewusst, dass diese Fragen von der gleichen 
Kommission auf Gesetzesstufe bei der Revision des Patent
rechts diskutiert werden müssen und meine Ueberlegungen 
dort und nicht in der Verfassung berücksichtigt werden könn
ten. 
Wir alle wissen, dass durch Züchtung in der Vergangenheit 
bereits sehr viel zum Nutzen der Menschen erreicht wurde. 
Die Gentechnologie eröffnet neue Möglichkeiten, vor allem in 
einem raschen und sauberen Verfahren Tiere zu züchten, die 
unseren Bedürfnissen entgegenkommen. Grosse Hoffnun
gen werden auch in die Pflanzenwelt gesetzt. Witd man neue 
Pflanzen schaffen können, die in der Wüste wachsen? Auch 
solche, die gegen Hitze oder Nässe resistent sind? 
Unter aller Achtung der Kreatur möchte ich doch zu bedenken 
geben, dass die schweizerische Landwirtschaft wie die ande
ren Berufe auch in Zukunft von der Forschung und Entwick
lung profitieren muss, wenn sie ein starkes Glied unserer 
Volksgemeinschaft bleiben soll. Ein mit verfassungsrechtli
chen Schranken erzwungener Alleingang der Schweiz im Tier
und Pflanzenbereich wäre ein weiterer Sargnagel für die 
schweizerische Landwirtschaft. Es kann doch nicht der Wille 
des Gesetzgebers sein, auch solche Benachteiligungen über 
Direktzahlungen auszugleichen. 
Ich hoffe deshalb, dass eine Mehrheit dieses Rates bereit ist, 
diese Fragen in einem Gesetz mit internationaler Angleichung 
zu regeln. Den Bundesrat bitte ich, diesbezüglich seine 
Dienste einzusetzen. 

Auer: Ich möchte -was Herr Hafner angetönt hat- meine In
teressen offenlegen: Ich arbeite in einer Firma, die sich mit 
Gentechnologie beschäftigt, die vor allem auf diesem Gebiet 
forscht. Es besteht aber insofern kein Interessenkonflikt, als 
die Basler Chemieunternehmen - alles multinationale Firmen 
- ihre Forschung und Entwicklung sowie die gentechnologi
sche Produktion auch ins Ausland verlegen können. 
Zugestandenermassen vertrete ich jedoch die Interessen der 
Region Basel: Deren Wohlergehen hängt unter anderem von 
der Erhaltung der Arbeitsplätze in der Chemie ?.I), das heisst 
von der Erschliessung neuer Techniken und ihrer Wettbe
werbsfähigkeit gegenüber starker ausländischer Konkurrenz. 
Ausweichmöglichkeiten ins Ausland gelten jedoch .nicht für 
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kleinere sch~eizerische Firmen und nicht für Hochschuljnsti
tute, die sich ebenfalls mit Gentechnologie befassen. Es sei · 
auf die heute hier verteilte Information des Nationalfonds ver-
wiesen. . . 

. Wenn Verbote, Moratorien oder zu rigorose Einschränkungen 
durchgesetzt werden, wird die Entwicklung dieser Schlüssel
industrie keineswegs behindert. Sie wird einzig in unserem 
Land verunmöglicht, das helsst: Eine der wenigen Branchen 
der High Technology wird untersagt, bei der die Schweiz noch 
eine Spitzenstellung einnimmt, untersagt auch an unseren 
Universitäten, derweil an ausländischen Hochschulen intensiv 
gearbeitet wird. Ueberdies finanziert dort der Staat gentechm;>- · 
logische Forschungsprojekte in erheblichem Masse. . 
Wir würden also in Zukunft.keine neuen, gentechnisch ent~ 
wickelten Medikamente exportieren können, jedoc;:h für un
sere Kranken jmportieren müssen -wie heute Deµtschland für 
seine 400 000 Zuckerkranken Insulin aus Amerika einführt, 
weil dort zurzeit Insulin gentechnologisch nicht hergestellt 
werden darf. Die Leidenden fragen nicht nach· der Produk- · 
tionstechnik der Medikamente, sondern hoffen auf ihre Wirk
samkeit - Menschen, die zum Beispiel an A,ids, Rheuma oder 
an der Alzheimer-Krankeit leiden. , 
Was Forschungsprojekte betrifft, richten sich .die schweizeri
schen Firmen und Universitäten schon lange nach den inter
national anerkannten Empfehlungen der OECD und den 
Richtlinien des amerikanischen Gesundheitsamtes. Alle 
diese Versuche sind überdies. bei der «Schweizerischen 
Kommission für biologische Sicherheit» angemeldet und r~ 
gistriert .. 
Ich muss in aller Form betonen: Die schreizerischen Firmen 
und Universitäten befassen sich nicht mit Versucher), die ge- 1 

netische Aenderungen des 'Erbguts menschlicher Keimbahn- · 
zell~n oder menschlicher Embryonen zum Ziele hätten. Auch 
die Reproduktionsmedizin ist kein Arbeitsgebiet der Pharma-
industrie. . .. 
· Zu sehr ist hier teils nur das Negative betont, sind die mögli
chen Missbräuche dargelegt worden. Doch jede Technik kann 
missbraucht werden: Sehen wir aber doch auch den Segen 
neuerEntwicklungen, Ihre Chancen-Chancen für Prävention, 
Diagnose und Therapie bei Kr\ankheiten, denen wir heute hilf
los gegenüberstehen, vor allem was ihre Ursachen betrifft, 
Chancen für besseres S~tgut oder gentechnologische Mög
lichkeiten für energiesparende oder umweltfreundlichere Pro-
duktionsverfahren. · 
Es waren übrigens Just die Gentechniker selbst, die, längst be
vor wir hier eine öffentliche Diskussion darüber führten, nach 
einer Kontrolle der neuen Technologie riefen. Weil die Gefahr 
des Missbrauc~s besteht, haben sie sich selbst Beschränkun
gen auferlegt, erstmäls an einer internationalen Konferenz 
197,5, an der weltweit führende Molekularbiologen teilgenom
men haben. Gerade das Ethische stand und steht im Vorder
grund, und die heute geforderten Schranken sind bereits da. 
Erfreullcherweise haben sich die damals geäusserten Be
fürchtungen nicht bestätigt. Die Selbstkontrolle hat sich be-
währt. · · : 
Die chemische Industrie der Schweiz anerkennt das öffentli-. 
ehe Interesse der Offenlegung·und Kontrolle. Sie unterstützt 
daher auch eine Bundesregelung des Umgangs mit Erb- .und · 
Keimgut und damit auch den Gegenvorschlag zur «Beobach
ter-Initiative. Es liegt nämlich auch In ihrem Interesse, wenn. 
sie sich auf gentechnologische Rahmenbedingungen verlas-

_ sen kann. ' 
Eine letzte Bemerkung zu Herrn Hafner: Tatsächlich hat Herr 
Dr. Paul Müller von der Geigy weg~n seinen Verdiensten um 
die Erfindung des DDT den Nobelpreis bekommen. DDTwird 
jedoch in der Schweiz schon längst nicht mehr produziert, 
auch im Konzern der Ciba-Gelgy nicht. Aber es wird nach wie 
vor in grossen Mengen verlangt und von ausländischen Fir
men produziert,. ~il es. verschiedene Entwicklungsländer 
gibt, die ODT anwenden, weil sie die Vorteile Immer noch als 
erheblich grösser denn die Nachteile erachten. Es gab bis 
heute keine Toten wegen der Anwendung von DDT; aber es 
gibt Millionen von Menschen - vqr allem nach dem zweiten 
Weltkrieg-; die dank DDT vor Krankheiten, die durch Insekten 
übertragen werden, geschützt werden konnten'.· 

Frau Segmüller: Es war uns noch nie vergönnt, einen so tiefen 
Einblick in alle Vol'gänge des Lebens zu haben, wie wir das 

· heute können - in das Leben, in die Baupläne des Menschen. 
Die Erkenntnisse erfüllen uns mit Dankbarkeit, aöer vor allem 
mit Ehrfurcht vor dem Geheimnis Leben . 
Wie gehen wir um mjt diesen neuen Erkenntnissen?. Alles 
hängt d!;lvon ab, ob es gelingt, in Verantwortung diese n~uen 
Erkenntnisse zu nutzen. Viele haben Gefühle Wie Goethes 
Zauberlehrling: «Die ich rief, die Geister, ward. ich nun nicht 
los.» Kein Wunder, dass viele sich diesen Apfel lieber wieder 
an den Baum der Erkenntnis zurückWünschen. Nur: Das geht 
nicht. Mit der Erkenntnis ist uns die Verantwortung für den re
spektvollen Umgang mit ihr ei11 für allemal aufgebürdet. Das ist 
der !'reis.der Erkenntnis. Wir.können uns dieser Verantwor
tung nicht entziehen, wir können nicht die Türe zumachen vor 

. dem Verstand. . · ' · 
Die «Beobachter»-lnitiative hat das Problem in der ganzen 
Breite aufgeworfen. Der Gegenvorschlag des Ständerates mit. 
den Ergänzungen der Kommi5$ion des Nationalrates bringt 
eine angemessene, restriktive Rege!ung sowohl der menschli
chen Fortpflanzung wie auc:h der Gentechnologie im Ausser
tiuman-Bereich; Im Humanbereich bringt sie Verbote, wo Kon
sens herrscht,. nämlich: keine Leihmutterverhältnisse, keine 

. Forschung an' Embryonen, keine Eingriffe an der menschli
' chen Keimbahn. 
Es besteht ein Konsens in Wissenschaft und Forschung; nie- -
mand will Eingriffe an der menschlichen Keimbahn. Im Gen
technologiebereich bringt die Vorlage die Komp~tenz an den 
Bundesrat - mit ethischen Leitplanken. In diesem Geiste der 
· Ve.rantwortung stehen wir vqr der Aufgabe auf der Verfas
sungsebene. Ich betone: Die Grundsätze sind auf derVerfas-
sungsebene zu regeln. · . 
Einzelheiten und Methoden gehören auf die Gesetzesebene. 
Und was den Schutz der Familie anbelangt, so sind gerade die 
Menschenwürde, die Familie, die Persönlichkeitsrechte ja in 
Absatz 2 des Verfassungstextes festgehalten. · 
Die Verfassung lässt aber die Möglichkeit off~n. mit äen neuen 
Techniken unter bestimmten Bedingungen ein Kind zu zeugen: 
also kein Totalverbot der ln-vitro-Technik auf der Verfassungse
bene. Mit einem solchen Verbot wären wir allein in Europa. Ich 
frage mich, wie sich ein solches Verbot auf der Verfassungse
bene verträgt mit der so oft zitierten Europaverträglichkeit. 
_Ich betone: Die Mehrheit steckt klar.e Jalons auf der Verfas
sungsebene und befürwortet eine Regelung, di8' dann auch 
auf Gesetzesebene'sehr restriktiv1st. Sie sehen, ich plädiere 
für Zustimmung zur Mehrheit, mit Bundesrat und Ständerat. 
Ich möchte in Erinnerung rufen: Per Ständerat hat diesen Ge-: 

. genvorschlag eigeni::ch geschaffen und ihm voll zuge~timmt 
Mit der Zustimmung zur Mehrheit verbinde. ich aber E~artun
gen an das künftige Gesetz. Dort set:ie ich ganz sicher eine Be
schränkung auf Ehepaare und auch auf die·. homologe In
vitro-Fertilisation, so Sie dieser überhaupt zustimmen. 
Recht ist Ordnung, nicht Moral . ..E~ gibt viele Uebel in dieser 
Welt, doch alle Uebel; die gegenwärtigen und die zukünftigen, 
pauschal der Reproduktionsmed!zln .oder der Gentechnolo
gie anzuJasten, verkennt, dass viele Uebel-:wie es auch schon ·, 
zitiert wurde - aufgrund der bisherige.n Techniken zustande 
kamen. Sei es die Artenverarmung, seien es die Probleme der 
Dritten Welt: Alles ohne Gentechnologie und ohne Reproduk-
tionsmedizlnl · • . . 
Wer die neuen Möglichkeiten pauschal verdammt, verkennt 
auch die positiven Resultate der neuen Erkenntnisse, u. a. die 
Erfüllung des Kinderwunsches für immerhin zahlreic:he Ehe
paare, und die Erwartungen, die wir an die Gentechnologie · 
haben. Ich denke an bisher unheilbare Krankheiten wie Aids, 
Krebs und andere mehr, die so viet Leid über so viele Men
schen bringen, und an alle anderen Probleme, vor denen die 
Menschheit steht: sei es die Nahrungsmittelprodu~tion oder 
der Umweltbereich, wo die Geritechnologieebenfalls substan
tielle aeiträge-vielleicht nicht die Lösung, aber doch substan-
. tielle Beiträge - leisten könnte. . '. 
Ich bitte Sie daher, diese neuen Techniken nict:it pauschal zu 
verurteilen, sondern restriktiv und in ethischer Verantwortung 
Regelungen zu treffen, die auch in Zukunft Best~nd haben 
können. 
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Dreizehnte Sitzung - Treizieme seance 

, Mittwoch, 20. März 1991 ;Vormittag 
. M_ercredi 20 mars 1991, matlri 

08.30h 

Vorsi~ -Presidence:-Herr Bremi 

89.067 

Gegen Missbräuche· · · 
der Fortpflanzungs- und Gentechnologie 
beim Menschen. Volksinitiatlve 
Contre J'appllcation abusive 
des techniques de reproduction 
et de manipulation genetique 
ä l'espece humaine. Initiative populaire 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 588 hieivc;,r - Voir pag~ 588 ci-devant. 

Le projet de recommandations du Conseil de l'Ellrope a ete 
evoque a diverses reprises. On a meme demande s'il etait 
passe a l'etat de recommandations. Ce n'est pas le cas, il est 
toujours a l'etat de projet pour ta simple et banne raison qu'il 
prevoit des dispositions tres restricfives et que la plupart des 
pays europeens qui ont l~gifere jusqu'a ce jour se sont mon
tres plutöt liberaux. Nous serions, nous, dans la ligne du projet 
,de recommandations du Conseil de l'Europe. 

Frey Walter,. Berichterstatter: Auch ich möchte Ihnen an dieser 
Stelle für die würdige und tiefe Diskussion danken, _die zu die
sem uns in Zukunft sicher oft beschäftigenden Thema in diS-: 
sem Saale stattgefunden hat. Wir alle waren uns einig, dass in 
diesem Sektor eine Missbrauchsgesetzgepung notwendig ist. 

. Das war das Verbindende imter allen Rednern, die sich hier 
vorne zum Thema geäussert haben. Zusammenfassend darf 
gesagt werden, dass es drei Möglichkeiten gibt, über die wir 
um; zu entscheiden haben. . 
1. Der Gegenvorschlag des Bundesrates zur «Beobachte~»
lniti.ative - unser Kollege Guinand wird sieh posftiv für ihn aus- , 
sprechen, wir werden nachher darüber diskutieren können -
ist ein reiner Kompetenzartikel. · . 
2. Es gibt den Vorschlag der Mehrheit der nationalrätlichen 
Kommission, ausgearbeitet auf der Basis der ständerätlichen 

, Kommission. . 
3. Es gibt eine Version der nationalrätlichen Kommission, an

. gereichert mit Minderheitsvorschlägen, di.e Sie tejlWeise aus 
den Anträgen, andererseits auch aus der Fahne entnehmen 
können. ·· · · · · 
AIJe ~:liese Vorschläge haben etwas gemeinsam: Man scheint 
sich in diesem Saale einig zu sein, dass nicht nur der Human-

. . bereich, wie bei der «Seobachter»-lnitiative, sondern auch der 
M. Darbellay, rapporteur: En tant que president de la commis- Extrahumanbereich; also die Tier-, Pflanzen- und Umwelt er-
sion, je voudrais tout d'abord relever avec satisfaction que les · fasst werde_11 sollte. Es wurden in der Debatte sehr viele Aeng-
debats se sont deroules dans une atmosphere sereine et ste und ethische Bedenken geäussert, und ich .habe dafür 
pleine de dignite; le sujet en valait la peine. Je constate egale- sehr viel Verständnis. Ich glaube, sehr viele dl~ser Aengste 
ment que la necessite de legiferer d'abord sur le plan constitu- und ethischen Bedenken hi:tben Eingang gefunden in den 
tionnel n'a pas ete mise en doute et chacun estime que n,ous Text desVorschlages, den.Ihnen die nationalrätliche Konimis-
devons presenter un contre-projet. II a menie ete admis que le sion vorlegt. Ich bitte Sie an dieser Stelle, die positive Seite der 
contre-projet doit cootenir le domaine humain et le domaine Gentechnologie und der Fortpflanzungsmedizin nicht zu ver-. 
extra-humain. Par contre, certains souhaiteraient se conteriter · gessen, Es gibt ·sehr viel. Gutes und ethisch auch We$olles, 
du contre-projet du Conseil federal, d'autres appuierlt la majo- das. durch Gentechnologie und Fortpflanzungsmedizin er-
rate de la commission et de nombreuses voix se sont fait enten- reicht werden ken11: Kranken zu helfen, Hungernde zu nähren 
dre en fav.eur des minorites. C'est dire que nous allons revenir ist sicher ethisch nicht verwerflich .. 
assez largement sur ces problemes; je ne les traiterai donc In bezug auf die Fortpflanzungsmedizin sind wir uns einig: Es 
pas icimaintenant. besteht kein Recht auf ein Kind, es besteht auch kein Recht, 
C'etait la premiere fois que nous·avions l'_occasion de mener . die Schöpfung zu verändern oder Kind, Mensch oder Tier als 
un debat sur ce probleme et c'est normal qu'on se soit ex- reine Materie zu betrachten. Auf der anderen Seite gibt es aber 
primetreslargetneritetqu'onaitfaitpartdetouteslescraintes. auch kein Recht, den Kinderwunsch eines Paares zu verun-
On a egalement signale des abus. Eh bien, je crois que si l'on , .möglichen, wenn es möglich wäre, ihn zu erfüllen, oder, wie es 
analyse ce qui a ete dit; il semble bien que les abus· denoncel?, . KoHege G.uinand ausgedrückt hat: Es soll nicht eine Mehrheit 
les craintes exprimees, seraient surtout. valables s'il n'y, avalt • der Privilegierten über den Kinderwundch einer Minderheit der 
pas de legislation ou s'il n'y avait qu'une legislation tres laxiste. Nichtprivilegierten entscheiden - entsch~iden auf jeden i::an, 
Or, ce n'est pas ce que nous sommes en train de mettre en - was die Schweiz betrifft. 
place. Nous voulons des dispositlons constitutionnelles · et . Ich möchte Sie bitten, bei Ihren Ueberlegungen miteinzube-
une legislation qui-soient serieuses .et tres restrictiyes. Nous ziehen, dass wir hier Verfassungstexte und Gesetze machen 
repetor;is, avec beaucoup d'entre vous, que le droit ä l'enfant können, die für die Schweiz Gültigkeit haben, dass die 
n'existe pas, que l'enfant ne doit pas etre ravale au rang d'ob- · .Schweiz aber.nur ein kleiner Teil dieser Welt ist. Der Kommis-

. Jet, pas plus que la femme. C'est pourquoi nous voulons pla- sionspräside11t hat .es bereits gesagt: Eine europäische Koh-
cer des barrieres a 1a liberte personnelte. ' · vention in bezug .auf Gentechnologie und Fortpflanzungsme-
La liberte personnelle est une valeur de premier-eimportance, dlzin gibt es noch nicht. Etw~ haben wir aber in.der Kommis-
mais eile n'est pas illimitee. Elle est lirhitee g~oeralement. sionsarbeitfestgestellt: Alle Vorschläge und alle berelts.getrof-
dit-on, par la liberte des autres, mais egalement par les valeurs fenen Regelungen auf nationaler Basis sind gegenüber dem, 
ethiques. lci, nous devons faire un cheminement' delicat entre was· wir lhnl;)n vorschlagen, bedeutend liberaler.· Ich, glaube, 
les deux . .Nous savons aussi qu'il n'est pas possible de trans- dies sollten wir auch bedenken, wenn wir miteinander über die 
crire dans la loi un code moral camptet Nous avons vu d'ail- einzelnen Minderheitsanträge diskutieren. In diesem Sinne 
leurs ici q~e les avis divergent sur les principes moraux. Des . hoffe ich, dass die Debatte in der gleichen Ouiilität weiterge-
lors, nous posons fa question suivante: ce que je n'approuve hen wirq, wie sie angefangen hat. 
pas personnellement, ce que je . o'accepte pas pour moi, 
est-ce que j'ai le droit de l'interdire a tqut Je monde? 
L'homme est i.Jn animal cense etre raisonnable, mais il ne l'est · 
pas toujours. C'est pourquoi les lois doivent prevoir des limi
tes, mais alles ne peuyent' pas taut interdire. Elle~ doivent 
aussi, on l'a d'ailleurs repete, faire confiance a l'homme, qui 

· doit savoir etre raisonnable. 

51-N 

Bundesrat Koller: Ihre interessante und erfreulich sachlich ge
führte Eintretensdebatte hat deutlich gezeigt: Die Fqrtpflan
zungsmedizin und die G~ntechnologie gehören zu den gröss
ten Herausforderungen unserer Zeit. Di~ ein~n versprechen 

· sich dal(on oie UeberwindUng unheilbi;irer Krankheiten, von 
Hunger und Umweltzerstörung, andere haben Angst vor der 

.• 
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Hybris des Menschen, vor seinem Omnipotenzanspruch und 
den damit verbundenen Missbrauch~gefahren. Es geht hier in 
der. Tat um Grundfragen der menschlichen Existenz, es geht 
aber auch um die Umwelt und insbesondere um die sage
. nannte Nachweltverträglichkeit des Einsatzes gentechnologi
•scher Erkenntnisse. Heute machen wir uns daran, diese Her
ausforderung auf der Stufe der Verfassung zu ordnen. Dabei 
ist nicht nur juristis9her Sachverstand gefragt. Erforderlich 
sind vor allem auch ethisches Verantwortungsbewusstsein 
und politisches Augenmass. Nur so wird es möglich sein, kon
sensfähige Entscheide zu treffen. 
Gestatten Sie mir drei Vorbemerkungen, bevor ich auf die Vor
lage eintrete. Bei der rechtlichen Ordnung der Fortpflanzungs
medizin und der Gentechnologie sehen wir uns in einem ei
gentümlichen Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite sind 
wir von unserem Wissen her alle, oder zumindest fast alle, 
Laien. Namentlich bei der Gentechnologie fällt es uns schwer 
zu verstehen, was bereits geschehen ist, was heute geschieht 
und was morgen noch geschehen könnte. Auf der andern 
Seife aber fühlen wir uns von der Fortpflanzungsmedizin und 
der Gentechnologie persönlich und sozial betroffen, ·zur Stel
lungnahme herausgefordert und zu einer solchen berechtigt, 
ja_sogar verpflichtet. Solche Spannungsverhältnisse gehören 
zwar zur Grundbefindlichkeit des Gesetzgebers, sind auf die
sem Gebiete aber besonders akut. Meinungen dürfen deshalb 

, nicht einfach mit dem Hinweis darauf abqualifiziert werden, 
dass sie nicht von Experten stammen·. Gleichzeitig müssen wir 
uns aber davor hüten, nur die eigene Meinung gelten zu las
sen. Die Erfahrungen, das Wissen, die Hoffnungen und die 
Aengste aller verdienen im Zusammenhang mit der Gentech
nologie und der Fortpflanzungsmedizin ernst genommen zu 
werden. 
Der Erfolg bei der Suche eines tragfähigen Konsenses auf 
dem Gebiete der Fortpflanzungsmedizin und der Gentechno
logie hängt nicht nur davon ab, ob es uns gelingt, aufeinander 
zu hören und die Meinung Andersdenkender nicht zu ,verket
zern. Wir müssen uns auch über unsere Aufgabe als Gesetz
geber, vor allem als Verfassungsgesetzgeber, einig werden. 
Dabei ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass wir in einem 
pluralistischen, freiheitlichen Staate leben. Dieser vertraut dar
au( dass der einzelne sein Gewissen bildet und gewillt und in 
der Lage ist, von der ihm gewährten Freiheit auch im Bereiche 
der Fortpflanzungsmedizin und der Gentechnologie einen in
dividuell und sozial verantwortbaren Gebrauch zu machen. 
Diese Freiheit gilt nicht nur für unfreiwillig kinderlose Paare 
und für Patienten, sondern auch für Aerzte, Forscher und Un
ternehmer. 
Erst wenn und wo ein Missbrauch der gewährten Freiheit 
droht, hat der Staat zu intervenieren. Und Missbrauchspotenti
ale bestehen hier zweifellos. Diesen Grundgedanken· bringt 
der neue Artikel 24octies Absatz 1 sehr klar zum Ausdruck, 
wenn er sagt: «Der Mensch und seine Umwelt sind gegen 
Missbräuche der Fortpflanzungs- und Gentechnologie ge
schützt.» 
Umgekehrt - das ist meine zweite Vorbemerkung - hat in ei
nem pluralistischen, freiheitlichen Staat der einzelne keinen 
Anspruch darauf, dass das, was er selber für ethisch richtig 
erachtet, zum allgemeinen Gesetz erhoben wird. Konkret: 
Viele von Kinde~losigkeit betroffene Ehepaare werden aus tief
ster Gewissensüberzeugung eine In-vitro-Fertilisation ableh
nen. Eine andere Frage aber ist, ob das gleiche Verhalten 
auch von allen andern ungewollt kinderlosen Paaren verlangt 
werden soll. In einem pluralistischen, freiheitlichen Staat kön
nen und sollen die Gesetze vorab ein ethisches Minimum ga-
rantieren. -
Und schliesslich: Gentechnologie und Fortpflanzungsmedizin 
eignen sich nur schwer für eine verfassungsrecntliche und ge
setzliche NorlT)ierung, denn beide Gebiete sind heute in ei
nem stürmischen Fluss. Wir werden daher - was immer wir 
auch als Gesetzgeber tun - auch künftig auf den Gewissens-· 
entscheid des einzelnen Forschers und auf die kollektive 
Selbstregulierung der wissenschaftlichen Akademien nicht 
verzichten können. Zwar ist es Zeit für die Gesetzgebung. Aber 
es liegt in der Natur der Sache, dass auf derartig fortschritts
trächtigen Gebieten der Gesetzgeber dem Gang der Dinge im-

mer etwas hinterherhinken wird. Für uns muss das zur prakti
schen Schlussfolgerung führen, dass wir vor allem auf der 
Stufe der Verfassung Zurückhaltung üben sollten, besonders 
dann, wenn wir über allgemein generelle Leitplanken hinaus
gehen und uns sogar zu konkreten wissenschaftlichen Metho
den äussern möchten: Letzteres scheint mir nicht verfas
sungsadäquat und nicht sachgerecht zu sein. 
Zur Vorlage: Das anerkannte Verdienst der «Beobachter,,._ 

1 Initiative ist es, eine breite Diskussion um Fortpflanzungsmedi
zin und Gentechnologie in der Schweiz ausgelöst zu haben. 
Die bekannten, in der Botschaft einzeln benannten Mängel 
dieser Initiative legen es aber nahe, den berechtigten Anliegen 
der Initianten im Rahmen eines Gegenvorschlages Rechnung 
zutragen. 
Der vom Bundesrat vorgelegte Gegenvorschlag war im Sinne 
klassischen Verfassungsverständnisses als reine Kompetenz
norm gefasst und enthielt daneben allgemeine Gesetzge
bungsaufträge für die notwendige Missbrauchs- und Schran-
kenrechtssetzung. , 
Vor allem Herr Nationalrat Guinand hat erklärt, der Bundesrat 
wäre besser bei dieser «sagesse premiere» geblieben. Wir 
alle, die wir uns in der ständerätlichen und in der nationalrätli
chen Kommission um einen adäquaten Gegenvorschlag be
müht haben, haben einen Lernprozess durchgemacht. Es 
sind heute.vor allem zwei Gründe, die auch den Bundesrat 
dazu bewegen, nicht mehr bei seinem ursprünglichen-einem 
klassischen Verfassungsverständnis verpflichteten - Antrag 
zu bleiben: Einmal haben wir erkannt, dass in der bevorste
henden Volksabstimmung eine rein ◄formale Kompetenzbe
stimmung gegenüber der «Beobachter»-lnitiative, die kon
krete Verbote enthält, von vorneherein keine Chance hätte. 
Das ist der politische Grund, weshalb wir heute zu einem Ge
genvorschlag mit materiellen, ethischen Leitplanken stehen. 
Der zweite Grund ist ein juristischer. Es ist zwar Aufgabe der 
Verfassung, in erster Linie die Kompetenzen zwischen Bund 
und Kantonen aufzuteilen. Gleichzeitig ist es aber auch Auf
gabe der Verfassung, unsere Grundwerte zu sichern. Auf dem 
Gebiet der Fortpflanzungsmedizin und der Gentechnologie 
geht es ganz eminent um die Sicherung von Grundwerten. 
Deshalb ist der Bundesrat überzeugt, dass der Gegenvor
schlag, wie er Ihnen jetzt von der Mehrheit der Kommission 
unterbreitet wird, gegenüber dem ursprünglichen bundesrätli
chen Vorschlag einen wertvollen Fortschritt bedeutet. Wir ha
ben in diesem Sinne auch schon in beiden Kommissionen ak
tiv an der Neuformulierung des Gegenvorschlages mitgewirkt. 
Der vom Bundesrat unterstützte parlamentarische Gegenvor
schlag ist in weiten Teilen - das ist iri Ihrer Eintre'tensdebatte 
etwas untergegangen - unbestritten. Für die Humangenetik 
und die Gentechnologie werden damit die noch bestehenden 
Kompetenzlücken gefüllt, namentlich im Bereich der For
schung. 
Im übrigen sind wir uns beispielsweise alle einig, dass Ein
griffe in das Erbgut von menschlichen Keimzellen und Em
bryonen unzulässig bleiben müssen. Ich verweise auf Ab
satz 2 Buchstaben a und o. Damit statuleren wir implicite ein 
eigentliches Menschenrecht auf ein' nicht künstlich veränder
tes Keimgut. Damit wird zum' Ausdruck' gebracht, dass jegli
che Zuchtversuche beim Menschen verboten sind. Individuali
tät und Unvollkommenheit gehören zum Menschen. Ihn an 
letztlich c!och mehr oder wenig willkürlich aufgestellten Nor
men zu messen verletzt die Menschenwürde zutiefst. Zucht 
darf dabei allerdings nicht mit der Bekämpfung und Heilung 
von Krankheiten verwechselt werden. Wo es nicht um Eingriffe 
in das Keimgut, sondern um die Behandlung somatischer Zel
len geht, soll man von den Möglichkeiten der Gentechnologie 
auch im Humanbereich Gebrauch machen können. Ethisch 
ist dieser Vorgang wohl nicht anders zu bewerten als eine Or
gantransplantation. 
Einigkeit besteht auch darin, dass jede Form von Leihmutter
schaft unzulässig ist. Ihre Kommission will die wenig wahr
scheinliche Embryonenspende ausdrücklich in dieses Verbot 
einschliessen. Beide Verbote gelten unabhängig davon, ob , 
mit der Embryonenspende und der Leihmutterschaft ein 
kommerzieller Zweck verfolgt wird oder nicht. Damit bringt die 
Verfassung deutlich zum Ausdruck, dass die Errungenschaf-
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ten der Fortpflanzungsmedizin nicht zu einer zu weit gehen
den Aufspaltung von genetischer, biologischer und sozialer 
Elternschaft führen dürfen. 
Einigkeit dürfte sich auc!i leicht darin finden lassen; dass mit 
menschlichem Keimgut und mit Erzeugnissen aus Embryo
nen kein Handel betrieben werden darf. (Absatz 2 Buchsta
be f). Das Verbot des Handels mit menschlichem Keimgut 
richtet sich vor allem gegen eine. Kommerzialisierung von Sa
menbanken. Das Verbot des Handels mit Embryonenextrak-

. ten erstreckt sich selbstverstandlich auch auf Produkte, die im 
Ausland hergestellt werden. Die HerstellL!ng und kommer
zielle Verwertung gewisser Medikamente - ich erwähne Hu- · 
maninsulin und Waqhstumshormone-\Yird durch dieses Ver
bot dagegen nicht berührt. 
Neben diesen vielen verbindenden Pun~en bleiben zwei um
strittene Fragen: Di~ eine betrifft den Humanberejch, die 
zweite den Ausserhumanbereich. Im Humanbereich stellt sich 
die Frage, ob und in welcher Form sich die Verfassuog zur 1.n~ 
vitro-Fertilisation äussern soll. Nach Auffassung des Bundes
rates ist die In-vitro-Fertilisation grundsätzlich an die gleichen 
Schranken zu binden wie alle anderen Verfahren der medizi
nisch assistierten Fortpflanzung, das heisst: Nur wenn der Kin~ 
derwunsch nicht anders erfüllt werden kann oder wenn auf 
diese Weise eine schwere, nicht anders abwendbare Krank
heit verhindert werden kann, können diese Verfahren über-
haupt in Frage kommen. ' 
Eine Kommissionsminderheit tritt demgegenüber für ein 
grundsätzliches Verbot der In-vitro-Fertilisation schqn in der 
Verfassung ein. Eine weitere Kornmissionsminderheit sucht 
den Kompromiss zwischen grundsätzlicher Befürwortung und 
Ablehnung der In-vitro-Fertilisation. Dazu, d. h. zum Antrag 
Zwingli, werde ich mich in der Detailberatung äussern. 
Der Bundesrat verkennt nicht, dass ein generelles Verbot der 
In-vitro-Fertilisation Missbräuchen in der Fortpflanzungsmedi
zin zuvorkommen kann. Namentlich das schwerwiegende 
Problem, das im Zusammenhans mit sogenannt ••überzähli
geniEmbryonen» auftaucht, wird durch ein solches Verbot ver
mieden. Der Bundesrat verkennt auch nicht, dass breite Kreise 
_der Bevölkerung einem generellen Verbot der ln-vitro-Fertili~a
tion zustimmen. Der Ausgang der Abstimmung im Kanton Ba
sel-Stadt anfangs dieses Monats hat dies erneut deutlich ge
zeigt. Es bleibt aber doch sehr fraglich, ·ob es richtig ist; die 
Fragen der subsidiären Zulässigkeit einer In-vitro-Fertilisation 
oder des Verbotes' der In-vitro-Fertilisation auf der Stufe der 
Verfassung schon abschliessend zu beantworten. Andere Me
thoden der künstlichen Fortpflanzung stellen ganz ähnlictie 
Probleme. Um Ihnen nur ein Beispiel zu geben: Die heterologe 
Insemination stellt ebenso schwierige ethische Probleme wie 
die In-vitro-Fertilisation. Kommt dazu, dass mit einem generel~ 
len Verbot der In-vitro-Fertilisation die Schweiz europaweit al
lein dastünde. Alle benachbarten Länder lassen die ln-vitro
Fertilisation unter mehr oder weniger restriktiven Vorausset
zungen zu. In der Folge wäre damit.zu rechnen, dass Paare, 
die die nötigen Geldmittel aufbringen können, sich im Ausland 

. behandeln liessen. Die Schweiz würde die Kontrolle über die 
Praxis der ln-vitro~Fertilisation vollständig verlieren. Ein sol
ches Ergebnis scheint dem Bundesrat nicht er:strebenswert zu 
sein. · 
Allein sachgerecht ist es, wenn Sie für die In-vitro-Fertilisation 
wie für die andern Methoden der künstlichen Fortpflanzung in 
der Verfassung nur generell gültige ethische Leitplanken auf
stellen. Die Regelung der Methode im einzelnen sollte dem 
Gesetzgeber überlassen werden. Dabei wird der Gesetzgeber 
auch das schwerwiegende Problem der sogenannten «über• 
zähligen Embryonen» zu lösen haben. Aber auch hier haben 
wir viele Hinwßise darauf, dass der Entscheid des Ges,etzge
bers angesichts der Entwicklung der Wissenschaft ein viel 
leichterer seih Wird, als das heute der Fall ist. 
Die zweite Divergenz betrifft die Gentechnologie im Extrahu
manbereich, namehtlich den Einsatz von gentechnologischen 
Verfahren in dljlrTier-und Pflanzenzucht. Hä/.lfig werden aber.:.. 
darauf möchte ich doch hinweisen - in der Diskussion unct 
auch ih den Vorschlägen von Mehr- u,rid Minderheit inhaltliche 
und verfahrensrechtliche Anliegen allzusehr miteinander ver
mischt. Dies erschwert leider .ein koni,truktives Gespräch in 

unnötiger Weise. Wer beispielsweise für ein Verbot der Freiset
zung gentechnisch veränderter Organismen eintritt, a1,1s• 
nahmsweise aber - wie dies· die Minderheit tut - Freisetzun-. 
gen doch zulässt, will unter Umständen inhaltlich nichts ande
res erreichen als derjenige, der Freisetzungen grundsätzlich 
für zulässig erachtet, sie aber an eine Bewilligungspflicht bin• 
det. Alles hängt letztlich davon ab, wie man dl(;l Regel und die 
Ausnahme formuliert, und das wird Sache qes einfachen Ge
setzgebers sein. tch bitte Sie dahl:jlr, sich im folgenden immer 
die, Frage zu stellen, ob inhaltlich tatsächli9h unterschi13dliche 
Standpunkte vertreten werden oder ob es nicht vqr allem um 
Verfahrensfragen geht: . . . · 
Einig sind wir uns, dass Auswüchse der Gentechnologie auch 
im Extrahumanbereich bekämpft werden müssen. Der Bun
desrat f?egrüsst zwar grundsätzlich die Gentechnol9gie. Im 
Bericht Ober die Ziele der Forschungspolitik nach 1992 haben. 
wir die Biotechnologie zu Recht - und zwar einschliesslich 
Gentechnologie - als sogenannte Schlüsseltechnologie, -cjie 
gezielt gefördert werden soll, bezeichnet Wir haben allerdings 
gleichzeitig. darauf hingewiesen, dass Technologiefolgeab
schätzungen und die damit verbundenen Risikoanalysen un
bedingt nötig sihd. Dementsprechend lehnt der Bundesrat auf 
diesem Gebiet ein Moratorium ab, das alle Forschungsarbei
ten auf ,dem ~ebiet ·der Gentechnologie und deren Anwen
dung verbieten will, bis ein gesetzliches Verfahren geschaffen 
ist 

1 
• ' 

Im übrigen bin Ich der Kommission dankbar, dass es uns, -
und das)st eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem 
Vorschlag des Ständerates - in Zusammenarbeit mit den Ex
perten gelungen ist, auch im Extrahumanbereich gewisse 
ethische Leitplanken in die Kompetenzvorschrift aufzuneh
men, indem wir im zweiten Satz von Absatz 3. formulieren: «Er 
trägt dabei der Würde der Kreatur sowie der Sicherheit von 
Mensch, Tier und UmweltRechnung 'und schützt die geneti~ 
sehe Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten.» Alles, Was mit einem 
auf die Schweiz beschränkten Verbot erreicht werden könnte, 
wäre eine Verlagerung der Forschung und 'Produktion ins Aus
land. Dies wäre aber gerade aus Sicherheitsgrunden kontra
produ~iv, weil wir damit jede Kontrolle verlieren würden·. 
Schon heute finden gentechnologische Eingriffe nicht einfach 
in einem verfassungsrechtlich leeren Raum statt. Mehrere Ver
fassungsbastimmungeri erlauben es, Fragen· der ~entechno
logie gesetzgeberisch anzugehen. Ich erwähne den Umwelt
schutzartikel, den Tierschutzartikel sowie dje Verfassungsarti
kel über den Verkehr mit Nahrungs- und Genussmitteln sowie · 

. gesundheitsgefähroenden Stoffen. Soweit es um den Extrahu
manbereich geht, benötigen wir einen neuen Verfassungsarti
ke.1 einzig im Hinblick auf ganz wenige noch bestehende1Rege-
lung,slücken, vor allem im Bereiche der Forschung. . 
Wenn der Staat künftig auf diesem Gebiettätig,wird, darf dies 
keir:iestalls als Misstrauensvotum gegenüber den bisher auf 
freiwilliger Basis erfolgenden Kontrollen verstanden werden. 
Es handelt sich aucli nicht um einen unzulässigen Eingriff in 
die Forschungsfreiheit. Eine effiziente staatliche Kontrolle liegt 
vielm(;lhr im Interesse aller, auch der betroffen~n Forscher und 
Unternehmer. Die Forschung wird damit demokratisch legiti

. miert und erfolgt auf ~iner Basis, dje Rechtssicherheit ver
spricht. Es kommt wohl nicht von ungefähr, dass die grössten 
Forschungsanstrengungen . auf diesem Gebiete gerade in 
Ländern unternommen werden, die auch eine strenge diesbe
zügliche Gesetzgebung kennen. · 
Die Kommission~mlnderheit will der Tatsact:ie, dass 1:1,uf Stufe, 
Verfassung für den Extrahumanbereich nur noch ein kleines · 
Regelungsdefizit besteht, auch formal Rechnung tragen. Sie 
befürwortet deshalb eine kurze, konzise, aber doc:h mii einer 
ethischen Leitplanke ausgestattete Kompetenzbestimmung 
im Extrahumahbereich. Diese ,soll als Absatz 3 in die' gleiche 
Verfassungsbestimmung aufgenommen werden, die auc:h die 
Fortpflanzungsmedizin und die Gentechnologie bei!ll Men-
schen regelt. · · 
Ein einziger Verfassungsartikel macht deutlich; dass enge zu
sammenhänge zwischen Fortpflanzungsmedizin und Gen
technologie bestehen und dass sich die Entwicklungen im Hu
manbereiqh nicht lelchthin von den Entwicklungen im Extra- . 
humanbereich trennen lassen. Dies ist auch der Grund dafür, 
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weshalb der Bundesrat den Vorwurf für unbegründet hält, der 
Gegenvorschlag verletze den Grundsatz der Einheit der Mate
rie. Im Gegenteil, es wird hier ein abgerundetes Sachgebiet 
geschaffen, dem der Gedanke der Einheit der Schöpfung zu
grunde liegt. Für diese Schöpfung wird im Hinblick auf die 
Gentechnologie eine sinnvolle Gesarritordnung vorgeschla
gen. Im übrigen ist die Lösung des Einheitsartikels auch aus 
Gründen der Oekonomie der Verfassungsgesetzgebung vor-
zuziehen. · 
Eine Kommissionsminderheit sieht das bekanntlich anders. 
Sie möchte dem Volk für den ~rahumanbereich eine sepa
rate Vorlage unterbreiten. Wir werden in der Detailberatung 
noch näher darauf eingehen. Wir sind aber überzeugt, dass 
wir die Gentechnologie im Au_sserhumanbereich auf Verfas
sungsstufe nicht in ein zu enges Korsett zwängen dürfen. Viel
mehr gilt es, auf Gesetzesstufe die vorhandemen Lücken zu 
schliessen und die nötigen Schutzvorschriften aufzustellen. 
Hier ist unabhängig vom Verfassungsartikel, der heute bera
ten wird, schon einiges im Gange: Eine Anpassung an die 

· neue Entwicklung im Bereich der Gentechnologie wird zurzeit 
im Rahmen der Lebensmittelgesetzgebung vorgenommen, 
bas Parlament berät einen Entwurf des Bundesrates zu einem 
neuen Lebensmittelgesetz. Nach Artikel 7 dieses Entwurfes 
soll der Bundesrat insbesondere auch mikrobiologische oder 
gentechnologische Herstellungs- und Behandlungsverfahren 
von Lebensmitteln einschränken oder verbieten, wenn diese 
Verfahren zu gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln führen 
oder wenn nicht bekannt ist, ob ihre Anwendung zu gesund-
heitsgefährdenden Lebensmitteln führen kann. . 
Was die UmweltschCJtzgesetzgebung betrifft, so ist sie bis zu 
einem gewissen Grade schon heute auf die neue Technik der 
Gentechnologie anwendbar. Um die Lücken zu schliessen, 
clie vor aliem im Bereiche der Durchführung von Freilandver
suchen bestehen, schlägt der Bundesrat eine entsprechende 
Revision des Umweltschutzgesetzes vor. Das Vernehmlas
sungsverfahren wurde Ende letzten Jahres abgeschlossen, 
und die Revisionsarbeiten werden nun beförderlichst voran
getrieben. Im übrigen wird am 1. April dieses Jahres die Stör~ 
fall-Verordnung in Kraft treten. Diese erfasst auch Betriebe, die 
gentechnisch ver~nderte Mikroorganismen in einem ge
schlossenen System verwenden. Mit dieser Verordnung sol
len die Bevölkerung und die Umwelt vor gravierenden Schä
den infolge eines Betriebsunfalls.geschützt werden. Verlangt 
wird vom Betriebsinhaber, das~ er vorsorgliche Massnahmen 
zur Verminderung der Risiken für die Umwelt trifft. Eine kanto
nale Vollzugsbehörde hat zu kontrollieren, ob diese Vorschrift 
befolgt wird. 
Frau Ulrich hat mich im Rahmen der Eintretensdebatte ge
fragt, ob sich der Bundesrat nicht schon heute zur Ausfüh
rungsgesetzgebung und vor allem auch zu deren Verhältnis 
zu den Richtlinien der Akademie der medizinischen Wissen
schaften äussern könnte. Ich glaube, Sie werden verstehen, 
dass mir das im Detail heute noch nicht möglich ist. Immerhin 
kann ich Ihnen folgende Hinweise geben: Der Bundesrat be
absichtigt, die Fortpflanzungsmedizin in einem speziellen Ge
setz, das heisst in einer einzigen Vorlage, und zwar möglichst 
rasch - auch die Kantone warten darauf-, dem Parlament zu 
unterbreiten. Demgegenüber sehen wir für den Bereich der · 
Gentechnologie im Extrahumanbereich ein anderes Verfahren 
vor. Hier sollen die notwendigen gesetzlichen Regelungen In 
den bestehenden Gesetzen, also im Lebensmittelgesetz, im 
Umweltschutzgesetz etc., realisiert werden. 
Was das Verhältnis der Ausführungsgesetzgebung zu den 
neuen Richtlinien der Akademie der medizinischen Wissen
schaften angeht, will und kann sich der Bundesrat noch nicht 
in allen Details festlegen. Zwei Dinge aber scheinen mir schon 
he1,1te klar zu sein: · 
1. Wenn Sie der heutiger.i Vorlage zustimmen, kann es keine 
Samenspenderanonymität geben, wie dies die Richtlinien im 
Grundsatz vorsehen. 
2. Die vorhandene Skepsis gegenüber der In-vitro-Fertilisa
tion und das schwerwiegende ethische Problem, das im Hin-

. blick auf die sogenannten «überzähligen Embryonen» be
steht, sind so gross, dass meines Erachtens nur eine restrik
tive Ausführungsgesetzgebung in Frage kommen kann. Die 

Einschränkungen werden deshalb hier zweifellos weiter ge
hen, als das heute in den Richtlinien der medizinischen Akade
mie festgehalten ist. 
. fch komme zum Schluss meiner Ausführungen: In den Diskus
sionen, die der heutigen Debatte vorangegangen sind, wurde 
wiederholt die Frage nach einem eventuellen Rückzug der 
«Beobachter»-lnitiative gestellt. Auch der Bundesrat würde 
den Rückzug der «Beobachter»-lnitiative begrüssen. Deshalb 

_ sind denn auch viele Anregungen der Initianten in den Gegen
vorschlag aufgenommen worden. Wir sind uns heute alle ei
nig, dass dieser Gegenvorschlag klar besser ist als die «Beob
achter-Initiative. Durch den Rückzug der Initiative würde die 
Willensbildung der Stimmbürger zweifellos wesentlich erleich
tert. Wir dürfen unsere heutigen Entscheide aber nicht darauf 
ausrichten; die Initianten zum Rüt::kzug ihrer Initiative zu veran
lassen. Wichtig erscheint mir, dass wir Entscheide treffen, zu 
denen wir auch inhaltlich stehen können. Die Mehrheit Ihrer 
Kommission unterbreitet Ihnen einen Gegenvorschlag, der in 
wesentlichen Punkten besser ist als die «Beobachter»-lnitia
tive. lc~. bitte Sie deshalb, die «Beobachter»-lnitiative abzuleh
nen und auf den Gegenvorschlag einzutreten. 
Noch eine letzte Bemerkung: Sie sollten bedenken, dass wir 
heute als Verfassungsgeber und nicht als einfacher Gesetzge
ber Recht schaffen. Wir müssen der Gentechnologie - so er
wünscht sie auch ist- unbedingt rechtliche Schranken setzen. 
Aber auch hier gilt wie anderswo, dass staatliche Gesetze nie
mals das persönliche Gewissen des einzelnen zu ersetzen ver
mögen. 

Eintreten ist obligatorisch 
L 'entree en matiere est acquise de plein droit 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zum Beschluss des Standerates 

Titre et preambule, art. 1 
. Proposition de Ja commission 
Adherer ä Ja decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopie 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 Einleitung 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.2 
Proposition de la commission 
Al. 1, 2 introduction 
Adherer ä Ja decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 24octies (neu) Abs. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Abs.1 . 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs. 2 Einleitung 
Der Bund erlässt Vorschriften über den Umgang mit menschli
chem .... 
Abs.2Bst.a 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2Bst.b 
b. Nichtmenschlicties Keim- und Erbgut darf nicht in mensch
liches Keimgut eingebracht oder mit ihm verschmolzen wer
den. 

Abs. 2 Bst. bbis (neu) 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
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Minderheit II 
(Zwingli, Bäumlin, Carobbio, Fankhauser, 
Rolf, Stocker, Ulrich, Wanner) 

ou pour faire des recherches. La fecondation d'ovules hu
Nabholz, Seiler . mains hors du corps matemel n'est autorisee qu'aux condi-

bbis. Es dürfen nur so viele menschliche Eizellen ausserhalb 
des Körpers einer Frau zu Embryonen'.entwickeltwerden, a:ls 
sofort eingepflanzt werden können. · 

Abs.2ßst. C 
c. Die Verfahren der Fortpflanzungshilfe dürfen nur angewen
det werden, wenn die Unfruchtbarkeit oder die Gefahr der 
Uebertragung ein,er schweren Kran~heit nicht anders beho
ben werden kann, nicht aber um beim l<ind l;>e~immte Eigen
schaften herbeizuführen oder um Forschung zu betreiben. Dle 
1;3efruchtung menschlicher Eizellen ausserhalb des Mutterlei- ' 
bes ist nur unter den vom Gesetz festzulegenden Bedingun
gen erlaubt 

Abs.2Bst.d 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit I 
(Seiler Rolf, Bäumlin, Fankhauser, Leuenberger Moritz, 
Stocker, Ulrich, Wanner) 
d. Die Befruchtung menschlicher Eizellen aus~erhalb des Kör
pers der Frau ist verbotep. . · · · . . · 

Abs.2Bst.e 
e. Die Embryonenspende 'und alle Arten von Leihmutterschaf
ten sind unzulässig. 
Abs.2Bst.f 
f. Mit menschl)chem Keimgut und mit Erzeugnissen aus Em
bryonen darf kein Handel getrieben werden. 
AbS.2Bst.g,h . 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Nussbaume, 
Abs. 2 Bst. dbis (neu) 
dbis. Beim Menschen ist die künstliche Befruchtung mit Ve.r-
wendung fremder Keimzellen unzulässig. · · 
Af?s. 2bis (neu) . · · 
Bund und Kantone fördern die Risikoforsti:hung in der Fort-
pflanzungsmedizin u.nd der Gentechnologie. · 

Antrag Guinand . 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art 24octles (nouveau) al. 1, 2 
Proposition de la commission 
Al.1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Al. 2 introduction 
(Ne conceme que le texte allemand) , 
'Al.2/et.a .. 
Adherer a la decision du Conseil d!;lS !=tats 
Al.2/et.b . 
b. le patrimoine germinal et genetique. non humain ne peut 
etre ni transfere .dans le ·patrimoine germinal humaln ni fu
sionne avec celui-ci; 

Al. 2 let. bbis (nouve//e) 
Majorite. . 
Rejeter la proposition de la minorite . 
Minorite/1 
(Zwingli, Bäumlin, Carobbio, Fankhauser, Nabnolz, Seiler 
Rolf, Stocker, µlrich, Wanner) . 
bbis. ne peuvent etre developpes hors du corps d'une femme 
jusqu'au stade d'embryon qu'autant d'ovules humains pc;,u
vant etre immediatement ir;nplantes; 

Al. 2/et. c 
c. les methodes de 1a procreation assistee ne ·peuvent etre uti
lisees que lorsque la sterilite ou le danger de transmission .. 
d'une grave maladie'ne peuvent etre ecartes d'une autre ma0 

niere, et non pour developper chez 11enfant certaines q~alites 

tions prevues par la loi; · 

Al. 2/et.d 
Majorite 
Bitter 
Minoritel 
(Seiler Rolf, Bäumlin, F'ankt,auser( Leuenberger MGritz, 
Stocker, Ulrich,Wanner) 
d. la fecondation d"ovules humains hors du corps de la femme 

· est interdite; · · · 

Al. 2 let. e "' 
e. le don d'~mbryons et toutes les formes de maternite de ' 
substitution sdnt interdits; 
Al. 2/et. f 
f. il ne peut etre fait commerce du patrimoine germinal humain 
et des produits resultant d'embryons; 

,Al. 2/et. g,'h ,. 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Nussbaumef 
Al. 2 fet; dbis (nouve/le) , 
dbis. La fecondation artificielle au moyen de gametes etran
gers n'est pas autorisee pour l'espece humaine. 
Al. 2bis (houveau) ·, 
La C.onfederation et fes cantons s'emploient ä promou\toir 
l'etude des risques inherents ä la medecine, de la reproduction 
et au geriie genetique. · · 

Proposition Guir:iand . 
Adherer au projet du Conseil,federal 

Präsi~ent: Herr Gt.iinand hat einen Antrag für· ein anderes 
Konzept gestellt. Ich schlage Ihnen vor, dass er diesen Antrag. 
jetzt begründet, dass wir aber erst nach Beendigung der De
batte über Absatz 3 darüber entscheiden, zu einem Zeitpunkt, 
wo die beiden Alternativen bereinigt sejn werden. · ' 

M. Guinand: Je propose effectivemeht un autre concept de 
contre-projet. Pour ma part, je s11is pour la premiere version du 
Conseil federal et je remercie le president de me donner I' oc
casion de presenter maintenfilnt ce concept et d'admettre 
qu'effectivement ma proposition concerne les trois alineas et 

~ qu'it faudra donc la soumettre aLJ vote apres avoir dis,cute de 
· ces trois alineas. · . · 

Jene voudrais pas m'etendre sur ce que nous avons dejä clit 
dans le debat d'entree en matiere, 111a:is ~Implement souligner 
encore une fois que Ie Conseil federal, suite au depöt de !'ini
tiative du Beobachter, a fait.un travail remarquabte. Sur'la base 
d'un rapport convaincant d'une commission d'experts, il a es
time qu'il fallait presenter un projet constitutionnel;-et nous 
partageons cette.analyse. Le Con~eil federal rappelle que les 
dispositior'ls constitutionnelles actuelles. permettent qeja a la 
Confederation de regler toute une serie oe questions en rela
tion avec la procreation assistee. Je voudrais d'ailleurs souli
gner que certaines questions importantes sont deja solution
nees par le droit en vigueur, et notamment en ce qui conceme 
le statut de l'enfant ne ä la suite d'une Intervention medicale 
consentie. 0 • 

Suivant les conseils de reserve recommandes' par la commis
sion d'experts, le Conseil federal en c'onclut avec pertinence, 
au numero 46 de so11 message: «L'initiatlve releve, dans une 
large mesure, du niveaU: legislatif et contient diverses notfons 
susceptibles d'etre interpretees par le Jegislateur. D'ou des dif- • 
flcultes d'interpretation. L~ droit constitutionnel est cependant 

· tenu de laisser au legi~lateur une certa:ine marge d'action.11 ne 
suffit pas d'imposer des interdictions qui peuvent etre dispro
portionnees, il taut au contraire creer. une base co11stitution
nelle permettant de tenir compte de· l'evolution future.» Le 
coritre-projet pre~ente par le Conseil fedeial va .exactement 
dans ce sens. Au premier alinea, il est rappele ajuste titre qu'il 
appartierit a la Confederation et aux cantons de lutter _contre 
l'utilisation abusive des techniques de procreation et de genie 

- . ' ' . 
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genetique. Je constate qua cette mention a disparu dans 1.e 
texte du Conseil des Etats qua la commission vous propose 
d'adopter. Le second alinea inclique dans quels domaines la 
Confederation doit legiferer. La proposition est certes reprise 
dans le texte du Conseil des Etats mais eile est moins exhaus
tive. Enfin, le troisieme alinea indique les questions precises 
qua Ja legislation devra regler. · 
Tel qu'il est presente, le contre-projet du Conseil federal appa

. rait comme une veritable norme de droit constitutionnel: repar
tition des täches entre la Confederatiort et les cantons, domai
nes dans lesquels la. Confederation doit legiferer, questions 
qui doivent trouver une reponse dans la loi. Le texte du mes
sage du Conseil federal justifie a nos yeux de maniere convain
cante las raisons qui militant en faveur d'une solutioil de ce 
type. 
Meme apres avoir aritendu "'.OS explications, Monsieur le 
Conseiller federal, je continue a avoir quelque peine a com
prendre pourquoi vous avez abandonne cette solution sage et 
largement convaincante. Car enfin Je texte du Conseil des 
Etats et celui amende par la commission presentent tres exac
ternent les defauts qua le Conseil federal denonce dans le 
texte de !'initiative. Les propositions de minorite comme las 
propositions individuelles qui ont ete deposees, si elles sont 
acceptees, accentuent d'ailleurs encore ces inconvenients. A 
vouloir regler dans la constitution des questions qui relevent 
par essence de la loi, on provoque le risque de la surenchere 
et c'est exactement ce a quoi nous assistons aujourd'hui. 
Vous avez d'ailleurs preclse vous-meme, Monsieur Je Presi
dent, a la fin de votre discours, que nous siegior'ts aujourd'hui 
·comme legislateurs de droit constitutionnel et non pas comme 
· legislateurs de la loi d'application. 
Le message du Conseil federal, tout comme le rapport de la 
commission d'experts, fait etat des reflexions d'autres Etats, 
europeens notamment, sur les memes questions. Or, il est a 
notre sens indispensable que, dans un domaine ou il n'existe 
encore qu'une legislation embryonnaire dans les pays qui 
nous e17tourent, un effort soit consenti en vue d'eviter l'adop
tion de soiutions legales partrop differentes d'un pays a l'au
tre. II nous taut eviterde creer, comme ce fut longtemps le cas 
en mati13re de divorce et comme ce l'est encore en matiere 
d'interruption de grossesse, une migration des personnes 
concernees des pays restrictifs vers· des pays plus liberaux. 
Certes, et nous le regrettons, ies efforts du Conseil de l'Europe 
ont jusqu'ici echoue. lls tendaient pourtant a inciter les pays 
membres de cette organisation a adopter dans ce domaine 
delicat des regles communes, ou du moins une legislation fon
dee sur des principes partages. Cette chance n'est peut-etre 
pas definitivement perdue. La Suisse se doit de la laisser in
tacte et pour cela il faut laisser a la loi, et non a la constitution, le 
soin de trancher les questions de fond. En figeant des regles, 
voire des interdlctions dans la constitution, on hypotheque 
l'avenir et l'on se prive de toute faculte d'adaptation future. 
Monsieur le Conseiller federal, vous avez invoque essentielle
ment deux motifs qui vous ont conduit a vous ecarter de votre 
proposition. Le premier consiste a dire qu'il taut donner, dans 
la constitution, un certain nombre de principes fondamentaux. 
Mais vous dites precisement dans Je message qu'il n'est pas 
necessaire, dans un article qui concerne des questions medi
cales, la procreation assistee, de prendre ce type de disposi
tion fondamentale. Vous avez meme renonce, dans votre pro
position, a faire reference a la dignite de l'homrne et 1\ la pl'o
tection de la. famille, nbtion qui a ete reprise par le Conseil des 
Etats et par la commission, en precisant que ce principe devait 
etre plus large et ne pas s'appliquer seulement au domaine 
dont nous parlons. Votre second argument, sans deute le plus 
important, etait qu'il fallait qua le contre-projet soit redige de 
maniere a permettre le retrait de ('initiative du-Beobachter. Per
sonnellement, je ne suis pas du tout certain que le Beobachter 
retirera son initiative au profit du contre-projet propose par le 
Conseil des Etats et la commission de notre Conseil. II semble 
plutöt, d'apres la derniere lettre que nous a adressee le Beo
bachter, qu'il.soittente par l'e~perience du double oui que per
met aujourd'hui la constitution. Si tel devait etre le cas, si l'ini
tiative du Beobachter n'etait pas retiree, offrons au peuple 
suisse et aux cantons une veritable alternative: soit une serie 

d'interdictions sur lesquelles il sera dlfficile de revenir', soit une 
· norme de competence qui permette a la Confederaticin de le

giferer, tout en lui laissant le temps de la reflexion et en gardant 
la porte ouverte a une adaptation future. Pour ma part, je n'ai 
aucune hesitation a choisir la seconde voie, et je vous engage 
a en faire de meme en votant le texte sagement propose par le 
Conseil federal. Je crains bien qu'une fois termine le debat sur 
l'article ma proposition soit encore plus justifiee . 

Seifer Rolf, Sprecher der Minderheit 1: Das Verfahren der In
vitro-Fertilisation (IVF) muss als Therapiemöglichkeit gr_und-_ 
sätzlich in Frage _gestellt werden. Es geht dabei nicht nur um 
die nach wie vor gerjnge Erfolgsquote von etwa 1 o Prozent, 
sondern vor allem um den therapeutischen Sinn und An
spruch dieses Verfahrens, sowohl im Blick auf die beteiligten 
Frauen und Ehen als auch im Blick auf die so gezeugten, unter 
Umständen belasteten Kinder. Die bei der IVF nach wie vor er
zeugten überzähligen Embryonen sind ein weiterer, gravieren
der Schwachpunkt des Verfahrens, der unter ethischen Ge
sichtspunkten als nicht hinnehmbar bezeichnet werden muss. 
Menschliches Leben darf niemals als Mittel zum Zweck ver
wendet werden. 
Doch vorerst zu den Belastungen der Frau: Frauen, die sich ei
ner IVF-Behandlung unterziehen, sind körperlichen Verletzun
gen, psychischen Aengsten und oft auch Demütigungen aus
gesetzt. Doch lassen wir Frauen sprechen: Barbara Burton 
fand in einer Studie, die bei IVF-Patientinnen in Australien 
durchgeführt wurde, heraus, dass die meisten Frauen den 
ganzen Prozess als sehr entfremdend erlebten. Eine Frau 
sagte: «Die Behandlung ist erniedrigend. Du musst deinen 
ganzen Stolz aufgeben, sobald du das Krankenhaus betrittst. 
Du fühlst dich wie ein Stück Fleisch in einer Fleischfabrik.» 
Und die Basler Juristin Barbara Fischer hat an einer Tagung 
erklärt, die IVF sei eine «zermürbende, enttäuschende Proze
dur, eine unzumutbare Behandlung, frauenfeindlich, kinder
feindlich und forscherfreundlich und ihr Erfolg deprimierend». 
Und Stephanie Barbeillon aus Paris schrieb: «Kinderlosigkeit 
ist keine wirkliche Krankheit. Wird man denn von einem Kind 
gesund? Die meisten Frauen sind zu Beginn des Programms 
bei guter Gesundheit und hoffen, ein Problem zu lösen, näm
lich das der Kinderlosigkeit. Am Ende sind sie physisch krank 
und' psychisch .krank und zu guter Letzt meistens erst noch 
ohne Kind.» Diesen Tatbestand bestätigen auch eine systema
tische Studie von Krause sowie mehrere Einzelbeobachtun
gen von Professor Petersen und anderen in der Bundesrepu
blik. Das Ergebnis beschreibt Petersen s0: «Unter der IVF 
kann bei der Frau eine schwere psychosomatische Störung 
entstehen, die sich auf die·teilweise schon vorhandene, also 
primäre Persönlichkeitsstörung aufpropft.«" 
Hinzu kommt, dass nach IVF die Kaiserschnittentbindungen 
zweimal so häufig sind wie nach natürlicher Zeugung, dass 
Mehrlinge wesentlich häufiger sind: Zwillinge 1 Omal, Drillinge 
etwa 100mal und Vierlinge gar 300- bis 500mal häufiger; drei
mal häufiger sind auch Frühgeburten. Nach Professor Relier, 
Paris, sterben von diesen Frühgeburten etwa 12 Prozent nach 
der Geburt oder kurz darauf. Und jedes dritte dieser zu früh ge
borenen Kinder ist untergewichtig. Sie si)'.ld daher anf~llig und 
leiden besonders an Hirnschäden, Lungenkomplikationen 
usw. 
Hinzu kommt, dass das IVF-Kind eben nicht von Natur entstan
den ist. Es ist ins Leben gezwungen worden. Es ist Produkt 
nicht nur des Wunsches seiner Eltern, sondern des Willens, 
die Erfüllung dieses Wunsches auf Biegen und Brechen 
durchzusetzen. Kinder dürfen aber nicht zu unseren Produk
ten degradiert werden. 
In der IVF-Technik sind zudem Nutzung und Zerstörung unge
wöhnlich eng miteinander verbunden. Dieses. Dilemma er
sclieint auch im Hinblick auf den Verbrauch von Embryonen. 
Zum einen -wissen wir, dass in der Regel mehr Eizellen be
fruchtet werden, als für de'n Embryotransfer nötig werden, da
mit auf jeden Fall eine ausreichende Anzahl vorhanden ist. 
Diese überzähligen Embryonen werden eingefroren, es wird 
mit ihnen experimentiert, oder sie werden auf andere Weise als 
überschüssiges biologisches Material vernichtet. Dabei han
delt es sich um keimendes menschliches Lel:>en und um po-
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tentielle Individuen. Zum anderen wissen wir, dass die Technik 
der Laborbefruchtung erkauft wurde mit einer langen Reihe 
von Versuchen, bei denen menschliche Embryonen ver
. braucht wurden. Mindestens 200. Versuche mit lebenden 
menschlichen Embryonen sind nach Schatzungeti von Exper
ten zur Schaffung des ersten erfolgreichen Retortenbabys vor 
zehn Jahren notwendig gewesen. · · \. 
Und im weiteren wird aus dem Kreis der Humanbiologen kein 
Zweifel daran gelassen, dass die Anerkennung der IVF als 
Therapie bedeutet, dass mit den anfallenden menschlichen 
Embryonen auch geforscht werden darf. Die mit etwa 10 Pro
zent geringe Erfolgsquote de( IVF liefert dabei die Rechtferti
gung dafQr, dass Experimente zur Verbesserung der heute 
noch mangelhaften Technik zwingend notwendig seien. Eine . 
Embryonen verQrauchende Technik oder Fo!'§chung ist aber 
aus ethischen Gründen, aus Gründen der Unantastbarkeit des 
Lebens, zu verbieten. · 
Für ein Verbot der IVF spricht zudem, dass durch sie das Tor 
zur Verfügbarmachung des· menschlichen Embryos aufge- · 
stossen wurde; in dieses Tor stossen und drängen nun viele 
Interessen. Die perinatale Medizin hat den Embryo als Patien
ten entdeckt. Forschungsprogramme der pränataler· Dia
gnose und Therapie laufen an. Es stellt sich die bange Frage, 
welches primär das Hauptziel der IVF ist. Ist es die Behand
lung der Unfruchtbarkeit, oder ist es die genetische Erfor
schung des menschlichen Embryos? Auf jeden Fall wirp diese 
Frage in Kreisen verantwortun.gsvoller Aerzte. diskuti.ert. So 
auch vom bereits erwähnten deutschen Psychosomatiker Pro-. 

, fessor Peter Petetsen. Er fragt: «Ist es wirklich das entschei
dende Motiv der IVF, kinderlosen Paaren zu einem Kind zu ver
helfen, oder sollte es so sein, dass das entscheidende Motiv 
ein anderes ist, nämlich experimentelles Neuland zu eröffnen; 
auf desSen B_oden dann beispielsweise <;3enmanipulationen 
usw. technisch leichter durchzuführen wären?« 
Die IVF kann wohl die Leiden einer kleinen Anzahl von Men
schen lindern helfen, sie wird aber auch viele moralisch~ und.· 
soziale,Dilemmas verursachen. Heute ist es nötv(endig, die 
Grenzen der wissenschaftlichen Forschung neu zu definfüren, 
jenseits deren Eingriffe unzulässig sind, weil sonst die Wesen
haftigkeit des Menschen verändert würde. Die vom Staat zu 
gestaltende Rechtsordnung steht damit vor einer Entschei
dung von gross~r T~gweite. Der Staat wird sich seiner Verant
wortung, die Würde des Menschen zu bewahren und zu schüt-
zen, nicht entziehen ,dürfen. . · 
In diesem Sinne bitte ich Sie um Zustimmung zum Vorschlag 
der Minderheit 1, und ich darf dies auch im Namen einer an.-
sehnlichen Minderheit der CVP-Fraktion tun. . 

Zwingli, Sprecher der Minderheit .II: Die Frage der Befruch
tung ausserhalb des Körpers der Frau ist im Laufe der Beratun
gen immer mehr zu einem Hauptproblem dieser Vorlage ge
worden. Im Text der Initiative hiess es noch: «Namentlich ist 
untersagt, .... Keime ausserhalb des Mutterleiqes ~ufzuzie
heR.» Die Frage, was unter «aufzuziehen» zu verstehen ist, 
blieb offen. Im Gegenvorschlag des Bundesrates hiess es: «Er 
regelt .... die Befruchtt,.mg menschlicher Eizellen und die Ent
wicklung von menschlichen Embryonen und Föten ausser
halb des Mutterleibes ..•. » Auch hier bli~b die Frage offen, Wie 
das zu regeln ist Im Gegenvorschlag des Ständerates heisst 
es, dass der Bund Vorschriften mit folgenden Grundsätzen er
lasse: «Wenn die Unfruchtbarkeit nicht anders behandelt wer
den kann, ist die Befruchtung menschlicher Eizellen ausser
halb des Mutterleibes unter den vom Gesetz festzu.legenden 
Bedingungen erlaubt.» Die nationalrätliche Kommission 
brachte zwei weitere Präzisierungen an: einmal die Behebung 
der Gefahr der Ueb.ertragung einer schweren Krankheit .und 
die Untersagung der FortpflanzungshiHe zur. Forschung. 
Trotzdem entstanden die folgenden zwei Minderheitsanträge. 
Den Minderheitsantrag I hat Kollege Seiler soeben begründet. 
In unsererri Minderheitsantrag bauen wir auf dem Text von 
Buchstabe c auf. . 
Die Mehrheit will für zwei ernsthafte Probleme ein'e menschli
che Lösung anbieten: für bestimmte Ursactien der Unfrucht
barkeit und zur Behebung der Gefahr der Uebertragung einer 
schweren Krankeit. Der an un~ für sich gute Vorschlag der 

Mehrheit der Kommission weist indessen ein schwerwiegen
des ~eck auf. Er ermöglicht die Erzeugung überzähliger Em
bryonen. Der gutgemeinte Vorschlag der Mehrheit wird durch · 
dieses Leck zum Ausgangspunkt der Problematik der Beseiti
gung oder gar der missbräuchlichen Verwendung überzähli
ger Embryonen. Diese Gefahr zwingt viele Kolleginnen urid 
Kollegen, 'gemäss Minderheit I tür ein radikales Verbot der Be
fruchtung ausserhalb des Körpers der Frau einzustehen. Uns 
scheint diese Lösung jedoch zu hart: DJese Lösung zerstört in 
einer bestimmten Anzahl von Fällen den positiven Wunsch 
nach Mutterschaft: Diese Radikallösung ist unmenschlich und 
aus diesem Grunde abzulehnen. · 
Unsere Lösung will unter den beim Buchstaben c genannten 
Zielsetzungen die Befruchtung ausserhalb des Körpers der 
Frau zulassen, aber gleichzeitig im Sinne einer Missbrauchs- ' 
bekämpfung das ausgemachte Leck stopfen. Dabei erheben 
wir keine Urheberansprüche auf diese Lösung; ebensowenig 
ist unser Vorschlag in den blauen Wolken entstanden. Ich will 
Ihnen das am Beispiel des Kantons St. Gallen schildern: In ~ 
den achtziger Jahren schlug der Regierungstat dem Grassen 
Rat eine gesetzliche Lösung vor, die ungefähr in dieser Rich
tung ging. Der Grosse Rat des Kantons St. Gallen hat diese 
Vorlage wesentlich verschärft, unter anderem hat er eben 
auch ein Verbot der In-vitro-Fertilisation eingeführt. Das Bun-· 
desgericht hat diesen Beschluss µngültig erklärt, und der Re
gierungsrat hat unterdessen die gleiche Lösung in Kraft ge- . 
setzt, wie wir sie im Minderheitsantrag II vorschlagen. Unser 
Vorschlag entspricht ausserdem der sogenannten Basler. 
Sc;hule. Dort w.ird dieses Verfahren rnit dieser Einschränkung· 
seit Jahren in der -Praxis angewendet. Allerdings ist jetzt die 
neueste Volksabstimmung wieder einen Schritt weitergegan-. 
gen·und hat.das entsprechende Verbot eingeführt. Bereits ist 
eine,Klage beim:Bundesgericht hängig, und vermutlich wird 
das· Bundesgerict:it die gleichen Entscheide zu fällen haben 
wie beim Kanton St. Gallen. Unser Vorschlag entspricht auch 
einem Expertenvorschlag, den wir im ~ufe der Beratungen in 
der Kommission erhielten. Schliesslich entspricht unser Vor-

. schlag der in Deutschland heute gültigen geSetzlichen. Lö-, 
surig: · . ',. , , . , 
Gestern im Rat und s.chon in der Kommission wurde unsere 
Lösung vor allem mit dem Argument bekämpft, das Anliegen 
unserer Minderheit, II sei zwar durchaus berechtigt, aber die 
Lösung gehöre .nicht in die Verfassung, sondern .in die an-. 
schliessende Gesetzgebung. Wenn es wirklich nur um diese 
Frage ginge, müsste Absatz 2 Buchstabe c eigentlich konse
quenterweise nur heissen:·«Die Verfahren der Fortpflanzungs
hilfe sind nur unter den vom Gesetz festzulegenden Bedingun
gen erlaut:>t.» Das wäre die konsequente Folge dieser Ueberle-
gungen. , 
Für uns stellt sich aber eine weitere i=rage:1n der Kommissipn 
wurde nebelll der Frage der Verfassungsstufe besonders das 
Problem einschränkender Bestimmungen in den Vordergrund 
gerückt. «Man könne doch nicht,,, hiess es da. Ich frage Sie 
nun geradeheraus: Wollen Sie das Probler:n der überzähligen 
Embryonen etvrcü:leshalb .nicht in der Verfassung lösen, weil 
Sie es Qberhaupt nicht lösen wollen? Dieser Aspekt ist kaum 
besonders vertrauensbildend; er ist zudem Wasser auf die 
Mü~le jener Kolleginnen und Kollegen, die für die ln-vitro
Befruchtung ein blankes Verbot anstreben. 
Wenn wi.r uns in der Kommission schon· so grosse Mühe um 
eine angepasste, tragbare Oeffnung gaben, dann müssen 
auch die dabei festgestellten Lecks auf der gleichen Stufe -
eben auf Verfassungsebene - gestopft werden. Herr Bundes
rat Koller hat vorhin in seinem Votum betont, dass die Gesetz
geburlg in dieser Materie, die ja in rascher Entwicklung ist, im
mer hinterherhinken werde. Herr Bundesrat Koller begründet 

. damit die Ueberlegung, dass deshalb der Verfas~uligstext zu
rückhaltend zu formulieren sei. At.ls dem gleichen Argument 
ziehen wir einen anderen Schluss: Wenn schon die Gesetzge-' 
bung hinterherhinkt, dann müssen wir dieses Problem eben in 
der Verfassung lösen... Für uns ist der Minde~heitsantrag II 
nicht irgendei'n beliebiger Zusatz, sondern .ein integrierender, 
Bestandteil von Buchstabe c. Fü~ uns ist der Minderheitsan- · 
trag II Voraussetzung für den Verzicht auf das starre Verbot im 
Minderheitsantrag 1. 
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Ich brtte Sie, den Antrag der Mehrheit mit unserem Antrag der 
Minderheit II zu ergänzen. Sie akzeptieren damit eine prakti
kable, verantwortbare und inenschljche Lösung in einer an
spruchsvollen Problematik. 

Begrüssung-Bienvenu~ 

Präsident: Ich habe die Ehre und das Vergnügen, Herrn Jac0 

ques Ulmann, Minister für das Fernmeldewesen von Estland, 
auf der Diplomatentribüne zu begrüssen. Ich wünsche ihm ei
nen guten Aufenthalt in der Schweiz. (Beifall) 

' 

Frau Leutenegger Oberholzer: Zusammen mit einer Mehr
heit der grünen Fraktion ersuche ich Sie, der Minderheit Seiler 
Rolf zu folgen und die Befruchtung menschlicher Eizellen aus
serhalb des Körpers einer.Frau zu verbieten. Unser Nein zu der 
In-vitro-Fertilisation hat drei Gründe: 
1. Sie ist eine Falle für die Frauen. 
2. Sie öffnet mit dem Zugriff auf die Eizelle die Türe für Genma
nipulationen am Menschen. 
3. Sie ist die falsche Antwort auf das Problem der Kinderlosig
keit. 
Vor mehr als zehn Jahren wurde das erste Retortenkind gebo
ren. Was den Frauen damals als reale Chance auf ein eigenes 
Kind gepriesen wurde, erweist sich nun immer mehr als Fessel 
für die Frauen selbst. Die extrakorporale Befruchtung ist in all 
diesen Jahren nicht aus dem Stadium des Experiments her
ausgekommen. Ein Erfolg - die Geburt eines Kindes - ist nUr 
in rund 5 bis maximal 10 Prozent aller Fälle festzustellen. Ein 
klägliches Ergebnis, gemessen am Aufwand; vor allem für die 
betroffenen Frauen. Denn für die betroffenen Frauen ist der 
Einsatz immens. Sie artikulieren sich jetzt auch immer mehr in 

-der Oeffentlichkeit - Herr Rolf Seiler hat darauf hingewiesen. 
Die Frauen werden zu Versuchsobjekten und zu Rohstoffliefe
rantinnen für Medizintechniken degradiert. Die Prozeduren,· 
denen 'die Frauen bei der In-vitro-Fertilisation ausgesetzt wer
den, sind schmerzhaft und greifen tief in die biologischen Ab
läufe der Frauen ein. Sie müssen sich Hormonbehandlungen 
und operativen Eingriffen unterziehen - oft mit gravierenden 
Folgen für den Rest ihres Lebens. Das Sozialleben dieser 
Frauen wird empfindlich gestört, sie müssen während der Be
handlung ständig für die Medizin disponibel sein. Eine gere
gelte Arbeit ist daneben kaum möglich. Ihr Leben wird gleich
sam vom Zyklus bestimmt. Die Frauen stehen unter ständi
gem Stress und psychischen Belastungen. Und das Warten -
eine klassische Frauenrolle-wird zu ihrem Lebensinhalt. Wer
den sie dann nicht schwanger, was in der überwiegenden Zahl 
der Fälle der Fall ist, verstärkt sich noch das Gefühl, versagt zu 
haben. Denn ihre Existenz reduziert sich ja vollständig auf die 
Geburt eines eigenen Kindes. 
Warum wird eine medizinische Behandlungsmethode, die das 
Selbstbestimmungsrecht der Frauen stark einschränkt und 
eine so geringe Erfolgsquote hat, eigentlich überhaupt for
ciert? Sie ist Ausdruck des Machbarkeitswahns unserer Ge
sellschaft. Sie ist aber auch eine gefährliche Technik, denn mit 
dem Zugriff auf die menschliche Eizelle eröffnet die extrakor
porale Befruchtung die Möglichkeit für gezielte Eingriffe in die 
Erbsubstanz und für die Forschung an Embryonen. Die Erzeu
gung von Embryonen im Reagenzglas schafft die Vorausset
zung für genetische Manipulationen an der Keimbahn des 
Menschen, und damit besteht auch prinzipiell die Möglichkeit 
der Züchtung erwünschter Eigenschaften. Und bis zur eugeni
schen Selektion ist es nur mehr ein kleiner Schritt. Auch wenn 
wir diese Selektion in der Verfassung verbieten, ist eine Kon
trolle darüber nicht möglich, und davor hat die Bevölkerung 
Angst; das hat die Abstimmung in Basel klar gezeigt. Nehmen 
wir diese Hinweise ernst. 
Unerwünschte Kinderlosigkeit ist ein grosses Problem und 
eine grosse Belastung - ich weiss dies aus eigener Betroffen-

heit. Es bedarf eines grossen Massas an indiviäueller Trauer
arbeit, um sie zu überwinden. Mit der Hoffnung auf die Fort
pflanzungsmedizin wird den Frauen aber Hilfe von der fal
schen Seite versprochen. Dafür verpuffen während den oft jah
relangen Behandlungen wertvolle Energien und Lebensjahre. 
Und dies erschwert eine konstruktive Verarbeitung der Kinder
losigkeit und verstärkt den Druck auf uns Frauen. Die Fort
pflanzungsmedizin macht die Mutterschaft zum alleinigen 
Richtmass für ein erfülltes Frauenleben und weckt falsche 
Hoffnungen. Es gibt nun einmal kein Recht auf ein eigenes 
Kind, auch wenn dies oft lauthals propagiert wird. Dieses Ver
sprechen kann niemand einlösen. Und wieso sprechen wir 
nicht, statt ständig vom Recht auf ein Kind zu sprechen, end
lich von den Rechten der Kinder, von den Rechten auf intakte 
Lebensräume zum Beispiel? Wieso verbessern wir nicht die 
Lebensumstände der Mütter und der Kinder, die bereits le

· ben? 
Mütter und Kinder gehören zu den Aermsten auf der Welt, bei 
uns und in der Dritten Welt. Und während bei uns das Recht 
auf ein eigenes Kind propagiert wird, sind Zwahgssterilisatio
nen in der Dritten Welt eine Realität, verl')ungern täglich Tau
sende von Kindern. UAd wie ernst ist es uns mit dem Recht auf 
ein eigenes Kind und dem Schutz der Familie, wenn wir ihnen 
nicht einmal elementare soziale Sicherungen gewähren? , 
Noch immer steht die Mutterschaftsversicherung bloss als lee
res Versprechen in der Verfassung. Es fehlen überall lnfra
struktureinrichtungen für Mütter und Kinder wie Kindertages
stätten und Tagesschulen, die es den Frauen ermöglichen 
würden, in ihren.jungen, also fruchtbaren Jahren Kinder zu ha
ben und gleichzeitig einen Beruf auszuüben oder eine Ausbil-
dung zu absolvieren. ' 
Setzen wir doch unsere Energien dafür ein, dass sich die kon
kreten Lebensumstände von Frauen und Kindern verbessern. 
Wir sollten auch c;fen Mut haben und sagen, dass nicht alles 
gemacht werden darf, was gemacht werden kann. Der Antrag 
Seiler Rolf setzt hier die notwendigen Grenzen. 
Bitte stimmen Sie ihm zu! 

M. Eggly: Nous sommes evidemment au coeur de tout Je de
bat. Tout d'abord permettez-moi de me feliciter qu'a l'expres
sion de «procreation artificielle» on alt substitue celle de «pro
creation assistee«. Depuis Je debut de Ja procedure parlemen
taire, du cöte liberal, nous avons demande ca changemeht 
d'expression, car il ne s'agit pas ici d'un »artificium diaboli
cum«, il s'agit d'une assistance, d'une aide a une procreation 
dont Ja phase essentielle et magnifique demeure bien la gros-
sesse de Ja mere et Ja naissance de I' enfant. · 
Avec cette disposition; on est aussi au coeur du debat sur 
l'ethique, Ja morale et Ja liberte personnelle, sans parler de Ja li
berte de Ja science. lllustrons les positions extremes: d'un cöte 
il y a, e.n effet, cette femme anglaise pour laquelle la virginite 
semble avoir des attraits que j'ai peine a comprendre et qui, re
fusant de s'inscrire dans Je grand cycle de Ja nature, veut as
souvir son desir d'enfant sur mesure. II n'y a plus, avec cette 
femme anglaise, de reference ethique, il n'y a plus qua le desir 
tres personnel, egoceritrique, de choisir le produit de ses en
trailles, comme on choisit un produit de son go0t. On peut evi
demment disserter du point de vue religieux et du point de vue 
de la morale sur cette attitude, mais je ne suis pas theologien, 
ni precepteur en morale, et Ja majorite de la commission ne 
l'est pas davantage. 
Je veux, ici, rendre hommage a M. Darbellay, president de la 
commission et au rapporteur de langue allemande. M. Dar
bellay a parfaiteinent compris tout a !'heure et situe le cadre 
ethique minimum qua devait garantir la constitution et Ja legis
lation en decoulant, et Ja difference qu'il y a entre ce cadre ethi
que, juridiquement imposable, et une morale plus restrictive, 
qui peut decouler d'une vision plus religieuse de la via. II a 
mieux compris cela et nombre de democrates-chretiens avec 
lui, qua las eveques suisses par exemple. Ces derniers ont 
parfaitement le droit d'appeler leurs fideles a accepter sereine
ment las decrets de Ja nature et a ne vouloir de procreation 
qu'ensuite de l'union des corps, a chercher autrement que par 
une fecondation assistee, hors du corps maternel, Je moyen 
psychologique de surmonter Ja sterilite. Qua de ce point de 
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vue chac!Jn soit appele ä une morale personnelle plus restric- par les autres lettres qui sont incontestees. Si tput est subor-
tive que ce qui est permis par Ja loi, que chacun ä tout le moins donne ä une grossesse determinee, que signifie, la notion 
soit appele ä reflechir sur le sens de la vie et sur l'amour, nous «d'embryons surnurneraires» que l'on aimerait interdire dans 
n'avons rien ä redire ä cela, bien au contraire. Mais le temps ·, la constitution? 
n'est plus ou une vision morale aussi rlgoureuse pouvait s'im- Les experts nous ont explique, en commission; qu'en l'etat ac, 
poser autoritairem~nt ä une majorite de la societe, ressentant tuel des ,choses on peut eovisager trois im~lantations d'em-
cette attitude comme trop restrictive, et meme ä une minorlte bryons, donc autant d' ovules humains ä developper jusque lä. 
qui la ressentirait comme injuste. Les eglises, comme tous les Au-delä de trois lmplantations, ce serait actuellement inutile, la 
mouvements, doivent savoir respecter la distance entre la loi grossesse s'avererait impossible. Mais cela peut changer. Les 
applicable a tous et leurs precepte~ ou appels destines ä ceux chances de reussite avec lepremier embryon peuvent devenlr 
qui veulent IEfs entendre. Le Parlament n'est pas le bras secu- plus grandes demain, et alors on n'aura plus besoin de trpis 
lier de ceux qu'offusque une procreation assistee entree dans embiyons. La techr,ique d'implantationpeut s'a"!leliorer. 
les moeurs. En tout cas, toute 1~ tendance dµ projet est d'aller a l'econo-
Quant aux ecologistes et aux socialistes qui so~iennent la ml- mie. Mais il serait ridicule - cela pourrait avoir un effet paraly-
norite de M. Seiler, ils nous etonner:it, surtout la gauche. sant et completement annuler la porte que nous voudrions ou- · 
Lorsqu'il s'agissait d'interruption de grossesse, d'avortement, vrir ä la procreation assistee - de mettre cette injonction res-
ils etaient pour la liberte et la responsabilite de la femme. trictive dans notre constitutiori; Marne l'Allemagne, en debat 
Jusqu'ä un certain point nous les rejoignions. Mais que r:1'ont- , · sur la question, n'a pas envisage d'aller au-delä du reglement 
ils pas dit sur cette pretention de l'Etat a definir quand et a dans la loi de cette question. Autremerit dit, lorsque nous,ela-
quelle candition la femme pouvait dispaser de son corps et de borerons la loi, r'laus paurrons peut-etre rE!discuter de la ques- · 
la vie en devenir qu'elle portaitl Or, les volci, dans 1a meme li- tion avec les experts, en commission, en regard des possibili-
gne que Mgr Lefebvre, qui voient-si j'ose dire- le diable dans tes et des evolutions previsibles. Mais ne traitans pas les em-
la boite: L'explication est simple. Alors, c'etait la femme qui bryans pretendument sumumeraires daris cet article de la 
leur importait, libre de recourir al'interruption d'.un processus , constitution, non seulement pour ne pas blesser l'orthodoxie 
naturel; on etait dans l'ideologie feministe, tandis qu'ici il y a la legislative constitutionnelle de M. Guinand, mais aussi et sur
medecine, il y a une utilisation technique de procreation assis-· tout par simple boh sens et par un minimum. de confiance 
tee, une sorte de risque scientifique qui les font fremir et leur 'dans les praticiens qui ne font pas cela pour jouer, mais paur 
fant concevoir intellectuellement un amalgame terrlblement aller ä la rencontre de couples qui, en taute responsabilite, le 
simplificateur. , , • demandent. Ce n'est pas parce que nous touchons a des do-
Non, la procreatiön assistee, dans des conditions strlctement maines compliques et delicats qui suscitent maints fantasrnes 
limitees, ce n'est pas ,la manipulation de Mengele äAuschwitz, que nous, legislateurs, devons perdre la täte et ouplier le bon 
ce n'est pas l'apocalypse humain des monstres identiques is- , s~ns. . , . 
sus de manipulations monstrueuses, mettant le monde en es- Je termine sur cette demiere note. Je vous appelle au ban 
clavage, ce n'est meme pas la liberte de la femme ä choisir le sens: a un miniml,Jm de confiance dans un cadre dejä tres 
sexe au l'intelligence de son rejetön. Helisez le texte de la ma- strlct, envers les praticiens, ~es chercheurs, les medecins ßt 
jorite. De plus, les limites et les restrictians etant deja posees · aussi et surtaut envers les couples qui, en taute responsabilite 
dans I? canstitutian, il est encore evoque les c0nditions qui se- et malgre tout ce que cela comporte, recourent ä ces tecfmi- · 
ront prevues dans l'ordonnance d'application. Voici assez de ques. Je ne peux pas accepter la diälectique de M. Seiler qui 
limites, pe restrictions de contröles envisages. lnterdire toute naus a di,t loriguementce qu'il en etait pour la femme qui serait 
fecondatioh d'ovulE;JS huma1ns hors du corps de la femme un objet domestique, etc; Monsieur Seiler, vaus n'etes pas 
n'est pas, aujaurd'hui, Une position,tenable. une femme, laissez ä la femme concernee par ce!a le sain 
Je sais qu'un refle~e de peur. uri courant conservateur et auto- d'apprecier en toute conscience et en to,ute responsabilite ce 
ritaire, cherch~ a imposer un telrecul; je sais tjue Bäle a fait qu'il en est. On n'a pas besoin de, vous comme directeur de 
marche arriere. Mais vaulez-vous donc que les Suissesses ail- 'consciencel · 
lent chercher a l'etranger des legislations plus ouvertes a leur 
angoisse personnelle? Ou pire, voulez-vous .encourager les 
fecondations ässistees clandestines? Tout est questi6n 
d'equilil)re. Avec la praposition de M. Seiler et consorts, l'equi, 
libre est rompu, l'ethique 110 sera plus perceptibfe, l'atteinte a 
la sphere·privee, a la liberte personhelle, devient excessive, 
l'ecart avec les connaissances medicales et les techniques 
eprouvees cr(lera une tension trqp farte. D'une societe libe
rale, sachant poser un cadre ethique, on passerait a une so
ciete ou un melange d'integrlsme et d'ecologie dogmatique 
imprlmerait une marque trop contraignante et inciterait ä l'ir
respect de la norme. La proposition de M. Seiler, c'est Ja peur 
de la medecine, la mefiance ehvers les praticiens, la mefiance 
envers les femmes; la mise ä l'ecart des couples en desir d'en
fant. Et que les adeptes de la nature et du nature! ne viennent 
pas dire ä ces couples qui ·sorit dans l'angoisse et dans la ten
sion psychologique paur cause, par exemple, de sterilite, 
qu'ils n'ont qu'a adopter, des enfants malheureux du tiers 
monde. Ce serait faire bon marche en fait de nature de l'ins
tinct, fondamental qui pousse ä procreer, filt-ce dans des 
conditians bien strlctes, avec une technique d'assistance. Je 
vous invite ä repousser la version de la minorite I et ä suivre 
celle de la majorite. , , , 
En ce qui concerne la propositiön de Ja minorite 11, soit celle 
qui traite de .ce qu'on appelle les et:nbryons sumurrieraires, 
eile n'est tout simplerrient pas raisonnable. On, volt toujours la 
meme idee, 1a meme peur d'abus. Mais lä encore, lisez et reli

. sez le texte de la majorite. Que de precautions, que de restrlc-
tions de principe dejäl La subordinat,ion de l'utilisation d'em
bryons a un espoir de grossesse precis, determine, parait tout , 
ä fait claire. Le don et le qommerce, d'embryons sont exclus 

52-N, 

Mme Paccolat: Ave~ !es tech.niqu6s, de procreation assistee, 
une erEi npuvelle s'est ouverte et je la rapproche de cene de 
l'invention cte la roue. Les questions essentielles que je me 
pose sur ce probleme sont: comment nous servons~n~,us des, 
techniques de procreation? Jusqu'ou pouvons-nous aller, 
sans porter atteinte au respect de la personne humaine? 
Je pense que chacun d'entre nous est pris entre un espoir im
mense et aussi une peur terrlble, qui vient du fait que l'homme 
risque de ne plus connaitre de limites a son pouvoir car, au- , 

. jourd'hui, l'homme est devenu quasi son propre ingenieur. 
Comme plusieurs d'entre nous qui se sontdeja exprirnes dans 
le debat d'entree en matiere, je crains une pertaine forme d'6f-' 
fre d'un «supermarche de la vie», qui faitque l'homme et l'en
fant deviendraient une marchandise plus ou moins parfaite, 
surmesure. · 
II est.incontestable que, aujourd'hui, une interdiction de 1a fe
condation in vitro est mal vecue, est mal ressentie, dans notre 
saciete qui est plutöt portee 'sur un individualisme excessif. 
Cependant, je redoute qu'en empruntant la voie de l'autorlsa
tion de'la fecondation in vitro, le oesir d'enfanter finisse parse 
con_fondre avec l'aventure medicale elle-meme, et que du droit 
ä 1a contraception notr.e sochflte glisse gentiment vers un droit 
a l'enfant; ce qui estfaux. , 
La technique de 1a fecondation in vltro, qui est refusee par la 
proposition de minorlte de M. Seiler, pose un prob!eme se
rieux qui est celui du sort reserve aux embryons surnumerai
res. Je partage le p.olnt de vue que cette pratique, quoi qu'en , 
dise M. Eggly, ouvre, la voie ä des abus potentiels graves et qui 
me paraissent depasser le cadre du probleme de la sterilite du 
couple et du bonheur des couples steriles. 

' \ 
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La p~ocreation assistee est un domaine encore neuf. Or, que 
faire de ces embryons surnumeraires congeles, mis de cöte, 
qui augmenteront au fur et a mesure que la fecondation in vitro 
se repandra? Certaines consequences aujourd'hui sont im
previsibles et Ja loi ne pourra pas taut reglementer. Or, je ne 
voudrais pas que nous arriyions a cette Situation qui a ete ve
cue en Amerique, c'est-a-dire celle d'un juge du Tennesl;lee 
qui a accorde dans son jugement de divorce la garde des sept 
embryons congeles d'un couple a l'ex-epouse; l'ex-mari qui 
souhaitait ne plus devenir le pere de ces etres humains poten
tiels a entame une procedure de recours. 
De mon poirlt de vue, Ja procreation exprime un projet de vie, 
une esperance et, a ce niveau, tauche notre philosophieet no
t~e foi. De ce fait, Ja procreation assistee, a Ja lumiere d'une re
flexion chretienne, remet en valeur Ja conviction que l'enfant 
est unique et que nous ne le «faisons» pas, nous Je recevons. 
En cela, la liberte de mener des recherches est limitee par Je 
devoir de respecter la dignite humaine et la dignite, c'est-a
dire la valeur intrinseque de la vie humaine existe, pour moi, 
des le stade embryonnaire. 
Le couple partage la responsabilite face a Ja procreation assis
tee. Cependant, face aux possibilites nouvelles d'agir a la fois 
Sl.lr la fecondite et sur la sterilite, les femmes s'interrogent 
d'une maniere taut afait legitime pour savoirsi, a lang terme, la 
consequence ne serait pas Ja reduction de leur liberte d'ac
tion, de leur Jiberte de decision et, finalement, l'apparition de 
nouvelles contraintes. La question raste ouverte, mais eile ren
force ma conviction a l'egard de la fec;ondation in vitro. 
Au-dela de ces considerations de chretienne et de femme, je 
voudrais ajouter que certaines techniques de pointe· peuvent 
aussi apparaitre comme un luxe insolent. Elles mettent le doigt 
sur une contradiction de notre societe. D'un cöte, des enfants 
manquent de taut et, d'un autre, nous nous efforc;ons de conce
voir des enfants a grands frais et d'une maniere artificielle. 
En prenant la voie de la minorite, c'est-a-dire celle de l'interdic
tion de la fecondation in vitro, nous n'arretons pas le progres, 
nous disons ou se situent les priorites, Jes risques et les glisse
ments inacceptables. II ne s'agit ni de censurer Ja recherche, 
ni de provoquer Ja peur, mais de se mettre en quete de ce qui 
est souhaitable pour l'etre humain, dans un domaine qui tau
che a la morale et aux questions fondamentales de Ja philoso
phie et de la theologie. La reference a Ja conscience de chacun 
et a l'autodiscipline des chercheurs ne peut suffire, de mon 
point de vue, au respect des droits inherents a la nature hu
maine. C'est pourquoi je soutiens la proposition de minorite 
de M. Seiler. 

Auer: Ich äussere mich zugunsten de~ Mehrheitsantrages un
ter anderem deshalb, weil dort auch Schranken gesetzt wer
den. 
Sie haben ein Ehepaar, das in Liebe verbunden ist, das den 
sehnlichen Wunsch nach einem Kind hat und bisher vergeb
lich alle möglichen medizinischen Indikationen versucht hat, 
die Unfruchtbarkeit zu überwinden. Alle bisherigen Therapien 
sind erfolglos geblieben. Dieses Paar setzt seine letzte Hoff
nung in die In-vitro-Fertilisation. Weshalb soll diesen Men
schEm, weshalb vor allem soll dieser Frau nicht geholfen wer- · 
den? Der Entscheid darüber ist ein Gewissensentscheid die
ser Menschen, vor allem der Frau. 'ber Staat hat sich hier nicht 
einzumischenl Er darf die Frau nicht entmündigen. 
Es geht nicht, wie vorgestern eine Rednerin sagte, um eine 
«Machtfrage» oder um eine «Erniedrigung der Frau». Es geht 
auch nicht um einen «Missbrauch der Medizin», es geht um 
den freien Entscheid eines Menschen, den ervorseinem eige
nen Gewissen zu verantworten hat. Dem Individuum - und · 
nicht dem Staat - ist dieser Entscheid vorbehalten. Es wird 
nicht, wie hier gesagt worden ist, menschliches Leben «zu Ma
terial degradiert», wenn die ln-vitro-Zeugung im Willen der 
Partner erfolgt und die Eispenderin in ihrem Leibe das wer-
dende Leben reifen lässt. · 
Es ist doch merkwürdig, dass die gleichen, die bei der Abtrei
bungsfrage lieblos das «Recht auf den eigenen Bauch» ver
künden und dort die Tötung unerwünschten Lebens bejahen, 
hier erwünschtes Leben verhindern wollen. Eine eigenartige 
Moral und Ethik! 

Die Integrität des Körpers der Frau wird durch andere Mass
nahmen im Zusammenhang mit Unfruchtbarkeit und Gebur
ten weit mehr tangiert als durch die Reproduktionsmedizin, 
etwa durch operative Eingriffe in die Gebärmutter oder durch 
einen Kaiserschnitt. Hier wird doch schon längst das Recht auf 
Leben und das Recht auf eigene Kinder hochgehalten! Die 
Chancen der In-vitro-Fertilisation sind gewiss nicht sehr gross, 
doch hat sie eine grosse Zahl von Menschen glücklich ge
macht. Es sei auf die Ausführungen von Herrn Pidoux verwie
sen. 
Die Aussage, die °Frauen würden durch das Prozedere entwür
digt und verängstigt, stimmt in dieser verallgemeinerten Form 
nicht. Herr Seiler hat masslos übertrieben. Eine Untersuchung 
der Basler Aerztin Judith Studer an 64 Frauen zeigt, dass-die 
meisten «mit guten Gefühlen an die Versuche zurückdenken, 
auch wenn diese erfolglos geblieben sind». Es sei auf die Be
richterstattung in der «Basler Zeitung» vom 25. Februar 1991 
verwiesen. • · · 

Zwygart: Die LdU/EVP-Fraktion stimmt dem Minderheitsan
trag 1 (Seiler Rolf) zu. Wir sind der Meinung, dass die In-vitro
Fertilisation verboten werden soll. Es stellt sich die Frage der 
Machbarkeit oder des Verzichtes auf gewisse Techniken. 
Im Bericht Amstad können Sie im Kapitel 212.1 lesen: «Nach 
den Schweizer Erfahrungen kommt es in zirka 5 Prozent der 
Fälle zu Geburten. Die Schweizer Daten decken sich mit den 
int~rnationalen.» Ein weiteres Zitat: «Die Uebertragung meh
rerer Embryonen kann zu einer Mehrlingsschwangerschaft 
führen, mit der ein erhöhtes Risiko verbunden ist.» Aber man 
hat doch Erfolg! Und es zeigt sich, dass heute der Prozentsatz 
gestiegen ist. Es ist nur die Frage, wie hoch der Preis dieses 
Erfolges ist. Dieser scheinbare wissenschaftliche Erfolg steht 
in keinem Verhältnis zum Aufwand; er steht auch in keinem 
Verhältnis zu dem, was innerlich geleistet werden sollte. 
Die postulierte Freiheit der Forschung und die postulierte 
Selbstverwirklichung kann es hier nicht geben, weil mit dem 
Leben nicht so leichtfertig umgegangen werden darf. Mit der 
Befruchtung im Reagenzglas entsteht genauso einmaliges Le
ben wie bei der Befruchtung im Mutterleib. Und dieses einma
lige Leben hat genauso ein Recht auf Leben und Selbstver
wirklichung wie Sie und ich. Wenn wir dieses Leben nicht 
ebenso schützen wollen und können, wan:im wollen wir es 
dann erzeugen? Solches Vergehen scheint uns unehrlich. 
Darum ist es besser, die In-vitro-Fertilisation nicht zu bewilli-
gen. . 
Auch der Minderheitsantrag Zwingli birgt Gefahren grundsätz
licher Art; wie ich erwähnte, besteht das Risiko von Mehrlings
schwangerschaften bei In-vitro-Fertilisation in erhöhtem 
Masse. Herr Seiler hat' hierzu Zahlen genannt. Man ist heute in 
der Lage, dem za begegnen und bei mehreren heranwach
senden Embryonen gezielt einzelne Embryonen zu vernich
ten. Das ist Abtreibung ohne Bewilligung. Dieser lrrsin, 
menschliches Leben iu erzeugen und anschliessend gleich 
zu vernichten, ist moralisch nicht annehmbar. Diese Form von 
Selektion - denn da besteht der Ansatz von Selektion eben-, 
die darf es nicht geben. Nur ein Verbot verhindert Situationen, 
in denen ein Mensch überzählig wird. 
.Ich weise noch auf einen weiteren Punkt hin. Falls wir der In
vitro-Fertilisation, auch nur einer beschränkten In-vitro-Fertili
sation, zustimmen, darf daraus keinesfalls das Recht auf 
künstliche Fortpflanz1.,mg abgeleitet werden. Denn würde dar
aus ein Recht abgeleitet, könnte man auch Versicherungslei
stungen beanspruchen. Wir wissen, dass die Kosten enorm 
hocn und die Einrichturigen dazu auch kein Pappenstiel sind. 
Wer soll das bezahlen?. Bei der Situation unserer Krankenkas
sen sei auch diese Frage erlaubt. Ich stelle deshalb ganz be
wusst diese Frage auch zuhanden der Materialien: Ist der Bun
desrat nicht auch der Auffassung, dass mit einer allfälligen Be
willigung, auch einer beschränkten Bewilligung, für die In
vitro-Fertilisation nach dem Kommissionsvorschlag kein 
Rechtsanspruch mit entsprechenden Versicherungsleistun-
gen abgeleitet werden darf? . 
Ich halte zum Schluss fest, dass wir aus moralisch-ethischen 

. Gründen für die Minderheit I stimmen werden. 
Professor Canipana, Genf, einer der Väter unserer Kinder aus 
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dem Reagenzglas, sagte in einem Vortrag am 1. Dezember 
1990 an der Uni Bern: «In-vitro-Fertilisation und Abtreibung 
t_assen sich nicht trennen» .. An dieser Grundproblematik wird 
sich auch in Zukunft nichts ändern. Deshalb kann unsere Frak
tion nur für ein Verbot von In-vitro-Fertilisation stimmen. 

Frau Gros,enba~her: Als vor mehr als zwölf jahren Louise 
Brown, das erste in der Retorte gezeugte Kind, .zur Welt kam, 
dachte ich, das sei eine gute Sache, denn auf diese Weise 
könne man ungewollt kinderlosen Ehepaaren zu einem Kind 
verhelfen. Heute, nach jahrelanger Auseinandersetzung mit 
dieser Problematik, denke ich anders. Was ist passiert? 
Der Preis dafür ist mir zu hoch, die Optik allein aus der Sicht ei-

1 nes kinderlosen Ehepaares zu gefährlich, die Gefahr des Miss
. brauchszu gross; denn durch die In-vitro-Fertilisation werden 
- es wurde auch sehr oft darauföingewiesen -folgende Miss
bräuche möglich: Es ist vielleicht noch kein Missbrauch, das 
Geschlecht zu·bestimmen, aber es kann zu Abtreibungen füh
ren. Es wird möglich sein, mit überflüssigen Embryonen For
schung zu betreiben, Gene in die Keimbahn einzuschleusen, 
welche sich dann von Generation zu Generation weiterverer
ben; in Einzelfällen ist dies in Tierversuchen bereits gelungen. 
Veterinärmedizin stand ja, wie wir alle wissen, den menschli
chen Fortpflanzungstechnologien Pate. Es wird möglich sein, 
mit 18 seine Keimzellen abzugeben und später einmal - ir
gendwann -d;mn das Baby iu bekommen. Es ist bereits mög
lich geworden, in den Krieg zu ziehen und eine gen.ügende 
Anzahl Spermien zu Hause zu lassen, Beim Tod des,Soldaten 
lässt sich dann die Wime als Trost ein Kind von ihrem verstor-· 
benen Mann machen. Da überschneidet sich eben die In
vitro-Fertilisation mit dem Missbrauch, weil ja Embryonen ZUl!I. 
ersten Mal in der Geschic.hte der Menschheit fre/gegebell wer-
den. . - · 
Dass sich Elter:n Kinderwünschen, ist natürlich und richtig. Es 
gehört zum Schönsten und ist auch sehr prägend, ein Kind auf 
seinem ersten Stück Lebensweg zu begleiten. Nicht nach un, 
seren Vorstellungen, sondern nach seinen Fähigkeiten. Kin
der dürfen aber nie missbraucht werden, um zum Beispiel eine 
Ehe, eine Beziehung· zu retten. Auch Kinderlosigkeit kann ei~ 
nen Sinn ergeben .. 
Und noch emas. Schauen wir in dieser Frage doch über Mittel

, europa und Nordamerika · hinaus. Hier ein Kind um jeden • 
Preis,, während in den Qrittweltländern täglich 40 000 Kinder 
unter fünf Jahren' sterben - an den Folgen von Unterernäh
rung und weil ihnen die einfachste medizinische Versorgung 
fehlt. . . 
Oft wird argur:nentiert, es sei immer noch besser, Kinder im 
Reagenzglas zu zeugen, als Kinder aus der Dritten Welt sozu- • 
sagen zu importieren, denn Kinder seien keine Ware: Ist es , 
besser, Kinder wie eine Ware zu produzieren? Kinder, die zur· 
Adoption freigegeben werden, sind schon da Sie werden in 
Heimen abgegeben. Sie haben· nur eine geringe Chance zu 
überleben. Eine Ädoptlon ist für diese Kinder die zweitbeste 
Lösung; die beste wäre für sie die Möglichkeit, in ihrem Land in 
geordneten Verhältnissen bleiben zu dürfen. 
In diesem Saale wurde schon sehr viel über das Recht auf ein 
Kind gesprochen, aber kaum über das Wohl des Kindes. Das 
Wohl des Kindes steht aber meinet Meinung nach immer über 
dem Recht auf ein Kind, der Freiheit der Eltern auf ein Kind. Die 
Auswirkungen der In-vitro-Fertilisation auf Kinder sind, noch 
kaum untersucht worden. Wie geht ein Kind mit der Tatsache 
um, ein in der Retorte, sozusagen in der Kälte, gezeugtes Kind 
zu sein? Wird es ein Leben lang nach seinen Wurzeln fragen, 
weil es.nie genau wissen wird, ob seine sozialen mit seinen g~ 
netischen Eltern identisch sind? ' 
Etwas weiss man: Dass Schwangerschaftseinflüsse auf Kin
der grosse Auswirkungen haben und dass bei künstlich er
zeugten Tieren die Infertilität mit jeder nachfolgenden Genera
tion zunimmt. Deshalb haben wir die Pflicht, uns gegen die 
Methoden der In-vitro-Fertilisation zu wehren, denn der Preis, 
den wir für ein Kind um jeden Preis zu bezahlen hätten, ist zu 
gross. Missbräuche· sind vorprogrammiert, Forschung und 
Medizin überrollen uns. . r , 

Haben wir auch den Mut, kompromisslos.nein zu sagen, denn 
ein Kompromiss, die IVF als Ausnahmefall zu erlauben, könnte 

verheerende Folgen haben. tJnd vergess'en wir nicht: Wi·r tra
gen in dieser Frage auch die Verantwortung für die kommende 
Generation. 
Aus all diesen Gründen unterstütze ich. den Minderheitsantrag 
Seiler Rolf. · 

Wanner: Es war zu erwarten, dass in dieser Frage in unserem 
Rat eine engagierte Diskussion stattfinden würde. Trotzdem 
bin Ich überrascht über die mindestens punktuelle Härte der 

· Auseinandersetzungen sowohl in-der Kommission wie im Pie- " 
.num, wie sie zumindest aus.zwei Voten meiner Vorredner her
.yorgegangen ist Die Frage der künstlichen Befruchtung aus
serhalb des Mutterleibes ist eine weit grundsätzlichere, als 
dies auf den ersten Blick den Anschein 'macht. Es stellen sich 
·Fragen der Ethik und der- Moral, die nicht, wie das andernorts 
vielfach der Fall sein mag, einfach mit Ja oder Nein zu beant
worten sind. Wenn sich jemals in unserem Rat eine Frage nicht 
nach derJ\ herkömmlichen politischen. Sc~ma abhandeln 
lässt, dann mit Sicherheit diese.. · · 
Ueber Ethfk und Moral lässt sich schlecht streiten. Ich 6in an
derseits auch nicht bereit, mir meine ethischen oder morali
schen Vorstellungen absprechen zu lassen. Weder der Staat 
noch die Gesellschaft als solche haben im heute zur Diskus
sion stehenden Bereich Ansprüche oder Interessen zu vertre
ten. Somit ist die Entscheidung, ob jemand Nachkommen ha
ben will oder nicht, eine rein persönliche. Schwierig ist eine Si
tuation für die Betroffenen, wenn der Wunsch, Kinder zu ha
ben, besteht, dies aus verschiedenen Gründen nicht möglich" 
ist und· gleichzeitig die modernen. Methoden der Fortpflan
zungsmedizin möglicherweise Abhilfe versprächen. 
Meine Unterstützung des Minderheitsantrages Sej(er erfolgt · 
denn auch im Wissen um die Probleme der Betroffenen und im · 
Sinne einer Rechtsgüterabwägung, die ganz eindeutig vorzu
nehmen ist. Für mich ist Kinderlosigkeit keine Krankheit im 
herkömmlichen Sinne. Sie verdient wohl die volle Aufmerk
samkeit ,f:ier modernen Medizin im Sinne der Ursachenbe
kämpfung, macht hingegen die Anwendung spitzenmedizini
scher. Errungenschaften· wie der In-vitro-Fertilisation nicht 
zwingend nötig, weil die Wirkut1g dieses Zustandes eine völlig 
andere ist als bei einer lebensbedrohenden Krankheit. Anders 
gesagt: Nicht alles, was machbar ist, verdient zwangsläufig 
auch angewendet zu ::,verden. Das hat nichts mit Fundamenta
lismus zu tun, sondern mit der Erkenntnis, dass es in jedem 
Leben Situationen geben kann, mit denen wir auszukommen 
hab.an. Es gehört wohl auch zur Freilegung der Interessenbin
dung, wenn ich hier feststelle, dass ich Y(eder religiösen Zir
keln angehöre noch Gemeinschaften, die' ähnliche oder an
dere Th~mei'l zu ihrem eif!Zigen Anliegen machen, w(e mir un-

. längst unterschoben worden ist. · 
Frau G·rossenbacher hat zudem auf eir,ien Pun.kt hingewiesen, 
der in unserer Debatte noch verstärkte Aufmerksamkeit 
braucht.. Auf der ganzen Welt leben Millionen von Kindern, 
ohne auch nur .die geringste Chance auf eine vernünftige Le-
benserwartung oder auf das, was wir darunter verstehen, zu 
haben. Ich weiss, · dass mit dem Vert:>ot der Befruchtung aus
serhalb des Mutterleibes diese Probleme in keiner Weise ge
löst werden. Sie liegen weitgehend auf einer anderen Ebene, 
und dennoch muss es uns zu denken geben, wenn wir, weil 
wir es vermögen und über die notwendigen Mittel verfügen, 
Leben entstehen lassen möchten, während einige hundert Ki
lometer von uns entfernt bestehendes Leben keine Zukunft 
hat -
Man mag einwenden - in der Kommission wurde das gesagt 
-, mit diesem Verbot würden wir uns auch in dieserri ,Bereich in 
eine Inselstellung begeben, und es sei insofern unsozial, als 
jene, die es vermögen würden, ohnehin d)ese Methoden im 
Ausland anwenden,lassen könnten. Vermutlicti stimmt dieser 
Einwand nicht. Gerade die sozial schwächeren Schichten in 
unserem Land, welche wegen desAufwands und wegen der 
Kosten dfe nach wie vor bestehenden sozialen Barrieren zu 
überwinden hätten, hätten nie den gleichen Zutritt wie jene, 
bei denen diese Vorbehalte nicht <;>der in wesentlich geringe
rem Ausmass Gültigke~ haben= Im Sinne dieser Erwägungen 

. unterstütze ich den Minderheitsantrag Seiler Rolf._ 
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Frau Haller: In. der Eintretensdebatte habe ich dargelegt, 
warum die Zulassung der In-vitro-Fertilisation keine Frage der 
individuellen Freiheit ist, sondern eine Frage der gesamtge
sellschaftlichen Verantwortung. Ich werde aus den dargeleg
ten Gründen für den Antrag der Minderheit 1 (Seiler) stimmen. 
Ich möchte aber ·doch auf die individuelle Situation zu spre
chen kommen und .einige Frage stellen. Die Natur bringt Le- . 
ben in grossem Ueberfluss hervor. Sie ist dabei nicht kontrol
lierbar; sie tut scheinbar irrationale Dinge - jedenfalls für den 
menschlichen Verstand nicht begreifbar. Dies ist der ~rund, 
weshalb aus sehr vielen Verbindungen zwischen Frau und 
Mann Kinder hervorgehen, in einigen Fällen jedoch keine .. 
Warum eigentlich können wir das nicht akzeptieren? Vielleicht 
hat die Natur schon ihre Gründe, aber solche, die für uns nicht 
einsehbar sind. Warum wollen wir der Natur unsere menschli
che Logik aufzwingen? Haben wir denn nicht einsehen· müs
sen, dass sich unsere menschliche Logik den Gründen der 
Natur unterzuordnen hat, wenn wir auf diesem Planeten über
leben wollen? Oder,, um dieselbe Frage in etwas härteren Wor
ten zu stellen: Ist es nicht auch ein Resultat der Mentalität un
serer Konsumgesellschaft, wenn wir glauben, Kind.er auch 
dort erzwingen zu müssen, wo-sie die Natur im natürlichen Ver
fahren verweigert? Ich werde wohl die Antwort erh?,lten, dass 
hier unsere gesellschaftlichen Wertvorstellungen zum Tragen 
kämen. Und genau zu diesen Wertvorstellungen möchte ich 
einige Fragen stellen. · 
Wer hat' denn eigentlich den Massstab gesetzt, wonach Kin
derlosigkeit eine so schreckliche Katastrophe sei? Leben 
denn die vielen Frauen, die ihre Kinderlosigkeit selbst gewählt 
haben, oder jene, die .sich mit der Kinderlosigkeit abgefunden 
haben, leben sie alle so klar an einem sinnvollen Leben vor
bei? War das Leben unzähliger Frauen umsonst, die - gerade 
·wegen Kinderlosigkeit - begonnen haben, in der Oeffentlich
keit tätig zu sein? Denken Sie einmal an die vielen bedeuten
den Frauen im 19. Jahrhundert, wo Kinderlosigkeit zum Teil 
fast die Voraussetzung dafür war. War das Leben all dieser 
Frauen umsonst, die zum Teil in der Oeffentlichkeit sehr se
·gensreich zu wirken begannen? Die Antwort auf diese Frage 
möchte ich wirklich Ihnen überlassen. 
Im Grunde genommen verwechseln wir doch einfach wieder 
einmal Ursache und Wirkung. Wir betreiben Symptombe
kämpfung. Weil unsere Gesellschaft die Frauen im Grunde ge
nommen - vielleicht sogar unbewusst - immer nbch vom öf
fentlichen Leben, von beruflichen Laufbahnen, von einer Ver
wirklichung in der traditionellen Männerwelt ausschliessen 
möchte, stellt diese Gesellschaft immer noch das Dogma auf, 
dass sich die Frau letztlich nur im Kinderhaben verwirklichen 
könne. Und wenn die Natur bei der Durchsetzung dieses Dog
mas nicht mitmacht, dann wird nicht das Dogma in Frage ge
stellt - das wäre Ursachenbekämpfung -, sondern es wird 
nach der In-vitro-Fertilisation gerufen. Und das ist lediglich 
Symptombekämpfung, allerdings eine sehr gefährliche. Dar
auf möchte ich nun nictit noch einmal zurückkommen. 
Schliesslich noch eine letzte Fragestellung. Warum gehen wir 
,eigentlich davon aus, man könne Kinder nur lieben, wenn sie 
einem selbst gehören? Sähe die Welt nicht vielleicht ein biss
chen anders aus, wenn wir die Kinder der anderen auch ein 
wenig lieben würden? Zum Beispiel die Kinder der alleinerzie
henden Frauen oder die Kinder in der Dritten Welt? Könnte es 
nicht sogar sein, dass da ein direkter Zusammenhang be
steht? Vielleicht ist nämlich - ich spreche jetzt gleichsam na
turwissenschaftlich - das Elend in der Welt, das Elend auch in 
der Ersten Welt, um so grösser, je grösser der Unterschied zwi
_schen den beiden genannten Liebesfähigkeiten ist. Zwischen 
der Liebesfähigkeit gegenüber den eigenen Kindern und der 
· Liebesfähigkeit gegenüber den anderen. Ich habe gesagt 
«vielleicht». Aber ich glaube, es würde sich lohnen, über diese 
zusammenhänge einmal ein wenig nachzudenken. 

Frau Nabholz: Wir sind in diesem Jahrhundert ohne jeden 
Zweifel vor die einschneidende Frage nach dem Wert und der 
Würde des Menschen gestellt; und das nicht nur im Zusam
menhang mit dem heutigem Geschäft, sondern auch auf zaf11-
reichen andern Gebieten. Die Verführung durch das Mach
bare und die Eigeng·esetzlichkeit der Technik sind enorm und 

von ~erartiger Brisanz, dass_ ethische Fragestellungen unaus
weichlich sind. Wir sind mit der Methode der In-vitro-Fertilisa
tion an die Grenzen der Eingriffe ins menschliche Leben vor
gestossen, und wir r;nüssen uns fragen, ob wir uns diesen Fort
schritt nicht auf Kosten humaner Massstäbe erkatlft haben. 
Die Methoden der modernen Reproduktionsmedizin eröffnen 
Möglichkeiten· des Eingriffs in die Fortpflanzung und in die 
Qualität des Lebens, welche unüberschaubare und unkontrol
lierbare Entwicklungen in Gang setzen. Und das sage nicht al
lein ich, sondern das hat schon vor Jahren die Vereinigung 
schweizerischer Aerztinnen mit diesen Worten ausgespro- · 
chen. ln-vitr9-Fertilisation stellt also weit mehr dar als einen ge
wöhnlichen Entwicklungsschritt in der medizinischen Kunst. 
Erstmals ist es in der Menschheitsgeschichte möglich, dass 
Keime ausserhalb des weiblichen Körpers verfügbar gewor
den sind. Und das ist das Problem, nicht die Erfüllung des 
Wunsches nach einem Kind mit dieser Methode. , 
Die Verfügbarkeit über die sogenannt überzähligen Embryo
nen, das ist es auch, was mir persönlich angesichts der vielfäl
tigen Perspektiven, die uns die Zukunft auf cjiesem Gebiet 

· noch bescheren wird, ein bedrängendes Gefühl verursacht. 
Ich frage mich: Haben wir bereits genügend Antworten auf 
das, was mit diesen überzähligen Embryonen geschieht? 
Schaffen wir mit einer Oeffnung gemäss der Kommissions
mehrheit nicht neue Tatbestände des Schwangerschaftsab
bruchs? Nach welchen Kriterien werden die Embryonen, die 
implantiert werden sollen, schliesslich vom Arzt selel<tioniert? 
Und was passiert mit denjenigen Embryonen, die man für die 
Schwangerschaft nicht mehr gebraucht? Sollen diese tiefge
froren werden? Soll die Embryonenforschung an ihnen er
laubt werden, oder nur unter gewissen Umständen? Wann 
dürfen sie wieder aufgetaut werden? Dürfen Embryonen aych 
nach dem Tod des Ehepartners implantiert werden? Fragen 
über Fragen, auf die uns .die Kommissionsmehrheit keine Ant
wort gibt. 
In Deutschland - das ist erwähnt worden - sind diese Fragen 
auf Gesetzesebene durch ein äusserst umfangreiches Em
bryonengesetz beantwortet worden. Wir haben kein solches 
•Gesetz, und ich möchte bezweifeln, dass wir in nützlicher Frist 
auf diese Probleme gesetzliche Antworten bereit haben wer-
den. . 
In diesem Dilemma nun, zwischen dem individuellen Wunsch 
nach einem Kind eines Paares und den ungeheuren Perspek
tiven, vor denen wir stehen, scheint mir der Antrag von Kollege 
Zwingli {Minderheit II) einen Ausweg zu bieten. Er regelt auf 
Verfassungsstufe grundsätzlich, dass nur so viele Embryonen 
entwickelt werden dürfen, wie auch der Frau, die Matter wer
den möchte, implantiert werden. Und das, Herr Kollege Eggly, 
das ist nicht eine unvernünftige ,Regelung, sondern das ist 
meines Erachtens der Ausweg aus dem Dilemma, das ich aus 
allen Voten, mit wenigen Ausnahmen, hier in diesem Saal ge
hört habe. 
Die Minderheit II löst das Problem der überzähligen Embryo
nen. Ihr Vorschlag ist bereits die Praxis eines der grössten Zen
tren, wo die IVF-Methode angewandt wird, nämlich im Frauen
spital in Basel. 
Ueber _die Frage, ob eine solche Regelung Verfassungsrang 
beanspruchen kann, möchte ich folgende Antwort geben: Le- , 
sen Sie die Verfassung. Lesen Sie, was in dieser Verfassung 
alles an Details und an wenig gewichtigen Problemen gelöst 
wird. Und Sie können sich die Antwort selber geben. 

Schnlder: Als Bergbauer mit der Natur eng verbunden, habe 
ich grosse Achtung vor der Schöpfung und weiss sie auch ent
sprechend zu schätzen. Jede Pflanze und jedes Lebewesen 
hat ein Recht dazusein, und das darf auf keinen Fall aufs Spiel 
gesetzt werden. Auf die heutige medizinische Kunst und deren 
Fortschritt sind wir alle stolz, und wir sind mit Recht von ihr be
geistert. Aber gerade mit dieser Kunst sind unzählige Lücken 
zu schliessen, ohne die Würde des unschuldigen Lebens an
zutasten oder sogar preiszugeben. Sicher ist für die meisten 
Ehepaare der Wunsch da, einem Kind das Leben zu schen
ken. Aber eine unmoralische medizinische Kunst darf sich hier 
nicht durchsetzen. Ehepaare, denen der Kindersegen nicht 
beschieden ist, haben die Möglichkeit, Kinder zu adoptieren, 
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sie zu lieben und zusammen eine glücklibhe Familie zu sein. 
Solche glücklichen Familien kenne iph persönlich. · 
Mit dem Antrag der Kommissionsmehrheit würde ein nicht zu 
verantwortender Eingriff in die Natur vorgenommen, der uns 
uhd die Generationen nach uns alles andere als glücklich ma
chen würde. Achten wir doch das menschliche Leben als ein , 
wahres Geschenk, und helfen wir es gegen eine moderne und · 
nicht verantwortbare Fortpflanzungstechnik zu schützen! .. 
In diesem Sinne bitte ich ~ie, <;len Minderheitsantrag Seiler 
Rolf zu unterstützen. 

Grassi: Es ist eine allgemeine Erkenntnis, dass der menschli
che Embryo ein Lebewesen ist, ein 'Individuum der mensC::hll
chen Spezies. Nichts mehr Wesentliches kommt später hinzu. 

Zusammer\fctssend: Ich unterstütze den Minderheitsantrag 
Seiler Rolf, denn das ungeborene Menschenleben ist rechtlich 
so gut wie dasjenige der Erwachsenen zu schützen. Auf dem 
Altar der In-vitro-Fertilisation sind unzählige Embryonen g_eop, 

· fertworden. Bei gentechnologischen Experimenten wären es 
nicht weniger. Auch humane- Ziele dürfen nur mit humanen 
Methoden verwirklicht werden. Das Verbot ist das einzige Mit
tel, den gesetzlichen Schutz des Embryos zu erwirken und die 
möglichen, schwer kontrolli~rbaren Missbräuche zuverlässig 
zu unterbinden. 
Es geht hier nicht darum, einen Kompromiss zu suchen, son
dern persönlich, den sachlich und ethisch verantwortbaren 
Stanqpunktzu erkennen und dafür einzustehen. · 

, . 

Vom Moment der Zeugung an ist es eine lebende, in sich ab- Mme Degllse: L'article constitutionnel que nous examinons 
geschlossene, von den ?ellen des Mutterleibes verschiedene revet une importance capita)e, puisqu'il s'agit d'instituer des 
Einheit, die .alle 1~esenfüct:ien Merkmale der menschlichen_ regles ayant trait a la transmission de la vie. La lettre c (nou-
Spezies enthält. Jeder Embryo ist also eine Person im Sinne velle) de l'alinea 2 de l'article 24octies constitue en fait un ele-
der ~hilosophie, der Theologie unq des positiven Rechts1 Gül- ment essential de cet article fOnstitutionnel, puisqu'il doit .re~ 
tige Argumente gegen diese Schlussfolgerung gibt es keine. glementer la fertilisation in vitro. . 

1 

Auszugehen ist demnach vom [ebensrecht und der Men- J'apporte ici mon soutien a la minorite I de la commission qui 
schenwürde des Embryos, denn beide sind die Grubdlagen propose d'interdire Ia·tecondation d'qvules humains horsdu 
der Rechtsordnung und aller anderen Rechte, auch des vom corps de lafemme, et vous fais part de mes reflexions a ce su-
Kommissionspräsidenten vielzitierten Rechts auf Freiheit. j~t. II est des valeurs fondamentales auxqu~Hes nous devons ' 
Versuchen wir, der Technik' der In-vitro-Fertilisation in deh De- .etre attaches. Ce sont: le

1
respect de la vie des la cor:,ception, 

tails zu folgen! Bekanntlich kommt mcmatlich nur ein einziges , l'originalite de sa transmission dans le mariage voulu par le 
weibliches Ei auf natürlichem Wege zur Reife. Bei der ln-vitro- C~eateur et la necessite po~~ l_'enfant a l')aitre de la stabilite du . 
Fertilisation - ich folge hie~ der Beschreibung eines Arztes- ist couple. · _ . 
es aber üblich, durch hormonale Stimulation mehrere Eier zu- IJn fait est aujourd'hui scientifiquement · reconnu: l'embryon 
gleicb reifen zu lassen. Diese Eizellen wer-den einer Frau ent- est un etre humain -avec·toutes ses potentialites. II a donc un 
nommen, anschliessend ausserhalb des Körpers besamt, - droit fohdamental a la vie et a l'integrite corporelle. II taut ad
und nach'. eingetretener Befruchtung _werden mehrere Ems· mettreaussiquelestechniquesdetransplahtationimpliquent, 
bryonen wieder in pie Gebärmutter einer Frau eingesetzt. Vor- quelles que soient les qualites de l'operateur et la receptivite ' 
gäAgig werden die Embryonen unter dem Mikroskop auf ihre de-la mere, un dechetimportant d'embryons. U'autre part, les 
Qualität überprüft und kontrolliert, um nur die besten zur embryons surnumeraires seront, s6it conserves par congela-
Uebertragung heranzuziehen. Embryonen minderer Qualität tion - mais jusqu'a quand? - soit detruits. Et il s'agit la d'une 
werden ausgesondert, verworfen oder für ahdere Zwecke ver- a:tteinte a la vie. Ces embryons pqurraient aussi etre utilises 
wendet. . " . , · . · pour la recherche fondamentale. Nous ne pouvons admettre 
Da für die Embryoübertragung in den mütterlichen Organis" que l'on.tasse des experiences sur ,des errJbryons humains, 
mus durchschnittlich m,Jr drei Embryonen benötigt werden, pasplusquenousn'enferionssurdesenfantsapresleurnais-. 
bleiben Embryonen übrig. In verschiedenen Forschu'ngsbe- •sance. D'autre part, le taux d'echec de cette intervention est 
reichen besteht ein Interesse an sogenannt13m «Embryonen- tres eleve, de sorte qu'il en resulte une perte importante d'em
material». Die ln-vitro-Technik ist imstande, es zu liefern, und bryons. Les pertes qui se produisent dans la procreation natu
die Tiefkühltechnik schafft die Voraussetzung zur Lagerung. . relle ne justifient nullement l'eliminatlon d'embryons a laquelle 
Es wäre schön, wenn mah blindes Vertrauen in die Forschung · la fertilisation in vltro donne lieu. ;Le developpement hors du 
haben könnte. Aber forschen heisst ja versuchen, probieren, corps de la femme jusqu'au stade d'embryon, d'autant d'ovu-
experimentieren, in unserem F1:1lle,mit menschlichen Lebewe- les humains pöuvant etre im(llediatement implantes, comme 
sen. Die M~ral vieler Forscher auf diesem Gebiet ist fragwür- le propose la minorite 11, ne resout nullement le probleme, 
dig. Sie verfolgen kaum höhere Interessen und legen wenig etant donne le taux·d'echec tr_es eleve entrainant des pertes 
Wert auf die Einhaltung ethischer Regeln. , d'embryons. · _ _ 
Ich habe Ihnen die ln-vitro-Technik im Detail beschrieben, um Un enfant c6m;u in vitro, c'est certainement pour un couple un 
Ihnen zu beweisen, dass Menschen bewusst über menschli-. merveilleuxcadeau, mais a quel prix? II y a le cout humain pour 
ehe Lebewesen verfügen, sie für Forschungszwecke miss• · . la femme: nombre de fausses couche spontanees deux a trois 
brauchen oder sie gar töten, weil sie überflüssig sind. Dies wi-. fois plus eleve, de grossesses extra-uterines deux a cinq fois 
-derspricht, der Menschenwürde und dem Lebensrecht des superieur, ,le risque de grossesses multiples est augmente de 
Embryos und darf nicht - aus keinem noch ~o plausiblen 20a27 pour.cent,sanscompterleseffetssecondairesengen-
Grund-zugelassen werden. , dres par la stimulation hormonale et l'anxiete devant le risque 
Auch der gutgemeinte Minderheitsantrag Zwingli bringt uns d'echec. Pour avoir vecu personnellement ce desir d'enfant, 
nicht Weiter. Die Uebertragung aller Embryonen ist nach Anga- cette anxiete devant une sterilite possible, des traitements pe-
ben von Fachleuten nicht nur unkontrollierbar, sond~n unsin- nibles et angois~nts, sans passer pourtant par ce que doivent 
nig. Bei durchschnittlich drei Behandlungen mit drei Embryo- vivre les femmes soumises a une fecondation In vitro, avec son 
nen und einem Erfolg von nur etwa 5 Prozent ergibt sich pro taux de reussite si faible et.ses contraintes encore plus peni-
Geburt ein Verbrauch von etwa,180 Embryonen. · bles, je sais que le desir d'enfant est tres fort. Mals je crois 
Ich habe andererseits Verständnis für die Wünsche der kinder- aussi qu'il y a des limites qu'il ne faut pas frapchir. Si lasatisfac~ 
losen Ehepaare, doch ist dieser Wunsch problematisch. Denn tion d'un desir nature! d'enfant doit coüter la vie ade nombreu-
die Ehepartner stellen die Erfüllung ihrer persönlichen Wün- ses autres vles, jene puis l'accepter. 
sehe über die Anerkennung objektiver ethischer Werte. Es gibt En termes de' coüt, le prix de revient d'une fertilisation in vitro 
kein Recht auf ein Kind, sowenig wie es ein Recht auf einen est exorbitant. II serait plus raisonnable de consacrer cet ar-

. Mensch,en gibt. Beide sind auch undenkbar als durchsetzbare gent a la recherche sur la sterilite, ce qui serait profitable a da-
L.eistungsansprüche _gegenüber dem Staat. Der noch so ver- · vantage de couples. II taut d'ailleurs s'interroger sur le para-
ständliche und positive Wunsch dieser Ehepaare muss daher doxe qui fait que dans les pays riches on est pret a payer un 
unerfüllt bleiben, wenn er Handlungen erfordert, die mit der prix demesure pour li:i naissance d'un enfant, alors que dans 
Grundauffassung in Widetspru_ch stehen. Er verdient jede les pays pauvres 40 000 enfants meurent chaque jour de ma-
Hilfe und Erleichterung auf anderem Wege, soweit sich diese ladie et de malnutrition. · 
als wirksam und verantwortbar erweisen. Taut couple est appeie a la fecon,dite. · Celle-ci pelilt avoir ·de 
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multiples aspects et peut s'exercer par le moyen de l'adoption 
ou par l'engagement, dans·1a societe, aupres des plus demu
nis. L'enfant estE:ln tout cas toujours un don. Ces reflexions ont 
ete a l'origine de 'ma decision de soutenir la minorite }· 

Frau Bä.umlln: Ich habe schon beim Eintreten dargelegt, dass 
ich für ganz klare Grenzziehungen bin. Und eben nicht nur im 
Bereich der eigentlichen, selbstdeklarierten Gentechnologie, 
sondern schon vorher, bei den Reproduktionstechniken, wo 
es weniger sichtbar ist, welche Rolle Genmanipulationen spie
len können und spielen werden, wenn ihnen der Riegel nicht 
geschoben wird. Damit hat meine Unterstützung des Minder
heitsantrages Seiler zu tun und nicht mit moralischen Katego
rien oder dem Diskurs über die individuellen Freiheits- oder 
Selbstbestimmungsrechte der Frauen. Was in der Petrischale· 
geschieht, passiert sowieso völlig ausserhalb ihrer Einfluss
möglichkeiten und reduziert sie und ihren Körper so zu einem 
Reproduktionsinstrument oder -gefäss. Nur weiter so in dieser 
Entzauberung und Banalisierung des Lebensprozesses, die 
auf der anderen Seite der Brutalisierung unserer Gesellschaft 
weiter Vorschub leisten wird! 
Ich frage mich manchmal wirklich, waswir den oft geschmäh
ten Fruchtbarkeitstechnik.en sogenannt primitiver Völker noch 
voraushaben. Sie wissen nämlich so gut wie wir, was sie mit ih
ren Praktiken erreichen wollen: Kinder oder keine, und zwar 
fremdbestimmt, durch Medizinmänner oder Bevölkerungspo
litik, hier wie dort. Man, oder vielleicht noch eher trau, wird mir 
vorwerfen, ich als Mutter zweier Kinder hätte kein Recht, so zu 
reden, weil ich das Leiden des unerfüllbaren Kinderwunsches 
nicht kenne. Ich kenne aber andere Sehnsüchte und Hoffnun
gen, nach einem schonenderen Umgang mit den Lebenden 
und den kommenden Generationen zum Beispiel. Sie sind 
von genau denselben Techniken aufs ä_usserste bedroht. Von 
diesen Techniken, mit welchen die natürliche Unfruchtbar
keitsgrenze übersprungen werden soll. 
In Abwägung dieser entgegengesetzten Ziele ist es für mich 
keine Frage, für welchen Weg ich mich entscheide, gegen die 
In-vitro-Fertilisation und für einen schwesterlichen Umgang 
mit allen, die in dieser Situation immer allein gelassen werden. 
Das sind meine Gründe gewesen, den Minderheitsantrag Sei
ler mitzuunterschreiben. Und ich habe auch keine Probleme, 
im Namensaufruf dazu zu stehen. Das ln-vitro-Fertilisations
Verbot klärt die komplexen Verhältnisse, und das ist eine ge
setzgeberische Wohltat und damit letztlich zugunsten der 
Schwächeren. 

Frau Ulrich: Wenn wir üper den Antrag Seiler Rolf, d. h. dar
über diskutieren, ob die In-vitro-Fertilisation verboten werden 
soll oder nicht, dann stellt sich eigentlich ein zweiteiliges Pro
blem. Das eine ist jetzt sehr oft angsprochen worden: Die 
lrrage, ob sich die einzelne Frau dies.en Techniken unterzie
hen will und ob diese Techniken sin'nvoll sind, ist eine rein per
sönliche Entscheidung, in die ich auf keinen Fall eingreifen 
möchte. Wir haben au~h gehört, dass diese Methoden eine 
geringe Erfolgschance aufweisen, dass auch hier die Mach
barkeitsgrenzen bald einmal erreicht sind, aber auch das wäre 
für mich und für die Mehrheit der SP-Fraktion noch kein 
Grund, einzugreifen und zu sagen, das wollen wir nicht. 
Wir sind vorhin ein paarmal angesprgchen worden von Herrn 
Auer und Herrn Eggly in bezµg auf unsere seinerzeitige Hal
tur::ig zur Fristenlösung, wo wir ja das individuelle Entschel-

. dungsrecht der Frau hochgehalten haben, was wir immer 
noch machen. wre gesagt, wenn die In-vitro-Fertilisation 
ebenso ein individuelles Problem wäre und nur ein individuel
les Problem wäre, dann würden wir hier auch die Entschei
dung der Frau, des betroffenen Paares hochhalten. Aber es 
gibt eben noch eine andere Dimension, einen anderen Aspekt 
dieser Technik und dieses Problems. Die Frau, die hier als Ei
zellenspenderin .auch für sich selber auftritt, weiss nicht und 
kann bei diesen Prozeduren nicht kontrollieren, wieviele Eier 
ihr entnommen werden. Sie weiss auch nicht-sie kann es sel
ber nicht kontrollieren - wieviele dieser li:izellen befruchtet 
werden und sich zu Embryonen entwickeln können. 
Hier kommt nun das gesellschaftliche Problem dazu. Der Zu
griff auf Eizellen, der Zugriff auf• Embryonen beinhaltet die 

_Möglichkeit der Manipulation dieser Embryonen und dieser 
Eizellen. Forscher können mit den heutigen Techniken, die im 
Tierreich schon angewendet werden, Erbveränderungen 
· beim Menschen her(?eiführen. Erbveränderungen, die nicht 
nur das Individuum betreffen, sondern auch die Generationen 
nach uns betreffen können. Ich glaube, wir können diese Fra
gen nicht individuell lösen, wir können sie auch nicht der kol
lektiven Selbstregulierung der Forscher überlassen, wie vor
hin einmal gesagt worden ist. Wir dürfen auch diese Verant
wortw:1g für unsere Gesellschaft und für die Zukunft des Men
schen nicht allein den Forschern und ihrem moralischen oder 
ethischen Verständnis überbinden. Wir müssen hier sagen, 
was wir wollen und was wir in Kauf zu nehmen bereit sind. 
Die Mehrheit der SP~Fraktion sagt: Wir sind nicht bereit, diese 
Gefahren auf uns zu nehmen. Noch einmal: Wir wollen nicht 
eingreifen in die freie Entscheidungsmöglichkeit. Wir sagen 
hier nein, weil diese Technik gesellschaftliche Auswirkungen 
hat. 
Aus der Verantwortung der Gesellschaft gegenüber lehnen wir 
die In-vitro-Fertilisation mehrheitlich ab und stimmen dem 
Minderheitsantrag Seiler zu. 

· Fierz: Gesetze,.auch Verfassungsartikel, müssen sich im Ein
zelfall bewähren. Sie sind ja für lebendige Menschen und in 
diesem Falle auch für lebendige Paare gemacht. Ein Einzelfall, 
an dem sich unser Entscheid bewähren muss, kann so ausse
hen: Ein Paar hat ein Kind, möchte weitere Kinder, das ist aber 

. nicht möglich, weil inzwischen durch eine Infektion bei der 
Frau ein Eileiterverschluss eingetreten ist. Die Eltern finden 
sich damit ab. Ihr Kind wird nach vier Jahren überfahren. Die 
Eltern sind untröstlich und möchten doch noch ein Kind. Der 
Kinderwunsch ist unüberwindlich. Was raten Sie diesen Leu
ten im Sprechzimmer? Ich habe letzthin wieder eine solche 
Beratung gemacht, im Rahmen einer genetischen Beratung 
wegen einer Erbkrankheit. Ich 1>age zunächst: Verzichten Sie 
doch, es gibt zu viele Leute auf dieser Welt, es ist vielleicht 
auch ein gutes Schicksal, wenn keine Kinder da sind. Das 
sage ich; aber, Frau Grossenbacher, wenn dann die Leute in
sistieren und sich von dieser Argumentation nicht überzeugen 
lassen, was sagen Sie dann? Dann muss man sich immerhin 
sagen, wir verbieten jaden Kaiserschnitt auch nicht, wenn das 
Kind nicht-durch die natürlichen Geburtswege entbunden wer
den kann. Wenn wir diesen Umweg am Ende einer Schwan
gerschaft tolerieren, so müssen wir vielleicht den Umweg am 
Anfang der Schwangerschaft auch nicht unbedingt verbieten, 
z. B. · bei verschlossenen Eileitern. Gerade der Eileiterver
schluss ist die beste lnc:likation, und dort ist die Erfolgsrate 
nicht so klein, wie das immer geschildert wurde. Die Erfolgs
rate in Lausanne, bei reinem Eileiterverschluss, ist heute nach 
drei Versuchen in drei Zyklen 40 Prozent. Wie gesagt, ich 
würde nicht dringend zu diesem Vorgehen raten, aber kann 
ich es verbieten? Wer bin ich, wer sind wir, Herr Seiler? Sind wir 
die Grossinquisitoren, die diesen Willen zum Leben verbarri
kadieren dürfen? Ist das unser Recht? Ist das überhaupt 
Recht? Der Entscheid ist persönlich, ich sage nein. 
Wenn wir aber diese Methode zulassen, so sollten wir sie in 
der besten Form zulassen. In Genf, Zürich und Lausanne wird 
so vorgegangen: Nach einer - mühsamen und eingreifenden 
- hormonellen Vorbehandlung werden durch Punktion die Ei
zellen der Frau gewonnen - etwa ein Dutzend. Aus diesen 
können durch Befruchtung maximal acht Embryonen entste
hen. Davon kann man drei implantieren, mehr nicht, weil sonst. 
für Mutter und Kind gefährliche Mehrlingsschwangerschaften 
entstehen. Wenn man nur drei implantiert, ist auch die Gefahr 
von Fünflingen oder Vierlingen nicht mehr gegeben. Die Ers 
folgsquote beim ersten Versuch ist bei einem Eileiterver
schluss 15 Prozent. Wenn es nicht gelingt, so kann man den 
Versuch zwei- oder dreimal wiederholen. 

· Wenn die fünf überzähligen Embryonen aus der ersten Punk
tion aufbewahrt und eingefroren wurden, kann versucht wer
den, diese einfach-ohne weitere Vorbehandlung - im norma
len Zyklus noch zweimal einzupflanzen. Der Frau kann also 
die ganze Misere mit der Vorbehandlung und der Punktion er
spart werden. Der Antrag Zwingli verhindert diese Möglichkeit, 
er verhindert die für die Mutter am wenigsten belastende Me-
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thode, er ist...., es tut mir leid - gegen die Frauen gerichtet. Das 
ist.eine objektive Tatsache, das ist nicht paternalistisch. 
Nu.n zu den überzähligen Embryonen: Bei einem Paar gehen 
in der normalen Fcvtpflanzung Milliarden von Spermien und 
Millionen von Eizellen sowie viele befruchtete Embryonen ver
loren. Drei Viertel der befruchteten Embryonen gehen weg, 
ohne dass eine Schwangerschaft bemerkbar wird. Für jeden 
von uns, der hier sitzt, gibt es drei «Ueberzählige» - die Natur 
istverschwenderisch. Ich denke, wenn wir bei der In-vitro-Fer
tilisation für ein ge.wünschtes lebendes. Kind im Schnitt vier 1 

vernichtete Embryonen in Kauf nehmen, handeln wir nicht ge
gen die Gesetze der Natur, wir bewegen uns noch im Rahmen 
dessen, was die Natur zulässt. · 
Kriminalität durch forschende und verrückte Chefärzte können 
w.eder ,der Minderheitsantrag Seiler ·noch der Minderheitsan
trag Zwingli verhindern; aber der Antrag der lll!ehrheitverbietet_ 
das. Diese Fragen können wir nur löser:i. wenn. wir die Chef-

' ärzte gut auswählen- diese werden alle durch Kommissionen 
gewählt - und überwachen, wie wir das seit langem fordern, 
nicht nur im Bereich der Universitätskliniken, ,sondern über
haupt für die Universitäten, damit jemand, d~r Unzulässige$ 
tut, auch wieder abgesetzt .werden kann. 

Thür: Frau Haller hat gestern darauf hingewiesen, d,ass die 
Fortpflanzungstechnologie, die die Veränderung des mensch
lichen Erbgutes anstrebt, auch die Gefahr faschistdider Ten
denzen in sich trägt: Sie beruhe auf der genau gleichen, unge
heuerlichen Anmassung des Menschen, die vor fünfzig Jah
ren zu der im grossen Stil praktizierten Euthanasie geführt 
habe und die darauf beruhe, eintscheiden zu wollen, welche 
Art menschlichen Lebens lebenswert sei und sich weiter ver~ 
mehren soll und weiche Art menschlichen Lebens auszumer
zen sei. 

· Ich bin überrascht, dass dieser Zusammenhang in der ganzen 
bisherigen Diskussion so wenig zur Sprache gebracht worden 
ist. Auch Herr Bundesrat Koller hat ~ich mit diesem Aspekt 
nicht befasst. Der bekannte Sozialwissenschatter Ulrich Beck. 
der sich intensiv mit den verschiedenen Aspekten unserer Ri
sikogesellschaft auseinandersetzt, befasste sich in einem Auf-. 
satz unter dem Titel «Eugenik der Zukunft» genau mit dieser 
Frage. Er kommt zur Auffassung, dass die Erfolge der fort- · 
pflanzungsmedizin und der Humangenetik eine Art Biopolitik 
ermöglichen, die gentechnische Gestaltung von Subjektivität . 
und Gesellschaft. Erweist darauf hin, dass es eine sprachliche 
Unkorrektheit sei, wenn man sage, es gehe lediglich darum, 

. beispielsweise Erbkrankheiten zu bekämpfen. Tatsächlich, so 
Beck, würden auf diese Weise Erbkranke abgeschafft. Wer 
beispielsweise Schizophrenie genetisch bekämpfen wolle; er
reiche, wenn er ·am Ende erfolgreich sei, :genau das, was die 
Eugenikbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts propagiert 
habe, aber nicht oder nur mit unglaublicher Grausamkeit ver
wirklichen konnte: die Abschaffung der an Schizophrenie er~ 
kran~en Menschen. Die Wirkung sei dieselbe: sie sei sogar 
ungleich gesteigert und effizienter. Der Weg sei aber ein völlig 
anderer, weil die neuen Technologien - Immer nach Beck
qie Praxis der Eugenik ohne Gewaltanwendung ermöglichten, 
eine Praxis, die begründet liege in .der nun ideologiefreien, 
ohne Unterdrückungsbürokratie stattfindenden, klinikneutra
len, im «Reagenzglasverkehr» möglichen technischen Verän-

. derung der genetischen Ausgestaltung des Lebens in all sei-
nen Erscheinungsformen. . . 
Wenn Sie die Befruchtung der menschlichen Eizelle ausser
halb des Körpers zulassen wollen, öffnen Sie dieserl;ntwick
lung Tür und Tor. Nun wird gesagt, dass der Vorschlag der 
Mehrheifhier klare Grenzen setze. Ich verweise Sie auf die For
mulierung unter Buchstabe c, wo es heisst: ;,Die Verfahren der 
Fortpflanzungshilfe dürfen hur angewendet werden, wenn die 
Unfruchtbarkeit oder die. Gefahr der Uebertragung · einet 
schweren Krankheit nicht anders behoben werden kann.» 
Nun, was heisst das konkret? Wenn Sie mit dieser Formulie
rung, unter den Bedingungen eine~ In-vitro-Fertilisation, eine 
solche Möglichkeit zulassen, haben Sie. meines Erachtens 
den Weg zur eugenischen Selektion geöffnet. 
Deshalb bitte ich die Kommissionssprecher und auch den 
Herrn Bundesrat;, nun genau zu präzisieren, was-man unter 

dieser Formulierung tatsächlich zu verstehen hat, 'welche 
- Krankheiten damit angesprochen-sind und wie dann in der 
Gesetzgebung sichergestellt werden soll, dass keine Miss
bräuche mögli9h sind. Wenn diese Präzisierung nicht erfolgt, 
werden Sie sehen, dass gerade dieser Punkt in der Abstim
mungskampagne zu einer entscheidenden Auseinanderset
zung führen wird. . . . 
Ich bitte Sie aus diesen Gründen, den Minderheitsantrag Sei
ler zu unterstützen. 

Frau Bär: Wozu machen wir das? Wozu brauche~ wir das? 
Diese Fragen, die eth_ische Ff5'-gen sind, müssen am Anfang 
jeder neuen· Technologieanwendung gestellt werden„ Ganz 
bestimmt müssen sie in einer Diskussion um die Reprodukti
onstechnologie gestellt werden. Dürfen wir Eizellen ausser
halb des Körpe~ der Frau befruchten? Weshalb dürfen wir 
das? Ich weiss, die Antwort steht auf der Fahne: Um bei Un- · 
fruchtbarkeit einem Paar den Kinderwunsch zu erfüllen. Ich 
denke, diese-Antwort greift zu kurz. Ich sage dies im Wissen, 
wie schmerzhaft und belastend der unerfüllte Wunsch nach ei-

- nerri Kind sein kann, vor allem für die Frau. 
Das Stigma der 'Kinderlosigkeit ist eine Realität ur:id wird 'von 
den Reproduktionstechnikern hemmunslos für ihre Zwecke 
ausgenutzt. Profe$sor Semm, Leiter des IVF-Teams der Kieler 
Universität, bringt es auf den erschreckenden Punkt: «Es ist -
letztlich die ureigenste Aufgabe einer· Frau, ein Kind zu krie
gen. Wenn eine Frau dazu nicht fähig ist, dann ist ihr eigentli
cher Lebenszweck unerfüllt.» Dieses Reduzieren der Frau auf 
ihre Gebärfähigkeit, die schlussendlich._zum Gebärzwang 

_ wird, darf nicht· mit der' Reproduktionstechnologie weiter ver-
stärkt werden. · 
Aber steht nicht noch mehr dahinter? Ist es der selbstlose· Hel
ferwille, der den Körper der'Frau zum grossen Experimentier
feld der Fo.rscher macht,. der den Zugriff auf die Eizellen; die 
Beftuchtung ausserhalb des Körper,s afs Fortschritt preist? Ist 
es nicht ein Machbarkeitswahn, der zum biologischen Kern . 

· des Menschen vorstösst und eine Menschenzüchtung oder 
Meinschenfabrikation _ermöglichen will? Dte zweite Schöpfung 
aus dem Reagenzglas. Die «Schöne neueWelt», wie sie Al
dous Huxley in seinem Buch schon in del"l dreissiger Jahren 
beschrieben hat, ist möglich geworden. Weshalb sprechen 
die Wissenschafter überhaupt nicht von den physischen und 
psychischen Oualen, von den chirurgischen Eingriffen, die zur 
Eientnahme nötig sind? Weshalb sprechen sie nicht von der 
Verletzung der körperlichen Integrität und dem Selbstbestim
mungsrecht der Frau? Auch die Kommissionssprecher haben 
darüber wenige Worte verloren. Herr Walter Frey hat vielrn~hr 
die Wichtigkeit dieser Forschung für die Weltwirtschaft betont. 
Embryonen als Wachstumsbranche im wahrsten Sinn des 
Wortes bei uns, während in der Driiten Welt von uns die 
Zwangssterilisation verordnet~ird. • 

· Völlig aus der Disku~ion ausgeklammert sind die Kinder, pie 
'mit und durch die neuen Techniken auf die Welt kommen. Die · 
Diskussion über die Integrität des Menschen muss aber ge
führt werden. Wir wissen heute, wie wichtig es für die seelische 
Reife und das psychische Wohlergehen eines Adoptivkindes 
sein kann, seine biologischen Wurzeln zu finden und zu ken
nen, auch wenn es in optimalen Verhältnissen aufwäqhst. 
Ueberlegen Sie. sich einmal, was für unüberwindbare·schwie
·rigkeiten in vitro gezeugten Kindern erwachsen l Gezüchtet mit 
fremdem $amen und als E:mbryo bei minus 196 Grad in Stick-

, stofftiefgekühlt und vieHeicht vor der Einpfla_nzung einer Quali
tätskontrolle unterzogen! Was für Identitätsprobleme werden 
diese Menschen haber, die doch wohl eher erzwungene als 
Wunschkinder sind? · -
Die Frage der Menschenwürde-auch für die kommenden Ge
nerationen - stellt sich hier in ihrer ganzen Dringlichkeit. Ich 
kar:m sie nur mit der Unterstützung der Minderheit Seiler ver
antwortungsvoll beantworten .. 

GünJer: Ich möchte dem, was Herr Auer gesagt hat, wider
sprechen. Er hat Ihnen geschildert, dass die Frauen mit dem 
Vorgehen bei der In-vitro-Fertilisation zufrieqen s.ind. Ich bin 
froh, c;1ass Herr Fierz, obwohl er dann inha~lich mit Herrn Auer 
übereinstimmt, wenigstens diesen Punkt korrigiert '1at: Das 

J' 
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Vorgehen zur Vorbereitung und Durchführung einer In-vitro
Fertilisation ist mühsam, es ist schmerzhaft, es ist oft entwürdi
gend, es braucht einen chirurgischen Eingriff, oft sogar Fol
geeingriffe, und es bedeutet unter Umständen eine Leidens
zeit der Frau über mehrere Monate. Das ist ein Faktum, und 
das soll man hier nicht mit enthusiastischen Beschreibungen 
beschönigen. 
Zweiter Punkt: Aus Gründen der Rechtssicherheit befürworte 
ich den Antrag der Minderheit I von Herrn Seiler. Worum geht 
es? Im Gegensatz zu einer Abtreibung, die in einem «Hinter
stübli» unter miesen Bedingungen gemacht werden könnte, 
allerdings unter Gefährdung der Frau, können In-vitro-Fertili
sationen nicht im «handgestrickten» Labor durchgeführt wer
den. Die NF braucht eine recht erhebliche Infrastruktur, appa
rativ, aber auch personell. Man kann sie nicht einmal in jedem 
grösseren Spital machen, so aufwendig ist die benötigte Infra
struktur. Wenn Sie jetzt dem Minderheitsantrag Zwingli zustim
men, dann erlauben Sie die Schaffung dieser Infrastruktur 
durch die Oeffentlichkeit - die Steuerzahler werden das zum 
grossen Teil zu berappen haben - oder auch durch Privatspi
täler. die sich darauf spezialisieren. 
Wenn wir dem Antrag Seiler folgen, dann ist klar, dass wir' das 
nicht wollen. Die Institutionen werden also die entsprechen
den Investitionen nicht machen. Und wie gesagt: IVF ist auch 
nicht etwas, das man irgendwo heimlich in einem Nebenzim
mer des Spitals ausüben kann. Mit anderen Worten: Die 
Durchsetzung des Verbotes wird wesentlich einfacher, wenn 
es ein klares Verbot ist, und darum, Herr Bundesrat, glaube 
ich, gehört das Verbot in die Verfassung und nicht in eine Aus
führungsbestimmung, wenn man dieser Linie, dieser Denk
richtung folgt. Wenn Sie die IVF unter bestimmten Umständen 
erlauben und die Infrastrukturen geschaffen werden, dann 
muss der Staat die Infrastrukturen überprüfen und den Aerz
ten ständig über die Schulter schauen. Dann haben wir genau 
das, was wir nicht wollen, nämlich einen Staat, der in die Intim
sphäre hineingreift und überall -kontrolliert. Das soll er nicht, 
das kann er auch nicht. Wir schreiben dann etwas in das Ge
setz hinein, das in Wirklichkeit gar nicht mehr richtig durch
führbar ist. Ich bin deshalb der Meinung, dass wir aus Grün

, den der medizinischen und der rechtlichen Pralftikabilität dem 
Antrag Seiler zustimmen müssen. 
Das Verbot - und das ist der dritte Punkt hier - richtet sich ge
gen Institutionen. Das ist auch der Unterschied zur Diskussion 
über die Abtreibung. Dort wird dann die Frau verfolgt, wenn sie 
sich nicht daran hält- natürlich auch derjenige, der die Abtrei
bung durchführt, aber das Vorgehen richtet sich doch in erster 
Linie und meistens gegen die betroffene Frau. Hier handelt es 
sich um ein Verbot, das sich gegen Institutionen richtet und 
aus diesem Grund auch viel einfacher erlassen werden kann. 
Wenn dann ein Paar, das an einem eigenen Kind hängt, nach 
Amerika in eine Spezialklinik geht, UJTI das IVF-Prozedere 
durchzuführen, ist mir das wirklich gleich, und ich bin der Mei
nung, dass wir das nicht verfolgen sollen. Aber was ich nicht 
will, ist, dass wir eine Infrastruktur aufbauen, um Embryonen 
zu züehten. Denn wenn wir damit beginnen und diese Infra
struktur einrichten, gibt es kein Halten mehr, ausser Sie ziehen 
eine rigorose staatliche Kontrolle auf. We11n überzählige Em
bryonen vorhanden sind, besteht die Versuchung für die For
scher, mit ihnen weitere Versuche durchzuführen - sonst wä
'ren sie ja keine richtigen Forscher. Denn diese Forschung ist 
ein interessantes Gebiet, ein Gebiet, wo man noch viel ma
chen könnte. Wenn Sie nicht wollen, dass mit menschlichen 
Embryonen geforscht wird, dann gibt es nur eines: dann müs
sen Sie dem Antrag Seiler zustimmen, das ist eine praktikable, 
gut durchführbare Lösung. Ehepaaren, die es nicht vermö
gen, nach Amerika zu gehen, um sich ein Kind machen zu las
sen, empfehlen wir das, was sowieso viel intelligenter wäre, 
nämlich dass sie.eines der Millionen Kinder adoptieren, die 
sich auf dieser Welt danach sehnen, ~ltern zu bekommen. 

.. 
Frau Leemann: Die Befürworter betonen, dass die ln-vitro
Befruchtung eine Hilfe für Leidende ~ei und dass Missbräuche 
selbstverständlich verhindert werden sollten. Ich möchte in 
gar keiner Weise unterstellen, dass die Befürworter das. nicht 

ehrlich meinen, aber trotzdem hege ich in bezug auf die zu
künftige Entwicklung meine Befürchtungen. 
Die ln~vitro-Befruchtung dünkt mich zwar, für sich selber ge
nommen, nicht etwas Verwerfliches oder Unmoralisches, und 
das macht mir die Entscheidung auch schwer. Ich weiss· auch, 
dass Missbräuche mit keinem Gesetz völlig zu verhindern 
sind. Aber es ist auf der anderen Seite klar: Je häufiger und je 
selbstverständlicher und perfekter eine Technik ist, desto stär
ker wird auch der Wunsch und der Druck werden, diese TElch
nik auszudehnen. Und mich dünkt es eine fast zwangsläufige 
Entwicklung, dass dann schrittweise die heutigen Tabus ab
gebaut werden und der heutige Konsens in bezug auf die 
Missbräuche zerbrechen wird; selbstverständlich immer unter 
dem Vorzeichen von Heilen und Helfen für Leidende. 
Die Freiheit der Frau, die sonst keine Kinder haben könr;ite, 
das ist die eine Seite. Die Nachteile für viele andere stehen 
dem gegenüber, nicht nur die enttäuschte Hoffnung, sondern 
auch das Gefühl vieler, als Frau instrumentalisiert und in der 
Würde beeinträchtigt zu werden. Es steht für mich ausser 
Zweifel, dass sich die Mutterrollenerwartung in der Gesell~ 
schaft mit der ln-vitro-Befruchtung verstärken wird. Es ist hier 
und ausserhalb dieses Rates die Absicht geäussert worden, 
dass die ln-vitro-Befruchtung nur homolog, an stabilen, un
gleichgeschlechtlichen Paaren durchzuführen sei. Und dazu 
kommt in diesem .Abschnitt auch noch die Bedingung, dass 
zunächst einmal alle anderen Versuche, Kinder zu bekom
men, erfolglos geblieben sein müssen. Diese letztere Bestim

·mung habe ich zunächst als derart selbstverständlich empfun
den, dass sie mir geradezu absurd erschien. Mit der Zeit aber 
wurde mir ihre Bedeutung klar: Was heisst sie letztlich ande
res, als dass mit ihr die Männer ihre Rechte sichern? Und was 
hat das mit der Freiheit der Frauen zu tun? 
Dies alles addiert sich für mich zu einer recht merkwürdigen 
und nicht wünschbaren Mischung von modernem Machbar
keitsglauben und von patriarchalischen Gesellschaftsvorstel
lungen, die eigentlich einer vergangenen Zeit angehören soll
ten. Dies ist eine Entwicklung, die ich nicht unterstütze, und 
aus diesem Grunde werde ich dem Minderheitsantrag Seiler 
zustimmen. 

M. Rebeaud: La semaine derniere, j'etais oppose a la proposi
tion Seiler et favorable a celle de la commission. J'ai change 
d'avis et je voterai la proposition Seiler. Je vous explique pour
quoi. 
La position spontanee que j' avais adoptee la semaine passee 

. etait celle, a quelques details pres, exposee par M. Eggly tout 
a !'heure. Si nous etions favorables a la liberalisation de l'inter
ruption de grossesse, en partant de l'idee qu'il fallait faire 
confiance a la femme et IU'i laisser cette responsabilite, nous 
devions avoir un raisonnement analogue pour la fecondation 
in vitro sous peine de nous mettre en contradiction avec nous:
memes. Le probleme theorique sollleve ici est de savoir si veri
tablement les deux cas sont comparables. Or, ce debat nous a 
demontre qu'ils ne le sont pas tout a fait. 
Entre parentheses, puisque nous parlons d'avortement, j'ai un 
peu envie le confort des gens qui, il y a quelques annees, ont 
developpe des arguments d'ordre confessionnel contre la li
beralisation de l'interruption de grossesse en affirmant que, 
du moment que la verite venait d'en haut, elle devait etre tra
duite dans les'lois de l'Etat, et qui voteront aujourd'hui, exacte
ment pour les memes raisons d'ordre religieux, la proposition 
de M. Seiler. Mais alors, je ne comprends pas comment on 
peut dire a cette tribune: «le droit a l'enfant n'existe pas» et en 
meme temps trouver le moyen de menager ce droit dans l'ex
ploitation la plus extreme des possibilites de la technologie 
moderne. Parenthese fermee. 
Le parallelisme existerait si le probleme de la fecondation in vi
fro pouvait se reduire a une question person11elle et indivi
duelle, comme c'est le cas pour l'avortement. En realite, les 
documents qui nous ont ete presentes et les declarations qui ' 
nous ont ete faites dans ce debat et durant les quelques jours 
qui l'ont precede, montrent qu'il y a une dimension de civilisa
tion et de societe liee ~ l'utilisation possible de ce que l'on 
pourrait appeler «les dechets de l'operation fecondation in vi
tro», la commercialisation d'embryons. 
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Personnellement, je regrette qu'on ait voulu, ä certains mo- Andere Aengste, die geäussert wurden: Forschung an über-
ments classer cette question sur un plan purement feministe zähligen Embryonen, Dafür werden wir eine restriktiye Gesetz-
et qu'on ait peut-etre utilise un ton un peu «ayatollesqu~». Je gebung machen, weil ja in derVerfassimg-so, wie wir das vor-
regrette egalement que l'on ait employe le mot «fasciste» . sehen - bereits das Forschungsverbot am Embryo enthalten 
parce que je ne crois pas en avoir ete un la semaine derniere. ist. Auch das Verbot der Verwendung von Keimzellen Verstor-
Je ne crois pas non plus que les gens qui s'exprimeront contre. bener, das alles ist unbestritten. Wieso malen wir denn hier 
la proposition Seiler projettent la creation d'une technocratie den Teufel an die Wand?· 
fasciste pour le siecle prochain. Cependant, nous ne pouvoris Zum Problem der überµ,hligen ,Embryonen: Im Minderheits-
pas ignorer les effets a long terme. possibles, assez redouta- · antrag Zwingli wird vorgeschlagen, dass man es löst durch 
bles, dangereux - il faut le dire---.. de cette techrjologie. Einpflanzen aller Embryonen. Das ist eine unter verschiede-
Mine Nabholz, M. Zwingli et quelques autres ont essaye de nen Mett,oden. Es Ist in bestimmten Kliniken die gegenwärtige 
übuver une porte de sortie en disant: «excluoas de la loi tous Praxis. Aber es gibt die andere Praxis, die sich mehrver~richt 
les mauvais usages et tous les developpements dangereux, vom Einfrieren der überzähligen Embryonen, damit sie bei ei-
voire catastrophiqties qui pourraientiresulte~ de la fecondation ,nem weiteren ln1plantationsversuch verwendet werden kön-
in vitro en limitant le nombre d'embryons a ce qui est indi~pen- ,nen. Darüber zu entscheiden, was ein für allemal die richtige . 
säble pour permettre ey une femme sterile d'avoirtout de meme Methode und was in.der Verfassung festzuschreiben ist, das 
un entant». Cette proposition me semble impraticab\e. ist heute nicht angebracht. Diejenigen, die das vorschlagen, 
Mme Nabholz pourrait-elle r:,ous expliquer comment eile a:ura üpernehmen den Wortlaut des deutschen Embryonenschutz-
la certitude d'eviter les abus, surtout s'il y a des interets econo- gesetzes. Ich muss darauf hinweisen: Es ist in Deutschland 
miques importants dans le tommerce des embryons? Com- auf Gesetzesebene und nicht in der Verfassung, im Grundge-
ment organisera-t-elle la police pour que les regles soient ap- . setz, festgeschrieben. Eine technische Methode in der Verfas-
pliquees dans tous les laboratoires? Cela me para1t une provo- sung festzuschreiben, wo man doch weiss, dass Methoden · 
cation a la tricherie. ·. · · · ·. ' weiterentwickelt werden, dass morgen schon obsolet sein 
Dans ce domaine; nous devons peser et evaluer les rlsques. kanrt, was heute noch gilt, das tun wir' doch in anderen Belan-
La liste des arguments plaida:m contre l'autorisation de la fe- gen auch nicht. · . . . · 
condation in vitro esfoonsiderable et impresslonnante. Face a · Der weitere Aspekt: Aldous. Huxleys Utopie der «Schönen 
elle, un seul interet est a defendre: c'est, Monsieur Darbellay, neuen Welt» wurde an die Wand gemalt; die Gentec;:hnologle 
le droit a l'enfant. Comme M. Darbellay, j'estime, au fond, que bedeute Missbrauch der Embryonen für Eingriffe in 'die Keim• 
le droit a l:enfant n'existe pas. Si nous le nions dans ce do- bahn. Auch das ist ja verboten, auch gemäss Mehrheitsvor• 
maine, nous ne mettrons en cause ni l'avenlr de notre socfete, · schlag. Es gibt niemanden, der die Manipulation an der Keim-
ni les capacites de survie de l'humanite, ni le respect de nos bahn des Menschen befürwortet. Wieso also diese Aengste, 
valeurs for\damentales. Par. consequent, il est preferable de die nichts mehr mit Rationalität zu tun haben? 
demeurer prudent dans ce domaine et de ne pas prendr.e, Ich bin durchaus dafür, dass wir eine restriktive, enge Rege-
pour satisfaire quelques revendications relativenient fondees lungitreffen, dass wir Kontrolle ausüben, dass wir wissen, was 
sur des envies egoistes, des risques qui deviendraient irrepa- passiert, und dass wir uns einse~en für e_ine kontrollierte, sau-
rables a terme. bere Handhabung dieser Dinge. Aber ich setze mich dafür ein, 
Voi,la pourquoi je voterai pour la proposition de M. Seiler Sßns • dass wir alles, was mit Wissenschaft und Forschtmg zu tun 
me sentir ni fasciste, ni desireux de remettre a l'Etat le drOit de , hat, entrnystifizieren und entideologisieren: Es kommt mir vor, 
gouverner les consciences. C'est une mesure de prudence. als ob alle Aengste der Menschheit - die gegenwärtigen und 
Je VOUS invite a voter vous aussi la proposition de minorite. de . die zukünftigf.ln - in diese eine Methode hineinprojiziert wer-
M. Seiler. · · den. . · 

Frau Segmüller: Die Zurückhaltung -gegenüber ßen Metho
den, die in tiefste Lebensvorgänge eingreifen, hat die Diskµs
sion geprägt, und das ist richtig. Ehrfurcht vor diesen Lebens
vorgängen als ethische Grundhalf(Jng ist angebracht. Doc;:h 
bitte keine. Dämonisierung, weder der· Forschung noch der 

. Ich bitte Sie: Kommen wir wieder auf den Boden zurück und 
stimmen wir der Mehrheit der Kommission, dem Bundesrat 
und dem Ständerat zu. Der Mehrheitsvorschlag bringt. eine 

.. verantwortungsvolle, restriktive Regelung des gesamteh Pro" 
blemkreises: · 

. Wissenschaft, noch der Tätigkeit der Aerzte im allgemeinen; Frau Uchtenhagen: Es ist schwierig, nach d_ieser langen und 
das ist nicht gerechtfertigt.• ' . doch auf einem hohen Niveau stattfindenden Diskussion noch 

. Zur Verletzung der Integrität der Frau: Vergessen wir auch Neues zu sagen. Aber es ist mir trotzdem ein persönliches An-
nicht, dass niemand gezwungen wird, sich solchen Verfahren liegen. , · 
zu unterziehen; das istfreiwillig. · _ Ich glaube, es gibt ein paar Dinge, über die wit uns einig sind. 
Ein anderer Aspekt, der ins gleiche Kapitel gehört: Haben wir Wir haben in der wissenschaftlich-technologischen Entwick-
das Recht, etwas, das wir.allenfalls für uns selber nicht wollen, lung einen. Punkt erreicht, wo das Machbare nicht mehr unbe- · 
für alle zu verbieten? Im übrigen habe ich Mühe mit der Tatsa- dingt machbar sein darf. Wir müssen Grenzen ziehen, wir müs-
che, dass hier einseitig vehement ein Verbot der ln-vitro-Fertili- .. sen fragen: Was dürfen wir noch bewilligen, was nicht? .Denn' 
sation geforqert wird; sie wird dämonisiert. Sie ist ja bloss eine · Tatsache ist, dass die neuen Forschungen und Techniken 

· Methode unfor den verscf1iedenen der assistierten Fortpflan- zwar ungeheure Chancen eröffnen, aber genauso ungeheure 
zung. Wieso das Verbot hier? Wieso das Verbot der Befruch- . Risiken in sich bergen. Diese neue Dimension von Wissen
tung des Eis-ausserhalb des.:Körpers der Mutter? Es hl;lt darnit. schaft und Technik stellt uns vor neue Fragen. Ich biri über
zu tun, dass man vor dem. Zugriff aufdas Ei Angst hat. also vor \ zeugt, das ist nicht das letzte Mal, dass wir vor so schwierige 
der Möglichkeit der Manipulation. Ja, aber wie steht es denn Frag~ri gestellt werden. Denn. mit . der Erweiterung der 
mit der Methode des Gametentransfers oder abgekürzt GIFT? menschlichen Möglichkeiten wächst unsere individuelle und 
Das kam hier überhaupt nicht zur Sprache. Auch bei dieser unsere gesellschaftliche Verantwortung., Das sind Punkte, 
Methode steht das Ei ausserhalb des Körpers der Frau zur Ver- über die wir uns einig sind. · 
fügung, weil der Gametentransfer ja nur möglich wird, wenn Ich verstehe auch, dass man angesichts der sehr grossen Ge-
zuvor -wie für die lh-vitro-Befruchtung -•Eier dem Körper der fahren des Missbrauchs der Fortpflanzungs- und Gent~chno-
Frau entnommen werden. Wiesö ist qas kein Grund für ein Ver- logie zunächst einmal intuitiv für die Minderheit I ist, also über-

. bot? Wieso ·hat man hier diese Bedenken nicht? Ich habe haupt verbieten will, dass menschliche Eizellen ausserhalb 
grosse Mühe mit dieser exklusiven Dämonisierung einer einzi- des Mutterleibes befruchtet werden. Trotzdem bitte ich Sie, 
gen Methode, und das dann noch auf der Verfassungseoene. nicht der Minderheit I zuzustimmen. Ich bin dafür, dass man 
Wofür ich einstehe, habe ich bereits beim Eintreten betont: Ich zunächst der Minderheit Zwingli zustimmt, weil damit die Miss0 • 

wünsche mir ·eine Gesetzgebung, die alle diese assistierten bräuche total abgestoppt werden: Vielleicht findet der Stände-
Methoden nur im homologen Gebrauch gestattet, also keine rat noch eine bessere•Lösung: Es ist·imn'ler problematisch, 
heterologe Insemination oder ~eterologe In-vitro-Fertilisation. sich ein für all~mal auf eine Technologie dennitiv festzulegen. 

53-N 
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Aber es ist ein ganz grosses Anliegen für mich, dass jeglicher 
Missbrauch verhindert wird. Im medizinischen Bereich lassen 
sich die Missbräuche meines Erachtens indessen besser ver
hindern als im Forschungsbereich. Aber es müssen selbstver
ständlich überall Lösungen gefunden werden. 
Wieso bin ich nicht für die Minderheit I? Sie ist mir zu funda
mentalistisch. Sie hat wie alle fundamentalistischen Lösungen 
den Vorteil, dass sie von einer schwierigen Grenzziehung ent
bindet. Aber genau das wird heute und in Zukunft noch ver
mehrt von uns verlangt: Grenzen zu ziehen zwischen dem, 
,was gestattet ist, und dem, was nicht mehr gestattet Ist. Dass 
man mit solchen fundamentalistischen Lösungen die Pro
bleme nicht löst, das zeigt auch das Prolem der Schwanger
schaftsunterbrechung. Man kann zwar Schwangerschaftsun
terbrechung verbieten, aber man kann nicht erreichen, dass 
die Menschen diesem Verbot nachleben. Letztlich entschei
den die Menschen nach ihrem eigenen Gewissen, nach ihrer 
eigenen Ethik. Sie nehmen für sich das Recht in Anspruch, in 
dies~m ganz persönlichen Bereich selber bestimmen zu dür
fen. Das werden sie auch hier tun. 
Mit der Lösung gemäss Minderheit I wi~d über eine kleine Min
derheit von Menschen verfügt, und ich biri eigentlich nie bereit 
- da kommt für mich das zweite Argument-, ohne zwingende 
Not über andere Menschen zu verfügen, ihnen zu sagen, was 
ethisch und moralisch richtig ist. Es sind erwachsene Men
schen, denen man zumuten darf, dass sie diese Entscheidun
gen selber fällen. Wenn man die Missbräuche auf diese Artver
hindern will, führt das nicht zum gewünschten Erfolg: Ich ver
trete diese Meinung auch, das gebe ich hier offen zu, weil ich 
weiss, dass ich als junge Frau zu dieser Minderheit gehört 
hätte und dass ich mich einem solchen Gesetz selbstverständ
lich nicht gefügt hätte. Da könnten Sie Hunderte von Gesetzen 
erlassen, ich würde machen, was ich für richtig anschaue. Und 
das gleiche gilt für andere Menschen, wenn Sie ein Gesetz 
machen, das neben den menschlichen Realitäten steht. Ein 
nicht durchgängiger Eileiter - das war bei mir das Problem 

"· nach einem ganz kleinen Eingriff - ist meines Erachtens ein 
technisches Hindernis. Wenn technische Hilfsmittel der 
Ueberbrückung eine Schwangerschaft ermöglichen, hat das 
nichts mit Genmanipulation oder anderen schrecklichen Din
gen zu tun. Wenn man so weit geht und sagt, dass wir damit 
frevlerisch die Natur der menschlichen Logik unterwerfen, 
dann müssen Sie die Medizin abschaffen, denn die macht das 
laufend. Sie zwingen die Natur schon, wenn Sie eine Pille 
schlucken, sich anders zu verhalten. 
Kinder sind keineswegs eine Garantie für ein 'erfülltes Leben. 
Man kann an Kinderlosigkeit wachsen, aber wir sollen nicht für 
andere entscheiden, ob das nun für sie wichtig ist oder nicht. 
Bei mir herrschten auch nicht, wie das gesagt worde'1 ist, ge
sellschaftliche Zwänge. Ich war immer ein relativ unabhängi
ger Mensch. Ich hatte sicher nicht einen sehr grossen Kinder
wunsch, ·Weil ich mich ohne Kinder nicht vollwertig gefühlt 
hätte, sondern ich wollte ein Kind von meinem Mann, und we
gen eines technischen Hindernisses konnte ich es nicht ha-
ben. . 
Frau Lel!tenegger Oberholzer und einige andere haben die 
grauenhaften Erniedrigungen, Schmerzen und Leiden.bei der 
In-vitro-Fertilisation geschildert. Das war mein Lebensschick
sal während Jahren, als es diese Technik noch nicht gab: von 
Klini_k zu Klinik zu den besten Spezialisten, mit Operationen, 
zuletzt mit lebensgefährlichen Eingriffen - wegen eines klei
nen, technischen Hindernisses. Die Schmerzen und die Lei
den waren sehr gross, das kann ich Ihnen versichern. Aber ich· 
würde die Eingriffe noch einmal über mich ergehen lassen, 
weil ich sicher sein wollte, dass ich kein Kind bekommen kann 
von meinem Mann. Ich würde genau das gleiche noch einmal 
tun, trotz aller Leiden und Schmerzen. 
Ich habe dann das grosse Glück gehabt, dass wir per Zufall 
drei Kinder adoptieren konnten, deren Adoptionseltern sich 
scheiden lassen wollten und für die man einen Platz suchte. 
Ich habe nachträglich Recht bekommen; trotz aller Erfolge 
und Freuden, die ich in meinem Leben hatte: Für mich ganz 
persönlich - das stimmt für eine andere Frau vielleicht nicht
haben unsere Kinder ganz wesentlich zu einem sogenannt er
füllten Leben beigetragen. Und schon deshalb hätte ich nie 

· den Mut, etwas generell zu verbieten, einfach weil ich glaube, 
es besser zu wissen, und damit anderen Frauen eine medizini-

. sehe_ Hilfe zu versagen, die vielleicht einfacher und besser ist1 

, als ich sie seinerzeit hatte. 
·Geben Sie diese Möglichkeit, stimmen Sie der Minderheit 
Zwingli zu! Vielleicht findet der Ständerat noch eine bessere 
Formulierung, damit wir in der Oeffentlichkeit den Menschen 
klarmachen, dass wir die Missbräuche ganz restriktiv verhin
dern wollen. 
Aber auch da -' Herr Günter, Sie als Arzt haben mich er
staunt-: Der Missbrauch von Eizellen ist bei jedem gynäkolo
gischen Eingriff möglich, bei jeder Operation. Wenn der Arzt 
ein Mafiaboss ist, kann er einer Frau Eier stehlen, und Männer
samen kann er auch bekommen. Die Dämonisierung, die man 
hier spürt, ver;zerrt den Sa9hverhalt ein wenig. Wir müssen die 
Missbräuche verhindern. Im medizinischen Bereich lassen sie 
sich verhindern. Man kann ja solche Eingriffe z. 8. nur in Uni
versitätskliniken zulassen. Bei den doch bestehenden medizi
nischen Apparaten müssten Sie ganze Mafiagilden aufziehen, 
wenn Sie Missbrauch treiben wollten. Versuchen wir, Grenzen 
zu ziehen, und nicht, mit Verboten Wege zu verbauen, die wir 
noch gar nicht kennen. -

M. Darbellay, rapporteur: Je crois que taut a ete dit. Cepen
dant, en tant que president de la commission, il m'incombe de 
rappeler certains principes sur lesquels nous nous sommes 
bases. La lettre cbis traite de toutes les methodes de procrea
tion medicalement assistee. Elles ne sont pas interchangea
bles puisqu'elles s'appliquent dans des cas precis. Ce sont 
aujourd'hui l'insemination artificielle, le transfert intratubaire 
de gametes, dont an a peu parle, et la fecondation in vitro. Les 
trois - je le souligne - posent des problemes d'ordre medical, 
sociai et moral. 

· Beaucoup se sont exprimes ici comme si, par cet article consti
tutlonnel, nous ouvrions toutes grandes les portes. Or, je rap
pelle que ce n'est pas le cas. Pour les trois, nous avons pose 
des restrictions bien precises. Elles ne peuvent etre utilisees 
que lorsque la steril(te ou ie d_anger de transmission d'une 
grave maladie ne peuvent etre ecartes d'une autre maniere; 
donc, c'est en dernier ressort, l'ultima ratio. Ensuite, an a beau
coup parle de danger, d'aqus, dans les recherches et ·meme 
d'eugenisme. Or, an precise: « •••• et non pour developper 
chez l'enfant certaines qualites» - il n'est donc pas question 
d'eugenisme - «et non pour faire des recherches.» Cela veut 
dire que nous essayons de limiter les abus. Je dis bien «es
sayons» parce que je crois qu'il faut etre realiste et savoir que 
quelle que seit la solution adoptee, plus au moins restrictive, 
abus il y aura. Vis-a-vis de toutes ces methodes, des proble
mes se posent donc; mais pour la fecondation ir1 vitro, nous 
l'admettons volontiers, ils sont plus graves puisque la fe
condation se passe en dehors du corps maternel. C'est ce qui 
amene M. Seiler (mi_norite I) a proposer l'interdiction totale de 
cette methode. 
Nous sommes conscients des problemes qui se posent. de la 
charge psychologique a laquelle la femme peut etre exposee, 
des problemes physiques egalement. Notez que les temoi
gnages.que nous recevons sont differents d'une femme a l'au
tre. Certaines peuvent supporter tres bien ce que d'autres ne 
supportent pas. Je me permets donc de rappeler Cjli'il ne peut 
pai, y avoir d'obligation et jamais non plus de pression sociale • 
pour entra1ner une operation de ce genre. II s'agit du libre 
choix auquel le Tribunal federal a donne la priorite. 
L'enfant n'est ni une necessite, ni un droit bien sur. Des cou
ples, des personnes seules aussi, s'organisent tres bien sans 
enfant. lls ont le droit de le faire et peuvent avoir une vie equili
bree. D'autres s'organisent tres bien en apoptant des enfants. 
Mais pour certains couples, il faut le reconna1tre, c'est un 
drame et j'ai de la peine a en parler apres l'emouvant temoi
gnage de Mme Uchtenhagen. II s'agitpar consequent pour la 
majorite de la commission, lorsque des couples souffrent reel
lement de ce probleme, de ne pas choisir pour eux mais de 
leur laisser la liberte de le faire. Cela necessite une ample infor
mation et la loi doit prevoir la necessite de celle-ci. A mon avis, 
nous tnaiirisons mieux le probleme en autorisant sous des 
conditions precises plutöt qu'en interdisant. Lorsque les 
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conditions precises sont posees, il y a possibilite de demander 
des rapports et de faire des coritröles. Si nous'interdisons tout, 
nous poussons las gens, las medecins en particulier, a la clan
destinite. Nous risquons d'avoir beaucoup plus de peine a 
maitriser le probleme et a proceder aux cot\tröles voulus et· 
nous pousserions les gens, on l'a repete aussi, a la rriigration 
puisque las pays europeens qui nous entourent ont, dans ce , 
domaine, une position plutöt liberale. . . · 
Le probleme des embryons' sumumeraires se pose egale
ment. II taut le prendreau serieux puisqu'il remet en cause t0u
tes les questions du droit a la via, dl! respect de la vie. II est evi
dent qu'en adoptant la solution Seiler, ~ probleme serait re
solu, mais pas las autres, ce qul amene M. Zwingli (minorite II) 
a nous faire une autre proposition qui serait de ne produire 
que le nombre d'embryons pouvant ,etre immediat~ment im
plantes. Je releve ici une espece d'incoherence puisque dans 
l'article constitutionnel, la phrase precedente dit: «La feconda
tion d'ovules humains hors d,u corps matemel n'est autorisee 
qu'aux conditions prevues par la loi». II s'agit par consequent 
de preciser les conditions dans la loi. On nous propose deja 
de poser la premiere - importante, je l'admets - mais qui doit 
etre du ressort de la loi; a mon avis, il y en a encore d'autr~s 
tout aussi importantes. Est-il juste de regler le nombre d'em
bryons que l'on peutproduire si l'on ne regle pas en meme 
temps le nombre d'embryons que J'on peut i111planter? l;:st-il , 
just01de regler le probleme des embryons et de, ne pas regler 
en meme temps le probleme tout aussi important de la fe
condation homologue ou heterologue? Vous pensez bien que 
cela nous amenerait de nouveau a un tres vaste'debat. '. 
La constitution est, me semble+il, mfil placee pour permettre 
ensuite une evolution des choses. lci, la medecine est, en 
pleine evolution: jusqu'a maintenant, on ne conserve par 
congelation qua les spermatozoides ou les embryons; on 
nous annonce que demain on pourra conserver egalement les 
ovules. Ace moment-la, le probleme des embryons sumume
raires ne se poserait plus. Nos experts, Mme Mall et 
M. Campana, nous ont presente des mani,eres de fairEl diffe
rentes. Chez Mme Mall, a Bäle, on ne produit que las em
bryons quel'on implante immediatement..A Geneve, on pro
duit plus d'embryons que,ceux que l'on implante immediate
ment pour les raisons qui ont ete exposees tout a !'heure'. Mais 
les deux ont ete 1,manimes pour nous dire que ce probleme est 
du ressort de la legislation et ne doit pas etre traite dans la 
constitution. Je penche egalement pour cet avis-la, speciale
me'nt en fonction de l'evolution qui intervient dans ce domaine. 
Pour ma part, je repete que la position ,de la majorite de la,corn
mission me semble claire, ecjuilibree. Je vous invite a la suivre. 

FreyWalter, Berichterstatter: Gestatten Sie mir eine Vorbemer
kung. Die Debatte, die auf einem-hohen Niveau stand, hat be
reits einem Anliegen, das in gewissen Kreisen grosse Popu,la
rität geniesst, Rechnung getrag~n - und zwar auf ein~ durch
aus natürliche und nicht etwa gentechnologisch mutierte Art 
1,1nd Weise'-, nämlich1der Quotenregelung in bezug auf das 
Parlament: Von den 22 Einzelsprechern waren 12 weiblichen 
Geschlechts, und mich persönlich hat es gefreut, dass sich 
gerade bei dieser Frage so viele Parlamentarierinnen zu Worte , 
gemeldet haben. Die Debatte, die wir nun ausführlich geführt 
hab~n. hat eigentlich nichts Neues gebracht, nichts, was wir 
nicht bereits in der Kommission diskutiert hätten. Natürlich ist 
es klar, dass niemand ein Recht auf ein Kinc:11 hat. Sollen wir 
aber ein Verbot dieses Rechts dt;irauf, ein eigenes Kind habeh 
zu dürfen, aussprechen? Das gälte für eine kleine Minderheit 
unter uns; das ist auch eine Frage, die es sich zu überlegen 
1,ohnt. ' ', 
Und nun zu den Mii:iderheitsanträgen:, Der Minderheitsan
trag 1 (Seiler Rolf) ist recht radikal. Er möchte keinerlei Befruch
tung ausserhalb des weiblichen Körpers zulassen. Meiner 
Meinung nach wäre es noch konsequenter und es läge in der 
gleichen ethischen Richtu.ng, wenn _man dann alle medizi
nisch assistierten Fortpflanzungsbemühungen verbieten und 
der Natur so ihren freien Lauf lassen.würde. Die Experten ha-

' ben uns erklärt, dass die In-vitro-Fertilisation nur eine Technik 
ist, um eine medizinisch assistierte Fortpflanzung- herbeizu
führen und dass es heute die zuletzt gewählte ist, weil sie mit 

Bedingungen verbunden ist, die-wie Sie ausgeführt haben -
durchaus eine grosse Problematik beinhalten. 15 bis 18 Pro
,zent der .Paare in der Schweirkönnen auf natürlichem Weg 
keine Kinder haben. Es ist für ,viele Paare die letzte Hoffnung, -
ein eigenes Kind zu haben. Wollen wir diese Hoffnung verbie
ten? Ich mochte daran erinnern: Man kann es mit dem Ge-, 
setze tun, die Mehrheit kann es der unterprivilegierten Minder
heit, die· ke,ine eigenen Kinder bekommen kann; verbieten. 
Vieileicht könnten wir es in dieser Beziehung aber auch auf der 
Basis der Freiwilligkeit belassen. Ich glaube nicht, dass sich 

„ ein Paar unfreiwillig dieser Prozedur einer ln-vitro-Fertilisatioi;i 
unterzieht. 1 

Denken wir daran, dass wir, wenn.wir in der Schweiz legiferie
ren, das Problem nicht gelöst haben. Es könnte ein ln-vitro~ 
Fertilisations-Tourisn,us entstehen. Wenn wir die Geschichte 
verfolgen; den Wunsch nach dem Kinde ernst nehmen, dann 
wissen wir alle zusammen, dass ein solcher Tourismus effektiv 
stattfinden• würde. Wo wäre dann die. Kontrolle, die wir so 
gerne hätten? Wo wäre die Kontrolle des Gesetzgebers, wenn 
diese Art der Fortpflanzungstechnik ~usserhalb unserer ge-
setzlichen Schranken vollzogen würde? . 
Ich hatte das Gefühl, als ich die Debatte ver:folgte, dass es 
nicht immer ganz klar war, dass sich die Mehrheit der Kommis
s,ion redlichste Mühe gegeben hat, ihre Aengste, ihre ethi
schen Ueberleguntien, ihre Befürchlungen auch effektiv im 
Verfassungstext aufzufangen. Ich lese Ihnen Buchstabe c 
noch einmal vor: «Die Verfahren der Fortpflanzungshilfe dür
fen nur angewendet werden; wenn d,ie Unfruchtbarkeit oder 
die Gefahr der Uebertragung einer schweren Krankheit nicht 
anders behoben werden kann, nicht aber um beim Kind be
stimmte-Eigenschaften herbeizuf(ihren od,er um Forschung zu 
betreiben .... », _ ' 
Ich bitte Sie, Herr Kollega Thür: Wenn Sie schon zitieren, dann 
zitieren Sie den ganzen Absatz. Wenn Sie von Eugenik spre
chen, dann zitieren Sie auch, dass wir beim Kind keine be
stimmten Eigenschaften herbeizuführenwünschen. Den Leu
ten, die bezüglich der Forschung Angst haben, sei gesagt: Wir , 
haben diese Leitplanken sehr eng gesetzt. 
Ich bitte Sie im Namen der Kommissionsmehrheit, der Mehr
heit zu folgen und den Minderheiitsantrag 1 (Seiler) abzuleh-
nen. , 
Zum Minderheitsantrag II (Zwingli): Hier geht es nicht um ein 
Verbot der In-vitro-Fertilisation, sondern es geht mehr um die 
TechniK. Die Experten haben uns aufgeklärt; in der Schweiz 
wird in dieser Beziehung verschieden gearbeitet. -Ir, Basel -
Frau Prof. Mall hat es uns erklärt Twerden nur so viele Eizellen 
befruchtet, wie dem Körper emnommen wurden. Sie hat nicht 
gesagt, dass dies aus medizinischen Gründen so sei, sondern ' 
ganz deutlich, es sei auf Politis9hen Druck hin so entstanden. 
In Lausannewerden mehr Eizellen befruchtet und aus diesen 
dann Embryonen entwickelt; dies mit der Ueberlegung, dass 
sich die Frau, wenn ein erster Versuch mit drei eingepflanzten 
befruchteten Eizellen nichts genützt hat, nicht noch einmal der 
ganzen sehr aufwendigen und sicher auch sehr schwierigen 
Prozedur unterziehen muss, damit man einen zweiten Ver
such machen kann und damit die gewünschte Schwang~r
schaft herbeiführen kann. . 1 

Auch hier gäbe es eine elegante technische Ausweichmög
lichkeit. Es wird von Embryonen gesprochen. Man könnte -
hat man uns in der Kommission gesagt- ja auch das befruch
tete E;i im sogenannten Vorkernstadium, als Zygote, einfrieren. 
Aber dann müssen.Sie sich die Frage stellen: Wann beginnt ei
(:Jentlich das Leben? Beginnt das Le~en im Moment, wo die Ei
zelle befruchtet wird, oder ist das Leben erst entstanden, wenn 
sich ein Embryo entwickelt h,at? Auch ein solches befruchtetes 
Ei, eine Zygote - sie entsteht in etwa 24 Stunden -, kann ein-
gefroren werden. , , · 
Wie Sie sehen, 'ist die ganze Sache äusserst komplex; sie hat 
sehr viel mit medizinischer Technik zu tun. • 
Jetzt stellt sich die Frage, ob wir das auf Verfassungsstufe oder 
auf Gesetzesstufe regeln wollen. Die Mehrheit Ihrer Kommis
sion hat entschieden, nachdem sie sich über diese frage aus
führlich unterhalten hat, r:lass wir die Befruchtung ausserl)alb 
des Mutterleibes nur unter den vom Gesetz festzulegenden 
Bedingungen erlauben können. Wir möchten also versuchen, 
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diese Frage auf Gesetzesebene zu lösen. Die Technik ent
wickelt sich fast täglich weiter fort, ob revolutionär 09er evolu
tionär. Die Verfassung sollte für einen bestimmten Zeitraum 
ihre Gültigkeit bewahren. 
Ich bitte Sie daher, den Antrag der Minderheit Zwingli abzuleh
nen und der Kommissionsmehrheit zuzustimmen: Wenn Sie 
den von uns vorgeschlagenen Verfassungstext genau studie-: 
ren, werden Sie sehen, dass wir sehr enge Leitplanken gesetzt 
haben, dass wir den Befürchtungen in bezug auf unzulässige 
Forschungen, in bezug auf Leihmutterschaft, in bezug auf Ei
spende, auf Embryonenspende usw. Rechnung getragen ha
ben. 
Unterstützen Sie uns bei der Ausarbeitung eines guten Verfas
sungsartikels. 

·Bundesrat Koller: Wir tun uns zu Recht schwer mit dem Ent
scheid, den wir hier zu treffen haben. Aber wir können uns den 
Entscheid vielleicht doch etwas erleichtern, wenn wir uns wie
der klarwerden, worüber wir heute zu befinden haben. Es geht 
nur um die Frage: Welche verfassungsrechtlichen Schranken 
wollen wir den Verfahren der künstlichen Fortpflanzungshilfe 
setzen? Die Antwort, die Ihnen hierzu Ständerat, Kommis
sionsmehrheit und Bundesrat empfehlen, lautet: Die Hilfe, die 
die medizinisch assistierte Fortpflanzung bietet, darf nur bean
sprucht werden, wenn die Unfruchtbarkeit nicht anders über
wunden werden kann oder wenn die Uebertragung einer 
schweren Krankheit nicht anders verhindert werden kann. 
in diesel'T] Zusammenhang möchte ich gleich eine Frage von 

. Herrn Thür beantworten: Mit der positiven Indikation der Ver-· 
meidung einer schweren Erbkr~nkheit wird keinerl.ei Relativie
rung der Litera a von Artikel 24octies Absat? 2 BV vorgenom
men. Ein Eingriff in das menschliche Keimgut soll auch nicht 
zur Behebung schwerer Krankheiten möglich sein. Ich habe 
ganz bewusst gesagt, dass wir aus diesem Artikel, wie wir ihn 
jetzt formuliert haben, so· etwas wie ein Menschenrecht auf 
künstlich nicht verändertes Keimgut ableiten können. Nach 
Meinung des Bundesrates, Ihrer Kommissionsmehrheit und 
des Ständerates sollen diese beiden positiven Leitplanken für 
alle heute bekannten und künftigen Methoden der Fortpflan
zungsmedizin geiten, also auch für die künstliche Insemina-
tion und den intratubaren Gametentransfer GIFT. • 
Wir müssen uns klar darüber werden, dass wir bei der Bera
tung des Ausführungsgesetzes auch bei allen anderen Metho
den der medizinischen Fortpflanzungshilfe heikle ethische 
Probleme zu regeln haben werden. Darauf weist bereits der 
Antrag von Herrn Nussbaumer hin, der schon auf ·Verfas
sungsstufe ein.Verbot der heterolögen Insemination vorsehen 
möchte. Das ist unseres Erachtens nicht richtig. In der Verfas
sung sollten wir uns darauf beschränken, für alle Methoden all
gemeingültige Schranken ,festzuschreiben. Alle Detailpro
bleme müssen vom Ausführungsgesetzgeber geregelt wer
den. 
Wir haben es bezüglich der Fortpflanzungshilfe nicht bei den 
beiden erwähnten positiven Indikationen bewenden lassen. 
Vielmehr haben wir in der Verfassung noch zwei weitere Siche
rungen eingebaut. Danach dürfen die Methoden der medizi
nisch assistierten Fortpflanzung nicht eingesetzt werden, um 
beim Kind bestimmte erwünschte Eigenschaften herbeizufüh
ren. Namentlich soll die Fortpflanzungsmedizin nicht zum Ein
falfstor für die gezielte Zeugung eines Kindes mit dem ge
wünschten Geschlecht verkommen. Die wird schon auf Ver
fassungsstufe für alle Methoden ganz klar ausgeschlossen. 
Einigkeit herrscht sodann auch darüber, dass die Fortpflan
zungsmedizin nicht dazu missbraucht werden darf, Embryo
nen für Forschungszwecke zu erzeugen. Die nationalrätliche 
Kommission hat den ständerätlichen Te)(tvorschlag entspre
chend ergänzt, und der Bundesrat unterstützt diese Ergän
zung. Das Verbot der Erzeugung von Embryonen zu For
schungszwecken verunmöglicht übrigens auch die Ektoge
nese, d. h. die Aufzucht eines Embryos bzw. Fötus ausserhalb 
des Körpers einer Frau. Im übrigen möchte ich in Beantwor
tung einer Frage von Herrn Zwygart ausdrücklich festhalten, 
dass die Verfassung selbstverständlich kein Recht auf medizi
nisch assistierte Fortpflanzungshilfe gibt; wir setzen hier nur 
Schranken. 

Die Kernfrage Ihrer sehr umfassenden D
0

iskussion tst, ob es ir
gendwelche speziellen Gründe gibt, um in Anbetracht all der 
verschiedenen Möglichkeiten der Fortpflanzungsmedizin ein
zig die In-vitro-Fertilisation schon auf Verfassungsstufe beson
ders zu regeln, und zwar im Sinne eines Verbotes, wie das Herr 
Seiler im Namen einer Kommissionsminderheit vorschlägt. 
Der Bundesrat ist der Meinung, dass dies eine unsachge
mässe und. unverhältnismässige Lösung wäre. Gestatten Sie 
mir, zum Teil in Wiederholung dessen, was ich schon im Einlei
tungsreferat ausgeführt habe, die wichtigsten Gründe hier 
noch einmal aufzuführen. 
Wir leben in einem pluralistischen Staat. Und ir_einem plurali
stischen Staat soll jedes Ehepaar in erster Linie seinem eige
nen Gewissen und seinen eigenen Ueberzeugungen folgen 
können. Die Rechtsordnung hat diesem Faktum Rechnung zu 
tragen. Staatliche Gesetze sind nicht dazu da, zum Ersatz für 
das persönliche Gewissen zu werden. In diesem Sinne kann 
Recht allemal nur ein ethisches Minimum garantieren. 
Ein zweiter Grund: Es gibt meines Wissens keinen einzigen 
ausländischen Staat, der die In-vitro-Fertilisation verbieten 
würde. Der Minderheitsantrag würde somit unser Land in Eu
ropa isolieren. Damit würden aber zwei kontraproduktive Re
sultate mit grösster Wahrscheinlichkeit eintreten: Entweder 
würden die interessierten Paare ins Auslcind oder in die lllegali- · 
tät gehen. Beides sollte vermieden werden. In diesem Zusam
menhang möchte ich aus einer Stellungnahme der römischen 
Glaubenskongregation zitieren, deren moralische Ueberzeu
gungen Sie ja kennen: «Das staatliche Gesetz muss bisweilen 
im Hinblick auf die öffentliche Ordnung Dinge zulassen, die es 
nicht verbieten kann, ohne dass daraus ein_ noch grösserer 
Schaden erwüchse.» 
Kinder zu haben ist sodann ein existentielles Bedürfnis und, 
wie das Bundesgericht Im St. Galler Entscheid zu Recht erklärt 
hat, Ausdruck des Grundrechtes der persönlichen Freiheit. 
Nun gilt zwar die persönliche Freiheit nicht absolut. Aber wenn 
wir dieses Grundrecht einschränken wollen, dann müssen 
diese Einschränkungen verhältnismässig sein. Diesbezüglich 
wurde versc;:hiedentlich auf·die geringe Erfolgsquote von In
vitro-Fertilisationen hingewiesen. Ich glaube aber, dass hier 
zum Teil falsche Zahlen in Umlauf gesetzt worden sind. In ei
nem amerikanischen Standardwerk (Speroff/Glass/Hase: Cli
nical gynaecology, endrocrinology and infertility, Baltimore/ 
Hongkong/London/Sydney 1989) wird festgehalten, dass die 
Erfolgsquote nach dem ersten Zyklus der Frau 13,5 Prozent 
und nach dem zweiten Zyklus 25,3 Prozent beträgt und bis 
zum fünften Zyklus auf rund 50 Prozent ansteigt. 
Mögliche Missbräuche der Methode der In-vitro-Fertilisation 
müssen nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip geregelt wer
den, und derrichtige Ort dafür ist zweifellos auch hier die Aus
führungsgesetzgebung. Dort werden wir uns sehr intensiv 
über die Frage unterhalten müssen, ob wir nicht einen Antrag 
realisieren wollen, wie er von Herrn Zwingli auf Verfassungs
stufe vorgeschlagen wird. 
Die Gegner der In-vitro-Fertilisation wenden sich sodann ge
gen eine inhumane, technisierte Medizin. Ein Verbot der In
vitro-Fertilisation wird aber- das kann man wohl mit Sicherheit 
voraussagen - dem Anliegen einer humaneren Medizin nicht 
dienen. Betroffene Paare und ihre Aerzte werden nach ande
ren operativen Methoden suchen. Diese können für die 
Frauen unter Umständen viel belastender sein als eine In
vitro-Fertilisation. Frau Uchtenhagen hat Ihnen dies aus per
sönlicher Erfahrung sehr eindrücklich geschildert. Ich muss 
keine weiteren Ausführungen dazu machen. 
Ein Verzicht auf ein Verbot der In-vitro-Fertilisation in der Ver
fassung heisst sodann nicht, dass im Rahmen der Hilfe für Kin
derlose die Erforschung der Ursachen der Sterilität und der In
fertilität und deren Vorbeugung und Heilung nicht Hauptziel 
der Medizin bleiben muss; der medizinisch assistierten Fort
pflanzung kommt in dieser Hinsicht nur subsidiäre Bedeutung 
zu. 
Im übrigen werden Sie als einfache Gesetzgeber im Rahmen 
der Ausführungsgesetzgebung die Möglichkeit haben, eine 
Beratungspflicht vorzusehen; die sicherstellt, dass Paare die 
physi~chen und psychischen Belastungen einer In-vitro-Ferti
lisation kennen, bevor sie sich für diese Methode entscheiden. 
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Vieles spricht dafür, dass der wissenschaftliche Fortschritt so 
gross sein wird, dass das Hauptargument gegen die rn-vitro
Fertilisation hinfällig wird, weil das Problem der überzähligen 
Embryonen gelöst sein wird, wie das heute in der Basler Praxis 
schon sehr weitgehend realisiert ist. Es ist eine schlechte V~r
fassungsgebung, sich zu .einer spezifischen Methode der Fort
pflanzungsmedizin zu äussern. Vielleicht ist die ln-vitrb-Fertili-

. sation in wenigen Jahren schon nicht mehr aktuell, oder sie ist 
ethisch allgemein akzeptiert, weil das Problem der überzähli~ 
gen Embryonen einwandfrei gelöst ist ' · 
Noch ein weiterer Punkt: Mit einem blossen Verbot der In
vitro-Fertilisation auf Verfassungsstufe haben ~ir rechtlich ei
gentlich wenig gewonnen; die Regelung bliebe eine /ex imper
fecta. Wirkung wird dieses Verbot erst haben, wenn wir auf der 
Stufe der Gesetzgebung auch die' nötigen Sanktionsnormen 
vorsehen, beispielsweise in Form von neuen Strafnormen. 
Die «Beobachter»-lnitiative - der Vollständigkeit halber sei 

' auch dies erwähnt-verbietet di(;l In-vitro-Fertilisation nicht. Es_ 
besteht daher kein Anlass, hier mit einem Verbot auf Verfas
sungsstufe vorzuprellen. 
Schliesslich sei noch ein weiterer Gesichtspunkt genannt: Un
sere AbtreibungsgesetzgeqUng schützt die befruchtete Ei
zelle vor der Nidation bekanntlich nicht. Ein Verbot der In~ 
vitro-Fertilisation mit dem Motiv des Schutzes der befruchteten · 
Eizelle allein. würde deshalb auch zu einer in sich wenig ,kohä~ 
renten Rechtsordnung führen. 
Nun noch ein Wort zum Minderheitsantrag von Herrn Zwingli. · 

-He~r Zwingli, ich teile Ihr Anliegen vollständig. Auch ich sehe, 
' dass das heute· zum Teil noch bestehende Problem der über-
zähligen Embryonen eine schwierige ethische Frage aufwirft. 
Ich bin aber überzeugt, dass der richtige Ort zur Lösung dieser 
Frage -nicht die Verfassung, sondern das Ausführungsgesetz 
ist; denn sonst würden wir die Ausführungsgesetzgequng in 
die Verfassung hineintragen, indem wir Vorschriften· zu,einer 
Methode und ihrer Durchführung im einzelnen aufstellen. Da
gegen können wir die Frage zweifellos im Ausführungsgesetz 
detailliert und auch strenger - das habe ich ber~its gesagt -
als in den Richtlinien der Schweizerischen Akademie der me
dizinischen Wissenschaften regeln. 
Wir sind uns alle einig, dass der Fortpflanzungsmedjzin. 
Schranken zu·setzen sind. H'eute haben wir aber allein zu ent
scheiden, welche Schranken wir auf der Stufe der Verfassung 
vorsehen wollen. Der Bundesrat ist mit der Mehrheit Ihrer 
Kommission der Ueberzeugung, dass wir in,der Verra~sung 
für alle heute bekannten und künftigen Methoden.der künstli
chen Fortpflanzung drei allgemeingültige Schranken ein-' 
bauen müssen, nämlich: · 
1. Diese Methoden dürfen nur zulässig sein als ultima ratio zur 
Ueberwindung der Unfruchtbarkeit. 
2. Diese Methoden können zulässig sein zur Vermeidung der 
Gefahr'der Uebertragung einer schweren Krankheit. 
3. Diese Methoden .dürfen aber nie dazu führen, dass Men
schen irgendwie· gezüchtet werden, sei es bezüglich· Ge
schlecl}tswahl oder zur Herbeiführung anderer erwünschter 
Eigenschaften. 
Alle· anderen Probieme - und es werden noch viel1:1 zu ent
scheiden sein - kann man sachgemäss nicht in der Verfas
sung, sqndern allein in der Ausführungsgesetzgebung regeln. 
Deshalb empfehle ich Ihnen, der Mehrheit Ihrer Kommission 
zuzustin,men. · 

Persönliche Erklärunr, - Dec/aration personne/le _ 
Spälti: Ich habe, seit ich in diesem Rat bin, noch nie eine per
sönliche Erklärung abgegeben. Ich möchte es bei dieser Gele
genheit ausnahmsweise einmal tun, weil wir 'lor einem für je-i ' 
den persönlich ganz entscheidenden Bl:)schluss stehen. 
Wenn man die Debatte mitverfolgt hat, war man beeindruckt 
von der Sa.chlichkeit der Ausführungen, un_c;I man hat Vo~en 
gehört, beispielsweise die ~oten von Frau Segmüller oder 
Frau Uchtenhagen, die tief beeindruckt haben. Urp so mehr 
muss.man es als eine Pervertierung bez~ichnen, wenn n,un in 
einer zutiefst ethischen Frage, die jakeine·politische ist.und. 
bei der jedes Ratsmitglied wahrscheinlich mit sich ringt, wie es 
entscheiden soll, wo also tie~te, persönliche Gefühle auf dem 

Spiel stehen, ein Namensaufruf verlangt wird, und zwar nur, 
damit man nachher auf primitive Art und Weise politischen Ge-, 
winn erzielen kann und auf jene zeigen kann, die aus einem 
tiefen persönlichen ßefühl heraus vielleicht anders gestimmt _ 
haben. · · 

Persönliche Erklärung - Declaration personnelle 
Frau Stocker: Herr Spälti, Sie haben leider nicht. begriffen, 
worum es geht. Ich möchte in aller Bescheidenheit noch ein
mal versuchen, es zu erklären. Es geht när:nlich auch darum -
das haben auch die beiden Kommissionssprecher nicht ver
ßtandeQ,; bei Herrn BundesratKollerwa'geich kein Urteil-, wer 
die Verfügungsmacht über die Keimzellen und über die leben
dige Materie hat. Und das ist eine politische Frage. Sie haben 
recht, es ist Ihr persönlicher Entscheid, wie Sie dazu stehen 
wollen, aber die Frage zu beantworten, das sind wir unseren 
Mitbürgerinnen und Mitbüi:gern schuldig. Sie haben wahr
scheinlich in letzter Zeit auch sehr viel Post erhalten, und sie -
zeigt genau dieses Dilemma: Es ist nicht individualettiisch zu 
lösen, sondern auf die politische E(bene zu nehmen; die Ver
antwortung müssen wir hier im Parlament übernehmen. 
Es war nicht zufällig und einfach nett, Herr Walter Frey, dass so 
viele'Frauen gesprochen haben. Frauen sind hier wirklich an- . 
ders betroffen, existentieller betroffen, anders, aJs es vielleicht 
am Schluss der Debatte zum Ausdruck kam. loh möchte Sie 
doct;i .bitten, dies.e politische Frage in die Verantwortung zu 
nehmen; und das ist keine primi,tive Haltung, Herr Spälti, son-

. dern das ist auch meine politische Ueberzeugung. · 

Persönliche Erklärung -Declaration persont1elle 
Oenler: Ich habe bis jetzt geschY-'.iegen, und zwar aus dem fql- . 
genden Grund - ich empfinde das, was eben gesagt wurde, 
ü_brigens als Meinungsterror-: Ich habe keine eigenen, son
der11 vier Adoptivkinder und hätte hier einiges zu sagen ge
h,abt. Ich empfinde es genau so, wie es Herr Spälti dargelegt 
hat. Wir haben ein anderes Innenleben als jene, welche von · 
uns jetzt einen Entscheid so oder anders herauspressen wol
len. Das war denn auch der Grund,' warum ic'1 Ihnen meinen · 
persönlichen Fall ·nicht darlegen wollte. Das, was eben gesagt 
wurde, ist Meinungsterror. Ich kann mich dem nicht anschlies-

. sen, und ich halte es wie Herr Spälti. Die einzige richtige Lö
sung wäre, sich der Stimme zu enthalten, um gegen diesen 
Meinungsterror zu protestieren. 

Abs.1-Al. 1 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2 Einleitung, f3st. a, b, c, e-g 
Al. 2 introduction, /et, a, b, c, e-g 
Angeoommen-Adopte · 

'Abs. 2 Bst. bbis, d-Al. 2 Jet. bbis, d. 

' Präsident: i'ch schlage Ihnen folgendes Abstimmungsvorge- . 
heri vor: Wir entscheiden in einer eventuellen Abstimmung ZU· 
erst, ob wir die Fassung der Mehrheit durch den Antrag der 
Minderheit II (Zwingli) für einen neuen Buchstaben bbis er- • 
gänzen wollen. · · 
In einer zweiten, namentlichen Abstimmungsteilen wir das Re
sultat dieser Eventualabstimm1:1ng gegen•den Antrag der Min
derheit 1 (Seiler Rolf) zu Buchstabe d .. 

Abstimmung_- Vote 

Eventuell -A titre preliminaire 
Für den Antrag de.rMinderheit II 
Für den Antrag der Mehrheit 

90Stimmen 
73Stimmen 
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Für.den Antrag der Minderheit II stimmen die folg{3nden RMB-
mitglieder: . ·• 

· Votant pour la proposition de la ininorlte II: · · . · · 
Aguet, Allenspach, Ant!lfe, Aregget, Aubry, Auer, Basler, Be-

. guelin, Berger, Bezzola, Bircher Peter, Blocher, 8onny, Bo_rel, 
• Burcknardt, Caccia, C!i"obbio, Cavadinl,- Cl,ncera, Cotti, Coij
chepin, Coutau, Daepp; Darbellay, Dietrich, Dubois, Ducret, 
Eggly, Eisenrihg, Engler, Eppenberger Susi, Etique, Euler, -

· • FeigenV!fnter, Flerz, F1SCher-Hägglingen, Fischer-Sursee, Ft
scher-Seengen; Frey Claude, Frey Watter,-Fridericl, Früh, Gar
✓cfiol, Graf, Gros, Guinane, Hari, Heberlein, Hess Otto, Hess Pe
ter, 'Hösli, lten, Jaeger, Keller, Kohler, Leuba, .Loeb, Maitre;· 

. Martin, Massy, Matthey, Meier Fritz, Meizoz, Mühlemann, Mül
ler-Meilen, Nabholz, Nel:>iker, Neuenschwander, Perey, Petit-· 
pierre, Phllipona, ·Portmann, Reimann Maximilian, Aohrba.s- . 
. S;er, Rutishauser, R~mann, Rychen, Salviöni,: Savary-Vaud, 
Scheidegger, Scharrer, Schmidhalter, -Schüle, Segmüller.
Spälti, :1 Spoerry, · Stamm, Stappung, Steinegger,· Stucky, 

· Tschuppert; Uchtenhagen, Weber-Schwyz, Wellauer, Widmer, • 
· Wyss Pauf, Zöl~h. Zwingli · · {98) 

. • . ·· --~Orden Antrag der Minderheit I stimmen die folgenden Ratsmlt-
. glieder: . . .. ' 

Votant pour Ja proposltionde 1a minorite I: · 
Amman.n, Baerlocher, Baggi, Bär, Bäumlin, Bircher Silvlo, 
~latter, Bodenmann, Brügger, Bühler, Bundi, Bürgi, ijüttiker, 
Columberg; David, Deglise, DienE;Jr, bormanri, Dünk~ Eggen
berger Georges, Fäh; Fankhauser, Grassi, · Gr'endelmeier, 
Grossenbacher, Gün\er, H~ering Binder, Hafner Fludolf, Haf
ner Ursula, Haller, Herczog, Hildbrand, lten, J~ger, Jullg, 
Kuhn; Kühne, Lanz, Ledergerber, Leemann, · Leuen~rger
Solothum, Leutenegger Oberholzer, Loretan, Luder, Maeder,. 
Meier-Glattfelcten, Meier Samuel, Meyer Theo, Neukorrim,' 
Nussbaunier, Paccolat, Rebeaud, Rechsteiner,'Reichllng, Rei
m~nn Frit2;, Ruck$i1Jhl; Ruf, Savary('Fribourg\ Schmid, Schni
der, Schwab, Seil~r Hanspeter, Seiler Rolf, Steffen, Stocker, 

,, Theubet, Thür, Ulrich, W~ner, Weder-Basel, Widrig, Wyss Wil-, 
, liam,.Zbinden Hans, Zbinden Paul, Züger, Zwygart • (76) 

' - •• ' , • \ 1 

· · Der .ßtlmme enthalten sich-S'abstiennent: · · · 
. ·_Dreher; Jeanpretre, Longet, Mauen Rolf, Mauch Ursµla, Mül-_ 

ler-Wiliberg,_ Oehle~. Pini,_Pitteloud, ßager, Vollmer (11) 
• \ t ' \. ' 

Abwesend sind die folgenden Ratsmltg(ieder-Sont absents: · 
Biel, Cevey, Danoser, Eggenberg-Tht,Jn, Giger,- Gysin, Hou
mard, Leuenberger Mpritz, 'Pidoux,. Revaclier, Ruffy, Spiel
mann, Wiederkehr, Zlegler . (14) 

. . 
Präsident Bremi stimmt nicht . 
. M. Bremi, president, rie vote•pas 

·. -. Hier wird die Beratung diesiJs Geschäftes unterbrochen 
La debat surcetobjetest interrompu 

Schltissc:JerSitzimgum 12.50Ulir ·. 
La S611Jn~e esttevee a 12 h 50_' · 

, N 20mars_1991 

1 ' 

\. 
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: Vierzehnte Sitzung- Q.uatorzieme seance 

Mittwoch, 20. März 1991, Nachmittag 
Mercredi 20 mars 1991, apre~mld~ 

15.00h 

Vorsitz- Presidence: Herr Bremi 

89.067 

Gegen Missbräuche 
der Fortpflanzungs~ und GentechnologLe 
beim Menschen. Volksinitiative 
Contre l'application abusive 
des techniques de reproductlon · · 
et de manipulation genetique 
ä respece.humaine. Initiative populaire 

Fortsetzung - Suite 

. Siehe Seite 597 hiervor;.. Voir page 597 ci-devant 

M. 24octies Abs. 2 Bst. dbls 
M. 24octies al. 2 let. dbis 

Nussbaumer: Ich möchte mit meinem Antrag:- Schaffung ei
nes Buchstabens dbis, der nun, nach der Streichung von 
Buchstabe d, seinerseits zu Buc.hstabe d würde - vorsch~
gen, dass beim Menschen r::He künstliche Befruchtung mit Ver
wendung fremder Keimzellen unzulässig sein soll Das µm-. 
fasst einerseits die heterologe Insemination, andererseits aber 
auch den intratubaren Gametentransfer. Diese beiden Metho-
den wären also in meinem Antrag subsumiert. . 
Ich spreche zuerst über die heter9loge lnseminatiön. Die Un
fruchtbarkeit des Mannes wird hier durch ·die Fruchtbarkeit ei
nes Dritten ersetzt. Damit ist die Einheit der Ehe in Frage ge
stElllt. Geburtsmutter, genetische Mutter und soziale Mutter 
bleiben zwar identisch. Der $Jenetische Vater aber steht aus
serhalb der Ehe. Das Gesetz stellt denn auch das fremdinse
minierte Kind einer verheirateten Frau dem im Ehebruch ge
zeugten gleich. Seine väterliche Abstammung kann somit vom • 
Ehemann angefochten we~den, es sei denn, dieser habe der 
Drittzeugung zug~timmt. lri diesem Fall kann er die auf die 
Ehe .mit der Mutter gestützte Vaterschaftsvermutung nicht 
mehr umstossen. Er gilt dann rechtlich als Vater des nicht von 
. ihm star.nmenden Kindes. Es sei hier in Klammer bemerkt; 
dass dies nach den Richtlinien der Aerzte auch für unverheira
tete Paare, die in einer gefestigten, eheähnlichen Verbindung 
leben, vorgesehen wäre .. Dort kann sich aber der Vater nicht 
rechtlich zur Vaterschaft verpflichten; das ist nur In der Ehp 
möglich. Wenn beispielsweise eine Vaterschaftsklage käme, 
dürfte der Arzt die Identität des Samenspenders nicht ver
schweigen, und wehn er es trotzdem tun würde oder wenn die
ser Drittzeugende nicht mehr auffindbar wäre, würde der Arzt· 
haftbar. · · · 
Bedenken grundsätzlicher Art gegenüber der heterologen Be
fruchtung ergeben sich vorab aus d,er Sicht des Kindes. Ihm 
wird ungefragt ein genetischer Vater zugemutet, der mit dem 
sozialen Vater nicht identisch ist. Es ist damit zu rechnen, dass 
es früher oder später v.on seiner teilweise fremden Herkunft 
Kenntnis erhält; denn eine solche Lebenslügß lässt sich auf 
die Dauer nicht aufrechterhalten. Wenn das Kind also gewollt 

·· oder ungewollt davon erfährt, hat es Anspruch auf die ganze 
Wahrheit. Dann soll ·es wissen, wer sein wirklich~r Erzeuger ist. 

D~ ist aber nach heutiger PrJs nicht m~glich, womit ihm 
seine wahre Absta111mung verheimlicht wird. Es weiss dann 
von seinem genetischen Vater blass, dass er seinerzeit seinen 
Samen zur Verfügung gestellfhat. Weitere Erkenntnisse über 
den Erzeuger sind ihm verwehrt. Dieser Umstand kann der'n 
Kind Innere Probleme bereiten, deren Folgen nicht absehbar 
sind. Das bestätigen heute schon namhafte Fachleute. 
Problematisch ist weiter die Rolle des beteiligten Arztes, in 
des!>en Harid die Bestimmung des zu yerwendenden Same,:is 
liegt. Er entscheidet allein über das väterliche Erbgut des künf-. 
tigen Kindes ,,md wird sich dabei von Kriterien leiten lassen, 
deren Auswahl von einer heute weitverbreiteten Anspruchs
mentalität nicht unbeeinflusst bleiben dürfte. Die sich abzeich
nende Selektionsgefah~ weckt ungute Assoziationen. Es han
delt sich hier jedenfalls nicht mehr um die klassische ärztliche 
Tätigkeit des Heilens, sondern um eine Dienstleistung, die 

· sich-mit dem Geschenkcharakter des menschlichen·Lebens 
kaum vereinbaren lä$St. 
·Fragwürdig ist ferner die neuzeitliche Figur des ~menspen
ders. Er stellt blass no,ch gegen ein Spesenentgelt sein 
Sperma zur freien Disposition, um alsbald in der Anonymität 
zu verschwinden. Für das Schicksal seiner Samenspende 
übernimmt er keinerlei Verantwortung•. . 
Im Interesse des Kindes ist auf die heterologe Befruchtungsart 
Zf.! verzichten. Dagegen vermag ein noch so verständlicher 
Kinderwunsch nicht aufkommen. Die CVP hat $Chan 1987 die 
Fremdinsemination ohne Einschränkung abgelehnt. Es erüb
rigtsich da~er eine Stellungnahme zu den mit der Aufbewah
rung von menschlichen Keimzellen verknüpften Fragen. Mit 
dem Ausschluss der heterologen Befruchtungsart besteht na
mentlich kein Bedarf mehr für Samenbanken, womit zahlrei
chen weiteren Problemen der Soden entzogen ist. 
Bei der homologen Insemination könnten sich die Fragen des 
Tiefgefrierens und Aufbewahrens <:!er Keimzellen 'Z:Nar noch 
stellen. Die Fristen, wie sie in den medizinisch-ethischen Richt
lirlien der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wis
sensct:iaften vorgesehen sind, sind z.u lange: Fünf Jahre oder 

, bei drohender Sterilität sogar lebenslänglich könnten die 
Keimzellen tiefgefroren aufbewahrt werden. . 
Wer die heterologe Befruchtung bejaht, tut gut daran, die medi
zinisch-ethischen Richtlinien der Akademie vom 31. Dezember 
1990 nachzulesen. Da wird der Arzt total überfordert: Er muss 
das Paar über methodische, medizinische, juristische und psy
cbologische. Fragen beraten. Er; hat sich mit dem Paar über die 
osychosozialen Risiken zu unterhalten. Jeder Partner kann 
Seine Zustimmung bis :?Ur Einführung der Spenderzellen in den 
Genitaltrakt widerrufen; ebenso der Spender oder die Spende
rin. Der Arzt liest den genetischen Vater des Kindesod.er die ge
netische Mutter des Kindes aus. Wo ist der Arzt, der seine Bera
terfunktion noch wahrnimmt, wenn das so gezeugte Kind spä
ter nicht den Erwartungen des sozi~len Elternteils entspricht? 
Gibt es ein Recht, einem Kind seine wahre Identität vorzuent
halten?. Das zu zeugende Kind hat ein Anrecht von Anfang an, ' 

· Subjekt und nicht nur Objekt zu sein. Wenn ein halb anonymes 
Kind yon seiner teilweise fremgen Herkunft Kenntnis erhält, . 
wird es in den allermeisten Fällen dieser seelischen Belastung 
nicht gewachsen sein'. Vielleicht verachtet es einen sozialen 
Vater, wenn es erfährt, dass es angelogen wurde. Irgendwo 
müssen Rehen aufbewahrt werden, auf denen der anonyme 
Samenspender auch notiert ist. Viel ehrlicher ist nach meinem 
Dafürhalten die schwedische Gesetzgebung, die dre Frage 
der Schonung der Spenderanonymität nicht kennt und den 

, Spender schonungslos offenbart. Herr Auer hat hier dem ab
soluten Vorrang des freien Gewissensentscheid,es eines Paa
res bei der IVF das Wort'geredet.Wer nimmt aber die Rechte 
des Embryos und des ungeborenen Kihdes wahr? Die Anony
mität des Spenders wirft nur scheinbar keine Rechtsfragen ' 
auf. Der Arzt muss der SAMW nicht nur Anzahl und Erfolgsquo
ten der Inseminationen melden, EJr muss auch klinisch-geneti
sche Belege ur:id die Laborbefun.de der Keimzellen aufbewah
ren. Den sozialer) Eltern muss er diese Befunde auf Verlangen 
vorlegen. Der Spender ist aber kein Patient. Der Arzt ist dem 
· Spender gegenüber nicht auf sein Arztgeheimnis verpflichtet, 
folglich. kann der Arzt auch gezwungen werden, die Person 
des Spenders bekanntzugeben . 

. / 
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. Noch ein Wort zu d~n Samenbanken, die notwendig würden, 
wenn Sie diese Technik bejahten. Nach Auskunft derDirekto
rin der Samenbank von Niederkalifornien gibt es dort vorwie
gend dreierlei Kundschaft. Etwa ein Drittel sind Frauen mit 
zeugungsunfähigen Partnern. Das ist ein Problem von uns 
Männern: Man kann mit der heteroiogen Insemination die ei
gene Impotenz überdec,ken und tarnen. Ein anderes Drittel 
dieser Samenbankkundinnen sind die homosexuellen 
Frauen, und ein Drittel sind «professionelle Junggesellinnen», 
die zudem ein Kind eines Spenders mit hohem IQ wünschen. 
Wollen wir es so weit kommen lassen? Sie können schon eine 
offene Verfassung postulieren. Sie werden erfahren, dass das 
Gesetz noch viel liberaler wird, so dass es am Schluss auf das 
gleiche herauskommt, wie wenn wir keine Gesetzgebung hät
ten. Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Dünki: Was Kollege Nussbaumer vorschlägt, ist von uns in 
seiner Bedeutung wegen des Hauptaugenmerkes in dieser 
Debatte auf die In-vitro-Fertilisation viel zuwenig wahrgenom
men worden. Dabei wäre es eine arge Verkennung, wenn die 
heterologe Insemination, wie sie vorläufig viel zahlreicher als 
die. lVF zur Anwendung kommt, nur deswegen erlaubt würde, 
weil sie medizinisch leichter zu bewerkstelligen und für die 
Frau mit weniger Komplikationen verbunden ist. Der Kinder.: 
wunsch ist zwar verständlich, aber die Tatsache, dass dem he
terolog Gezeugten in der Regel die wahre Abstammung ver
heimlicht werden kann, wirft schwerwiegende moralische und 
ethische Probleme auf. Jetzt können diese Mitmenschen so
gar mit den offiziellen Zivilstandspapieren getäuscht werden. 
Denn im Geburtsregister wird nicht etwa der eigentliche, leibli
che Vater, sondern der Pflegevater als der richtige Vater aus
gegeben. Wer wird denn schon an der Echtheit dieses amtli
chen Papieres zweifeln? Nach einem Bundesgerichtsent
scheid aus dem Jahre 1958 hat das Zivilstandsregister aber 
die durch Abstammung begründete Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Familie festzuhalten. Mir persönlich wäre es ein 
unerträglicher Gedanke, wenn ich an der Echtheit meines Va
ters zweifeln müsste. Wir dürfen einfach nicht zulassen, dass 
unser Rechtsstaat durch einen permissiven Verfassungsarti
kel einer genealogischen Verwirrung grossen Stils Hand bie
tet. Die Schäden an der Psyche solcherart getäuschter Mit
menschen müssten sich in den folgenden Generationen ver
mehren, und kein Bundesrat kann dannzumal, wie bei den . 
«Kindern der Landstrasse», mit einer Entschuldigung wieder
gutmachen, was ein zuwenig bedachterfrühererVerfassyngs
geber als harmlose Fortpflanzungstherapie zugelassen hat. 
Kollege Maeder hat eindrücklich darauf hingewiesen, wie er 
an der Handelshochschule erstmals mit dieser Problematik 
konfrontiert wurde. Die künstliche Besamung wurde ab 1968 
bedenkenlos von der Tierzucht übernommen, wo erstaunli
cherweise auch heute kein Landwirt ein Tier ohne Abstam
mungspapiere kaufen würde. Nur bei Menschen soll dies ge
hen. Die Oeffentlichkeit hat zu spät davon erfahren. Jetzt gilt 
es, geschaffene Sachzwänge unter schwierigen Bedingungen 
zu korrigieren. 
Der Zürcher Regierungsrat Wiederkehr, der Gesundheitsdi
rektor, hat 1986 in der Antwort auf eine Interpellation gesagt, 
dass Frauen, die eine heterologe Insemination wünschen, vor
wiegend ans Kantonsspital St. Gallen verwiesen werden, da 
die Zürcher Spitäler nur homologe Inseminationen durchfüh
ren. So sollte es in der ganzen Schweiz bleiben, und äeshalb 
verdient der Antrag Nussbaumer eine breite Unterstützung. 
Der «Köfferlimuni» beschränke seine Tätigkeit auf den Stall. Er 
hat im Sprechzimmer des Arztes nichts verloren. Mensch und 
Tier sind zweierlei, wie Kollege MüUer-Wiliberg zu Recht be
tonte. 
Künstliche Besamung mit «ausgesuchtem» Samengut lässt 
sich von Rassenzucht nicht trennen. Beim Menschen aber be
dürfen wir nicht des biologischen Supermenschen, sondern 
guter Charaktere und weiser Persönlichkeiten, deren Identität 
sich aus den Verwurzelungen in den Ahnen aufbaut und deren 
Erbgut verantwortungsbewusst weitergegeben werden soll. 
Ich bitte Sie: Stimmen Sie dem Antrag Nussbaumer zu! 

Frau Haller: Ich hatte ursprünglich die Absicht, diesem Antrag 
zuzustimmen. Ich möchte Ihnen am Schluss erklären, was 
mich daran positiv dünkt. . 
Es ist in den Voten und in den Begründungen zum Ausdruck 
gekommen, dass in der-Formulierung «Verwendung fremder 
Keimzellen» sehr stark Wert gelegt wird auf die Ehe - allenfalls, 
nehme ich an, durch bundesgerichtliche Praxis ausgeweitet 
auf stabile eheähnliche Beziehungen, aber das ist nicht ganz 
klar zum Ausdruck gekommen. Diese Interpretation, die im
merhin in den Begründungen angeklungen ist, nämlich dass 
man sehr stark auf die Ehe abstellt, das ist für mich sehr pro
blematisch. Das ist ein negatives Element in der Beurteilung 
dieses Antrages. 
«Fremd» kann also bedeuten «ausserhalb der Ehe». 

· Ich komme damit zu dem, was mich an diesem Antrag zu
nächst positiv angesprochen hat. Wenn wir uns überlegen, 
wieviele Geschichten in der Bibel erzählt werden, in denen das 
Problem der Kinderlosigkeit, die durch den Mann verursacht 
ist, auf natürlichem Wege gelöst wird, d,ann frage ich mich, ob 
das nicht auch eine Ueberlegung wert wäre. In 1:mserer Gesell
schaft ist die Beziehungsarmut so drastisch und dramatisch 
geworden, dass ich auch die Ueberlegung anstelle, ob es 
dann, wenn eine Befruchtung mit einem Partner stattfinden 
soll, mit dem keine dauernde Beziehung besteht, wirklich rich
tig ist, dass man sagt: Da findet dieses natürliche Geschehen 

· nicht statt. Etwas einfacher ausgedrückt: Wäre es nicht richtig; 
. dass am Anfang jedes Lebens. dass am Anfang jedes Kindes 
doch ein Minimum an Beziehung, ein ganz kleines Minimum 
an körperlichem Kontakt stände, sei das nun innerhalb einer 
stabilen Beziehung oder vielleicht abgemachterweise ausser
halb? Das ist es, was mich an diesem Antrag angesprochen 
hat. 
Während der Begründung des Antrags sind mir aber Zweifel 
gekommen. Setzt sich hier nicht wieder sehr stark eine ehe
zentrierte Haltung durch? Ich werde mich deshalb bei der Ab
stimmung der Stimme enthalten. Ich wollte aber begründen, 
was ich an diesem Antrag als positiv und was ich als negativ 
empfinde; ich woUte meine Stimmenthaltung begründen. 

, Zwygart: Der wissenschaftliche Fortschritt im Bereich der 
Fortpflanzungstechniken beim Menschen bringt Probleme mit 
sich, die vielschichtig sind. Wir befinden uns jetzt in einem an
deren Bereich als heute morgen. Rein äusserlich ist die künst
liche Fortpflanzung eine wissenschaftliche, eine medizinische 
Angelegenheit. Man forscht und pröbelt so lange, bis daraus 
eine Technik wird, die nach Lehrbuch gehandhabt werden 
kijnn. Aber auch wissenschaftlich noch so ausgereifte Technik 
und medizinisch ohne Risiko anwendbare Techniken sind bei 
Menschen nicht einfach soanwendbar, wenn es um die Fort
pflanzung geht, und zwar deshalb, weil es, wie meine Vorred-
nerin sagte, um Beziehungen geht. · 
Menschen sind nicht Sachen, sondern Personen mit Geist 
und Seele und demnach auch mit einem Gewissen. 
Gerade aus Gewissensgründen unterstütze ich den Antrag 
Nussbaumer. Die künstliche Befruchtung ist sowohl mit Sa
men wie mit Eiern möglich. Wenn dabei aber menschliche 
Strukturen wie die Ehe übersprungen werden, entstehen Pro
bleme, die längerfristig nichts mit Medizin zu tun haben. Der 
Techniker muss dann feststellen, dass die Befruchtung biolo
gisch funktioniert hat, dass aber auf menschlicher Ebene das 
neue Leben nicht in menschl.iche Strukturen eingebettet, kurz, 
nicht mit Liebe umgeben ist. 
In der Einleitung zu Absatz 2 von Artikel 24octies heisst es: «Er 
(der Bund) sorgt dabei für den Schutz der Menschenwürde, 
der Persönlichkeit und der Familie .... » Wenn das·nicht eine 
leere Formel sein soll, müssen wir die durch Verfassung und 
Gesetz anerkannte Grundzelle unseres Staates, die Familie, 
und darin das Hauptelement, das Ehepaar, schützen. Das Ver
bot der heterologen Befruchtung ist machbar und· politisch 
durchsetzbar. Das Basler Gesetz wurde vom Basler Stimm
volk eindeutig angenommen. In diesem Gesetz wird die hete
rologe Befruchtung auch untersagt. 
Es ist besser, auf geraden Wegen als auf Umwegen zu gehen. 
In Buchstabe h dieses Verfassungstextes ist die Offenba
rungspflicht der Abstammung durch das Hintertürchen vorge-
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sehen. Warum müssen wir diese Bestimmung aufnehmen:? 
Weil wir einen Umweg machen, statt die anerkannte Ehepaar-, 
Struktur anzuerkennen. 

tion de la majorite et repousser la propositlon de M. Nuss
baumer. 

Ich möchte mich in· diesem Zusammenhang noch etwas wei- Hösli: Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass die Zeu-
ter zu Absatz 2 Buchstabe h äussern. gung durch einen Dritten im bestehenden. Zivilgesetzbuch· 
In der Frage des Zugangs einer Person zu den Daten ihrer Ab- nicht verboten ist, mindestens nicht strikte.· Im Abschnitt «Die 
slammung hat der Nationalr,at einen entsprechenden Vor- Vaterschaft des l:hemannes» (B. Anfechtung, 1. Klagerecht) 
stoss von mir als Postulat überwiesen. Ich ,habe dabei vor als heisst es in Artikel 256 Absatz 3: «Der Ehemann hat keine 
lern geltend gemacht, dass es auch eine gesetzliche Rege- Klage, wenn.er der Z~ugung durch, einen Dritten zugestimmt 
·lur:ig zwecks Verhinderung von Verwandten-Ehen zwisct)en hat." 
heterolog erzeugten Kindern braucht. Das zentr;;¼le Adoptions- .Hier im bestehenden Zivilgesetzbuch steht es klar und deut-
register muss ja auch geführt werden und könnte dementspre- lieh, dass ein anderer Mann mit der Ehefrau Verkehr hat und 
chend erweitert werden. Rein theoretisch ist .das Risiko einer ein Kind zeugt. Nun frage ich Sie: Wo ist der Eingriff in die Ehe · 
Verwandten-Ehe von heterolog erzeugten Kindern klein. Aber grösser: dort, wo Menschen aus Fleisch und Blut anstelle des. 
es ist nur rechtens, dass beide praktizierten Möglichkeiten Eheryiannes in Aktion treten, oder dort, wo dies mit sterilen In-
gleich behandelt werden,, · · ' . strumenten gemacht wird? 

· In den Erläuterungen in der Botschaft sind viele rechtliche Pro- Ich glaube, wir müssen aus diesem Grunde, wegen der 
bleme im Zusammeryhang mit den familienrechtlich abn~rm · Gleichbehandlung der Grundsä,tze, den Antrag Nussbaumer 
gezeugten Kindern aufgezeigt. Insbesondere ist auch die An- , ablehnen. 
onymitätvon Spendern oder Spenderinnen nicht haltbar. Das 
hat ein Entscheid am Europäischen Gerichtshof von 1,989 klär- · M. Darbellay, rapporteur: La proposition 'qui nous est falte par 
gelegt. Dem Recht auf Kenntnis der Abstammung ist demnach M. Nu5$baumer n'a pas ete discutee en commission, car cette 
auf gesetzlich~r Ebene voll Rechnung zu tragen. ' · derniere avait admis tacitement que le probleme souleve ici 
Auf diesem Hintergrund komme ich zurück' zum Antrag von , serait a regler dans la loi. Personnellement, je comprends les 
Herrn Nussbaumer. Wenn wir dem Antrag Nussbal\mer nicht soucis de M. Nussbaumer dans.ce domaine etje serais tente 
zustimmen, geraten wir auf Schleuderkurs, und dem ist nach de m'y rattacher. Je dirai donc ä M. Leuba que la commission 
Möglichkeit auszuweichen. n'a pas pris position sur,ce probleme. Je pense, comme l'a dit 

M. Leuba: II y a parfois, des proposJtions qui sont certa:inement 
pavees de bonnes intentions mais qui, a mes yeux, condui
sent au resultat exactement inverse de celui qu'on voudrait ob-
tenir. · ' 
Sur les premisses, nous · sommes d'accord avec 
M. Nussbaumer: le mariage doit etre "protege dans notre so-, 
ciete, etsurtout la famille; eile l'est, de maniere generale, dans 
notre ordre juridique. Lorsque la fecondation homolbgue est 
possible - je me refere ,iCJ a ce 'qu'a dit hier M. Pidoux lor~ du 
debat d'entree en 111atiere - il est parfaitement correct et 
concevable que seule la fecondation homologue soit admise .. 
Lorsqu'elle n'est pas possible- et c'est l'hypothese dans la
quelle nous nous trouvons ici - faut-il veritablement interdire 
tout autre type de fecondation? C'est la question posee par la 
pröposition de M. Nussbaumer. · . 
lmaginez une seconde un couple qui souhaite avoir un oll plu
sieurs enfants. Nous admettons volontiers q~'il n'y a pas de 
droitä l'enfant, mais ce couple souhaite veritablementavoir un' 
enfant et la sci,ence doit faire tout ce qui est possible-sans al
ler jusqu'ä ('impossible- pour l'aider. Trois solutions sont envi
sageables: celle de l'adoption,. qui, si eile est poss,ible, peut 
etre une banne solution mais n'est pas toujours satisfaisante; 
il y. a la solution de la majorite de Ja commission, c'est-a-dire 
une fecondation heterblogue; el')fin, la solution qui consiste ä 
dire: «II taut que l'ami de la famille fasse le necessaire.» C'est la 
solution dite naturelle. Alor'S si veritablement c'est la sdlution 
qui doit proteger Ja famille, on arrive exactement'au resulJat 
contraire ä celui ,recherche. · · · 
Tout le monde ay~nt ßXpose sa situation personnelle, je le ferai 
a1,1ssi. J'ai la'.chance d'avoir trois enfants. Si je n'en avais pas, 
j'au'rais-peut-ätre souhaite avoir un enfant. La question se se
rait posee pour IT1di tres serieusement de savoir comment 

, · avoir cet enfarit. En aucün cas, je n'aur~is voulu de lamethode 
naturelle qui est preconisee par certains, pas plus que ma 
femme, j'en suis heureusement persuade. , 
Par consequent, je crois qu'entre deux maux il taut choisir le 
moindre, et en I' occurrerice c'est manifestementcelui qui a ete 
retenu par la majorite de la commission. C'est la seule maniere 
- je crois que M.-Nussbaumer l'admet- de resoudre le pro-, 
ble_me lorsqu'il y a sterilite mascullne. Nous sommes dans le 
domaine du ·relatif, la solution ideale n'existe pas. Mefions
nous des solutions ideologlquement parfaites mais qui, en 
re~lite, sont extraordinairement douloureuses pour un certain 
nombre de co.uples. Dansfinteret meme des valeurs que de
fend M. Nussbaumer - et que je souhaite pouvoir partager' 
a:vec lui - notamment dans l'interet de la famille, d'un couple 
qui souhaite elever un enfant, je crois qu'il taut adopter la solu-

54-N 

M. Dünki tout a l'heure et comme vient de le repeter M. Hösli, 
qu'effectiverrient les probletnes qui peuvent se poser dans ce 
,cas-tä sont tres semblables aux problemes qui se poserit en . 
cas de,naissance d'un ,enfant ac;!ulterin. La difference essen
tielle c'est que, lorsqu'il ~•agit d'un enfantadulterin, en general 
le pere legal n'a pas ete consentant. le cas contraire p~ut se 
produire egalement, M. Hösli vient de nous l'indiquer. 
Les inc,onvenients que je vois a inscrire.ceci dans ta constii:u
tion, c'est que sil('on fait de ce probleme un probleme constitu
tionnel, il taut regler egalement les ä-cötes, c'est-ä•dire qu'il 
taut voir queiles sont les dispositions a prendre pour empe
cher cette insemination heterologue ainsi que les sanctions ä 
appliquer si l'on y recourt. On a evoque tout ä l'heure les me
thodes et la•legislation americaines. J~ pense pouvoir dire, de
maniere tres nette, que ces problemes sont regles a la 

· tettre cbis et qu'ff ne serait pas du tout possible, chez nous 
d'envisager ces abus puisqu'on dit qu~ toutes les methodes 
de,procreation assistee -je le repete, mais o'est necessaire
ne peuvent ätre utilisees que lorsque la sterilile ou le danger . 
de trarismission d'une grave maladie ne peuvent etre ecartes 
d'une autre manie,re. Donc, ces methodes ne peuvent pas ätre 
utilisees n'importe ou, n'importe quand, n'importe comment 
et parn'importe qui. · 
Je vous invite donc ä choisir Ja solution qui a ete retenue tacite
ment par la commission; ce probleme doit etre tF<Jite dans !e 
cadre de la legislation, mais non de la constitution. 

Frey Walter, Berichterstatter: Ihr& Kommission hat den Antrag 
von Herrn Nussbaumer nicht diskutiert. · ' 
Ich verstehe Ihre Anliegen, Herr Nussbaumer, und gebe. ehr
lich zu, dass auch ich meine Bedenken in bezug auf die hete- -
rologe Befruchtung habe. Nun aber, wenn ich Ihren· Ant1c1,g 
näher studiere, glaube ich -. bei allem guten Willen, Herr Kol
lege Nussbaumar-, dass er undurchfülftbar ist. 
Was ist künstliche Befruchtung? l9h glaube, wir müssen uns 
da sclion im klaren sein. Eine Frau muss für eine solche Be
fruchtung nicht unbedingt ins Spital gehen, Sie kann das bei-· 
spielsweise aui;:t, selbst tun. Und was ist eine fremde Keim, 
zelle bei einer unverheirateten Frau? . 
Ich, glaube, der Vollzug eines solchen Verfassungsartikels 
wäre ganz schwierig. Wie würde die fremde Keimzelle festge-
stellt? Wie würde nachher gestraft? · , , , · 
Auf der anderen Seite darf ich Ihnen doch sagen, Herr Kollege 
Nussbaumer, dass mit Buchstabe h in Absatz 2 der Zugang 
zu den Daten für eine Person nun doch ganz eindeu,tig gere
gelt worden ist. Jede Person hat das Recht auf Zugang zu ih
ren Daten, und dies wird einen Teil - da bin ich überzeugt- Ih
rer Problematik lösen. 

/ ,\ 
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Ich perspnlich bin überzeugt, dass dieser Antrag nicht für die 
Verfassung taugt, und beantrage Ihnen, ihn abzulehnen. 

Bundesrat Koller: Ich glaube, der Antrag von Herrn National
rat Nussbaumer zeigt uns, dass es einfach eine Illusion ist zu 
meinen, wir könnten alle Probleme, die die Verfahren der me
dizinischen Fortpflanzungshilfe stellen, in der Verfassung lö
sen. Dafür braucht es die ausführende Gesetzgebung, die 
dann die genauen Bedingungen der Zulässigkeit im einzelnen 
vorschreiben kann. 
Zwar gebe ich ·durchaus zu, dass vom Kind aus gesehen die 
heterologe Insemination an sich ethisch problematischer sein . 
kann als eine homologe In-vitro-Fertilisation, denn ein Eltern
teil des Kindes wird nicht der genetische Elternteil sein. Viel
mehr handelt es sich in· bezug auf einen Partner um eine Art 
Stief- bzw. Adoptivkind. 
Trotzdem bin ich überzeugt, dass wir uns in konsequenter 
Durchführung der Entscheide - auch von heute morgen - in 
der Verfassung mit allgemeinen Schranken zufriedengeben 
müssen. Dabei scheinen mir die folgenden allgemeinen 
Schranken von besonderer Relevanz: einmal die Bestim
mung, dass die Methode nur Anwendung finden darf, wenn 
die Unfruchtbarkeit nicht anders überwunden werden kann. 
Dadurch sind beispielsweise schon gemäss der Verfassung 
Fälle ausgeschlossen, wie wir sie jüngst in der Presse gelesen 
haben, wie qerjenige dieser berühmten Jungfrau von Birming
ham. Als weitere lndikatio_ri ist einzig die Vermeidung einer 
schweren Krankheit zulässig. 
Ferner haben wir das Verbot der Kommerzialisierung der Sa
menbanken beschlossen. Schliesslich ist für den Fall der hete
rologen Insemination der Zugang zu den Daten über die ei
gene Abstammung gewährleistet. Bei diesen verfassungs
rechtlichen Schranken müssen wir es wohl bewenden lassen. 
Der Antrag Nussbaumer ist aber noch aus einem weiteren 
Grund abzulehnen: Ein Verbot der heterologen Insemination 
wäre praktisch nicht durchführbar, es sei denn, wir würden in 
je!des Schlafzimmer einer Frau einen Polizisten stellen. Eine 
heterologe Insemination ist nämlich auch ohne ärztliche Hilfe 
durchführbar: Mit einem Verbot auf Verfassungsstufe würden 
wir deshalb jede Kontrolle verlieren. Deshalb kann die einzig 
richtige Antwort nur sein, dass wir uns auch in bezug auf diese 
Methode der künstlichen Fortpflanzung an die allgemeinen 
Schranken halten, die ich vorhin erwähnt habe. 
Herrn Dünki w_,eise ich darauf hin, dass wir den Zugang zu den 
Daten über die Abstammung in Artikel 24octies Absatz 2 
Buchstabe h ausdrückflch gewährleisten. Zwar trifft es zu, 
dass es trotz dieser Bestimmung immer noch dem Gewissens
entscheid des betreffenden Paares überlassen ist, ob sie das 
Kind über die Art und Weise seiner Zeugung aufklären wollen. 
Damit ist die Situation aber nicht anders als bei einem Adoptiv
kind, einem Ehebruchkind oder einem Kind unverheirateter El
tern, dessen Mutter den Namen des Vaters ver~chweigt. In al~ 
Jen diesen Fällen setzt der Staat den Anspruch des Kindes, 
seine Herkunft zu kennen, nicht mit Zwangsmitteln durch. 
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie, die Regel1.1ng der hetero- -
logen Insemination im einzelnen dem einfachen Gesetzgeber 
zu überlassen und es auf Verfassungsstufe bei den genannten 
allgemeinen SchrafJken bewenden zu lassen. 

Abstimmung- Vota 
Für den Antrag Nussbaumer 
Dagegen 

Abs. 2 Bst. h-AJ. 2 Jet. h 

23Stimmen 
61 Stimmen 

M. Eggly: Apres reflexion, j'ai renonce a presenter une propo
sition sur ce point, mon esprit est quelque peu trouble et j'ai
merais que vous repondiez aux questions que je me pose. , 
Sur cette lettre comme sur "d'autres points, la version du 
Conseil federal proposee avant Je debat au Conseil des Etats 
etait meilleure. La voici: «La Confederation regle l'acces aux 
donnees relatives a f'ascendance d'une personne». Voila qui 
permettait a la legislation de garantir dans certaines condi
tions f'acces de la personne a son ascendance et aussi de ga-

rantir un certain anonymat ou une certaine protection des don
neurs de sperme. Avec le systeme que nous sommes en train 
de ratifier, ce qu'a d'ailleurs fait le Conseil des Etats, an pose 
en principe des garanties. II est desormais stipule: «L'aroes 
d'une personne aux donnees relatives a son ascendance est 
garanti». 
Monsieur le Conseillerfederal, je vous le demande: jusqu'ou 
faut-il comprendre cette phrase? Manifestement, ce texte va 
plus loin que ce que le Conseil federal voulait initialement. 
Cela signifie-t-il que dans tous les cas et d'une maniere abso
lue une personne pourra savoir quel a ete le pere-donneur? 
Cela signifie-t-il que cette personne pourra, a n'importe quel 
moment, avoir les coordonnees, le nom, l'adresse, le numero 
de telephone du donneur? Cela voudra-t-il dire que sans au
cune precaution le donneur pourra un jour voir son fiston arri
ver a la porte· et dire: bonjour, me voici, j'aimerais bien te par
ler? J'ai l'air de plaisanter, mais il faut-savoir jusqu'ou on veut 
aller. On pourrait poser cette question autrement. Avec cette 
garantie qui a l'air absolue, la legislation aura-t-elle encore la 
possibilite de relativiser quelque peu cette garantie et d'assu~ 
rer un minimum de precautions au qonneur? 
A la limite, il faudrait tout de meme savoir ce que nous voulons. 
Si nous desirons une fecondation assistee de type heterolo
gue, et donc la possiblite de recourir a des donneurs, il taut 
que ces derniers existent. En Suade, par exemple, l'acces 
d'une personne a son ascendance est garantie et le nombre 
des donneurs a chute. Malgre tout, ces donneurs seront-ils en 
nombre suffisant? La aussi, vous aV;ez certainement des indi-
cations a nous fournir. · 
Je renonce a presenter une proposition, d'abord parce que je 
crois qu'etant donne le systeme dans lequel nous sommes 
entres elle n'aurait aucune chance, ensuite parce que je ne 
suis pas favorable a l'anonymat absolu du donneur. Cepen
dant, Monsieur le Conseiller federal, dans la logique de votre 
proposition initiale, vous devez nous apporter en la matiere 
certaines precisions et nous montrer qu'une certaine sou
plesse et une certaine marge d'appreciation pourraient en
core etre confirmees par f'ordonnance d'application. 

Bundesrat Koller: In Buchstabe h geht es auch um ein sehr 
umstrittenes Thema. Hier ist zu entscheiden, ob der Samen
spender Anspruch auf Anonymität hat (was in der Praxis in 
Frankreich angenommen wird) oder ob dem Kind der Zugang 
zu den Daten seiner Abstammung zu gewährleisten ist. Sol
che Regelungen finden Sie heute in Deutschland und Schwe
den. 
In unserem Land postuliert die Schweizerische Akademie der 
medizinischen Wissenschaften die Anonymität des Samen
spenders. Ich habe heute morgen schon darauf hingewiesen, 
dass der Gegenvorschlag der nationalrätlichen Kommission 

. und des Ständerates grundsätzlich vom gegenteiligen Prinzip 
ausgeht, das .heisst vom Grundsatz, dass eine Person Aus
kunft über ihre Abstammung verlangen kann. Ich glaube, wir 
müssen den Grundsatzentscheid in diesem Saale fällen. Es 
wäre ein Ausweichen vor einem heiklen Entscheid, ihn den 
rechtsanwendenden Behörden zu überlassen. 
Wir schlagen Ihnen vor, dass in diesem Interessenkonflikt 
grundsätzlich das Interesse des Kindes an der Kenntnis seiner 
Abstammung gegenüber dem Interesse des Spenders oder 
der Spenderin an der Bewahrung der Anonymität überwiegen 
soll. Dagegen haben wir im Rahmen des Verfahrens durchaus 
die Möglichkeit, zum Schutze der Persönlichkeit des Spen
ders auch auf seine Interessen Rücksicht-zu nehmen. Denk
bar ist beispielsweise, dass die Kantone fachkundige Aus
kunftsstellen bestellen, an die man sich wenden kann.· Diese 
Auskunftsstellen würden dann diskret mit dem Samenspen
der Kontakt aufnehmen, seine Interessenlage eruieren und 
der Gegenpartei bekanntmachen. Letztlich aber würde der An
spruch des Kindes auf Kenntnis der Abstammung - wenn es 
zum Konflikt kommt-vorgehen. 

Angenommen -Adopte 
1 
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. Abs. 2bis -Al. 2bis barkeitsstudien durchgeführt werden, auch einen Kredit für 

die Risikoforschung spricht. · · 
Nussbauiner: Die Risikoforschung auf diesem Gebiet be- Das Anliegen gehört aber meines Erachtens - so bedeutsam 
kommt um so grössere Bedeutung, je offener.die Verfassung · es ist- nichtin die Verfassung. Es müsste Platz finden im Ge-
hier gestaltet wird und je mehr auf Gesetzesstufe dann gare- setz. Wenn wir diesem Antrag aus rechtlichen Ueberlegungen, 
gelt werden muss. Da müssen wird.ann spätestens bei der Ge- wegen der Stufenhierarchie, nichtfolgen können, bitte ich da-
setzgebung wissen, womit wir es vor allem bei der Gentechno- her die Kommission.bei der Gesetzesausarbeitung dieses An-
logie zu tun haben. Nachdem ich meinen Antrag eingereicht liegen zu berticksichtigen. ' . ·. -. 
hatte, bekam ich unbestellt prominente Schützenhilfe vom„ 1 

Schweizerischen Nationalfonds. Sie alle finden auf Ihrem Pult M. Darbellay, rapporteur: Les considerations de M. Nuss-
aus dem Pressedienst des Nationalfonds eine Stellungnahme · baumer i.ont taut ä. fait exactes. Des problemes se po~nt et il 
zur Gentechnik. Es heisst dort: «Bei der Freisetzung gentech- est absolument Indispensable que la recherche se fasse ega- . 
nisch veränderter Organismen kann man sich an der jahrhun-. lement dans ces domaines. La Confederation est d'ailleurs ha-
dertelangen Erfahrung in der geographischen Verpflanzung bilitee ä. conduire ces recherches 1et eile a etabli l.me loi sur 1a 
von Lebewesen aller Art orientieren. Um unsere Kenntnisse recherche. ' . .· · 
über das Risikopotential solcher Freisetzungen, wie wir sie vor Le probleme que je me pose - probleme qui n'a pas ete sou-
allem aus der Landwirtschaft her kennen, zu vertiefen, unter- leve en commission, puisque la prqposition n'avait pas ete 
stützt der Nationalfonds die Sicherheitsforschung .auf djesem · presentee- est le suivant: devrons-nous reprendre tous les ar-
Gebiet.» , ticles de Ja constitution et voir ä. partir desquels la Confedera-
lch fordere mit meinem Antrag, dass die Förderung der Bio- tion a un devoir de recherche? II rne semble que dans le cas 
und Gentechnologie systematisch mit einer Risikoforschung particutier, du fait qu'a l.'alinea premier on precise: «L'homme 
zu verbinden ist: Nehmen wir die p'ränatale Diagnostik, die et son environnement'sont proteges conire lei. abus en ma-
heute mit gentechnologischen Methoden verfeinert wird. tierei de techniques de procreation et de genie genetique», il 
Herr Fierz hat gestern gesagt, die Angst vor der Gentechnolo- . est absolument necessaire de mener des recherches pour sa
gie begreife er nicht; es seien auch unter der konventionellen voir ä. quel rnoment il y aura abus. Cet article constitutionnel, Ja 
Pflanzenzüchtung und Tierzucht unzählige' Arten verschwun- ' löi sur Ja recherche et les autres dispositions legales que nous 
den; oas ist'leider wahr., Dies verpflichtet jedoch Landwirt- connaissons, applicables par le Fonds national de 1a recher-
schaft und Naturschutz, aber auch uns alle, unser künftiges ehe et autres, devraient suffire. , 
Tun so zu verändern, dass diese unheilvolle Veränderung und ,Je vous invite dcmc ä. accepter la proposition de la commission 
Verarmung gestoppt werden kann. Herr i;:ierz nimi:nt als Ange- et ä. ne pas ajouter cet article 2bis nouveau. 
höriger einer Partei, die die Schöpfung bewahren möchte; in · ' 
Kauf, d_ass die Artenvielfalt mit der Gentechnofogie noph viel ,Frey Walter, Berichterstatter: 'Auch dieser Antrag von Koll~ge 
beschleunigter eingeschränkt werden könnte. Ich weiss, die Nussbaumer hat der Ko'mmission picht vorgelegen. Ich ver-
zuständige Kommiss'ion zur Ueberwachung der Forschung in stehe sein Anliegen und bin mit ihm einer Meinung, dass dem 
der Schweiz leistet gute Arbeit , · · Risiko bei der Fortpflanzungsmedizin und in der Gentechnolo-
Mit der Zunahme der gentechnologischen Möglichkeiten gie grosse Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Ich bin 
nimmt aber niqht nur die Gefahr unkontrollierter Anwendung aber der Ansicht 1.1nd der Ueberzeugung, dass wir in dem lh-
zu, sondern auch die Gefahr, dass sich vor allem Mikroorga- nen vorgelegten Verfassungstext den Inhalt und den Gedan-
nismen selbständig machen könnten. Wenn $ie nun eine of- ken von Kollege Nussbaumer bereits aufgenommen haben, 

. fene Verfassung beschlossem haben, ist es um _so wichtiger, nämlich in Absatz 1: «Der Mensch und seine Umwelt sind ge-
diese Risiken zu 'erforschen. Es ist nicht nötig - Herr Auer-, gen ,Missbräuche der Fortpflanzungs- und Gentechnologie 
dass die Forschung ins Ausland abwandert. Auch die Be- geschützt.» Man schützt den Menschen, das ist die Zielnorm. 
schlüsse von heute morgen hätten in jeder Fassung die gen- Weiter heisst es in der Einleitung von Absatz 2:- «Der Bund er-

- technologische Forschung weiterhin ohne weiteres ermög- lässt Vorschriften über .... ., Weno man Vorschriften erlässt;' 
licht, aber nur die verantwortbare .. Ich nehme an, die Firmen, dann muss man selbstverständlich auch an das Risiko den-
die Sie vertreten, werden nur verantwortbare Forschung be- · ken. Ich glaube; dass Ihr Anliegen auch mit dem vorliegenden 
treiben. (Zwischenruf Auw: Ja!) Wer weiss, welche Einflüsse Verfassungstext effektiv erfüllt werden kann. Ich bin daher 
genetisch veränderte Pflanzen beispielsweise auf die Pflan-- nicht für diesen Antrag und bitte Sie, den Text zu beschliessen~ 
zensoziologie haben können? Wer weiss, wie in der Natur der Ihnen von der Kommissionsmehrheit vorgelegt wird. . · 
Fauna und Flora vernetzt und aufeinander angewiesen sind, 
der kann sich vorstellen, dass die Erhaltung der Artenvielfalt, 
wie sie aus der Natµr hervorgeht, ein Postulat ist, dem man 
nicht mit technischen Methoden. beikommt, die in einer ra
schen Sequenz auf unsere Natur losgelassen werden. Dieser 
Zusammenhang kann einfach nicht ignoriert werden. Wirken
nen eine ganze Reihe Bei~piele, wo eigentlich der Gesamtzu
sammenhang nicht bedacht wurde. Die gentechnologische 
Forschung muss in einer:n Gesamtzusammenhang bedacht 
werden, sonst wird sie verantwortungslos. · 
Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. Er gilt einerseits für 
die Fassung der Mehrheit. Wenn Sie -andererseits einem 
neuen Artikel 24noyres zustimmen würden, wäre er dort even
tualiter als letzte Ziffer anzufügen. 

Hess Peter: Ich möchte den Grundsatz, den Herr Nussbaus 
mer hler,vorschlägt, unterstützen. Wir haben heute generell 
die Erkenntnis, dass im Gesamtbereich der naturwissen
schaftlichen Forschung die Risikoforschung einen festen Platz 
erhalten muss. Wir stellen aber sehr oft fest, dass bei'der Fest
legung bestimmter Forschungsprojekte Qer Aspekt der RJsiko
forschung ausser acht gelassen wird und dass dann im ent
scheidenc:len Moment auch die dafür nötigen Mittel nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Die Zielrichtung geht heute insgesamt 
dahin, dass man bereits.zu Beginn eines Forschungsprojek
tes, wenn der Forschungsrahmen festgelegtv,,:ird, -:venn Mach-

Bundesrat Kolter: Der Bundesrat ist inhaltlich 'mit dem Antrag 
von 1-:f errn Nussbaumar vollständig einverstanden. Aber wir 
sollten unsere Verfassung nicht mit überflüssigen Bestimmun
gen beladen. Denn die nötigen Bundeskompetenzeri beste
hen schon heute (Forschuhgsfqrderung in Art. 27sexies, 
Hochschulförderung in Art. 27 und Umweltschutz in Art. 1 

24septies). Es kommt dazu, dass der Bundesrat in seinem Be
richt über die Ziele der Forschungspolitik nach 1992 sowohl 
die Förderung , der Biotechnologie wie die Risikoforschung 
ausdrücklich hervorgehoben hat. Es scheint mir urwerhältnis
mässig, wenn etwas, was Unbestritten ist und wofur die Kom
petenzen bestehen, noch einmal in der Verfassung gesagt 
werden soll. Deshalb empfehlen wir Ihnen Ablehnung des in
haltlich unbes\rittenen Postulates: 

Nussbaumer: Herr Bundesrat, ich danke Ihnen, dass Sie g1r 
. sagt haben, das Anliegen sei abgedeckt, aber.ich muss doch 
noch auf die Praxis verweisen. Die heutige gentechnologi~che 
Forschun·g, wie sie auch an unseren Hochschulen betrieben 
wlrd, ist zu sehr kommerzialisiert. Und die Risikoforschung ist 

· natürlich etwas, .was fast nurdem Staat obliegt. Aus diesem 
Grunde müsste darauf geachtet we,rden, dass nicht einfach 
sektoriell Erfindungen weitergegeben 1,1nd Forschungen ge
macht werden, ohne dass das Ganze dann in unsere Natur, in 
u_nsere Umwelt passt. Die Risikoforschung ist wahrscheinlich 
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aufwendiger und weniger ertragreich als die Forschung, die 
jetzt betrieben wird. · 
Aber ich danke Ihnen, dass das abgedeckt sein soll. Ich ziehe 
meinen Antrag zurück. 

Zurückgezogen -Retire 

Art. 24octles (neu) Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Mehrheit. , 

· Der Bund erlässt Vorschriften über den Umgang mit Keim- und 
Erbgut von Tieren, Pflanzen und anderen Organismen. Erträgt 
dabei der Würde der Kreatur sowie der Sicherheit von Mensch, 
Tier und Umwelt Rechnung und schützt die genetische Vielfalt 
der Tier- und Pflanzenarten. 
Minderheit 
(Ulrich, Bäumlin, Fankhauser, Leuenberger Moritz, Seiler Rolf, 
Stocker, Wanner) 
Streichen 

Antrag Guinand 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Wyss William 
Bst.a 
Gemäss Antrag der Mehrheit 
Bst. b (neu) 
b. Für Lebewesen können keine Erfinderpatente erteilt wer
den. Das Gesetz kann im Bereich der Mikroorganismen und . 
der Pflanzen Ausnahmenyorsehen. / 

Art. 24octies (nouveau) al. 3 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
La Confederation edicte des prescriptions sur l'utilisation du 
patrimoine germinal et genetique d'animaux, de plantes et 
d'autres organismes. Ce faisant, eile tient compte de la dignite 
de la creature et de la securite de l'homme, de l'animal et de 
l'environnement; eile protege aussi la multiplicite genetique 
des especes animale et vegetale. 
Minorite 
(Ulrich, Bäumlin, Fankhauser, Leuenberger Moritz, Seiler Rolf, 
Stocker, Wanner) 
Bitter 

Proposition Guinand 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Wyss William 
Let.a 
Selon Ja proposition de la majorite 
Let. b (nouvelle) 
b. Aucun brevet d'invention ne peut etre delivre pour des etres 
vivants. La loi peut prevoir des exceptions pour les micro-orga
nismes et les plantes. 

· Art. 24novies (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Ulrich, Bäumlin, Fankhauser, Leuenberger Moritz, Seiler Rolf, 
Stocker, Wanner) 
Abs.1 
Das Tier, die Pflanze und die Umwelt sind gegen Missbräuche 
der F-ortpflanzungs- und Gentechnologie geschützt. Die 
Würde der Kreatur ist zu gewährleisten; Tiere und Pflanzen ha
ben Anspruch auf Unversehrtheit ihrer Art. 
Abs.2 
Eingriffe in das Keimplasma von Tieren und Pflanzen sind un
zulässig. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen für Eingriffe, 
welche für die Erhaltung menschlichen oder tierischen Le
bens oder für die Heilung oder Linderung erheblichen Leidens 
eine entscheidende Bedeutung haben. 

Abs.3 
Die Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen 
ist unzulässig. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen, wenn 
Nutzen und Unbedenklichkeit der Freisetzung nachgewiesen 
sind. 
Abs.4 
Für Lebewesen können keine Erfinderpatente erteilt werden. 
Abs.5 ' 
Gentechnologische Eingriffe dürfen nur unter Bedingu11gen 
und Verfahren stattfinden, welche Gewähr für die Sicherheit 
von Mensch, Tier und Umwelt bieten. 

Antrag Baerlocher 
Abs.3 ' 
Die Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen 
ist unzulässig. (Rest streichen) 

Eventualantrag Leuenberger Moritz 
(Falls der Antrag der Minderheit angenommen wird) 
Artikel 24novies BV wird vom Gegenvorschlag separiert und 
Volk und Ständen getrennt als «Bundesbeschluss über Gen
technologie im aussermenschlichen Bereich» urfterbreitet. 

Art. 24novies (nouveau) 
Proposition de Ja commission 
Majorit~ 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite ' 
(Ulrich, Bäumlin, Fankhauser, Leuenberger Moritz, Seiler Rolf, 
Stocker, Wanner) 
Al. 1 
Les animaux, les plantes et I' environnement doivent etre prote
ges contre les abus en matiere de techniques de reproduction 
et de manipulation genetique. La dignite de la creature doit 
etre garantie; les animaux et les plantes ont droit a la sauve-
garde de leur espece. · 
Al.2 
Des interventions dans le plasma d'embryons d'animaux et de 
plantes sont interdites. La loi peut prevoir des exceptions pour 
des interventions qui sont decisives pour le maintien de la vie 
humaine ou animale, pour le traitement medical ou le soulage
ment d'une grande souffrance, 
A/.3 
L'application deliberee d'organismes genetiquement modi
fies est interdite. La loi peut prevoir des exceptions lorsqu'il est 
pmuve que l'applicafion deliberee et utile n'entraine pas d'in-
convenient. · 
A/.4 
Aucun brevet d'invention ne peut etre accorde pour des etres 
vivants. 
Al.5 
Des Interventions genetiques ne peuvent avoir Heu qu'a des 
conditions et selon une procedure garantissant la securite de 
l'etre humain, de l'animal et de l'environnement. 

Proposition Baer/ocher 
Al.3 
L'application deliberee d'organismes genetiquement modi
fies est interdite. (Bitter la seconde phrase) 

Proposition subsidiaire Leuenberger Moritz 
(En cas d'adoption de la proposition de la minorite) 
Disjoindre l'article 24novies Cst. du contr~-projet et le soumet
tre separement au vote du peuple et des cantons sous la forme 
d'un «Arrete.federal sur l'application des techniques de mani
pulation genetique aux regnes animal et vegetal». 

Wyss William: Der Ständerat und unsere vorberatende Kom
mission unterbreiten uns einen Gegenvorschlag zur «Beob
achter»-lnitiative. In Artikel 24octies Absatz 3 dieser Vorlage 
ergänzt die Kommission die ständerätliche Fassung in Sa
chen Vorschriften über den Umgang mit Keim- und Erbgut al
ler Lebewesen. Die Kommissionsmehrheit will, dass der 
Würde der Kreatur sowie der Sicherheit von Mensch, Tier und 
Umwelt Rechnung getragen wird. Im weiteren sei die geneti-
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' 
sehe Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten zu schützen. Diese Er-
gänzung finde ·ich gut, und ich stimme ihr zu. 
Weitere DetE\ils auf Verfassungsstufe lehnt die Ko.mmissions
mehrheit aber ab. Demgegenüber hat die Kommissionsmin
derheit beantragt, einen neuen Artikel 24novies aufzuneh
men. Diesen neuen Artikel erachte ich als zu detailliert. Vor al
lem dürfen wir irn heutigen Zeitpunkt die Frage der Erfinderpa
tente nicht so abschliessend regeln. Hier sollten wir den.bevor
stehenden Gesetzeserlassen, wie es heute oft erwähnt wurde, 
einen minimalen Spielraum offenlassen. Wir wissen es: Viele 
unserer Mitmenschen möchten vor allem aus berechtigten 

•ethischen Gründen beim Menschen und bei den Tieren keine 
gentechnologischen Erfinderpatente erteilen.·. Di;tm~ wir die
sen Anliegen Rechnung tragen können, beantrage ich Ihnen, 
den Absatz 3 der Kommissionsmehrheit mit einem Buchsta
ben b zu ergänzen. Ich eracht1;19amit meinen Antrag als 'einen 
echten Vermittlungsantrag zwischen Mehrheit und Minder• 
heit. 
Worum geht es? Absatz 3, wie ihn die Kommissionsmehrheit 
vorschlägt, wird unverändert zu Absatz 3-Suchstabe a Der Zu
satz gemäss meiner bereinigten Fassung ergänzt also den 
Mehrheitsantrag als _Buchstabe b und lautet wie folgt: «Für Le
bewesen kqnnen keine Erfinderpatente erteilt werden .. Das 
Gesetz kann im Bereich der Mikrborganismen t.Jnd der Pflan
zen Ausnahmen vorsehen.» Ich glaube, der Wortlaut benötigt 
keine weiteren Ergänzun~en. · · · · 
Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzust/mmen .. 

M. Darbellay, rapporteur: En ce qui conceme Je probleme 
· extra-humain, il y a deux solutions possibles. La premiere est 

d'en rester a une competence legislative et la deuxieme~ 
d'edicter l'.l'ores et deja un certain norribre de directives preci
ses. 
Je me permettrai de qualifier d'hybride la proposition preseri
tee par M. Wyss :.. c'est le qualificatif qui convient dans Ge 
genre de discussion. Cette proposition se greffe en effet sur 
!'alinea 3 de l'article 24octies, qui donne simplement une 
competence a la Confederation, et qui sigr;1ifie deja une inter
dictlon: «Aucun brevet d'invention ne peut etre deiivre pour. 
des etres vivants. La loi peut prevolr des exceptions pour les 
micro-organismes et les plantes.i• Je vous dirai simplement 
que tout ce probleme a commence a etre traite, mais ce n'est , 
pas termine, dans Je cadre de·la loi sur les brevets et patentes. 
Lase pose le probleme de l'application du droit international 
ou l'on prevoit par exemple que les races d'animauic et les va0 

rietes de plantes ne peuvent pas etre btevetees. Toutefois, on 
ne va pas aussi loin. · · 
Si nous cqmmencions aujoura'hui a discuter des details Sql1S / 
avoir a disposition les experts capables de nous expliquer tou
tes les consequences que cela pourraif avoir, nous ne pour
rions pas nous pecider sur quelque ch_ose de coh.erent. 
Je vous ipvite par consequent a vous en tenir a la solution de la 
commission qui prevoit pour le dom~ine extra-humain une 
competence legislative et qui ne fixe pas les principes precis.a 
appliquer dans Ce domaine. 

Frey Walter, Berichterstatter: Zum Antrag von William Wyss, 
der der Kommission nicht vorgelegen hat, lässt sich sagen: 
Sie hapen gesehen, dass wir bei Absatz 3 iin tierischen und 
pflanzlichen Bereich einerseits einen . Kompetenzartikel ge
schaffen haben und andererseits trotzdem noch klare Leit- _ 
planken gesetzt haben. Esheisst da: «Er trägt dabei der Würde 
de'r Kreatur_sowie der Sicherheit von Mensch, Tier und Umwelt -
Rechnung und schützt die genetische Vielfalt der Tier- und 
Pflanzenarten.» . · 
Persönlich habe _ich das Gefühl, dass das, Herr Wyss, genü-
gen sollte. . _ -
Nun möchte ich darauf aufmerksam machen, dass die gleiche 
Kommission sich .Im Moment' mit dem Patentrecht und gen
technologischen Erfindungen befasst. Genau diese Frage 
wird im- Moment in dieser Kommission behandelt. 

. tch möchte Ihnen auch sagen, dass in bezug auf das europäi
sche Patentrecht die Tiere ausgeschlossen sind, die Tierras
sen bis jetzt analog zu den Pflanzensorten behandelt werden. 
In bezug auf die von Ihnen angestrebte Nichtpatentierfähigk~it 

\ ' ', - ' 

von Lebewesen - man müsste ja noch konkretisieren, was ein 
Lebewesen ist - ist die -europäische Patentgesetzgebung 
noch hängig. · 
Ich bitte Sie, diesen Antrag zurückzuziehen. Wir müssen das 

- auf gesetzlicher Basls lösen, und zwar im Patentrecht, und 
nicht hier in der Verfassung.' Dort haben wir dann Zeit, in die -
Details zu gehen •. 
Ich bitte den Rat, den Antrag Wyss abzulehnen .. 

' ; ' 
' ', 1 -

Frau Ulrich, Sprecherin der Minderheit: Gentechnik, eine 
moderne Technik, die wir in der Wissenschaft erst seit etwa 15 . 
bis 20 Jahren kennen und die im Bewusstsein der Bevölke
rung vielleicht seit zwei, drei Jahren wirklich existent ist, ist eine 
Technik, die unser L~ben tiefgreifend verändern kann. Bei die-
. ser Technik wird in den Kern des Lebens, nämlich in den Zell
kern, eingegriffen. Wenn dieser zenkern, der da verändert , 
wird, zu fortpflanzungsfähigem Material gehört, dann v~rän
dern sich auch die nachfolgenden Generationen. Die mögli
chen Auswirkungen sind mindestens so bedeutend wie die
Auswirkungen der Fortpflanzungstechnik, die wir heute mor-
gen diskutiert haben: · -
E;s ist also sehr wohl gerecHtfertigt, dass wir in der Verfassung 
beide Bereiche gleichwertig behandeln. Das heisst, dass wir 
auch im Bereich der Gentechnik über eine blasse Kompetenz
norm hinausgehen und wie in der Fortpflanzungstechnik ge
wisse Lertlinien, gewisse Leuchtfeuer aufstellen. WE:Jnn wir das 
tun, dann tun wir das meiner Meinung nach am besten, indem 

, wir einen weiteren Verfassungsartikel schaffen, nämlich Arti
kel 24novie~. Wir haben dann die Möglichkeit, dassStirrtmbür
gerinnen und Stimmbürger getrennt zu diesen beiden wichti
gen Teilen Stellung nehmen können. . . · 
Nun, warum nicht nur eine-Kompetenznorm, sondern bereits 
gewisse Aussagen zuhanden l:ies Gesetzes? Sie sehen, in -
meinem MinderheitsanVag sind fünf Absätze aufgeführt. 
1. Der erste Absatz entspricht mehr oder weniger dem Ab
satz 3 der Mehrheit: Er umschreibt den Schutz gegen den 
Missbrauch, die Würde der Kreatur und legt f~st, dass Tiere 
und Pflanzen einen Anspruch auf die Unversehrtheit ihrer Art 
hab~n. Das heisst, dass Tiere und Pflanzen einen Wert an sich 
haben, nicht nur einen Wert in bezug auf uns Menschen. Also 
nicht nur wir sagen: Das ist ein Nutztier, das is\ ein Schädling, 
das ist eine Nutzpflanze, das ist ein. Unkraut; sondern diese 
Pflanzen haben ihren Wert als Kreaturen, die schon viele tau
send Jahre vor uns existiert haben. und vielleicht auch nach 
uns noch existieren werden. 
'Dem Anspruch der Unversehrtheit werden wir nicht gerecht. 
wenn wir unbesehen und nur zum Nutzen von uns Menschen 
Eingriffe in dieses Erbgut zulassen. , 
2. Deshalb der Ab_satz 2: Eingriffe ins Keimplasma vori Tieren 
und Pflanzen sind unzulässig, eb~n im Hinblick auf die Würde -
und den Anspruch auf Unversehrtheit. Es ist uns, der:i Vertrete
rinnen der Minderheit, aber auch klar, dass es sehr wohl Situa
tionel') gibt; wo wir aus medizinischen Gründen ein Interesse · 
daran haben könnten, gewisse Versuche zu.gestatten. Vor al- ' -
lern dann, wenn ·es um das Mildern des Leidens von Men- · 
sehen geht, ist'das sicher zu verantworten. Aber wenn wir eine 
~olche Ausnahme auf Gesetzesstufe vorsehen, dann bedeutet 
das auch immer wieder, dass wir eine Interessenabwägung 
machen müssen. Dass also, wenn_ ein solches Projekt gestar
tet werden soll, abgewogen werd,en muss: Ist der mögliche 
Nutzen tatsächlich so gross, dass wir diesen Eingriff in dieses 
Tier oder in diese Pflanze machen dürfen? 1 , 

.3. Dieser Absatz betrifft die Freisetzungen. Wir werden nach
her noch über die dringlichen Interpellationen b~finden und 
darüber diskutieren können. Freisetzungen bieten ~Möglich
keiten» - ich sage es jetzt einmal neutral .... , die wir nicht ab
schätzen kö'nnen. Wir wissen schlichtweg nicht, wie sich gen
technisch veränderte Pflanzen oder Tiere in der freien Wild
bahn od~r auf dem freien Feld verhalten werden. Letztes Jahr 
wurde in Deutschland ein schönes Experiment mit Petunien 
gemacht: Man hatte gewis~ Voraussagen gemacht. wie sich 
diese Pflanzen im Freilandversuch verhalten würden; die Re-

. sultate sind n~chher ganz anders herausgekommen, als man 
sich das vorher vornes~ellt hatte. Es zeigt sich also, dass ein . 
_solches lel:>endes System sehrvielenWechselwlrkungen aus-

r 
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gesetzt ist und unter Umständen Veränderungen in die Natur 
hinaus gelangen, die wir nicht mehr zurückholen können. 
Deshalb auch hier die Forderung: Quasi die Türe schliessen
zuerst keine Freisetzungen -; nachher, wenn wir abschätzen 
können, wie gross der Nutzen ist oder dass es unbedenklich 
ist, können wir per Gesetz Ausnahmebewilligungen vorsehen. 
4. Zu diesem Absatz hat vorhin Herr William Wyss schon ge
sprochen: Keine Erfinderpatente für Lebewesen. Vorhin hat 
Herr Darbellay - oder Herr Walter Frey - gesagt, dass diese 
Materie bei der Beratung des Patentgesetzes diskutiert wer
den mu~. Ich glaube, es ist bereits jetzt Zeit, dass wir darüber 
reden. Denn als wir mit der Diskussion des Patentgesetzes be
gonnen haben, wurden ethische Bedenken vorgebracht; da 
wurde uns immer wieder gesagt: Bitte, es ist hier nicht die Zeit, 
über Ethik zu sprechen, das müssen wir beim Verfassungs
grundsatz machen. Jetzt sind wir beim Verfassungsgrundsatz, 
und deshalb müssen wir darüber sprechen. Es ist auch hier 
zum Teil eine Frage der Ethik - wenn wir nämlich der Würde 
der Tiere Rechnung tragen. Verträgt es sich mit der Würde der 
Kreatur, der Tiere, dass wir sie wie eine Maschine patentieren? 
Ich glaube nein. Das Patentieren hat nicht nur auf die Würde 
des Tieres oder der Pflanze einen Einfluss, sondern es hat 
ganz wichtige Einflüsse auch auf unsere Landwirtschaft, auf 
unsere Lebensgrundlagen; wenn unsere Nahrungsgrundla-

. gen, z. B. Getreidezüchtungen, patentiert werden, sind wir alle 
mehr oder weniger betroffen. Sie werden nachher von wei
teren Rednern noch Ausführlicheres darüber hören. 
5. Aus all diesen Gründen-sind wir bei Absatz 5 der Meinung, 
dass bei allen Eingriffen ins Erbgut, auch bei denen, die das 
Gesetz gestattet, die grösstmögliche Gewähr für die Sicher
heit von Mensch, Tier und Umwelt gegeben sein muss. Es 
müssen dann per Gesetz flankierende Massnahmen geschaf-

, fen werden -wie zum Beispiel Kommissionen, die solche An
träge prüfen -, die eine gesetzliche Grundlage haben und 
nicht nur auf freiwilliger Uebereinkuft beruhen. Wir brauchen 
auch entsprechende Sicherheiten, dass wir auf keinen Fall 
grossen Katastrophen gegenüberstehen. 
Sie erinnern sich, dass in der Debatte auch schon der Ver
gleich zur Kernenergie gezogen wurde, zur Atemtechnik. In 
beiden Bereichen wird in den Kern, in den Atomkern oder in 
den Zellkern, eingegriffen. Der Unterschied zwischen der 
Atemtechnik t:Jnd der Gentechnik ist der: Wenn wir uns ent
schliessen, auf die Atemtechnik zu verzichten, haben wir zwar 
noch strahlenden Abfall; aber der unterliegt einer Halbwerts
zeit, das heisst, es wird mit der Zeit immer weniger davon ge
ben, auch wenn wir nichts mehr dazu tun. Beim Eingriff in den 
Zellkern ist es gerade umgekehrt: Wir greifen in Lebewesen 
ein, und Lebewesen haben die Eigenschaft, sich zu vermeh
ren. Das Risiko oder die F'ehlleistung wird dann immer grös
ser, vermehrt sich. In Anbetracht all der Auswirkungen, denen 
wir uns gegenübersehen könnten, ist es gerechtfertigt, dass 
wir auch hier, zum extrahumanen Bereich, gleich wie zum Hu
manbereich detailliertere Bestimmungen in die Verfassung 
aufnehmen und das in einem separaten Artikel regeln. 

Baerlocher: Mein Antrag geht dahin, dass der Minderheitsan
trag Ulrich in jenem,Punkt abgeändert wird, wo es um die Frei
setzung geht. Ich bin der Auffassung, dass Freisetzungen 
nicht mit Ausnahmen ermöglicht werden sollen, sondern dass 
Freisetzungen absolut verboten sein sollten. Die absichtliche 
Freisetzung von gentechnisch manipulierten Lebewesen in 
die freie Natur ist heute ein Schwerpunkt in der Auseinander
setzung um Gentechnologie geworden. Von kritischen Wis
senschaftlerinnen wird befürchtet, dass mit der Freisetzung 
unabsehbare Risiken verbunden sind. Die neue Qualität gen
technischer Risiken besteht darin, dass genmanipulierte Le
bewesen sich bewegen und sich vermehren. Sie können die 
fremden Gene auf andere Organismen · übertragen, wo sie 
über Jahre unbemerkt bleiben können. Genmanipulierte Le
bewesen, vor allem und insbesondere Mikroorganismen, kön
nen daher weder kontrolliert noch zurückgeholt werden. Jede 
Freisetzung ist daher ein irreversibler Prozess. Jede Freiset
zung von Neuschöpfungen aus dem Labor ist wie eine Wetter
vorhersage: Ob die Prognosen stimmen, zeigt sich erst im 
nachhinein. Die heute weltweit laufenden, über 200 Freiset-

. zungsversuche mit genmanipulierten Lebewesen stossen we
gen der damit verbundenen Risiken auf grossen Widerstand. 
Die Befürchttingen betreffen dabei vor allem die genmanipu
lierten Mikroben. Bakterien können ihre Erbanlagen unterein
ander austauscheh und die veränderten, fremden Gene an 
Wildformen ab.geben. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, dass 
unerwartete, nicht vorhersehbare Eigenschaften auf eine Viel
zahl von Organismen verbreitet werden können. Beschädi
gungen bestehender Oekosysteme, Auslösungen von Ketten
reaktionen oder sogenannte Laufmascheneffekte lassen sich 
nicht voraussagen. Aber auch die Freisetzung, die gewollte 
Freisetzung von genmanipulierten Pflanzen stellt ein gefährli
ches Experiment mit der Natur dar: Pollenübertragung, neue 
Stoffwechselvqrgänge sind hier die Stichworte neuerer wis
senschaftlicher Ergebnisse. In Gewächshäusern · sind zwar 
kleine Oekosysteme simulierbar, doch unterliegen sie nicht 
den wechselseitigen Einflüssen der freien Natur. Deshalb ist 
jede Risikpabschätzung vor der Freisetzung mit grossen Unsi~ 
cherheiten verbunden. Zudem bestehen noch derart grosse 
Wissenslücken in bezug auf mögliche ökosystemare Wech- , 
selwirkungen zwischen den genmanipulierten exotischen Le
bewesen und ihrer Umgebung, über mögliche Kettenreaktio
nen, dass eine absichtliche Freisetzung nicht zu verantworten 
ist, auch nicht unter dem Deckmantel der Sicherheitsfor
schung. 
Ueber die Gefahren der Gentechnologie bei Tieren und Pflan
zen bestehen, wie bereits erläutert wurde, viel zuwenig wissen
schaftliche Erkenntnisse. 
Ich bin daher der Auffassung, dass es richtig und notwendig 
ist, dass der Extrahumanbereich geregelt wird, geregelt in der 
Verfassung auf die Art und Weise, wie sie die Minderheit Ulrich 
fordert. Ich gehe jedoch noch weiter: Freisetzungsversuche 
sollten nicht gestattet werden. 
Die heute übliche Sicherheitsphilosophie kann nicht Garant 
für etwas sein, was erst über mehre·re Generationen hinweg 
feststellbar sein kann. Das Versprechen technischer Lösun
gen für Probleme, welche oft sozial oder strukturell bedingt 
sind, ohne gleichzeitige Bekämpfung der Ursachen berührt 
ein Grundproblem der Anwendungen der Gentechnologie, so 
beispielsweise den Hunger oder die Umweltverschmutzun
gen. 
Zudem können mit den Gen- und den· Fortpflanzungstechno
logien biologisch verankerte Abhängigkeiten und damit neue 
Machtstrukturen geschaffen werden. Ich denke an die biologi-

. sehe Kriegführung und an die mögliche zunehmende Abhän
gigkeit der Dritten Welt aufgrund der Bio- und Gentechnolo
gien. 
Heute sind wir aufgefordert, dieser Entwicklung Einhalt zu ge~ 
bieten. 
Zum Schluss möchte ich auch noch den Aspekt erwähnen, 
welcher in einem Rechtsgutachten von Saladin/Leimbacher 
betreffend verfassungsrechtliche Sicht des Katastrophenarti
kels im Umweltschutzges~tz erläutert wird. Gemäss diesem · 
Gutachten sei ein katastrophenträchtiges Verhalten dann zu 
untersagen, wenn kein ausreichender Schutz möglich ist. Für 
die Gentechnologie möchte ich diese Aussage dahin interpre-

. tieren, dass gerade aus Unkenntnis über ihre Gefahren gen
technische Methoden verboten sein sollten. 
Ich bitte Sie daher, meinem Antrag zuzustimmen. 

M. Eggly: Voici donc le troisieme point d'accrochage de notre 
debat. La miAorite Ulrich a voulu un deuxieme article constitu
tionnel, separe du premier, afin de bien etaler et exposer taute 
une serie de restrictions. C'est une premiere raison d'ailletirs 
que nous avions de vous engager a suivre la majorite et ä vous 

. contenter d'un alinea 3 ä l'article 24octies, naturellement sans 
l'amendement de M. Wyss. J'y reviendrai tout a l'heure. 
La encore, a defaut de la competence generale prevue par la 
version du Conseil federal, le texte du Conseil des Etats aurait 
suffi. On etait encore dans une disposition de competence, 
appelant a des prescriptions sur l'utilisation du patrimoine ge
netique non humain. La majorite de la commission a deja 
voulu assigner des criteres a la legislation. II est vrai que c'est 
dans la logique des autres a.lineas de cet article que nous 
avons dejä acceptes. Au moins, restons-en la. 
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Je ne veux pas m' etendre longuement s.ur toutes les restric- mussten: Hler können wir nicht legiferieren, es fehlt der Vertas- · 
tio,ns supplementaires posees par la minorite Ulrich dans les sungsartikel. Immer wieder wurde gesagt:. Das muss man 
allneas 1, 2 et 3 de sa proposition d'article nouveau, .La sauve- dann im Gesamtzusamm~nhang mit der «Bepbachter,,..lnitia-
garde absolue de toutes les·especes de plantes, l'interdiction, tive, mit einer Grundsatzdebatte zur Gentechnologie klären. 
a peine temperee d'interventions dans le plasma, l'interdictiön Und jetzt befinden wir uns in dieser Grundsatzdebatte, und ich 
d'application d"organismes genetiquement modifies me pa- höre, das rriüsse man auf Gesetzesstufe klären. 
raissent des plus discutables, sources de paralysie pour la Ja, irgendwo müssen. wir uns entscheiden! Ich meine: In die 
scier,,ce et pour ses applications benefiques pourl'homme. Verfassung und damit auch vor das Volk gehört die klare De-
A l'alinea 5, que signifie cette expression «securite .de l'animal klaration der Leitlinien, nach denen wir nachher Gesetze aus-
et de l'environnement»? Les explications entendues de la bau- zuarbeiten haben. Von der grünen Fraktion her heisst das: Es 
ehe de Mme Ulrich ne m'ont pas convaincu et me laissent tau- soll deklariert werden, dass wir nachher eine Missl;>rauchsge-• 
jours aussi perplexe. · . . setzgebung wolleh; ich habe das im Eintreten bereits deutlich 
Mais je veux m'attarder un instant sur l'alinea4 du'texte de begründet. Der Artikel Ulrich, an dem ich mitgeschrieben 
Mme Ulrich, qui rejointla'proposition de 1111. Wyss. La question habe, ist rocht ein ,;Fundi»-Artikel, sondern er postuliert, dass 
de la propriete in,ellectuelle, celle des brevets d'invention sont gewisse Massnahmen unzulässig sein sol)en - ausser' in be-
l'un des volefs dans les negociations du GA TI. La commission gründeten Fällen. Und genau das wäre die Aufgabe des Ge-
cbargee de la revision de Ja: loi sur les brevets a suspendu ses setzgebers: .diese begründeten Fälle zu deklarieren und zu 
travaux jusqu'a tendance et orientation !llieux connue!; daris umschreiben. Wir verschliessen damit nicht der Gentechnolo-
les negociations du-GATT et au sein de la Communaut~ euro- gie Tür und Tor, sondern wir deklarieren gegenüber den· 
peenne, avec les prplongements previsibles dans l'Espace Stimmbürgerinn~n und Stimmbürgern, dass wir im Anschluss 
economique europeen, ce q'Ui nous, concerne, vous en an die Abstimmung über den Verfassungsarti~el verantwor-
'Conviendrez, au premier chef. ·Mais les seances tenues par la tungsvoll legiferiereri wollen. . . 
Commission sur Ja revisioo de la loi sur les brevets ont deja Wir Grünen teilen nicht die Auffassung, dass die Schweiz da-
suffi a ce que nöus entendions les preocct.ipations des indus- mit weg vom Fenster wäre, im Gegerteil. Es gibt heute zu-
tries chimiques et de plusieurs chercheurs dans· le domaine „ nehmend. Forscherinnen und Forscher, die dringend darauf 
genetique. · drängen, dass in diesem Bereich klare. Leuchttürme errichtet 
Si notre constitution interdit la delivrance de taut brevet d'in° werden, damit sie wissen - auch Firmenleitungen möchten· 
vention pour des organismes vivants non humains, nous al- das wissen -, in welchem Bereich es noch einen Sinn habe, 
Ions marginaliser la Suisse dans ce domaine essential. II est Forschungen zu inte'nsivieren, u.nd in welchen Bereichen die 
vrai qu'entre le point de vue americain et celui de la Commu- Forschungen eingestellt werden sollten. In den lndustriezwei-
naute il y a des divergences, mais seule la Suisse, a l'heure ac- . gen, die mit dieser Materie konfrontiert sind, wird heute dar
tuelle, aurait une position aussi absolue, aussi definitivement. ' über debattiert. Gerade auf internationaler Ebene ist das ein 
restrictive et termee.. Et Je m'adresse egalemerit A M. Wyss, wichtiges Traktandum, wie dies vorhin yon Herrn Eggly er-
concemant sa proposition: si l'on veut decourager les eher- wähnt wurde. Bei den Gatt-Verhandlungen, aber auch bei 
cheurs suisses, les industriels et l'industrre dans l'un des sec- deh Upov- und Wipo~Verhandlungen stellt sich die Frage, 
teurs de poihte de la science, il n'y a pas mieux a faire qu'a vo- welche Rolle die Schweiz als eine der führenden lndustriena
ter la proposition de Mme Ulrich ou celle de M. Wyss.. tfonen auf diesem ,Gebiet spielen wird: .Geht sie in Richtung 
Traditionnellement, Ja Suisse etait forte dans le domaine des . Förderungsgesetzgebung der Gentechnologie, oder geht sie 
brevets. En fermant cette porte, e,n refusant tel volet a la pointe - und dafür plädiere ich - in Richtung einer Missbrauchsge-
du progres, nous affaiblirons le tout. II y c1. et il.y aura encore setzgebung? . . 
avec la legislation assez de conditions pour que la matiere vi• Es stellt sich wieder die F.rage: Wie wollen wir unsere,Zukunft 
vante puisse faire l'objet d'un Qrevet.11 n'est pas, il n'a'jam~is gestalten? Wollen wir zu den Lebensgrundlagen Sorge tragen 
ete et ne sera jamais question de l'obtention de brevets d'in- oder sie als Materialien für die Zukunftsgestaltung betrachten? , 
vention a n'importe quelle condition. Mais gardons un peu de Da es UITI lebendige Materie geht, möchte ich wiederholen: 
souplesse et d'ouverture d'esprit, en considerant qu,e meme Der Antrag Nussbaumer hat deutlich artikuliert und wurde vom 
une bacterie, ou une souris genetiquement modifiee, ou que Bundesrat auch so interpretiert, -dass wir die Risikoforschung 
sais-je?, peut permettre de decouvrir des remedes contre des mit einer ganz besonderen Sorgfalt mitbeden~en müssen und 
maux qui e.ccablent l'homme et que cela n'est pas forcement dass· die Sicherheitsfragen im Bereich der Gentechnologie 
objet de ~candale. , von· existentieller Bedeutung sind. Lebende Materie hat es in 

.A travers ce point comm13 a traver-$ les autres, nous avons, sich, dass sie sich vermehrt. Versuche können eben nicht am,• 
d'un cöte, une position inspiree par 1a crainte et la mefiance de Tag X 'einfach so gestoppt werden, sondern Mikroorgar'lis-
tout ce que l'homme peut faire, et, de l'autre, le desir crispe de men; Pflanten;Tiere sind dann im ökologischen Kreislauf drin, 
ne rien changer. Or, le genie et Je salut de l'OCGident, en conju- vermehren sicn, vermehren sich unter Umständen unkontrol-
rant les risques, en encadrant les choses, sont dans un equili- fiert, Und die ökologischen Folgen lassen sich nicht abschät-
bre dynamique. La Suisse ne peut pas etre la China eternelle, zen. Wer soll denn dafür {larantieren, dass uns die Entwick-
l'Empire du milieu, se suffisant a elle-meme, sans aucun pro- lung nicht über den Kopf wächst? • 
· gras et sans aucune invention. La Suisse ne peut etre que vi- Für' die grüne Fraktion, für eine grösstmögliche Mehrheit der 
vace, a moins de devenir une reserve naturelle pour eher- grünen Fralqion, ist es selbstverständlich, dass wir uns auf 
cheurs etrangers qui viendront y prendre des vacances. eine Missbrauchsgesetzgebung konzentrieren müssen und 
Je vous engage a repousser les propositions de Mme Ulrich et dass wir in Artikel ?4novies mit derselt;>en Sorgf1;1lt wie im Hu-
de M. Wyss et a suivre la majorite de votre comrriission;· manbereich vorgehen müssen. . 

Ich befürchte einen Scherbenhaufen in der Volksabstimmung, . 

Frau Stocker: Wenn wir dieses neue ökologische Weltbild ak
zeptieren, müssen wir in Artikel 24novies mit derselben Sorg
faltlegiferieren wie bei 24octies. 
Ich habe dazu einen Nachtrag. Wenn mein vormittägliches Vo
tum vielleicht allzu aggressiv ausgefallen ist, dann war es nicht 
so gemeint, sondern entsprang dem leidenschaftlichen Enga
gement. ich bitte um Verständnis. 
Warum sollen wir hier mit der gleichen Sorgfalt legiferieren? 
Bei der Diskussion all dieser Themen - erwähnt wurde bereits 
das Patentrecht, ich erinnere Sie zudem an die Revision des 
Umweltschutzgesetzes: die Aenderung der Lebensmittelver
ordnung - kamen immer wieder die Grenzen, wo_ wir sageh 

denn obwohl wir uns im Humanbereich ~elativ klar.zu einem· 
detalllierten Vorschlag durchgerungen haben, schlagen wir im 
Nichthumanbereich einfach nur gerade einen Kompeten:zarti
kel vdr, Das ist ein Ungleichgewicht, das sich weder sachlich 
noch politisch rechtfertigen lässt. · 
Ich bitte Sie im Namen der grünen Fraktion, dem Minderheits-
antrag Ulrich zu folgen. . 1 

• · • 

Präsident: Die Fraktion der SVP und aie Fraktion der FDP las
sen mitteilen, dass sie gro~smet:irheitlich_den Minderheiitsan
trag Ulrich ablehnen und der Kommissionsmehrheit zustim
men. 
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Frau Grendelmeler: Ich kann Ihnen mitteilen, dass die Lc:IU/ 
EVP-Fraktion grossmehrheitlich dem Minderheitsantrag zu
stimmt. 
Wie wir von Frau Ulrich und Frau Stocker gehört haben, ist 
das, was wir hier diskutieren, ein Verfassungsartikel. Und wir 
müssen, soweit wir noch in dieser Diskussion stecken, aufpas
sen, dass wir nicht bereits eine Art Verordnungs- oder Geset
zesartikelklauberei machen. Wir müssen die Grundsätze fest
legen. Wir reden hier letztlich von Ethik, und wir reden von Mo
ral. Diese beiden Begriffe ins Recht fassen zu wollen, ist eine 
schwierige Sache; sie löst Zweifel aus. Zweifel und Unsicher
heit waren es aber auch, die diese Debatte gestern und heute 
ausgezeichnet haben - ich sage bewusst: ausgezeichnet. 
Ich finde es einen Fortschritt, wenn ein Parlament so weit ist, 
dass es Gehässigkeiten weitgehend vergisst, politische 
Schaumschlägerei vergisst, Links-rechts-Ping-Pong vergisst 
und über Dinge zweifelt, die uns angehen. Das passiert ver
mfltlich nur da, wo wir nichts wissen -oder da, wo das einzige, 
was wir wissen, ist, dass wir nichts wissen - und das auch zu
geben. 
Die Wissenschaft- das haben wir von Frau Ulrich vorhin erfah
ren - beschäftigt sich seit 15 Jahren mit Fragen der Gentech
nologie. Wir haben langsam - ausgelöst durch die Initiative · 
des «Beobachters» - angefangen, uns am Rande damit zu be
fassen, aber die Problematik eigentlich verdrängt. Dabei ste
hen wir vermutlich an einer epochalen Wende. Es wurde ge
stern sogar von einem ,1Quantensprung» geredet. Und Quan- , 
tensprünge macht man ja nicht einfach aus dem Stand, mit de
nen müsste man sich befassen, und das tun wir im all~emei
nen erst dann, wenn wir direkt betroffen sind. Offenbar, wie bei 
so vielen Dingen, die jetzt in unserm Land, um unser Land 
herum geschehen, haben wir noch nicht zur Ki,mntnis genom~ 
men, dass wir in einer Epoche der Quantensprünge leben. Es 
ist auch eher beunruhigend, sich damit wirklich auseinander
setzen zu müssen. Diese Verunsicherung und das Unbeha
gen, das sich jetzt bei uns manifestiert, zeigt vermutlich, dass 
wir wieder einmal zu spät und schon drauf und dran sind, den 
so üblichen und nicht ganz unbeliebten «Sachzwängen» fol
gen oder hinterherrennen zu müssen. 
Und so ist es nicht verwuri.derlich, dass vor allem gestern, bei 
so viel Verlegenheit und so viel Ratlosigkeit, Zuflucht zur Philo
sophie und Literatur genommen wurde und dass wir Anleihen 
machten bei Herrn von Goethe und vorwiegend natürlich bei 
seinem «Faust». Das ist kein Zufal!. Der «Faust» ist (auch für 
dieses Thema) eine Fundgrube, wie ich mich gestern wieder 
einmal vergewissern konnte. Da können wir nur zerknirscht 
feststellen: «Da steh'n wir nun, wir armen Toren, und sind so 
klug als wie zuvoren», oder so ähnlich .... Denn es ist wohl un
wahrscheinlich oder zu bezweifeln, dass die Fortschritte auf 
dem Gebiete der Gentechnologie uns dazu bringen, dass -
noch einmal Faust -wir erkennen, «was die Welt im Innersten 
zusammenhält». Offenbar liegt es in der Natur des Menschen 
oder - hier muss ich etwas exakter werden ,... in der Natur des 
Mannes, immer weiter, immer höher, nach immer mehr zu 
streben, so wie Wagner zu Faust sagt: «Zwar weiss ich viel, 
doch möcht' ich alles wissen.» 
Diese Neugier scheint mir die Triebfeder des homo ludens zu 
sein. Zum homo Judens -von dem man sagen kann: «In jedem 
Manne steckt ein Kind, und das will spielen» (das ist nicht Goe
the, das ist Nietzsche)-geselltsich der«Homo Faber»-ein Ti
tel von Max Frisch, schon wieder Literatur. Der homo faber ist 
der Handwerker, der Macher, der moderne Macher. Und hier 
entsteht eine höchst gefährliche Mischung, denn beiden ist es 
so ziemlich egal, was bei ihrem Spiel, bei ihrem Tun am 
Schluss herausgekommt. Sie warten fasziniert auf das Resul
tat, Folgan tragen· sie nicht, Konsequenzen auch nicht und. 
schon gar nicht die Verantwortung. 
Dafür gibt es unendlich viele Beispiele. Ich muss jetzt an das 
jüngste und vielleicht drastischste Beispiel erinnern: Es liegt 
knapp einen Monat zurück. Es war der Krieg am Golf, der Krieg 
als Videospiel, live übertragen; das Spiel ist vorbei, die Konse
quenzen tragen die Opfer. Wie gesagt: Das ist nur ein einziges 
Beispiel für unser Denken. Man weiss zwar - das weiss man 
seit Menschengedenken, dafür braucht es keine Forschung-, 
dass Kriege zerstören und dass ihr eigentlicher Zweck ist, zu 

zerstören und zu töten. Man be~lagt sich hinterher wortreich, 
man leistet Wiederaufbauhilfe,. vor allem aber rüstet man wei
ter zum nächsten Krieg. Von homo sapiens keine Rede; der 
homo Judens und der homo (aber im Verbund mit dem homo 
oecon{)micusl Und das scheint mir nun die alfergefährlichste 
Mischung zu sein, Wir wissen, wohin das führt: Privatisierung 
der Gewinne, Sozialisierung der Verluste.· 
Auf dem Gebiet der Gentechnologie wissen wir noch nicht, vor 
allem nicht genau, was auf uns zukommt; aber wir ahnen es 
recht präzis. Wenn wir uns verunsichern lassen, so ist das nur 
gut. Mit diesem Artikel 24novies versuchen wir nun vorzubeu
gen. Das ist Ausdruck einer höchst berechtigten, einer fast ver
zweifelten Skepsis gegenüber einem Fortschrittsdenken, des
sen Folgen wir auf anderen Gebieten schon so scharf und dra
stisch vor Augen geführt bekommen haben. Auch da noch ein
mal Wagner zu Faµst: «Und wie wir's dann zuletzt so herrlich 
weit gebracht.» Wohl kaum! · 
Was wir mit diesem Artikel verankern wollen, ist die Würde von 
Mensch, Tier und Pflal)zen, die Achtung vor dem Geschöpf; 
und Achtung vor dem Geschöpf ist letztlich Achtung vor dem 
Schöpfer. Denn die Erfahrung hat uns gezeigt, dass alles, was 
man machen kann, eines Tages gemacht wird. Und alles, was 
man brauchen kann, wird missbraucht. Auch das ist leidvolle 
Erfahrung .. 
So sind wir also für einen Verfassungsartikel; der versucht, 
diese schwierigen ethischen Begriffe in einen Rahmen zu gies
sen. Wenn ich ganz persönlich trotzdem einen Zweifel anmel
den darf, so ist es wieder ein faustischer Zweifel, ein pessimisti
scher: «Die Worte hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.» So 
hoffe ich, dass später auf der Gesetzesstufe, auf der Verord
nungsstufe auch vpn Kontrolle gesprochen wird, auch von 
Sanktionen, und zwar von scharfen Sanktionen, damit dieser 
Artikel nicht zu einem frommen Wunsch oder zu. einem 
Nachtgebet verkommt. 
Schauen wir also zu, dass wir die Geister, die i,yir riefen - zwar 
nicht loswerden, wir werden sie nie mehr los-. wenigstens in 
den Griff bekommen, vor allem at;>er unä in erster Linie den 
homo oeconomicus., Denn noch einmal Faust oder Gretchen: 
«Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Ach,.wir Ar
men!» Womit ich meinen Goethe wieder ins Büchergestell zu
rückstelle. 

Mme Gardiol: Je soutiens la proposition de separer le do
maine de l'humain de celui du reste de la creation, au niveau 
de l'article constitutionnel, afin de pouvoir cerner avec plus de 
clarte ce domaine extra-humain dans la legislation qui devra 
suivre. Les rnanipulations genetiques sont plus diversifiees, 
les essais sont plus hardis dans le monde vegetal et animal et, 
surtout, tous ces domaines so.nt soumis a urie pression eco
nomique encore beaucoup plus forte que le domaine de la ge
netique humaine. Faire cette separation dans la legislation 

. n'est pas admettre que plantes et animaux peuvent etre traites 
avec moins de respect et de retenue que l'homme. Ni les uns 
ni les autres ne peuvent etre traites comme des objets, des 
choses, du material de faboratoire. Le respect du vivant doit 
etre absolument fe meme. D'ailleurs, ce sont fes decouvertes 
biotechnologiques qui nous ont montre l'unite de taute la ma
tiere vivante. C'est cette parente de tout le spectre vivant qui 
permet les passages artificiefs de materief genetique d'une es
pece a l'autre. 
J'aimerais aborder maintenant le point de la richesse varietale. 
Elle est le resultat de millenaires d'evofution et d'hybridations 
naturelles; ori est en train d'accelerer ce processus a Ja vitesse 
grand V. On peut legitimement se demander: quelles seront 
fes consequences sur l'equilibre subtil de la nature? On doit 
donc etre restrictifface a cette evolution. Par les methodes de 
selection traditionnelle, on a ameliore certaines caracteristi
ques rentables sur le plan economique. Mais maintenant on 
va, de maniere generale, vers un appauvrissement des varie
tes. Avant-hier, M. Delamuraz nous a entretenu du colza, de 
ces champs d'or qui egaieront bientöt nos campagnes. II nous 
a appris que l'on ne cultive qu'une seule variete et que la 
Suisse ne foumit pas ses propres semences. Est-ce fa vrai
ment un progres? Et l'on se prepare a faire un pas de plus: au
toriser la dissemination en plein air de pommes de terre enri-
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chies d'un gene supplementaire tire d'un virus. C'est le'theme 
pe l'interpellation qui sera traitee au point suivant de l'ordre du 
Jour. Mais plutöt que de lutter par manipulations genetiques 
contre un virus parmi les quelque cinquante maladies de la 
«bintje», je prefererais que l'on intensifie la recherche sur les 
interactions ,entre les differentes varietes. Comment naturelle
ment, par leur Juxtaposition, on arrive a prevenir la disseminaa 
tion ä grande echelle des predateurs .et des agents infectieux 
typlques qes monocultures? La est la voie de l'avenir et il y a 
matiere a investigation. 
Je revien~ a l'article 24novies·, aux alineas 2 et 3 plus pret:ise
ment. Cet article prend au serieux les craintes, les peurs expri
mees, ressenties face .au franchissement de nouvelles frontie
res. Ne touche-t-on pas la au sacre, au coeur de la vie? En tout 
-cas personne n'a le droitde balayer ces craintes en les minimi
sant, voire en les ridiculisant. En mettant. des entraves a la loi 
du plus fort, il en va du· respect democratique. Par cet article, 
on veut fixer les limites, les regles pu jeu,' on met en valeur la 
question du sens, du but de la recherche, on s'oblige a repory
dre a la question: ces essais sont-ils vraiment au service de' 
l'humanite et du bien .general? Avant taute autorisatior, la 
preuve devra etre apportee que l'examen des risques a ete ac
compli scrupuleusement, que c'e,st en taute connaissance, en 
pleine respor.isabilite que l'on,accorde des exceptions even
tuelles. Cela donnera l'occasion d'apporter des reponses de 
qualite aux peurs et craintes legitimes soulevees. · 
On pourra aussi fournir les arguments qui s'adressent a la rai
son et donc donner une possibilite de depasser les craintes, 
en exigeant plus de _curiosite, plus d'investissements finan
cias et intellectuels; dans le domaine de l'evaluation des ris
ques, on travaille en faveur de l'avenir. Je note les assurances 
donnees par M. le conseillerfederal Koller en reponse a la pro-· 
position deM. Nüssbaumer sur ce sujet. C'est dans le ~dre . 
de ces eventue.lles autorisations que les resultats de J'evalua
tiori des risquesprendront toute leur importance. 
Je soutiens donc cet article qui pröne la pruderice en decla
rant l'interdiction, mais interdiction temporaire, qui sera ievee 

· cas par cas, lorsque Ja preuve sera apportee que les conse-
. quences negatives sont inexistantes.ou negligeables. lnterdic

tion generale, sauf pour ce qui, est -expressement autorise. 
Cette solution de J'article 24novies n'est pas une solution sec
taire mais une solution de prudence et d'humilite face a ces 
nouve~ux developpements donf on ne conn~n:pas les etfets et 
les ,conseqUences a lohg terme pour ne pas les avoir etudies 
suffisamment. Merci de soutenir cette proposition responsa-
ble. ' 

sollte, möchte ich keine Prognose wagen, wie die Abstim-
mung durch das Volk ausgehen wird. _ 
Setzen wir hingege(I mit diesem Minderheitsantrag bereits 
jetzt gewisse Leitplanken auf Stufe Verfassung, dann wird -
falls das Volk zustimmt - auch die Revision des Patentrechtes 
in gewissen Bahnen verlaufen müssen. 
Ich möchte aber auch ein Zweites nicht verschweigen: Selbst
verständliclJ vertrete ich hier lritereSSi3n; ich gestehe das auch 

-anderen zu. Wenn sich heute die Landwirtschaft dagegen 
wehrt, in eine Situation hineinzugeraten, in der plötzlich Tiere 
oder Pflan?en patentierbar werden, so ist das mehr als begreif
lich: selbstverständlich einmal um der Ethik willen, das ist be
reits gesagt worden. Zudem sind wir nicht bereit, noch in zu
sätzliche Abhängigkeiten hineinzuschlittern unc:l letztlich noch 
Lizenz- un.d Patentgebühren entrichter zu müssen, dies in ei
ner Situation, die für die Landwirtschaft alles andere als ein-

. fach ist. Es mutet sonderbar an, dass man auf der einen Seite 
gerade bei den, Gatt-Verhandlungen öffnen will. Man sagt: 
Jetzt geht es darum, die Interessen der Entwicklungsländer zu 
berücksichtigen. Ich bin ·durchaus auch dieser Auffassung. 
Geichzeitig will man aber Ober das Patentrecht dort neue Mau
ern errichten, wo es um die Zugänglichkeit geht; ganz abgese
hen davon habe ich Zweifel, ob damit nicht gewisse zusätzli
che Abhängigkeiten geschaffen werden für jene, deren Inter
essen zu vertreten man vorgibt. 
Ich gebe zu: Ich habe jetzt etwas hart argumentiert. Die Ge- . 
genseite-hat es auch getan oder wird es noch ,tun. Abe,r ich bin 
überzeugt, dass mit der Annahme dieses Minderheitsantrages 
klare Voraussetzungen geschaffen · werden und dass mit 
grösster Wahrscheinlichkeit damit der Scherbenhaufen, wel
cher durch ein vom Volk abgelehntes Patentgesetz entstehen· 
würde, vermieden werden kann. · 

Luder: Ich unt~rstütze de'n Minde;h~itsaritrag Ulrich, und 
wenn dieser abgelehnt werden sollte, 'bitte ich um Zustim
mung zum-Zusatzantrag Vol') Wyss William. 
Der Minderheitsantrag setzt die in derVerfassung festzulegen
den Leitplanken in der Gentechnologie, ohne die Ent-.yicklung 
für die Zukunft zu verbauen. Es wäre falsch zu sagen, die For
schung würde dadurch gehemmt und eingeschränkt. Der n9:
tige Raum ist im.Minderheitsantrag vorhanden. 
Mit der Gentechnologie dringt man ins Innerste der Schöp
fung vor. Es werden neue ethische Dimensionen geschaffen, 
· und mit diesen muss sich•auch die Forschung auseinander-
-setzen. Zwei Einzelbereiche seien hier hervorgehoben; 
1. Die Freisetzur1g von genetisch veränderten Organismen. 
Solche Verfahren. sin<;I in Vorbereitung, unter anderem beim 

Wanner: Ich möchte, wenn ich hier ein Votum zur Unterstüt- Schadstoffabbau in Kläranlagen. Niemand weiss, wie Empfän-
zung des Minderheitsantrages abgebe, nicht in die Details die- gergewässer auf genetisqh manipulierte Bakterien reagieren. 
ser fünf Bereiche gehen, aus denen sich der Minderheitsan- Oder bei d~r Schädlings- und Unkrautbekämpfung ber Pflan-
'trag Ulrich zusammensetzt. Ich möchte Sie.aber darauf hinwei-' zen kann niemand voraussagen, ob durch den Einbau von To
sen: Anlässlich der Beratung des Aussenwirtschaftsberichtes xingenen in das Erbgut der Kulturpflanzen eine Res.istenz bei 
in diesem Plenum W1:1rde festgestellt und vom zuständigen , den Schädlingen gefördert wird. Eines aber wissen wir: Das 
Bundesrafauch nicht bestritten, dass beispielsweise im Be- biologische Risiko.bei einer Freisetzung ist schwer kalkulier-
reich der Gatt-Verhandlungen einer der 15 Punkte, die dort zur bar. Denn die Gefahr lebt, die Gefahr kann sich selbst vermeh-
Diskussion stehen, das Patentgesetz betrifft und dass die Ver- rer;i, die Gefahr kann auf andere Organismen übertragen wer-
handlungslinie der Gatt-Oelegation, offenbar abgesegnet den, die Gefahr kann über Jahre unbemerkt bleiben, die Ge-
durch den Bundesrat; weiter geht als ,das, was das geltende fahr ist nicht rückholbar. Aus diesen Gründen liegt der Minder-
Patentgesetz zulässt. Ich möchte hier nicht weiter argumentie- heitsantrag richtig: ein Verbot mit Ausnahmeregelungen im 
ren; ich stelle nur fest1 wie sich die Situation präsentiert. , Gesetz für diejenigen Fälle, in denen Nutzen und Unbedenk-
Falls Sie dem Minderheitsantrag Ulrich zustimmen, der einen lichkeit nachgewiesen sind. 
Artikel 24novies will, setzen Sie auf Stufe Verfassung Pflöcke .2. Keine -Erfinderpatente auf Lebewesen. Wenn Lebewesen 
oder Leitplanken in bezug auf die laufende Revision des Pa- patentiert werden, müssen Bäuerinnen und Bauern für jede 
tentgesetzes. Darum geht es nämlich, nicht um mehr. und genetisch veränderte Pflanze und für jedes genetisch verän-
nicht um weniger. derte Tier, mit dem sie wirtschaften wollen, Lizenzgebühren an ' 
Ich unterstütze den Minderheitsantrag nicht nur der Sache we- die Patentjnhab13r zahlen. Ein Stück Selbständigkeit, nämlich • 
gen, sondern weil ich der Auffassung bin, dass das Voll< nun das Saatgut und die Tiere ~elber zu züchten und zu vermeh-
.einmal über einen Verfassungsartikel,sagen soll, was es will ren, wird an multinationale Gentechkonzerne abgetreten. 
oder nicht will. Sie alle wissen, namentlich diejenigen Ratskot- Wenn Lebewesen patentiert werden, werden traditionelle 
leginnen und -kollagen, die im Patentgesetz tätig sind, dass Züchter nicht mehr.freien Z_ugang zu Pflanzen und Tieren ha-
wir dort in einer sehr schW!erigen Phase stecken und die Sa- ben, mit denen sie weiter züchten wollen. Exklusive Gentech-
che alles andere'als eine parlamentarische Formalität ist; wie firmen werden über einzelne Gene, lebende Zellen und be-
man anfänglich glaubte. Ganz im Gegenteil: Ich 'möchte heute · stimmte Eigenschaften verfügen. Ueber. züchterischen Port
kelrie Voraussage wagen, wie die Sache letztlich aussehen -schritt wird nicht mehr der Züchter, wie wir ihn heute kennen,· 
wird, ob das Referendum ergriff~m wird. Falls das der Fall sein bestimmen; zum Beispiel der Viehzüchter im Berggebiet, son-

' / ' 
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dern die Gentechfirmen mit dem Patentschutz. Um hier von 
Anfang an Klarheit zu schaffen, bitte ich um Zustimmung zur 

· Minderheit mit dem Verbot der Patentierung von Lebewesen 
oder zum Zusatzantrag Wyss William. · ' ' · 

·Nussbaumer:. Herr Guinand hat heute morgen bei der Be
gründung seines Antrages gesagt: «Laisser la porte ouverte 
,aux adaptations futures.» Ich habe versucht, mir vorzustellen, 
was er damit meint, und habe jetzt bei Herrn Eggly die Antwort 
gefunden. Ich bin Herrn Eggly dankbar; er hat ganz deutlich 
durchblicken lassen, dass man auf der Stufe des Gesetzes die 
Möglichkeit offenlassen will, um die Tiere doch patentieren las-· 
sen zu können: Das ist offenbar die Absicht. Man verschiebt 
alle heissen Fragen aufdie Stufe des Gesetzes, um dann bei 
der Gesetzgebung nichts zu machen. Ich vermisse hier eine 
gewisse Liberalität. 
Ich möchte nuh aus der Perspektive der LandwirtsqhaftvierFra
gen stellen; es steht nämlich sehr viel auf dem Spiel. l)nd es ist 
gut, wenn wir uns fragen: Was haben die Massenproduktions
techniken und die Gentechnologien für die Lösung der Ernäh
rungsprobleme in dieser Welt und in unserem Land gebracht? 
1. Hat die Mehrproduktion, die zum Teil durch gentechnologi
sche Züchtung ausgelöst wird, den Bauern in aller Welt mehr 
Wohlstand gebracht? 
2. Trägt diese Mehrproduktion zur Verbilligung der Konsu
mentenpreise für Nahrungsmittel bei? 
3. Trägt diese Mehrproduktion zur Lösung der Probleme auf 
dem Weltmarkt bei, vor allem auf dem Gebiet des Agrarhan
dels? 
4. Hat diese Mehrproduktion dazu beigetragen, das Hunger
problem in der Welt nur in Ansätzen zu lösen? 
Viermal nein! Warum? Weil die Vorteile alter neuen Methoden 
in die Tasche jener Multis fliessen, die darangehen, sich eine 
Monopolstellung beim Saatgut und bei den landwirtschaftli
chen Produktionsmitteln zu verschaffen. Es wird noch ein wei
terer Konsument zwischen Produzent und Konsument einge
schaltet, und am Schluss wird der Bauer noch weniger erhal
ten. 
Ich möchte Ihnen zwei Beispiele geben, wohin wir kommen 
werden: 
Die USA drängen mit all ihren Mitteln und mit all ihrem Ueber
gewicht darauf, dass im Rahmen der Gatt-Verhandlungen 
Hormonprodukte, Somatotropin-Fleisch, Somatotropin
Milchprodukte - ein Produkt aus der Gentechnologie - den 
europäischen Nahrungsmittelmarkt überschwemmen kön
nen .. Da gibt es keine Dämme. Das ist offenbar richtig verstan
dener Liberalismus. 
Ein zwei.tes Beispiel: Vor etwa fünfzehn Jahren hat man den 
Bauern ein Produkt verkauft, die sogenannten Wachstumsre
gulatoren CCC, Halmverkürzer, wie sie auch genannt werden, 
die zur Produktionssteigerung in der Landwirtschaft beigetra
gen haben. Man hat gesagt, das sei total unbedenklich. Jetzt 
stellt man fest, dass die Gärtner in Deutschland, die Stroh aus 
solcher Getreideproduktion verwenden, Wachstumsstörun
gen bei Beerenkulturen und anderen Gärtnereikulturen hin
nehmen müssen. Das hat die dänische Umweltministerin 
dazu geführt, von einem Jahr auf das andere diese Wachs
tumsregulatoren in Dänemark im ganzen Getreidebau zu ver
bieten. Das wird die Bauern in den nächsten Jahren minde
stens 15 Prozent Ertragsausfall -sprich: Lohnausfall - kosten. 
Da sind die Firmen, die solche Produkte verkauft haben, nicht 
mehr auffindbar. Die Verantwortung wird dem Produzenten 
weitergegeben, er muss ja schliesslich auch etwas haben! 
Sie entschuldigen mich bitte, wenn ich hier etwas pointiert for
muliert habe, aber ich glaube, das Thema ist so wichtig, dass 
alle Bauern hier an diesem Podium sprechen müssten. Jenen; 
die jetzt schweigen, denen wird man einmal nach Wilhelm 
Busch vorwerfen: «Das Dörflein ruht im Mondenschimmer, der 
Bauer aber schnarcht wie immer.» 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen und hier ein Zeichen 
zusetzen. · 

Frau Leemann: Ich halte die ausführlichere Regelung, die ein
schränkendere, für richtig und plädiere deshalb ebenfalls für 
den Minderheitsantrag Ulrich. 

Was Genmanipulati.onen an Tiefen betrifft, an Säugetieren 
oder an Wirbeltieren, sind für mich ethische Motive in Analogie 
zu dem, was beim Menschen gilt, ausschlaggebend: DieAch
tung vor der Kreatur, vor ihrem Recht auf ein individuelles, art
gemässes Leben und vor der Erhaltung ihrer Art muss hier vor 
der Rentabilität rangieren. · 
Bei den Pflanzen ist die Situation etwas anders: Auf den 
Schutz der Arten möchte ich ebenfalls aus ethischen Gründen 
sicher nicht verzichten, aber dieser Aspekt kommt hier eigent
lich eher indirekt ins Spiel, nämlich über die ökologische Ver
knüpfung. Bei der Gentechnologie der Pflanzen und Mi~roor
ganismen stehen andere Ueberlegungen im Vordergrund. Ich 
möchte bei Pflanzen und Mikroorganismen die gentechnische 
Veränderung nicht ausschliessen. Wenn sie unter den ent
sprechenden Sicherheitsvorkehrungen geschieht, dann ist 
sie für mich akzeptabel. Ich halte äie ganz direkte Gefährdung 
durch Unfälle im Labor, beispielsweise durch entwichene pa
thogene Organismen, für nicht besonders gross, auch wenn 
man sie natürlich nicht ausschliessen kann. Hingegen halte 
ich andere Gefährdungen für sehr real, und aus diesen Grün
den bin ich für den Minderheitsantrag. Ich halte langsam wir
kende und uns längerfristig bedrohende Gefahren bei den 
Freisetzungen für real. 
Es sind ökologische Gefährdung~n. und in der Oekologie wis
sen wir einfach zuwenig über die Zusammenhänge. Die Ge,n
technologie potenziert die Probleme, die wir auch von den 
klassischen Methoden her kennen. Ich darf Sie hier vielleicht 
an die gestrigen Bemerkungen von Herrn Bundesrat Delamu
raz in Zusammenhang mit dem Doppelnull-Raps erinnern. Er 
war entwickelt worden im Hinblick auf die Nutzung durch den 
Menschen, allenfalls durch das Vieh. Niemand hat daran ge
dacht, dass dann vielleicht das Wild sterben könnte; eine Wir
kung an einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit wurde 
nicht vorhergesehen. Ebenso bezeichnend, und deshalb er
wähne ich hier dieses Beispiel, ist die Tatsache, die auch der 
Bundesrat erwähnte: Saatgut anderer Art ist nicht erhältlich 
auf absehbare Zeit. Und genau das ist die zweite reale Gefähr
dung, nämlich eine Konzentration auf die ganz wenigen gen
technisch veränderten .Nutzpflanzensorten, die uns dann be
vorsteht, wenn wir die Entwicklung einfach sich selber überlas
sen. Wenn nach einiger Zeit diese viel gelobten Resistanzen 
bestimmter Kulturpflanzen von Krankheitserregern durchbro
chen werden - und das ist gar nicht so unwahrscheinlich -
oder wenn andere Krankheiten massenhaft auftreten, dann ist 
die inzwischen erfolgte Verarmung von Rassen und Sorten 
eine grosse Katastrophe. Es kann dann eben kein anderes 
Saat- oder Pflanzengut innert nützlicher Zeit beschafft werden, 
ganz abgesehen übrigens noch von der Tatsache, dass die 
meisten bis heute entwickelten Resistanzen ja Herbizide und 
nicht Krankheiten betreffen. 
Wenn wir diese Gefährdungen vermeiden wollen, dann gibt es 
in meinen Augen nur eines: dass wir den wirtschaftlichen An
reiz für die Massenentwicklung und-vermarktung von solchen 
Produkten verweigern, d. h. die Patentierbarkeit ablehnen. 
Aus diesem Grunde bitte ich Sie, den Minderheitsantrag Ulrich 
zu unterstützen. 

Keller: Ich habe bei der Frage der In-vitro-Fertilisation der 
!Vlehrheit zugestimmt, also diese Möglichkeit eingeräumt. Ich 
werde aber hier - ich glaube nictrit, dass ich in einen Wider
spruch gerate- dem Minderheitsantrag Ulrich zustimmen. 
Von Albert Schweitzer stammt der Satz, dass die Gefahr der 
modernen Zeit darin bestehe, dass die Menschen gelernt hät
ten, die Natur zu beherrschen, bevor sie gelernt hätten, sich 
selbst zu beherrschen. Ich gebe Ihnen meine Skepsis gegen
über der Gentechnologie unumwunden zu. Ich glaube auch, 
dass diese Skepsis legitim ist. Als Gesetzgeber, glaube ich, 
sollten wir nicht unbedingt die sein, die hier Oei in das Ge
triebe giessen, sondern es stünde uns besser an, wenn wir et
was Sand in dieses Getriebe streuten. 
Wenn ich in der Botschaft lese, dass sich die Gentechnologie 
in.«stürmischer Entwicklung» befinde, dann schaudert mich. 
Und wenn ich nun auf der Fahne feststelle, dass sich der Stän
derat genötigt sah, einen eigentlichen Kentaur- oder Sphinx
Artikel einzufügen, wie ich das nennen würde, indem erverbie-
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iet, dass nichtmenschliches Keirrigut mit m.enschlichem Keim
-gut vermengt wird, dann ist das doch ein bedenkliches morali- · 
sches Signal, das er da setzen musste. 
Ich glaube, dass in bezug auf Mensch und Pflar:ize in der Tat 
Leitplanken gesetzt werden müssten, ähnlich wie das auch bei 
der auf die Menschen bezogenen Gentechnologie .der Fall ist. 
Wir wollen doch keine Schimären. Sie kennen dieses griechi
sche Fabelwesen,· diese Verbindung dreier Tierteile: des Lö
wen, der Ziege und der Schlange; Dieses Fabelwesen ist be
reits nach Homer.von Bellerophorites erledigt worden, und ich 
glaube, es ist nicht nötig, dass die moderne Gentechnologie 
derartige Fabelwesen wieeferum konstruiert. . , · . 
Zum Schluss möchte ich dem Bundesrat meine Genugtuung 
zuin Ausdruck bringen, dass er die gentechnologischen Fra
gen bezogen auf den Menschen, die Tiere und die Pflanzen in 
einem einzigen Artikel regelt. Ich finde das keinen Nachteil, 
sondern - Herr Bundesrat Koller hat es. schön gesagt - im 
Sinne der Einheit der Schöpfung ,einen ·schc;>nen Gedanken. 
Ich glaube: Wenn der Mertsch sich vermehrt als Teil der Natur 
empfindet und sich nicht über sie und nicht neben sie stellt, 
dann wird er auch die Natur besser verstehen. In diesem Sinne · 
würde ich es bedauern, wenn man diese schöne Einheit aus•, 
einanderbrecheri würde. 
Es ist mehrmals die Rede gewesen von Goethe und seinem 
«Faust». Viele haben ihn ·tu Recht in diesem Zusammenhang 
zitiert. Im gleichen ,,Faust» redet Goethe von den Brüdern im 
Wasser, auf der Erde und •in der Luft und schliesst damit die 
Tiere als Partner des Menschen ein. Ich glaube, diesem Ge
danken sollten wir -.gemäss der bundesrätlichen Vorlage -
auch folgen. 

Auer: Ich äussere mich nur zu Absatz 4 des Minderheitsimtra
ges Ulrich, der ein generelles Verbot von Patenten auf Lebe
wesen verlangt. Dies widerspricht vö'1ig der eingeleiteten Revi
sion des Patentgesetzes. 
Zur Klarstellung: Das geltende Patentgesetz ermöglicht schon 
heute die Patentierung von Mikroorganismen und Zellinien, · 
also von Lebewes'en, nicht aber von Pflanzen und Tieren. Die 
eingeleitete Revision tangiert diese Punkte nicht. Sie will in er
ster Linie Rechtsgleichheit bei der Patentierung von Mikroor
ganismen schaffen, die gentechnologische Produkte erzeu- . 
gen. Es geht also vor allem um eine Angleichung unseres 
Rechts an die europäische Gesetzgebung. 
Die Frage der Auslegung des europäischen Patentrechts be
züglich der Patentierbarkeit von Lebewesen ist beim Europäi~ 

· sehen Patentamt in Abklärung. . 
Im übrigen gilt schon heute: Was gegen die guten Sitten ver
stösst, kann gar.nicht patentiert werden. In den USA erfolgte 
bekanntlich 1988 die Patentierung eines höheren Lebewe
sens, nämlich der von der Harvard University entwickelten 
transgenen Krebsmaus. Hier erstreckt sich das Patent wäh- · 
rend einer ,bestfmmten Zeit auch auf die Nachkommen dieser 
Maus. Sie- dient als Tiermodell zur Erforschung der Ursachen 
von Brustkrebs. Ob auch in der Schweiz Interesse an der Pa
tentierung eines solchen Versuchstiers .besteht, entzieht sich 
meiner Kenntnis. Ohne Zweifel aber kann die transg~ne 
Krebsmaus in der medizinischen Forschung verwendet wer
den; Versuche an ihr haben eine höhere Aussagekraft, und v6r 
allem: man spart damit viele andere Versuchstiere. 
Ein grosses Interesse hingegen besteht bei uns an der Paten-

.. tierung von Bakterien und Viren, die der gentechnologischen 
Herstellung von Produkten dienen. Ein Verbot des Patentes 
auch hier -wie es der Minderheitsantrag Ulrich in Absatz 4 ver
langt- könnte jedenfalls nicht verantwortet werden. Es könnte 
dann nämlich auch der grosse Aufwand für Forschung und 
Entwicklung auf dem Gebiet der Gentechnologie nicht verant
wortet werden, ganz'einfach 'deshalb nicht, weil die Erfindun-

, gen ohne weiteres von Dritten nachgeahmt werden könnten · 
und daher der Erfinder keine Rückerstattung für seine Ausga
ben erhielte, auch nicht zur Finanzierung der zahlreichen For
schungsprojekte, die kein positives Ergebnis zeitigem. 
Bei jedem Patent gebührt dem' Erfinder während einer be
stimmten Zeit eine Entschädigung. Nach Ablauf der Patentfrist 
kann jedermann frei darüber verfügen. · 
In ge~llschaftlicher Hinsicht ist c:larauf hinzuweisen, dass das 

Patent eine Offenlegung ist. Die Erfindung wird tOr jede Frau 
und jedermann öffentlic_l:l. Das Patent wirkt somit versteckter 
Forschung entgegei:1. ' 
Es sei in Erinnerung gerufen, dass 1986 eine von 84 Unter
zeichnern eingereichte Motion für eine Revision des Patentge
setzes vom Nationalrat,einstimmig überwiesen wurde. Der 
Ständerat prüfte clie_se Motion durch die Kommission von Frau 
Josi Meier und stimmte ebenfalls ejnstimmig der Ueberwei
sung an den Bundesrat zu. Dieser hat in der Zwischenzeit eine 
Botschaft erlassen. Die Kommission Darbellay berät darüber. 
Sie wird unter anderem nach Wegen suchen, ob zwischen 
«niedriger:i», und «höheren» Lebewesen unterschiede!) wer
den kann. Solches gehört allenfalls in ein Gesetz, nicht aber in 
die Verfassung. . · ' . . 
Frau Ulrich, Sie wollen die Patentierung aller Lebewesen ver• 
bieten, also auch von Viren und Bakterien, und begründen 
dies u. a. mit. der Würde des Tieres. Bei allem Respekt vor der 
Schöpfung und insbesondere der Fauna: Ich habe offenge
standen etwas Muhe mit der Würde von Ba~erien und Viren, 
beispielsweise mit der Würde eines Virus, der Lungenentzün-, 
dung erzeugt. Ist dieTsetse-Fliege, die fv'.[alaria überträgt, ein 
höheres Lebewesen? Nach ~ohann Wolfgang von Goethe und 
nach Anton Keller - wie wir soeben hörten ...: ist sie dies. sie ist 
unser «Bruder» und «menschlicher Partner» .... 
Bei allem Respektvot dem Tier: Mitunter sollte doch die Würde 
des Menschen, z. B. eines Kranken, der Würde des Tieres vor-
angestellt werden. _ 
M_it einem generellen Patentverbot würden Sie die forschende 
Industrie der Schweiz gegenü.ber dem Ausland erheblich be
nachteiligen. Es widerspräche auch d!3m Europäischen Pa
tentübereinkommen, weil Patente von Tieren.darin nicht aus
geschlossen sind, nur Patente für Tierrassen analog für Pflan
zensorten. Die Schweiz ist Mitglied dieses Uebereinkoinmens. 
SiE:l müsste allenfalls austreten. · 

Schmid: Ich möchte, aus grunc:lsätzlichen Erwägungen zu
gunsten von Artikel 24novies sprechen. In der wissenschaftli
chen Forschung pflegt man oft zuerst spezielle Sachverhalte 
zu entdecken und dringt erst später zu den a)lgemeinen Er
kenntnissen vor. Offenbarverhält es sich in der Gesetzgebung 
ähnlich. 
Die·~xtreme Anwendung der Fortpflanzungs-und Gentechno
logie auf den Mensctien überschreitet,offensichtlich auf An
hieb die Reizschwelle so vieler Menschen,. dass von irgendwo
her bestimmt die Alarmglocke ertönt und via Volksinitiative die 
Notbremse gezogen wird. Noch nicht überall' durchgedrun
gen 1st hingegen die Einsicht, d~ss der Missbrauch und das 
Verhängnis nicht erst beginnen, wenn egoistisches Zweck
denken den Menschen zum Werkzeug degradiert, sondern· 
überall, wo Leben manipuliert wird. Die Ehrfurcht, Herr Auer,. 
gE:lbührt tatsächlich schon dem Einzeller. Das heisst nicht, 
dass man jede einzelne Amöbe unt~r Naturschutz stellt, aber 
das heisst: Leben ist eine besondere Kategorie des· Seins, die 
uns Respekt abverlangt und nicht behandelt werden darf wie 
,Materie, die allein physikalischen und chemischen Gesetz-

. massigkeiten untersteht. Ehrfurcht ist das Gefühl, von 'etwas 
Besonderem angesprochen wqrden ZU sein, das unsere Fas-' 
sungskraft übersteigt und in seinem Eigenwert zu erhalten ist. 

. Weder kennen wir die umfassende Bedeutung einzelner Lebe

. wesen innerhalb des Kosmos, noch vermögen wir vorauszu
sehen, was durch Abänderung von Leben angerichtet wird 
und allenfalls in den Folgen nicht mehr rückgängig gemacht 

. werden kann. Weil das Leben eigenen Gesetzen gehorcht, die 
wir nicht überblicken, ka,rin nic;ht einmal mit einiger Wahr-

. scheinlichkeit vorausgesagt werden, was dabei . entsteht. 
Uebereifrige Wissenschafter machen zwar, was sie können, 
aber sie wissen nicht unbedingt, was Si(;) tun. Sie werden leicht 
Zudiener jener Leute, denen jedes Mittel recht ist, um partielle 
und kurzfristige Vqrteile'für sich zu ergattern,' und die das De
bakel einfach den kommenden Generationen überlassen. : 
Das natürliche Lebenspotential ists0 gross und vielfältig, dass 
es überhaupt nicht notwendig ist, bis, zum Kern des 'Lebens 
vorzudringen und dessen Substanz zu verändern. Es braucht 
nur etwas mehr Phantasie, um die Zusammenhänge zu erken
nen und die Möglichkeiten zu nutzen, statt ihre Voraussetzun- , 
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gen abzuändern. Die Dinge erforschen, ohne sie zu zerstören, 
erfordert allerdings ein ganzheitlich vernetztes Denken und 
nicht ein linear. kausales. Es erfordert schöpferische Einfälle 
statt gentechnologische Eingriffe. Das verhängnisvolle tech
nokratische Denken ist aber leider das viel bequemere. Darum 
ist es so eingängig und in der Gesundheitspolitik, in der Land
wirtschaftspolitik und im Umweltschutz so verbreitet. Ueberall 
glaubt man, den Problemen allein mit Physik und Chemie bei
zukommen. Ueberall machen wir im übertrage_nen Sinne den 
verhängnisvollen Fehler, vom Lebenskapital zu zehren, statt 
von dessen Zinsen zu leben. Wir schl.achten das Huhn, das 
goldene Eier legt. Leben schützen heisst aber, alle Lebewesen 
vor gentechnologischen Eingriffen schützen. 
Es ist zwar richtig, dass der Mensch ein Wesen ist, das sich ge
genüber den Tieren durch ganz bestimmte Merkmale aus
zeichnet. Es ist deshalb verständlich und auch naheliegend, 
Massnahmen in erster Linie einmal zu seinem Schutz zu tref
fen. • Bei genauerem Hinsehen erweisen sich aber die Pro
bl~me - mindestens auf der l?iologischen Ebene - als nicht 
derart verschieden, wie es auf den ersten Moment erscheint. 
Zum einen sind die ~efahren der Gentechnologie überall vor
handen; wo in die nukleare Substanz von Lebewesen einge
griffen wird, denn nirgends gibt es verlässliches Wissen dar
über, was dabei herauskommt. Zum andern wird überall, wo 
die Respektgrenze bei pflanzlichen und tierischen Lebewesen 
überschritten wird, früher oder später der Mensch ebenfalls 
nicht verschont werden. 
Der Mensch unterscheidet sic,h durch seine Geistigkeit von al
len andern Lebewesen. Aber diese Geistigkeit verpflichtet ihn 
dazu, Hüter und Schützer der Schöpfung zu sein, ja, er ist da
durch für alles verantwortlich, was er tut, was er anrichtet und 
was er zerstört: Und weil er sich dieser Verantwortung nicht 
entziehen kann, muss er sich selbst Grenzen setzen und Gren
zen anerkennen. Das macht seine wahre Grösse aus. Es geht 
nicht darum, die Forschung zu ve~bieten, wohl aber, sie ver
anfyvortungsbewusst in eine andere Richtung auszudehnen, 
wo das Leben wieder in seiner Vielfalt und seinem Eigenwert 
entdeckt und nicht wie .Material nach Lust und Laune abge
wandelt wird. 
Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag Ulrich zu unterstützen. 

Frau Segmüller: Gentechnologie: für die einen ein Schreck
gespenst, für die andern die·Schlüsseltechnologie der Zukunft 
- ich denke an die ungelösten Probleme auf der Suche nach 
Heilmitteln bei Krebs, Aids; ich denke auch an die Drittweltpro
bleme. Die Ernährungslage der Dritten Welt ist heute nicht we
gen der Gentechnologie in einem desolaten Zustand, sondern 
aufgr!,lnd der Züchtungen mit bisherigen, mit konve11tionellen 
Methoden. Dasselbe gilt für die zu beklagende Verarmung der 
Arten. All diese heutigen Zustände können nicht der Gentech
nologie angelastet werden. Also geht es nicht an, alle Uebel 
dieser neuen Technologie in die Schuhe zu schieben. 
Artikel 24octies Absatz 3 regelt die Gentechnologie im nicht
humanen Bereich. Die CVP-Fraktion begrüsst die neue Fas
sung von Absatz 3 und empfiehlt Ihnen Zustimmung zur Mehr
heit und Ablehnung des Minderheitsantrages, aber auch des 
Antrages Wyss. Wir lehnen auch ausdrücklich die Aufteilung in 
zwei separate Verfassungsartikel ab. Der Gegenvorschlag bil
det eine Einheit in Form und Materie, geht es doch immer um 
die Grundlagen des Lebens schlechthin, von Mensch, Tier 
und Umwelt. Absatz 3, wie ihn die Mehrheit vertritt, enthält eine 
Kompetenznorm an den Bundesrat mit den notwendigen ethi
schen Leitplanken für die Gentechnologie. Eine weiterge
hende Detaillierung auf Verfassungsebene ist weder sinnvoll 
noch zweckmässig. Sie gehört ins Gesetz. 
Die Frage der Patentierung ist umstritten. Sie wirc;I bei der Aen
derung des Patentgesetzes behandelt und gehört nicht" auf 
Verfassungsebene - dies um so weniger, als jegliche schwei
zerische Insellösung in diesem Bereiche illusorisch wäre, da 
letztlich das .Europäische Patentübereinkommen auch unser 
Land direkt betrifft und beeinflusst, ob uns das gefällt oder 
nicht. Im Gegensatz zu meinen Vorrednern bin ich der Mei
nung, dass diese Frage in der Bundesverfassung nicht mit 
dem Zweihänder ein für allemal entschieden werden kann. 
Gentechnologie ist eine Schlüsseltechnologie. Sie bedarf im 

Bereich der Patentierung genauer Abwägung, was die Folgen 
für die Landwirtschaft in der Dritten Welt betrifft; damit bin ich 
durchaus einverstanden. Eine Kommission ist gerade mit die
ser Aufgabe betraut. 
Die Frage der Freisetzung ist ebenfalls umstritten. Auch sie 
muss von Fall zu Fall durch verantwortliche Gremien aufgrund 
einer strengen Gesetzgebung entschieden werden können. 
Das entsprechende Gremium, das dafür heute zuständig ist, 
ist die SKBS (Schweizerische Kommission für Biologische Si
cherheit). Uebrigens, was die F_rage des ersten Freilandversu
ches mit gentechnisch veränderten, virusresistenten Kartof-

.. fein betrifft: Ich habe mit zahlreichen Bauern darüber gespro
chen und nicht eineri gefunden, der dagegen gewesen wäre. 

· Im übrigen hat die Kommission für biologische Sicherheit ent
schieden, diesen Versuch zuzulassen, denn er wird vom wis
senschaftlichen Standpunkt aus als sinnvoll und als sicher für 
Mensch und Umwelt betrachtet. 
In der Zukunft wird die Gentechnologie, ob es uns gefällt oder 
nicht, in der Welt eine zunehmende BedE;)utung erlangen. 
Klare Rahmenbedingungen sind nötig, nicht unnötige Kor
setts, auch für unsere Wirtschaft; es hängen enorm viele Ar
beitsplätze davon ab, ob wir diese Technologie aus unserem 
Land verbannen oder ob wir sie in verantwortungsvoller Weise 
zulassen. Es geht darum, nicht neue Feindbilder zu schaffen, 
.sondern verantwortungsvoll mit dieser neuen Technologie 
umzugehen - neue Möglichkeiten zu eröffnen, wie es bislang 
in weiten Bereichen der Züchtung der Fall war. Die Gentech
nologie ist genauso gut oder schlecht, so gefährlich oder un
gefährlich wie die Leute, die Gremien, die sich damit in verant
wortungsvoller Weise befassen. Wir brauchen daher eine 
Kompetenznorm an den Bundesrat, mit ethischen Leitplan
ken: als Grundlage für eine strenge Gesetzgebung, damit die· 
Forscher und die Wirtschaft wissen, woran sie sich zu halten 
haben. 
Ich .bitte Sie namens der CVP-Fraktion, der Mehrheit zuzustim
men und alle Abänderungsanträge abzulehnen. 

Thür: Der Minderheitsvorschlag Ulrich und der Antrag Baerlo
cher befassen sich mit der Freisetzung von gentechnisch ver
änderten Organismen. Ich möchte Ihnen anhand von drei 
grundsätzlichen Ueberlegungen darlegen, weshalb ich über
zeugt davon bin, dass die Regelung dieser Materie auf Verfas
sungsstufe richtig, ja sogar überlebenswichtig ist. 
1. In diesem Jahrhundert hat sich trotz aller gewaltigen wis
senschaftlichen Fortschritte die Relativität wissenschaftlicher 
Erkenntnisse gezeigt. Wir erinnern uns wieder der alten grie
chischen Skeptiker, die vermuteten, dass mit unserem Wissen 
unser Nichtwissen wachse. Wir erleben immer deutlicher, 
dass das Ergebnis• des wissenschaftlichen Fortschritts nicht 
Sicherheit, sondern Ungewissheit ist. 
2. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Technik und Natur
wissenschaft· zu einem wirtschaftlichen Unternehmen von 
grossindustriellem Zuschnitt ohne Wahrheit und Aufklärung 
geworden sind. Wir fühlen uns über mittelalterliche Dogmen
gläubigkeit erhaben und übersehen dabei, dass unser Dogma 
der Fortschrittsglaube, der Machbarkeitswahn geworden ist. 
Ulric;h Beck - ich habe heute morgen auf diesen Wissenschaft
ler hingewiesen - formuliert diesen Sachverhalt so: «Anstelle 
von Gott und Kirche sind die Produktivkräfte getreten und die
jenigen, die sie entwickeln und verwalten: Wissenschaft und 
Wirtschaft. Ihr Handeln trägt alle Merkmale des religiösen 
Glaubens.» 
3. Diese neuen Technologien werfen noch in anderer Hinsicht 
eine Problematik auf: Aufgrund der möglichen Folgen darf ein 
Irrtum gar nicht mehr passieren. Was geschieht, wenn ein Irr
tum dennoch passiert, haben wir nach «Tschernobyl» erfah
ren. Eine Wissenschaft, eine Technologie aber, die den Fehler 
nicht mehr zulässt, ist unmenschlich. Denn dass Irren • 
menschlich ist, wissen wir seit den alten Griechen. Das ist viel
leicht auch die letzte Gewissheit, die uns geblieben ist. Heute 
müssen wir darauf bestehen, dass wir ein Recht auf Irrtum ha
ben. Eine Entwicklung, die dies ausschliesst, führt in den Dog
matismus oder in den Abgrund, wahrscheinlich in beides. 
Wenn wir aus den Fehlern nicht mehr lernen dürfen, weil wir 
sie gar nicht mehr machen dürfen, verliert die Wissenschaft 



20. März 1991 N 633 Gentechnologie. Volksinitiative 

das, was ihre Rationalität einst ausmachte.' Atomkraftwerke 
könnten immer noch, wenn auch mit grossen Schwierigkei~ 
ten; abgeschaltet und vom Netz genommen werden.wenn sie 
sich als fehlerhaft erweisen würden. Was aber geschieht mit 
den freigesetzten, Fleisch und Leben geworden"!n Irrtümern 

· der Gentechniker?.Wie ist eine Forschung lernfähig zu erhal
ten, deren eingestandene Fehler Milliardeninvestitionen. be
deuten würden und solche Investitionen verniqhteten? Es ,be
steht die grosse Gefahr, dass Fehler., bei denen es um Milliar
den geht, nicht mehr eingestanden werden können. . 
Aus all diesen (3rünc;len bin ich der Ueberzeugung, dass man 
dem Antrag Baerlocher zustimmen muss. Auf jeden Fall bitte 
ich Sie, dem Minderheitsantrag ,Ulrich zuzustimmen; der die 
Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen nur 
zulassen will, wenn Nutzen und Unbedenklichkeit nachgewie
sen sind. Und das sollte doch eigentlich eine Selbstverständ, 
lichkeit sein. Gerade diese Umkehr der Beweislast ist ange
sichts der Gefahren in der Gentechnologie überlebensnot
wendig. 

F~au Bäumlln: Sie hab~n heute morgen im Eintretensvotum 
gesagt, wir seien normalerweise immer ein wenig hintendrein 
als Gesetzgeber. lct:i muss Ihnen sagen: Ich haqe Angst, dass 
wir schon sehr spät dran sind. , 
Wer bei der Regelung der Bio- und Gentechnologfe zu spät 
kommt, den. bestraft das genmanipulierte Leben; das be
fürchte ich. Wenn wir also heute auf Verfassungsstufe nicht 
klar ausdrücken können, um was es geht urid vor a,lem, um 
wieviel es geht bei der Kontrolle der Vorgänge im Extrahuman
bereich der Gentechnologie, dann tragen wir - und sei es un
gewollt- noch dazu bei, da$$ unsere Entscheide den Anforde
rur19en dermassen hintennachhinken, dass Forschung, An- ' 
wendung und vor,allem Vermarktung dieser Spitzentechniken 
irreversiblen Schaden anrichten werden. Und dieser Schei
den, das ist absolut unw[dersprüchlich voraussagbar, wird 
einmal mehr besonders die Entwicklungsländertreffen, denen 
auch noch ihre letzten Schätze, die genetisehß Vielfalt, durch 

. Patentmonopole abgeluchst werden. · 
Und da erzählt Herr Bundesrat Kalle~ in ErigE;ilberg, die Gen
technolbgie könne •«nur dann befürwortet we~den, wenn da
durch die Kluft zwischen unserem ReichtUm und der Armut in 
den Entwicklungsländern nicht noch grösser wird». Ich habe 
das Zitat aus der Zeitung hier; Ich kann es belegen. Damit, 
Herr Bundesrat, haben Sie den Minderheitsantrag Ulrich und 
mindestens den Anfrag von Herrn Wyss eigentlich unterstützt. 
Es nimmt mich wunder, wie Sre jetzt dann wieder dagegen re
den wollen, nachdem Sie besonders de\1 Votanten Wanner, 
Luder, Nuss9aumer und Keller gut zugehört haben. 
Ich bitte Sie eindringlich, Herr Bundesrat, Ihre Aussagen in En
gelberg jetzt, wo es darauf ankommt, nicht zu leeren Worten 
verkommen zu lassen. :, . 

D'autre part, notre constitution ne doit pas devenircomme cer
,tains le disent vulgairement: «un fous-y-tout». C'est pourquol . 
je vous engage ä respecter !'ordre propose par notre commis
sion et ä nous limiter aujourd'hui aux. principes constitution
nels de base en soutenant les propositions de la majorite. · 

M. Darbellay·, rapporteur: La proposition qtJLnousest presen-
' tee par Mme Ulrich compoite deux points. D'abord, eile nous 
demande de traiter le probleme extra-humain dans un article 
separe. Ensuite, eile demande de completer la competence 
accordee au Conseil federal en donnant un cer'tain nombre de 
principes precis. 
Premiere question: un ou deux articles? La commission s'est 
prononcee en faveur d'un seul pour montrer-comme onvient · 
.de la rappeler- l'unite de la matiere vivante, l'unite de la crea
tio.n et poµr indiquer que('homme etson environnement doi- . 
vent etre proteges ensemble. D'ailleurs, ä l'alinea premier de 
l'article' on· dit:, «l'homme et sah environnement sont prote
ges». Et ä l' alinea 3- qui vous est propose- on donne les indi- . 
cations gen6rales en ajoutant:. «ce faisant, f:llle ti,ent campte de 
la digriite de la crea~ure et de la securite de l'homme, de l'ani
mal et de l'envirönnement». On l'a dit ce matin et je le repete, 
les ex()eriences pratiquees sur des cellules animales ou vege
tales peuvent etre reportees sur des cellules humaines.' Les 
ADN ou extraits d'ADN sont'interchangeables. De cette ma
niere, on a pu f)foduire des medicaments·ayant permis des 
progres considerables dans la therapeutique de maladies gra
ves, si pien que nous devrions traiterces deux preoccupations 
ensemble. , 
Je rappelle d'ailleurs qu'avec cet article, propose par la mi:tjo
rite de la c~mmission, on n'ouvre pas la porte,a n'importe quoi 
et que les chimeres. ne seraient pas possibles puisqu'on dit: 
«La Confeder11tion edicte des prescriptions sur l\rtilisation du· 
patrimoine germinal et genetique d'animaux, de plantes et 
d'organismes. Ce faisant, eile tient con:ipte de la dignite de la . 
creature et de la securite de l'homme, de l'animar·.et de 1'erwi
ronnement; elle protege aussi Ja multiplicite genetique des es
peces animales et vegetales.» Nous donnons donc ici des 
competences assez !arges pour qll'El hlConfederation puisse 
legiferer et intervenir a temps. , . 
Deuxieme question: nous contentons-nous de cette compe-

, tence generale de legiferer ou bien voulons-nous, comme 
pour e.article 2, fixer un certaih nombre de prj~cipes precis? Je 
tirerai ma reponse de l'intervention de Mme Stocker. Elle nous 
dit, avec ·raison, me semble-t-il: «nous devrons legiferer ici 
avec le meme·soin qu'en ce qui concerne l'alinea 2». Je par
tage largement son avis. Alors, qu'a-t-on fait pour l'alinea 2? 
Au moment ou le Conseil des Etats a voulu passer de la com
petence legislative simple ä l'enumeration d'un certain nom-

, bre de principes precis, il a invite des experts et s' est entretenu · 
avec le Departemer;it de justice et police. On a prepare un arti- · 
cle modifie en commun et on a voue tout le soin necessaire ä 

M. Berger: Je souhaite simplement rappeler rapidement ä cet exercice. lci, ces preparatifs n'ont pas ete' executes. L'ali-
quelques-uns des orateurs que nous elaborons un article nea premier est interessant puisqu'il reprerid presque exacte-
constitutionnel se rapportant aux techniques de production .et ment l'alinea 3 de l'article 24octies. Mais ä l'alinea 2 dejä: «!es 
de manipulation genetique. C'est pourquoi je vous engage ä interventions dans le plasma d'embryons · d'animaux et de 
soutenir las propositions de la majorite de la commission. plantes sont interdites». _ 
Celles de la minorite Ulrich sont dangereuses ä plus d'un titre. Bien s0r, la lol peut prevoir des exceptions, mais avant devoter 
D'une part, elles noµs pretent des intentions et des objectifs un article·tel que celui-lä, j'aimerais savoir quelles en ~eraient 
fort differents, difficiles a cerner dans leur globalite et d'une les consequences. Or, nous n'avons pas etudie les conse-
portee qui implique des etudes supplementaires, nous sem- . quences de.ces interdictions. On a davantage porte attention , 
ble-t-il. Entrer dans le sillage de la proposition de 'la minorite ä l'interdlction de la libre dissemination d'organismes geneti-
c'est, dans une certaine mesure,. hypothequer aveuglement quement modifies. Voyez ce que cela represente: jusqu'ä ce 
l'avenir, vu que nous ne rnaitrisons pas l'enjeu de toutes les jour, on a tres larg~ment modifie les plantes en favorisant par 

• suggestions formulees; c'est s'aventurer dans un domaine exemple une selection · naturelle, en pratiquant des croise-
fort complexe et mal mattrise pour !'heure. Ce serait compro- ments ,ras largement etudies. II y a egalement eu des muta-

, mettre gravement toµt le domaine de la recherche en general, · tions naturelles qui ont modifie plantes et animaux. Je vous 
ainsi qu'une saine evolution de l''agriculture et des rapports · rappelle qu'ä un moment donne toutes les vaches avaient des 
avec notre environnement. - comes et ensuite, par le fait d'une mutation spontanee, une 
Certes, je suis sensible a plus d'une argumentatjon presen,tee, vache est nee ,sans cornes et ses descendantes ·- puisqu'il 
mais, a mon avis, Ces q'uestions doivent etre traitees dans le I s'agissait d'une mutation- l'ont suivie. 
cadre des lois et reglements qui feront suite äl'article constitu- Alors, quand on modifie les genes d'une plante,. comme c'est 
tionnel. Ces dispositions devront efretraitees avec tout le recul le cas aujourd'hui avec les pommes de terre que l'on veut ren-' 
et l'attention necessaires, en consultant les experts autorises dr'e resistantes a certains virus, on aide un peu la nature. Cela 
et dans le cadre d'ur\ debat specialement reserve a ce s~jet. signifie que l'on introduit un gene qui donner~ des proprietes 
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speciales a cette pomme de terre. Qu'on soit ensuite prudent 
et que la commission interdisciplinaire pour la securite biologi
que. etudie les consequences que cela peut avoir et octroie ou 
non le feu vert, c'est taut a fait logique, mais proceder ä taute 
interdiction serait aller,trop vite en besogne. . 
D'ailleurs, a ce meme article 3, la proposition Baerlocher va 
nettement plus loin puisqu'elle ne prevoit, elle, aucune excep
tion. Vous conviendrezque ce n'est pas admissible. L'alinea 4 
stipule: «Aucun brevet d'ir:ivention ne peut etre accorde pour 
des etres vivants». lci, on l'a releve, on ne fait pas la distinction 
entre les plantes, les animaux et fes petits organismes. Dans 
ce domaine-je preside d'ailleurs la commission qui s'occupe 
actuellement de ce probleme - je crois que la discu'ssion de 
fond que nous avons eue ici est tres utile pour 1a suite des tra
vaux de la commission mais qu'il seraittout a fait errone de bio
quer le probleme et de dire: rien ne peut etre fait meme pour 
ces petits organismes. 
Je vous invite par consequent a refuser la proposition Ulrich, a 
accepter l'alinea 3 de l'article 24octies et a le laisser dans cet 
article. · 

Frey Walter, Berichterstatter: Ich habe sehr sorgfältig Kenntnis· 
genommen von den Ausführungen all der Votanten, die die 
Minderheit Ulrich unterstützt haben. Auch ich habe mir Gedan
ken in dieser Richtung gemacht. Darf ich Sie aber in aller Be
scheidenheit darauf hinweisen, dass wir hier nicht ein Miss
brauchsgesetz machen, sondern dass wir über einen Verfas-
sungsartikel diskutieren? . 
Die Version, die Ihnen die Mehrheit der Kommission in Ab
satz 3 vorlegt, ist meiner Meinung nach_ eine vorzügliche Basis, 
für eine Missbrauchsgesetzgebung. Ich bin auch überzeugt, 
dass dieser Absatz in den meisten Punkten den Aengsten, die 
ausgesprochen wurden, entgegenkommt, ja ihnen sogar 
Rechnung trägt. Die reine Kompetenznorm des Ständerates 
haben wir noch mit Leitplanken - Sie können das auch einen 
Zieljalon nennen - versehen. Ich möchte gernei, dass Sie den 
Absatz 3 noch einmal genau zur Ken11tnis nehmen. Sie sehen 
dort, dass - neben der Kompetenznorm - auch ganz klar ge
sagt wird: ".Er» - der Bund nämlich - ccträgt dabei der Würde 
der Kreatur sowie der Sicherheit von Mensch, Tier und Umwelt 
Rechnung und schützt die genetische Vielfalt der Tier- und 
Pflanzenarten.» Das sind alles Dinge, die gefördert wurden 

· von Votanten, die die Minderheit Ulrich unterstützt haben. 
Wir haben in der sehr sorgfältigen Kommissionsberatung 
auch festgestellt-· mit verschiedensten Experten sind wir da ei
ner Meinung -, dass viele dieser Ueberlegungen nicht nur in 
einem eigentlichen Missbrauchsgesetz, sondern auch in an
deren Gesetzen unterkommen können: beispielsweise im 
Umweltschutzgesetz, im Tierschutzgesetz oder im Patentge
setz, das, wie bereits erwähnt, jetzt in Revision ist. 
Nun hat Absatz 3 den grossen Vorteil, dass er nicht ein separa
ter Artikel ist. Wie oft habe ich heute schon gehört, dass wir alle 
zur Schöpfung gehören und dass wir vernetzt denk~n müs
sen. Genau diesem Gedanken haben wir Rechnung getragen, 
nämlich der Einheit der Materie. Ob Sie es nun gerne hören 
oder nicht: Wir alle und auch Tier, Pflanze und Umwelt sind 
DNS. Öie Einheit der Materie ist also hier gegeben. Und es 
braucht keinen zweiten Artikel. 
Und nun zu diesem zweiten Artikel, zu Artikel 24novies ge-
mäss der Minderheit. · · 
Wenn ich ihn genau studiere, habe ich das Gefühl, dass er von 
der Angst diktiert wurde. Das ist genauso gefährlich, wie wenn 
man einen Verfassungsartikel vor dein Hintergrund eines 
übertriebenen Optimismus formulieren würde. Wenn ich da in 
die Details gehe und bei Absatz 1 lese, dass bei Tier und 
Pflanze von der «Unversehrtheit ihrer Art» gesprochen wird, so 
müsste man das definieren, und dazu hat die Zeit gefehlt. 
Oder Absatz 2: Er sieht Ausnahmen vor für die «Linderung er
heblichen Leidens». Was ist «erhebliches Leiden»? Auch das 
müsste definiert werden. Vielleicht hat auch dafür die Zeit ge
fehlt. 
Zu Absatz 3, wo die Freisetzung gentechnisch veränderter Or
ganismen verboten wird - das wird dann vom Zusatzantrag 
Baerlocher noch verabsolutiert -, möchte ich folgendes sa
gen: Jene, die ~ich in diese Materie eingearbeitet haben, wis-

sen, dass heute - jetzt, zu diesem Zeitpunkt - auf natürliche 
Weise gentechnisch verändsrte Organismen freigesetzt wer
den, und zwar nicht in Versuchsform (Züchtung usw.). Das 
sind gentechnische Veränderungen, die stattfinden. Die wer
den freigesetzt, und niemand wird gefragt. 
Absatz 4: «Für Lebewesen können keine Erfinderpatente er
teilt werden.» Wir alle haben uns beeindtucken lassen von die
ser Horrorvision eines patentierten höheren Tiers. Keinem von 
uns gefällt dieser Gedanke. Wir diskutieren darüber in der Pa
tentrechtsrevision. Was ist ein Lebewesen? Ist ein Bakterium, 
ein Virus ein Lebewesen? Auch hier wieder ein Definitions
manko! Wir sollten uns die Zeit nehmen, falls wir einen separa
ten Verfassungsartikel gestalten wollen, diesen auch im Detail 
zu besprechen. 
Persönlich bin ich_ überzeugt, dass wir mit Artikel 24octies Ab
satz 3 und dem Vorschlag ·der Kommissionsmehrheit etwas 
Vernünftiges erarbeitet haben, etwas, worauf man eine Miss
brauchsgesetzgebung aufbauen kann. Wenn wir die Vorlage 
so dem Ständerat überweisen, glaube ich auch, dass wir eine 
gute Chance haben, in nützlicher Frist über einen guten Ver
fassungsartikel zu verfügen. Falls wir uns für diesen zweiten 
Artikel gemäss Minderheit entscheiden, habe ich - das ist 
meine persönliche Meinung, nicht die der Kommission -
Angst, dass wir mit der Arbeit wieder vorne beginnen müssen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, dem Absatz 3 der Kommissions
mehrheit zuzu_stimmen und den Minderheitsantrag Ulrich und 
auch den Zusatzantrag Baerlocher abzulehnen. 

Frau Ulrich, Sprecherin der Minderheit: Ich muss doch zwei, 
drei Dinge richtigstellen. 
Wenn die Kommissionssprecher sagen, dass in der Kommis
sion leider zuwenig Zeit vorhanden gewesen sei, um den Min
derheitsantrag.ausführlich zu diskutieren, so muss ich _den in
direkten Vorwurf, das habe an der Minderheit gelegen, zurück
weisen. Das hat nichts mit den Minderheitsantragstellern zu 
tun. Sie wären bereit gewesen, weiterzudiskutieren, aber die 
Mehrheit der Kommission wollte das nicht. Wir wollten auch 
noch andere Experten beiziehen. Das wurde auch abgelehnt: 
Damit wollte ich sagen, dass das Argument der mangelnden 
Zeit eine nicht ganz saubere Ausrede ist! 
Noch etwas Sachliches: Wenn Herr Frey Walter von «Züch
tung» spdcht, von der Aussaat klassisch gezüchteter Pflanzen, 
und diese als gentechnologisch veränderte Arten und als Frei
setzung bezeichnet, so stimmt das schlicht und einfach nicht! 
Unter Gentechnik verstehen wir heute immer noch ßinen Ein
griff ins Erbgut, und z.war indem andere Dinge eingeschleust 
werden. Wenn ein Gärtnermeister neue Pflanzen durch Kreu
zung züchtet, ist das keine Gentechnik! 

Bundesrat kolfer: Der Bundesrat unterstützt - um das gleich 
von Anfang an klarzumachen - die von der nationalrätlichen 
Kommissionsmehrheit vorgenommene Erweiterung von Arti
kel 24octies Absatz 3. Sie setzt für die Ausführungsgesetzge
bung im ausserhumanen Bereich ebenfalls gewisse ethische 
Leitplanken und bringt damit zum Ausdruck, dass auch das 
nichthumane Leben einen Eigenwert hat und nicht beliebig 
verfügbar ist. Vielmehr hat es Anspruch darauf, vom Men
schen würdig und - ihsbesondere im Hinblick auf kommende 
Generationen - mit Verantwortungsbewusstsein behandelt zu 
werden. Namentlich ist dafür zu sorgen, dass bei der Zucht 
von Nutzpflanzen und Tieren ein breitgestreutes genetisches 
Potential erhalten bleibt. Der Hinweis auf die Würde der Krea
tur bedeutet auch, dass nicht in unverantwortbarer Weise 
durch die Unterstützung landesweiter, ja weltweiter Verdrän
gungsprozesse um:I durch inadäquate Hege- und Pflege
massnahmen in das genetische Erbe wildlebender Tiere und 
Pflanzen eingegriffen werden darf. · 
Nun zur Frage, ob ein oder zwei Artikel vorzusehen sind. 
Zentrales Objekt der Gentechnologie ist die DNS. Ihr Aufbau 
ist im Grundsatz für alle Organismen, den Menschen einge
schlossen, identisch, ebenso sind es äie Methoden für ihre Er
forschung unct ihre gezielte Veränderung. Rein naturwissen
schaftlich ergibt sich daher kaum eine klare Grenze zwischen 
Humangenetik und Genetik anderer Organismen. So werden 
beispielsweise heute Medikamente - ich nenne das Beispiel 
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Insulin - mittels gentechnologischer Methoden entwickelt, bei 
denim menschliches Erbgut-allerdings nicht künstlich verän
dert- mitverwendet wird. 
Aus diesen Gründen begrüssen die naturwissenschaftlichen 
Experten mehrheitlich eine solch umfassende Bestimmung, 
wie wir sie Ihnen vorschlagen. Mir scheint, auch aus christli- ' 
eher Sicht lässt sich heute eine Trennung von Mensch und Na
tur bei Eingriffen in das Erbgut nicht rechtfertigen. Die Natur 
als Schöpfung• bildet eine Einheit. Diese erstmals auf Verfas~ 
sungsstufe zumAusdruck gebrachte ganzheitliche Sicht sollte 
nicht durch eine Aufspaltung in zwei Artikel wieder, verlorenge-
hen. ' , · · · 
Eine zweite Üeberlegung: Der Regelungsgehalt für eine sepa
rate Bestimmung über den, nichtm~nschlichen Bereich wäre 
sehr gering, da die in diesem Bereich bereits bestehenden ver
fassungsmässigen Bundeskomp,etenzen den grössten Teil 
des Regelungsbedarfs schon abdecken. Ich erinnere an die 
Artikel zum Umweltschutz, zum Natur- und Heimatschutz, zum 
Tierschutz, zur Landwirtschaft und zur Epidemienbekämp
fung, um nur die wichtigsten Beispiele zu nennen. ·Eine sepa-' 
rate Bestimmung über den Extrahumanbereich würde somit in. 
unerwünschter Weise diese bereits bestehenden Verfas
sungskompetenzen konkurrenzieren. Ein anerkannter Verfas
sungsrechtler hat mir in einer Diskussion gesagt, er sehe bei
spielsweise die Gefahr, dass bei einer ~ufteilung in zwei Ver
fassungsbestimmungen und bei einer Abl,ehnung des Artikels 
über den Extrahumanbereich in der Volksabstimmung eine re
striktive Auslegung des Tierschutzartikels die Folge wäre. 
Auch das ist absolut unerwünscht ' 
Im übrigen muss ill:h Sie auf folgendes aufmerksam machen: 
Wenn Sie dem Antrag der Minderheit auf Schaffung von_ zwei 
Verfassungsartikeln Folge g!;lben, müssen Sie das Geschäft 
an die Kommission zurückweisen, denn ·Absatz 1 von Arti
kel 24octies deckt sowohl den Human-wie den Ausserhuman
bereich ab. Er lautet: «Der Mensch und seine Umweltsirid ge
gen Missbräuche der Fortpflanzungs-· µnd Gentechnologie 
geschützt.» Dieser Absatz m\JSS umfolmulie,:t oder gßstrichen , 
werden. · · 
Ein weiterer Grund, weshalb Sie das Geschäft zurückweisen 
müssten, wäre der, dass wir uns ja auch über das Abstim
mungsverfahren einigen müssten. Wenn Sie zwei Artikel 
schaffen, müsste .natürlich auch klargestellt werden, ob nur 
der Artikel über den Humanbereich oder beide Artikel zusam
men als Gegenvorschlag des Parlamentes zur «Beobachter»
lnitia.tive präsentiert würden. Ferner müsste auch die Frage 
der systematischen Einordnung in der Verfassung noch ein
mal überprüft werden, denn,der Humanbereichsartikel passt 
schlecht zum Umweltschutzartikel und zum Artikel über die Fi
sch.erei und Jagd. Die vorgeschlagene Systematik ist wohl nur 
gerechtfertigt, wenn wir einen umfassenden Artikel schaffen. · 
Noch einig.e B!;lmerkungen zu den einzelnen Absätzen des 
Minderheitsantrags. . • · 
Zu Absatz 1 von Artikel 24novies: Der erste Satz ist· weitge-

,, hend mit Artikel 24octies Absatz 3 gemäss Mehrheitsantrag 
identisch. Im zweiten Satz geht man aber eindeutig über das 
Ziel hinaus: Bei der Formulierung «Tiere und Pflanzen haben 
Anspruch auf Unversehrtheit ihrer .Art» stellt sict,i einmal die 
Frage, in ""'.elchem Verhältnis ein solcher Artikel zu den Arti
keln 24sexies Absatz 4, 25 und 25bis BV über den Artenschutz 
·steht. Sodann gewährleistet auch die herkömmliche Züch~ 
tung nicht die Unversehrtheit der Art. Auch im Rahmen der her
kömmlichen Züchtung werden neue Pflanzenarten (Kultur-. 
pflanzen)· und· neue Tierarten geschaffen .. Auf jeden Fall' 

1 scheint mir eine solche Formulierung mindestens missver
ständlich. Daher finde ich ein Mlssbrauchsv~rbot, wie es die 
Mehrheit vorschlägt, eindeutig besser. • .. · 
Zu Absatz 2: Auch hier bin ich der lJeberzeugung, dass ein 
grundsätzliches Verbot von Züchtungen im Bereich von Tieren 
und Pflanten eindeutig Obers.Ziel hinausschiesst und nicht 
verhältriismässig ist. Aµch hier müssen' wir eine Missbrauchs-
lösung auf Stufe Gesetz anstreben'. . . · 
Zu Absatz 3: Das sogenannte Freisetzungsverbotfür gentech
nisch veränderte Organismen auf Verfassungsebene ist.eben, 
falls zu undifferenziert. Zwar können Freilandversuphe · Pro
bleme verursachen. Wir sind aber der Ueberzeugung - vor al-

, ·' 

lern auch gegenüber dem noch weitergehenden Antrag Baer
locher -, dass ein absolutes Verbot keine adäquate Lösung 
darstellt. Die laufende Revision des Umweltschutzgesetzes 
wird Gelegenheit geben - Sie wissen, dass die Vernehmlas
sung bereits abgeschlossen ist -, über Freilandversuche ein
gehend zu diskutieren. Auch der Bundesrat ist der Auffas
sung, dass diEl Freisetzung genetisch veränderter Organis
men einer strengen gesetzlichen Regelung bedarf. Nament-

.· lieh ist die ~reisetzung an umfangreiche Vorabklärungen und 
strenge Sicherheitsmassrtahmen zu k(?üpfen. Sie darf nur er
folgen, wenn aus den Vorversuchen im Labor oder Treibhaus 
keinerlei Hinweise auf nachteilige Wirkungen vorliegen. Die
ses Sicherheitskonzept ist in Internationalen Gremien, vor al
lem in der OECD, entwickelt worden und hat sich schon in ei
ner Reihe von Ländern bewährt. Es entspricht übrigens auch 
der rieuen Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft (90.220) 
über die absichtlict,e Freisetzung genetisch veränderter Orga
nismen, die am 23. April letzten Jahres in Kraft getreten ist. 
Nun zu Absatz .4: Die Frage einer generellen Patentierbarkeit 
von Lebewesen steht bei der laufenden Revision des Patentge
setzes nicht zur Diskussion. Die Grundsatzregelung, wonach 

, Erfindungen, d~ren Veröffentlichung oder Verwertung gegen 
die Moraf'oder die Mensche.nwürde verstossen würde, nicht 
patentiert werden dürfen, gilt bereits im geltenden Patentge
setz. Ich darf gegenüber entsprechenden Vorwürfen doch fest
halten, dass sich auch unsere Delegation im Gatt für die Anwe_n
dung dieses Prinzips in den internationalen Verhandlungen mit 
Nachdruck eingesetzt hat. Im übrigen wird die inGang gesetzte 
un.d aufgrund dieses Verfassungsartikels suspendierte Be
handlung der Patentgesetzrevision ausreichend Gelegenheit 
geben, alle diese Fragen vertieft zu studieren. 
Es ist inadäquat, dass man Fragen der Pafentierbarkeit auf 

· Verfassungsstufe regeln will und dabei unverhältrtismässige 
Lösungen anstrebt. Ein generelles Verbot der Patentierbarkeit 
von Lebewesen auf Verfassungsstufe würde die Schweiz jn 
Widerspruch zur.internationalen Rechtslage, vor allem in Eu
ropa, bringen. lri' diesem Zusamm~nhang muss ich auf Arti
kel ·2 des EG-Richtlinienentwurfs betreffend den reGhtlichen 
Schütz biotechnoldgischer Erfindungen hinweisen. Dieser Ar
tikel lautet: «Der Gegenstand einer Erfindung darf nicht allein 
deshalb, weil er aus lebender Materie besteht, als nicht patent
fähig gelten.» Es ist abzulehnen, dass sich die Schweiz mit ei-

. nem verfassungsrechtlichen Verbot gegen diese internatio
nale Rechtsentwicklung stellt. Besonders problematisch wäre ' 
es, weil wir uns damit auch in Witlerspruch zum Europäischen 
Patentübereln1<ommen begäben, das wir bereits unterzeich
net haben. Der Minderheitsantrag würde uns vdr das schwie
rige Problem stellen, ob wir dieses internationale Ueberein
kommen unter Umständen sogar aufkündigen müssten. 
Im Hinblick auf das Vo1um von Frau Bäumlin darf ich festhal- , 
ten, dass ich zu meinen Ausführungen in Engelberg durchaus 
stehe. Ich möchte Ihnen aber zu bedenken geben, dass die 
Gentechnologie auch die Entwicklungsländer zu positiven Er
wartungen berechtigt. So sind beispielsweise bereits heute 
Forschungen im Hinblick auf hitze- und trockenheitsresistente 
Pflanzen im Gange. Bereits tieute ·ist die Schweiz auch an Ent
wicklungsprojekten für Gentechnologie in der Dritten Welt be
teiligt und unterstützt solche Projekte. Bezüglich der Lizenzfi-
nanzierungen sind zudem neue Wege'im Studium. · 
Ich möchte auch kurz'Stellung nehmen zu den Befürchtungen 
der Landwirte. .Der Landwirt wird auch künftig patentiertes 
Saatgut zu einem eventuell höheren Preis nur dann erwerben, 

. wenn er sich davon wirtschaftliche Vorteile verspricht, denn es 
zwingt ihn niemand dazu. Es wird ihm auch künftig freistehen: 
. nichtpatentiertes Saatgut zu erwerben. Im übrigen muss- und • 
wir werden das sicher im.Rahmen der Patentgesetzrevision im 
Detail, tun - seh~ genau geprüft werden, ob der Patent- oder 
der Soitenschutz für die Bauern künft(g eine bessere Rechts
stellung bewirkim wird. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. 
Der Sortenschutz _hat bekanntlich im- Ergebnis viel längere 
Schutzwirkungen-als das P1;1tentrecht Es gibt auch keine Ab
hängigkeitslizenzen usw. usw. Ich möchte hier nicht eine 
lange Diskussion über Patent- und SortenschiJtz führen. Viel
mehr.werden die Beratungen der einschlägigen Kommission 
dazu Gelege11heitgeben. 
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Schliesslich noch eine Bemerkung zu Absatz 5 des Minder
heitsantrages. Diese Bestimmung scheint mir verfassungs
rechtlich überflüssig. Die Aufträge an den Gesetzgeber zum 
allgemeinen Schutz des Menschen und seiner Umwelt- zum 
Schutz der Arbeitnehm~r und der Konsumenten im besonde
ren, zur Epidemien- und Krankheitsbekämpfung, zum Schutz 
vor gesundheitsgefährdenden Verbrauchs- und Gebrauchs
gegenständen sowie zum Schutz der Ttere und Pflanzen -ste
hen alle bereits in unserer geltenden Verfassung. Wir haben 
daher keinen Anlass, sie noch einmal zu erwähnen. 
Noch ein Wort zum Antrag von Herrn Wyss William. Ich aner
kenne gerne, Herr Wyss, dass Sie in Ihrem Antrag auf Ergän
zung des Mehrheitsantrages siph um eine differenziertere Lö
sung bemühen. Aber auch Ihr Antrag würde die Schweiz-wie 
jener der Kommissionsminderheit in Artikel 24novies (neu) 
Absatz 4 - vor schwierige Probleme stellen, weil er im Wider
spruch z_ur internationalen Rechtslage auf diesem Gebiet 
steht. Wie beim Minderheitsantrag der Kommission werden 
auch bei diesem Antrag Lebewesen, also grundsätzlich auch 
Mikroorganismen und Pflanzen, zunächst einmal generell von 
der Patentierbarkeit·ausgeschlossen. Sonst würde der Antrag 
ja nur die Tiere von der Patentierbarkeit ausschliessen. Eine 
Patentierbarkeit von Tieren steht in unserem Land zurzeit aber 
überhaupt nicht zur rnskussion. 
Auf internationaler Ebene ist heute die generelle Patentierbar
keit von Mikroorganismen weitestgehend anerkannt, nicht nur 
in Ländern wie den USA oder Japan, sondern auch in vielen 
europäischen Ländern wie etwa Deutschlan~ oder Oester
reich. Vor allem aber besteht die Möglichkeit der Patentierung 
von Mikroorganismen nach dem Recht der Europäischen Pa
tentorganisation aufgrund des Europäischen Patentüberein
kommens. Die Schweiz ist Mitglied davon. Die vom Europäi
schen Patentamt für Mikroorganismen erteilten Patente sind 
auch in der Schweiz bereits wirksam. 
Zusammenfassend: Die Verankerung eines generellen Paten
tierungsverbotes für Lebewesen auf Verfassungsstufe würde 
unser Land in eine gefährliche Isolierung führen, ja, ein Verbot 
würde in bezug auf das Europäische Patentübereinkommen 
sogar unsere Vertragstreue. in Frage stellen. Wir sollten Pro
bleme bezüglich Erfinderpatente nicht bei der Schaffung von 
Verfassungsrecht zu lösen versuchen; vielmehr müssen sie im 
Rahmen cfur Patentgesetzrevision einer adäquaten Lösung 
zugeführt werden. 
Aus all diesen Gründen empfehle ich Ihnen daher Unterstüt
zung der Anträge der Kommissionsmehrheit. 

Art. 24octies Abs. 3, 24novies 
Art. 24Dcties a/. 3, 24novies 

Präsident: Ich schlage Ihnen folgendes vorgehen vor: In ei
ner ersten Eventualabstimmung bereinigen wir Artikel 24oc
ties Absatz 3, indem wir den Mehrheitsantrag dem Antrag 
Wyss William gegenüberstellen. . 
In einer zweiten Eventualabstimmung bereinigen wir Arti
kel 24novies (neu), indem wir darüber entscheiden, ob der 
Minderheitsantrag Ulrich durch den Antrag Baerlocher modifi
ziert werden soll. 
In der definitiven Abstimmung stellen wir die Konzepte der 
Mehrheit (Art. 24octies Abs. 3) und der Minderheit (Art. 24no
vies) einander gegenüber. Falls die Minderheit obsiegt, müs
sen wir noch über den Eventualantrag Leuenberger Moritz ent
scheiden. 
Zum Schluss stimmen wir über den Antrag Guinand ab, der 
zur Version des Bundesrates zurückkehren will. 

Wyss William: Ich erachte meinen Antrag als Alternative zum 
Minderheitsantrag und ersuche Sie, meinen Antrag dem Min-
derheitsantrag gegenüberzustellen. · 

Frau Ulrich, Sprecherin der Minderheit: Ich finde, nur ein 
Punkt des Antrags Wyss William lässt sich mit unserem Antrag 
vergleichen; über alfe anderen Punkte sagt er nichts aus. Ich 
beantrage Ihnen, so abzustimmeri, wie das unser P.räsident 
vorgeschlagen hat. 

Wyss William: Nicht einverstanden! 

Abstimmung- Vote 
Für den Ordnungsantrag Ulrich offensichtliche Mehrheit 
Für den Ordnungsantrag Wyss William Minderheit 

Präsident Damit bleibt es bei dem von mir erljiuterten Vorge
hen. 

Erste Eventualabstimmung - Premier vote preliminaire 
für den Antrag der Mehrheit 79 Stimmen 
Für den Antrag Wyss William 67 Stimmen 

Zweite Eventualabstimmung-Deuxieme vote preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag Baerlocher Minderheit 

Definitiv-Definitivement 
Für die Anträge der Mehrheit 
Für die Anträge der Minderheit 

96Stimmen 
54Stimmen 

Präsident: Der Eventualantrag Leuenberger Moritz entfällt. 

M. Guinand: La procedure prevue par le president a voulu 
qua je m'exprime al! debut de la matinee et qua le vote inter
vienne maintenant.. Je maintiens ma proposition, meme si je 
suis rassure parce que ce Conseil a finalement renonce a in
troduire des interdictions par trop peremptoires dans le projet. 
Mais l'adoption de la proposition de minorite Zwingli,· de 
meme que l'incertitude qui subsiste sur le probleme de l'acces . 
aux donnees en ce qui concerne l'ascendance, et surtout la 
discussion que nous venons d 'avoir sur le troisieme alinea qui, 
vraisemblablement, conduira le Beobachter a ne pas retirer 
son initiative, ne manqueront pas de poser de delicates ques
tions d'interpretation lorsqu'il s'agira d'adopter la legislation. 
Decidement, le premier texte du Conseil federal etait bien meil
leur, il est encore temps de se prononcer en sa faveur et je 
vous propose de le faire maintenant. 

Abstimmung- Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Guinand 

Art.3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung:.... Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

98Stimmen 
45Stimmen 

106Stimmen 
6Stimmen 



Votations finales 1408 

89;067 

Gegen Missbräuche . 
der Fortpflanzungs- und Gentechnologie 
beim Menschen .. Voll(sinitiative 
· Contre l'application abusive' 
des techniques de reproductlon . 

· et de manipulation genetique , 
ä l'espece humaine:lnitiative populaire · 

Siehe Seite 1288 hiervor-Voir page 1~ cl-devant 
Beschluss des Ständerates vom 21. Juni 1991 
Decision du Conseil des f:tats du 21 Juin 1991 

' ' ' 

· M. Gulnand: Le groupe liberal souhaite l'adoptlon d'une 
norme constitutionnelle sur le genie genetique·. et la procrea
tiOn medicafement assistee. Le contre-projet adopte par !'As
semblee federale apporte cependant des restrictions que 
noas jugeons excessives. C'est pourquol rious ne pouvons 
pas l'accepter. 

Schlussabstimmung - Vote final· 
· . Für Annahme des Entwurfes 
· Dagegen 

An den Bundesrat-Au Conseil federal 

51 Stimmen 
31 Stimmen 

_N 21 jüin 1991 
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Sitzungen vom 

Seances du 

20.06.1990 
11.06.1991 
21.06.1991 (Schlussabstimmung) 

20.06.1990 
11.06.1991 
21.06.1991 (Vote final) 
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89.067 

Gegen Missbräuche 
der Fortpflanzungs- und Gentectmologie 
beim Menschen. Volksinitiative 
Contre l'application abusive 
des techniques de reproduction 
et de manipulation genetique 
a l'espece humain_e. Initiative populaire 

Botschaft und Beschlussentwurf vom 18. September 1989 {!381111, 989) 
Message et projet d'arrete du 18 septembre 1989 (FF 111, 945) 

Piller, Berichterstatter: Am 13. April 1987 wurde die Volksin
itiative gegen Missbräuche der Fortpflanzungs- und Gentech
nologie beim Menschen eingereicht. 126 686 Bürgerinnen 
und Bürger haben das vom «Schweizerischen Beobachter» 
lancierte Volksbegehren unterzeichnet. Dieses Volksbegeh
ren strebt eine Gesetzgebung des Bundes über den künstli
chen Umgang mit mensch.lichem Keim und Erbgut an. 
Als die Molekularbiof ogie Mitte der siabziger Jahre die Gen
technologie hervorbrachte, begann eine äusserst breite öf
fentliche Diskussion um die Frage, wie frei die Forschung 
überhaupt sein dürfe und ob jedes Forschungsergebnis auch 
zur Anwendung gelangen solle. Diese Diskussionen werden 
sehr emotional und äusserst hitzig geführt, was in Anbettacht . 
der möglich gewordenen Missbräuche nicht erstaunen sollte. 
Die Bevölkerung ist sensibilisiert, und viele Bürgerinnen und 
Bürger möchten auf diesem neuen Gebiet Forschung und An
wendung schlicht verbieten. Andere wiederum lehnen staat-
liche Eingriffe strikte ab. · 
Bereits 1975 trafen sich die führenden Molekularbiologen der 
Welt, um den Fortgang ihrer Wissenschaft zu diskutieren. Es 
ist wohl einmalig in der Wissenschaftsgeschichte, dass diese 
Wissenschafter zum Schluss kamen, künftig ihre Arbeit unter 
das Gebot ausserwissenschaftlicher Normen zu stellen. Si
cher haben dabei die bitteren Erfahrungen mitgewirkt, die mit 
der Atomphysik gemacht wurden. Ich stelle diesen Tatbestand 
an den Anfang meiner Ausführunge·n. weil unseren Wissen
schaftern immer wieder vorgeworfen wird, sie missachteten in 
ihrer Arbeit ethische Grundsätze. 
Obwohl F_orschung und Entwicklung und dar damit verbun
dene technische Fortschritt keine automatischen Prozesse 
sind, sondern geplantes menschliches Handeln, und der 
Mensch theoretisch die Freiheit hat, das Steuer herumzule
gen, so ist doch diese Freiheit dort, wo sich die Technik einmal 
ihren Platz erobert hat, ernsthaft in Frage gestellt. Der techni
sche Fortschritt ist nicht aufzuhalten, solange der Mensch sei
ner' kreativen Fähigkeiten, seiner natürlichen Neugierde nicht 
beraubt wird. Dies gilt sicher .auch auf dem Gebiet der Gen
technologie. Einmal errungene Forschungsergebnisse ver
locken dazu, angewendet zu werden, insbesondere wenn da
mit Geld ?U verdienen ist oder persöhliche Wünsche erfüllt 
werden können. 
Es ist deshalb erfreulich, dass sich in diesem politisch äus
serst sensiblen Bereich der Gentechnologie die Wissenschaf
ter selbst ihrer Verantwortung bewusst. sind Dies entbindet 
aber den Gesetzgeber nicht von der Verpflichtung, klare Leit
planken und Gebote zu erstellen. Dass dies einem echten Be
dürfnis entspri'cht, zeigen die zahlreichen parlamentarischen 
Vorstösse, die beiden Standesinitiativen des Kantons St. Gal
len, die gesetzgeberischen Arbeiten in den Kantonen und die 
heute zur Diskussion stehende «Beobachter»-lnitiatjve. 
Ein Blick über die L,andesgreozen hinaus zeigt, dass die Gen
technologie, die Humangenetik und die künstliche Fortpflan
zung praktisch in allen technisch entwickelten demokrati
schen Staaten den Gesetzgeber beschäftigen. Auch der Euro
parat hat ein entsprechendes Papier verabschiedet. 
Zur «Beobachter»-lnitiative. Die Initiative will die Schaffung ei
nes neuen Artikels 24octies der Bundesverfassung g~gen 

Missbräuche der Fortpflanzungs- und Gentechnologie beim 
Menschen. Der Bund soll Vorschriften erlassen. Im Vorder-· 
gr'(Jnd sollen die Wahrung der Würde des Menschen und der 
Schutz der Familie steh~n. Die Initianten schlagen einen Kata
log von untersagten Handlungen vor. So soll den Beteiligten 
die Identität der Erzeuger nicht vorenthalten werden dürfen, 
sofern es das Gesetz nicht ausdrücklich vorsieht. Weiter sollen 
untersagt werden: die ge,werbsmässige Vorrathaltung und 
Vermittlung von Keimen, die gewerbsmässige Vermittlung der 
Leihmutterschaft, die Aufzucht von Keimen ausserhalb des 
Mutterleibes, die Zucht von erbgleichen Keimen sowie die Ver
arbeitung von Keimen, deren Entwicklung abgebrochen wor
den ist. 
Der Schwerpunkt der Initiative liegt damit bei der menschli
chen Fortpflanzungsmedizin. Die Initianten wollen erreichen, 
dass die modernen Methoden der Fortpflanzungsmedizin und 
der Humangenetik äusserst zurückhaltend angewendet wer-
den. r 

Der Bundesrat hat bereits 1986 eine Expertenkommission zur 
Prüfung der mit der künstlichen Reproduktion und der Gen
technologie zusammenhängenden Fragen eingesetzt. Diese 
Kommission unter c;lem Präsidium von alt Bundesrichter Am
stad lieferte einen umfangreichen Bericht ab, den Sie in der 
Botschaft finden. 
Basierend auf diesen Bericht kam der Bundesrat zum Schluss, 
dem Volksbegehren einen eigenen Vorschlag gegenüber
zustellen. Er tat dies in der Meinung: dass die Grundanliegen 
der Initianten berechtigt sind, dass die Initiative aber einige 
Mängal aufweist. So beschränkt sich die Initiative nur auf die 
menschliche Fortpflanzungsmedizin und die Humangenetik 
und deckt somit nur einen Bereich der Reproduktions- und 
Gentechnologie ab. Gentechnologische Methoden bei Orga
nismen, Tieren, Pflanzen. für Arzneimittel,. Lebensmittel und in 
der landwirtschaftlichen Produktion würden nicht erfasst. 
Der Bundesrat findet sicher zu Recht, dass in diesen Berei
chen der Schutz des Menschen und der Natur ebenso wichtig 
ist wie bei der Fortpflanzungsmedizin. Weiter stellt der Bun
desrat fest, dass die Texte der französischen und italienischen 
Fassung mit der deutschen Fassung nicht übereinstimmen 
und dass dies in der Praxis zu Auslegungsschwierigkeiten füh
ren k'önnte. Der Bundesrat findet weiter, dass eine Sonder
norm über die Menschenwürde nicht nötig sei, denn dieser 
Grundsatz gelte in allen Lebensbereichen, ebenso sei der 
Schutz der Familie bereits in Artikel 34quinquies verankert. 
Der Bundesrat schlägt deshalb einen neuen Artikel 24octies 
vor, dies als direkten Gegenvorschlag zur Initiative. Mit einer 
Zielnorm sollen Bund und Kantone beauftragt werden, den 
Menschen und seine natürliche Umwelt gegen Missbräuche 
der Fortpflanzung durch Gentechnologie zu schützen. Der 
Auftrag und die ihm folgende Gesetzgebungskompetenz sind 
weiter formuliert als die Initiative,. Hingegen verzichtet der Bun
desrat auf konkrete Verbote auf Verfassungsstufe. · · ' 
Ihre Kommission hat sich an drei Sitzungstagen mit der Initia
tive und dem Gegenvorschlag befasst. Zu Beginn der Arbeiten 
wurden Hearings durchgeführt. Angehört wurden von seiten 
der Initianten Herr Renhard und Herr Rudin vom «Beobachter» 
und Herr Prof. Hegnauer. Weiter Herr Grossrat Appius von Ba
sel-Stadt, Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Bio
ethik; dann Herr Prof. Hüttervon der ETH Zürich, Präsident der 
Fachkommission für biologische Sicherheilin Technik und 
Wissenschaft der Schweizerischen Akademie für medizini
sche Wissenschaften. Weiter Herr Dr. Müller vom Basler Kin
derspital. Die 1-learings und eine erste Aussprache führten die 
Kommission zum Schluss, dass die erwähnten Mängel der In
itiative einen Gegenyorschlag erfordern, dass aber in .Anbe
tracht der äusserst delikaten Materie und der entsprechenden 
Diskussionen in der Oeffentlichkeit eine reine Zielnorm auf 
Verfassungsstufe nicht ausreicht, auch wenn dies vom re1n 
gesetzgeberischen Standpunkt aus gesehen wünschbar 
wäre. 
-Die Kommission ist der Meinung, dass d(e Verfassungsbe
stimmung den Human- und den Extrahumanbereich umfas
sen soll, dass der Gr-undsatz der Menschenwürde und das Ge
bot des Schutzes der Familie ausdrücklich aufgenQmmen 
werden sollen und dass bereits auf Verfassungsstufe gewisse 
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Verbote aufzunel1men sind. Die Verwaltung erhielt den Auf-
trag, .entsprechende Vorschläge auszuarbeiten. · 
Bereits an dieser Stelle danke ich Herrn Bundespräsident Kol
ler und der Verwaltung herzlich, dass sie von Anfang an sehr 
offen und äusserst kooperativ mithalfen, einen Gegenvor- · 
schlag zu erarbeiten, der nicht nur materiell .und verfassungs
mässig einwandfrei, sondern auch politisch akzeptabel ist und 
in der Volksabstimm'ung Aussicht auf Erfolg haben könnte. ' · 
Drei Varianten wurden ausgearbeitet. 
Variante 1 : Ein Verfassungsartikel, wobei der Human~ und Ex
trahumanbereich deutlich voneinander getrElnnt, d. h. in sepa-

stellungen hinsichtlich Höhe der ethischen ~chranken, die es 
gesetzgeberisch zu errichten gilt. Es wird dabei auch darauf 
Rücksicht zu nehmen sein, dass in unserem Staate über die 
Höhe ,dieser Schranken divergierende Meinungen vorl')err- · 
sehen können. Die Stärke unseres demokratischen Staates 
besteht aber gerade darin, dies auch zu tun. 
Ab~atz 2 erteilt den allgemeinen gesetzgeberischen Auftrag, 
mit eirigen klaren, durchformulierten Grundsätzen, wie siena
mentlich auch von der Initiative gefordert werden. · 
Buchstabe a untersagt Eingriffe In das Erbgut von menschli
c;hen Keimzellen und Embryonen. 

raten Absätzen, geregelt werden. , ' 
Variante 2: Zwei Verfassungsartikel, d. h. ein Artikel .für den 
Human- und ein Artikel für den Extrahumanbereich. 
Variante 3~ Ein Artikel, der den Human- und Extrahumanbe
reich im Sinne des ursprünglichen Gegenvorschlages des 
. Bundesrates regelt, wobei aber die Werthierarct,ie klarer als 
bisher zum Ausdruck kommen soll. 
Die Kommission entschied sich eindeutig für .die Variante 1. 
Das Resultat der Beratungen ersehen Sie aus der Fahne. 
Professor.Hütter und Dr. Müller haben den Kommissionssit
zungen als Experten beigewohnt und mitgeholfen, nicht nur 
juristisch, sondern auch wissensctJaftlich saubar zu formulie-
ren. · · · 
Der Antrag der Kommission, der unter prä,gender Mitwirkung 
unseres Bundespräsidenten, und der.Verwaltung entst~nden 
ist, gliedert sich in drei Absätze: . , · .. . 
Absatz 1 enthält den Auftrag, dass der Mensch und seine Um
welt gegen Missbräuche der Fortpflanzungs-; t,md Gentechno- . 
logie zu schützen seien. Die Fassung des Bundesrates hat die- . 
sen Auftrag Bund und Kantonen übertragen. Unsere Kommis
sion hat auf diese explizite Nennung verzichtet. Wir erachten 
dies als selbstverständlich. Grundsätzlich geht es bei Absatz 1 
darum, klar zu sagen, was eigentlich gesetzlich geregelt wer
den muss. Es handelt sich um eine institutionelle Garantie, . 
dass in diesem sensiblen Bereich keine Mis~bräuche vorkom
men sollen. Der Absatz 1 bildet in gewissem Sinne ·das Dach 
über dem gesamten A11ikel, eine Zielnorm, die dann in Ab-
satz 2 konkretisiert wird .. · · · 
Auf der einen Seite enthält der Absatz 1 den Auftrag der Initia
tive, den Menschen vor Mi,ssbrauch der Fortpflanzungs- und 
Gentectinologie zu schützen. Zusätzlich wird. aber auch seine 

. Umwelt in den Schutzbereich ejnbezogen. Nicht allein der 
Mensch verdient Schutz vor Missbräuchen, sondern auch die 
Umwelt, also die Natur, Mikroorganismen, Tiere und Pflanzen. 
Auch Tiere besitzen eine schützenswerte Hülle, und es darf 
nicht beliebig über sie verfügt werden. 

, Was .dabei zu erwähnen ist: Die Forschungsfreiheit wird auf 
den Gebieten. der Fortpflanzungs- und GentechnQlogie nicht 
aufgehoben. Dies wollen wir ausdrücklich nicht. Was wir wol
len, ist, dass der Bund auf diesem Gebiete seine, Verantwor
tung fOr die'Aspe~e der Sicherheit, der f,Jmweltverträglichkeit 
sowie für die Einhaltung ethischer Minimalforderungei:i wahr
nimmt Es wird beispielsweise also auch künftig möglich sein, 
in diesem sensiblen Forschungsbereich Nationalfondsgelder 

· zu erhalten und Forschungsaktivitäten an unseren Hochschu-
len ;zu finanzieren. . 
Alle unsere Diskusslorien über die Forschungsfreiheit- ich er
innere an das Forschungsgesetz - gingen ,davon aus, dass 
diese- also die Forschungsfreiheit- nie grenzenlos sein darf. 
Absatz 1 sagt, dass in diesem Bereich spezifischere Erwartun
gen best«ilhen als gegenüber anderen Wissenschaftszweigen. 
Der Begriff des Missbrauchs hat sich dabei nach ethischen 
Grundsätzen auszurichten. · · 
Im Vorfeld unserer heutigen Beratungen wurden auch. Stim
men laut, die finden, Absatz 1 sei nicht notwendig. Seine Aus
sage sei nicht fassbar. Die!:> mag aus juristischer. Sicht' viel
leicht zutreffen. Aber für die Bürgerinnen und Bürger, die an 
der Urne entscheide,n müssen, ob dieser Verfassungsartikel 
Rechtskraft erhalten soll oder nicht, ist es doch auch sehr be
deutungsvoll zu wissen, um was es geht. Da ist Absatz 1 klar. 
Wir wollen Missbräuche im sensiblen Bereich per Fortpflan-
zungs- und Gentechnologie v~rhinderr;i. . 
In unserem t:lemokratischen Staat-tief verwurzelt in der christ
lichen, abendländischen Kultur--"haben wir.doch unsere Vor-

Buchstaqe b verbietl;lt Verfahren der künstlichen Fprtpflan
, zung beim Menschen, um damit beim werdenden Kincfdas 
· Geschlecht :z;u wählen oder andere erwünschte Eigenschaften 
·herbeizuführen. Wir wollen keine Supersportler, keine Nobel-
preisträger, keine Schönheitsköniginnen und Schwingerkö
rifge züchten. 
Buchstabe c l'läit fest, dass·nichtmenschliches Keim- und Erb

, gut nicht in menschliches ~eimgut eingebracht oder mit ihm 
verschmolzen werden darf. · 

• Ber Buchstabe d muss ich etwas länger werden; es geh~ um 
die In-vitro-Fertilisation, also die Befruchtung menschlicher Ei
zellen ausserhaib des Mutterleibes, einen äusserst sensiblen 
Bereich. In diesem Bereich gehen die· Meinungen auch ent
sprechend auseinander. Wir befinden uns in einer ähnlichen . 
Situation wie Qei den Initiativen über di.e Fristenlösung und 
über das Recht auf Leben. Beide lnitiativen·wurden bekannt
lich vom Schweizervolk abgelehnt. Auch bef der Frage «In-vi
tro-Fertilisation, ja oder nein?» köflnen wir kaum von einer kla
ren öffentlichen Meinung ausgehen. Die «Beobachter»-lnitia
tive ist hier'ebenso unklar wie die Kommission Amstad, die 
sich zu .keiner eindeutigen Meinung durchringen konnte. 
Ihre Kommissi,on ging von dieser Sachlage aus und verzich
tete auf ein Verbot der In-vitro-Fertilisation. Allerdings möchte 
sie, dass diese nur dann angewendet werden darf, wenn die 
Unfruchtbarkeit nicht anders behandelt werden kann. Damit 
wollen wir ausschliessen, dass Embryonen zu Forschungs-

. zwecken hergestellt werden. Ausschliessen wollen wir damit 
auch die Ektogenese, d. h. _die Aufziehung eines Menschen 

· gleichsam von der Befruchtung bis zur Geburt in der Retorte. · 
Die Kommission ist sich auch 'bewusst; dass auf Gesetzes
.stufe einige Probleme gelöst werden müssen, insbes.ondere, · 

' weil die ln-vitro-Fertilisatiof) heute noch 'wenig erfolgreich an-
, gewendet werden kann und zu überzähligen Embryonen 
füh_rt, die nicht eingepflan~ werden. Es stellt sich die heikle 
Frage, was mit den überzätiligen Embryonen zu geschehen . 

· habe. Weiter stellt sich die Frage, ob die In-vitro-Fertilisation 
nicht·auf die homologe In-vitro-Fertilisation zu beschränken 
sei und dies gar noch auf Ehepaare. , 
Weiter wurde in der Kommi,ssion ausgeführt, dass es heute 
medizinisch, machbar sei, Eizellen aufzubewahren, so dass . 
die Möglichkejt gegeben wäre, nur jeweils so viele zu befruch
ten, wie sofort eingepflanzt werden können. 
In der Kommission.wurde von Experten ausgeführt, dass die 
In-vitro-Fertilisation bereits heufe nur bei einer ganz besonde- . · 
ran Indikation menschlicher Unfruchtbarkeit gegeben sei, 
nämlich dann, wenn die Eileiter verschlossen sind. Vorerst 

. werde versucht, chirurgisch iu helfen. Wenn dies nicht mehr 

. möglich sei, versuche man 'el:)en' den Weg um den Körper 
herum. Die künstliche Einführung von Samen und Eizellen in 
den Eileiter, der sogenannte lntratubare Gametentransfer, 
könne· die In-vitro-Fertilisation nic!it ersetzen, weil diese Me
thQde durchgängige Eileiter verlange. 

· vyeiter wurde von Expertenseite ausgeführt, dass die In-vitro
Fertilisation in unseren Nachbarländern Frankreich, Deutsch
land, Oest~rrelch eine grosse Akzeptanz. habe lind dass dem 
Einfrieren und Aufbewahren der überzähligen Embryonen 
kaum l=inwände erwachsen. ' , 
Aus äll diesen Ueberlegung'en ist es verständlich, dass die 

. Kommission sich auf Verfassungsstufe nicht für ein grundsätz-
liches Verbot aussprechen konnte. Eber;isd sollte es aber ver~ . 
ständlich sei, dass nicht alle Fragen im Zusammenhang mit 
der In-vitro-Fertilisation auf Verfassungsstufe abschliessend 
geregelt werden können: Ich darf aller die Kommissionsbera
tung sicher so interpreti~ren, dass wir eine äusserst restriktive 
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Gesetzgebung wünschen, die aÜch jeglichen Missbrauch von 
Embryonen verbietet. 
Zu allerletzt erlaube ich mir die Bemerkung, dass-wir einen Ge
genvorschlag zur «Beobachter»-lnitiative diskutieren und dass 
die Initianten die In-vitro-Fertilisation auch nicht verbieten wol-
len. • 
Zu Buchstabe e: Dieser verbietet die Leihmutterschaft. 
Buchstabe f untersagt den Handel mit menschlichem Keim
und Erbgut. 
Buchstabe g erlaubt die Untersuchung, Registrierung und Of
fenbarung des Erbgutes einer Person nur, wenn diese die Zu
stimmung gibt oder wenn eine gesetzliche Anordnung vor
liegt. 
Buchstabe h gewährleistet den Zugang einer Person zu den 
Daten über ihre Abstammung. 
Absatz 3 regelt den ausserhumanen Bereich. Ich habe ein
gangs ausgeführt, warum im Gegensatz zur Initiative dieser 
Bereich ebenfalls einbezogen werden soll. Die Kommission 
schlägt einen klaren Gesetzgebungsauftrag vor und möchte 
es nicht bei einer blassen Ermächtigung bewenden lassen. 
Die Diskussion in der Oeffentlichkeit und auch die Ansicht der 
Initianten zeigen, dass es im extrahumanen Bereich schwierig 

1 ist, auf Verfassungsstufe Wertmassstäbe und Zielvorstellun
gen bereits zu definieren. In der Tat ist es so, dass die künst
liche Fortpflanzung und die Gentechnologie beim Menschen 
völlig anderen Zwecken dienen als bei den übrigen Lebewe
sen. Dementsprechend sind auch die ethischen und rechtli
chen Fragen grundverschieden. Die klare Auftragserteilung 
an den Bund ist nach Meinung der Kommission in Anbetracht 
der rasanten 1;:ntwicklung der Gentechnologie wichtig. _ 
Sie haben vorgestern eine Artikelserie aus der «Basler Zei
tung» ausgeteilt erhalten. Es dürfte nicht erstaunen, dass Ba
sel hier die Entwicklung besonders aufmerksam verfolgt. 
Diese Artikelserie beweist, dass der Kommissionsantrag für 
den Absatz 3 unterstützungswürdig ist. Denken wir nebst den 
ethischen Fragen in der Tier- und Pflanzenzüchtung an die 
Herstellung von Prpdukten n:iit gentechnisch veränderten Or
ganismen, an die Anwendung solcher Produkte im Labor und 
in der Umwelt und denken wir dabei auch an den Schutz der 
Arbeitnehmer, die in solchen Labors und an solchen Anlagen 
zu arbeiten !laben. Sehr viele Fragen wird es bald auf Geset
zesstufe zu regeln geben. 
Erlauben Sie mir abschliessend noch folgende Bemerkung: 
Als 1978 das erste im Reagenzglas gezeugte Kind zur Welt 
kam, löste dies in der Oeffentlichkeit eine gewaltige Diskus
sion aus, die bis heute nicht verstummte. Wir wissen, dass die 
naturwissenschaftliche· Forschung und der technische Fort
schritt uns im B.ereich der Molekularbiologie und speziell in 

· der Gentechnologie Möglichkeiten brachten, die noch vor 
20 Jahren als Fantastereien von Science-fiction-Autoren ab
getan wurden. Die Züchtungen von Supermenschen, von 
Mensch-Tier-Kreaturen usw. sirid plötzlich in den Bereich des 
Möglichen, des Machbaren gerückt. Die Zeugung, von unse
rem Empfinden her etwas gewaltig Schönes, etwas ·geheim
nisvoll Wunderbares und entsprechend in der Weltliteratur 
über Hunderte von Jahren beschrieben, wird nun auch von 
Technikern wohl ohne besondere Gefühlsregungen im Labor
experiment vollzogen und dies, vom Ergebnis her betrachtet, 
scheinbar perfekt. 
Diese Erkenntnis löste einen regelrechten Schock aus. Wir ha
ben allerdings die Tatsache verdrärigt, dass im Bereiche der 
Tierzüchtung schon lange zuvor Methoden angewendet wur
den, die uns zumindest nachdenklich hätten stimmen müs
sen. So hat ein Wissenschafter kürzlich ausgeführt, dass bei 
der Rinderzüchtung über eine konsequent wirtschaftlich aus
gerichtete Selektionierung nur ungefähr ein Zehntel des mög
lichen Erbgutes weitergegeben wird. Würde man dies auf die 
Menschen übertragen, so können Sie sich vorstellen, was. dies 
bedeuten könnte. Wahrlich eine Schreckensvision! 
An der Schwelle des dritten Jahrtausends stehend, können wir 
sicher mit Stolz feststellen, dass wir auf dem Gebiete der Tech
nik, der naturwissenschaftlichen Forschung Gewaltiges er
reicht haben. Aber sind wir geistig, seelisch auch entspre
chend vorbereitet, um uns dieser Errungenschaften verant
wortungsbewusst zu bediene_n? · 

2&-S 

Die schärfsten Gesetze, Verbote und Gebote helfen letztlich 
wenig, wenn wir vergessen haben sollten, was der·griechische 
Philosoph Protagoras sagte: «Das Mass aller Dinge ist der 
Mensch.» Er meinte nicht einen Menschen, einen Supermen
schen. Er meinte jeden Menschen, auch den körperlich oder 
geistig Behinderten. Und der grosse Verhaltensforscher Kon-

. rad Lorenz hat in diese Ueberlegungen auch die Tierwelt ein
bezogen. 
In unserer modernen, vom technischen Fortschritt beherrsch-

. ten Zeit müssen wir darüber wachen, dass die geistigen, seeli
schen Werte nicht verkümmern. Nur wenn jeder Einzelne sein 
Handeln immer wieder auch an ethischen und nicht nur an 
ökonomischen, gewinnorientierten Massstäben misst, wer
den wir letztlich «eine gesunde Wirtschaft für gesunde Men
schen in einem intaKten Lebensraum» erhalten können. Mit 
diesen Worten nach Erich Fromm möchte ich fürs erste 
sch[iessen. 

Hänsenberger: Wir behandeln ein in mancher Beziehung 
schwieriges Geschäft. Bereits das Vokabular ist schwierig. Nur 
um die Worte zu verstehen braucht es Anstrengungen, werden 
doch Worte benutzt, die ohne wissenschaftliche Erklärung 
dem Laien kaum verständlich sind. Dazu kommt, dass diese 
Vorlage in die Bundesverfassung eingefügt wird, dass also in 
unserem Grundgesetz Worte wie «Leihmutter» oder «Embryo
nen» auftauchen, wo doch diese Verfassung weder den Vater 
noph die Mutter als Ausdruck bis jetzt enthalten hat. 
Aber nicht nur die Worte sind schwierig, der ganze Inhalt ist es. 
Wir ordnen in einem Verfassungsartikel zwei Gebiete: die Fort
pflanzungsmedizin und die Gentechnologie, die beide gewiss 
zusammenhänge haben, aber doch nur recht lose. Wir behan
deln diese beiden Gebiete nicht nur für den Menschen, wie die 
«Beobachter»-lnitiative das tut, sondern auch noch für Tiere, 
Pflanzen und andere Organismen. Im Humanbereich wird die 

· Gentechnologie auch in Zukunft nur eine beschränkte Bedeu
tung haben, anders als die Fortpflanzungsmedizin. Bei. Tieren 
und Pflanzen hingegen steht die Gentechnologie im Vorder
grund. 
Wir haben die weitere Schwierigkeit, dass wir auf Verfassungs
stufe zwar kurz und knapp formulieren wollen, aber doch so
viel hineinverpacken müssen, dass erstens eine mit der Volks
initiative vergleichbare Aussagekraft erreicht wird, zweitens 
der Inhalt in einer Volksabstimmung auf Verständnis und Inter
esse stösst und drittens eine zuverlässige Grundlage für die 
nachfolgenden gesetzlichen Regelungen sein wird. 
Die grössten Schwierigkeiten dieser Vorlage liegen aber in der 
Sache selber. Wir bewegen uns im Spannungsfeld zwischen 
'Freiheit und Menschenwürde. Auf der einen Seite die Freiheit 
der Forschung: die Freiheit, selber zu entscheiden; die Frei
heit persönlicher Verantwortung; auf der anderen Seite die 
Einsicht, dass schrankenlose Freiheit auf diesem Gebiet nicht 
möglich ist, nicht erlaubt werden darf; das13 die Menschen
würde, aber auch die Ehrfurcht vor der Schöpfung nach 
Schranken verlangen. Ein uneingeschränkter Machbarkeits
wahn ist so wenig wünschbar wie eine von Scheuklapp~m und 
unnützen Verboten behinderte Forschung. 
Sie sehen das Resultat unserer Kommissionsberatungen auf 
der Fahne. Wir haben uns zu einem relativ ausführlichen Ge
genvorschlag zur Initiative entschlossen, angelehnt an die In
itiative, in der Wortwahl sogar eng angelehnt; aber ein Gegen
vorschlag, der andererseits die Fehler und Unvollständigkei
ten der Initiative vermeiden soll - Herr Piller hat diese Fehler· 
bereits aufgezählt-. ein Gegenvorschlag, der auch das aus
serhumane Gebiet einbezieht. 
Auch wenn dieser von uns vorgeschlagene Artikel zierrlich 
lang geworden ist, ist er keineswegs umfassend. Die ganze 
Gendiagnostik, die pränatale Diagnostik und das Neugebore
nen-Screening beispielsweise bleiben unerwähnt, obschon 
durch die sehr.verbreitete pränatale Diagnostik die Solidarität 
der Gesellschaft gegenüber Behinderten langfristig gesehen 
ganz entschieden verschlechtert werden könnte. Wir werden 
in der Detailberatung sehen, dass hinter jedem Satz unseres 
Vorschlages grosse Gebiete mit sehr vielen Fragen auftau
chen, die auf der Stufe des Gesetzes angegangen werden 
müssen. 
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Der Artikel wird in der Volksabstimmung einer starken Gegner
schaft begegnen, auch wenn die Initiative eventuell zurück
gezogen würde. Die Gegner werden siC\l aus extrem verschie
denen Lager rekrutier~n. Eine Seite wird sich dazu bekennen,· 
dass es ausser dem Beischlaf zwischen Ehegatten und der na
türlichen Geburtenregelung auf dem Gebiete menschlicher 

dringt, wie zitiert, unwiderruflich in die Tiefenstruktur des Le
bendigen vor, und sie wird auf der anderen Seite in den USA, 
in Japan, in der,EG, in der Schweiz als Schlüsseltechnologie 
der Zu~unft definiert. Man handelt und investiert auch entspre
chend. 

· Fortpflanzung überhaupt nichts geben darf. Die entgegenge- · 
setzte Gegnerschaft wird von einem Recht der. Frau reden, 
kein unerwünsch~es Kind zur Welt bringen zu müssen. Der Ar-, 

. tikel wird es also in dervoiksal;>stimmul}g,schwer haben. 

Dem allem kann entgegengehalten werden, dass ~erade jetzt 
auf dem vor .uns liegenden Sachgebiet von den Beteiligten sel
ber, im Wissen um die Problematik, wirksame Sicherungen 
schon vor Jahren aufgebaut worden sind, die -so meine ich-

Man kann auf dem Gebiet der Gentechnologie Aengste provo-
.· ;zieren; die nicht mehr mit dem Verstand bekämpft WE!rden kön

nen. In der Fortpflanzungsmedizin stossen weltanschauliche 
Ansichten sehr unterschiedlicher Art aufeinander. Auch die re
lative Ausführlichkeit des Textes bietet Angriffsflächen. . 
Ich hatte Gelegenheit, noch vor der Arbeit in dieser interessan
ten Kommission, während einiger JahrEJ mit Fachleuten zu
sammen eine liberale Stellungnahme zur Fortpflanzungsme-. 
dizin und zur Gentechnologie zu erarbeiten. Ich bln. überzeugt, 
dass wir mit dem Artikel der Kommission einen gutf3n Weg ein
schlagen, um auf diesem schwierigen Gebiet behutsam zu le
giferieren. 
Ich empfehle Ihnen deshalb Eintreten auf die Vorlage - es ist 
übr\gens obligatorisch - und im. wesentlichen Zustimmung 
zum Text der Kommission und Ablehnung sowohl der lnitiatiye 
wie des bundesrätlichen Gegenvorsc~lages. 

. ~uch in Zukunft subsidiär Geltung beanspruchen dürfen. Da 
ist das ethische und rechtliche • Verantwortungsbewusstsein 
der Beteiligten: Da sind d,ie der Gesetzgebung als Massstab 
dienenden Sta11desregeln der Aerzte und Biologen.' 
Das alles kann Uns nicht dispensieren, Rechtsnormen zu er
lassen und vor allem für deren Durchsetzung besorgt zu sein,. 
weil die im Staate rechtlich verfasste Gemeinschaft in einet 

. derart zentralen Frage des Humanen und seiner Umwelt die 
anstehenden Entscheide selber treffen muss. . 
Der ordentliche Professor fur Philosophie und politische Theo
rie an der Universität Zürich, Hermann Lübbe, schreibt in sei
nem sehr lesen~werten Essay über politischen Moralismus -

' im Zusammenhang mit unserem Sachverhalt - folgenden be
merkenswerten Satz: «Mit der wissenschaftsabhängig ex
pandierenden Menge unserer Handlungsmöglichkeiten ex
pandiert auch der Normierurigsbedarf, und wer diesen ele
mentaren Zusammenhang erkannt h~t. wird künftig ,in die übli
chen, wenn auch verständlichen Klagen über die steigende 

Huber: Ich darf nahtlos weiterfahren, wo Kollege Hänsenber- Rotationsgeschwind,igkeit der Gesetzgebungsmaschinerie 
ger aufgehört hat. Die Frage der Reproduktionsmedizin und mit etwas geringerer .Lautstarke eh1stimmen.» . 
der Gentechnologie hat formal zumindest Beziehu,:igen zur Können wir im vorliegenden l=ait.legiferieren? Rechtsetzen im , 
Kerntechnik. Beide überfordern teilweise unser Wissen - nicht, · staatlichen Bereich setzt Kenntnis der einschlägigen Fachfra
das der Wissenschafter.,.., beide erbringen nicht zu missende gen und des Bezugs dieser Fragen zur Gesellschaft und zum 
Vorteile, aben auch Risiken. Von beiden kann gesagt werden, - Staat Vöraus. Zu fragen ist heute, ob unser Wissen. zur Verfü
was ein Basler Wissenschaftsjournalist von der Gentechnolo- ' gung steht und ob es genügt. 
gie.geschrieben 'hat: «Die Gentechnologie ist vielleicht der Bezüglich der Reproduktionsmedizin bin ich der Meinung, 
Prototyp moderner Technik. Sie wirkt global, unabsehbar und dass die Probleme klar sind und auf der Hand liegen. Anders 
Linwiden:uflich in die Tiefenstruktur des Lebendigen.» bei der Gentechnologie, wo die Entwicklung weit offener ist 
Der Wissenschafter hat das Sein und das Können zu vertreten. und wir letztlich nicht wissen. wohin sie führt. Andererseits ist 
Der Ethiker die Fragen des Dürfens. Dem Politiker schliesslich bereits heute erkennbar, dass: die Auswirkungen eiben unab-
obliegt die Aufgabe, für die Gemeinschaft aufgrund gewisser· sehbar sind. Wenn man sieht, was wir hier vorhaben, ist-es 
Werte Leitplanken zu setzen. Allen gemeinsam ist aufgetra- · doch verwunderlich, dass der Körperlichkeit vom Gesetzge
gen, unbegründete Aengste abzubauen, vorhandene Risiken 'ber soviel Sorge zuteil wird, mit welcher Verlegenheit er es ver-
nicht zu verschweigen, das Vertrauen in die Kompeter;,z der meidet, Techniken und Therapien abzugrenzen. die ebenso 
Beteiligtl;)n aber auch nicht zu. korrumpieren. tief ins Humarie vordringen, ich meine die Psychoanalyse und· 
Von diesen Ueberlegungen her stellen.sich mir ,vier Fragen. die Psychotherapie, Wahrscheinlich hängt das für uns Politi,.. 
Müssen wir legiferieren? Können wir. legiferieren? Unter wel,- ker damit .zusammen, dass Seele und Geist weniger handfest 
chen Gesichtspunkten ist zu entscheiden? Was 'ist der vorlie- sind als die körperliche Welt. · . 
gende Entwurf aufgrund all dieser Ueberlegungen fachlicher · Wir haben gute Grundlagen, um die richtigen Entscheide zu 
und juristischer Art wert? · , . fällen. Ich ~rwähne den vorzüglichen .Bericht der Kommission 
Dass ein Legiferierungsbeda:rf vorliegt, geht nicht nur aus der Amstad, der unter den politischen Papieren auch dadurch auf-
verc:lienstvdllen «Beobactiter»-lnitiative hervor. Die Ka11tone fällt, dass er Meinungsdifferenzen nicht vertuscht, sondern sie 
sehen sich gezwungen, Rechtsnormen aufzustellen. Das Bun- , offen Lirid klar aufzeigt. Ich rufe die angesprochenen Doku
desgericht hat in seinem Sankt Galler Urteil sehr:differenziert mente d~s Europarates in Erinnerung, die ausländischen Re
aufgezeigt, welches die entscheidenden Fragen zumindest in , gelungen und Dokumentationen, etwa den Bericht ~Chancen 
cler Reproduktionsmedizin sind; um.diese Feststellungen wer- und Risiken der Gentechnologie» der Enquete-Kommission . 
den wir auf längere Zeit nicht t)erum kommen. , . des Deutschen Bundestages. 
Dazu kommen Standesinitiativen und parlamentarische Vor- Schlie~ich danke ich den Fachleuten, die uns in der Kommis-
. stösse. Sie alle sind zumindest Signale an den Bundesgesetz- sion sehr geholfen haben. 

· geber, sich .mit der offenkundigen Problematik zu befassen. Auf einem Gebiet,, das so zentrale Gesichtspunkte des 
Wir müssen rechtsetzend tätig werden, weil menschliche und Menschseins betrifft, ist es nötig, die Frag~ nach den eigenen 
medizinische Realitäten bestehen, die gesetzgeberische Ent- Entscheidungskriterien im politiscben Raum darzustellen und 
Scheide.verlangen. ' ' · sie der Ueberprüfung zugänglich zu machen. Es versteht sich, 
Sie sind aufg'ezählt wordeh: In-vitro-Fertilisation und Embryo- da~ wir dabei alle von unseren politisctien Menschenbildern, ' 
Transfer, derin der Bedeutung übersehene intratLJbare Garn~ · unseren politischen Ueberzeugungen ausgehen, die Hinter
tentransfer, homologe und heterologe Insemination, Es han~ gründe verschiedenster Art haben. 
delt sich um Sterilitätstherapien, die im-einzelnen.nicht pro-· Ich kann dal1er die Frage nach den Ehtscheidungskriterien 
blemlos sind und die sich weiterentwickeln könren. letztlich nur für mich selber beantworten. Ich tue es angelehnt 
Da die Gentechnologie in bestimmten Punkten die Reproduk- an die Ausführungen, die Pater Dr. Albert Ziegler, Ethiker und . 
tionsmedizin tangiert und gerade sie auf den Menschen und Theologe, anlässlich der engagierten Sankt Galler Debatte tat. 
seine Umwelt einen bestimmenden Einfluss haben kann, zu- Auszugehen ist v9n der Ueberlegung; dass auch in diesem 
dem ein Gebiet mi.t ungeahnter wissenschaftlicher und wirt- Bereich von Reproduktionsmedizin und Gentechnologie 
schaftlicher Entwicklungsmöglichkeit ist, verlangt die Gesell- Dinge erlaubt werden, die ich persönlich, aus meinem Gewis-
schaft zu Recht, dass wir unsere Pflicht als Entscheidvorberei- · sen heraus, nicht praktizieren würde. Niemand muss das the-
ter zuhanden des SOuveräns wahrnehmen. rapeutische Mittel der heterologen Insemination für sich an-
. Gentechnologie beinhaltet_ gefährliche Widersprüche. S,ie wenden. Die Frage ist vielmehr, ob er gerade deswege~ es für 
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andere verbieten lassen kann? Für die grundsätzliche Uebet
prüfung staatlicher Massnahmen ist unter diesem Gesichtswin
kel meiner Meinung nach von drei Grundsätzen auszugehen: 
1. In einem freiheitlichen und demokratischen Rechtsstaat ver
dient die Freiheit den Vorzug, das heisst: soviel persönliche 
Freiheit wie möglich, so viele staatliche Einschränkungen und 
Verbote wie notwendig. Dabei muss diese Freiheit nach mei
nem Verständnis auch eine soziale Freiheit sein. Das heisst, 
die möglichst grosse Freiheit aller muss gewährleistet sein 
und wenn nötig vom Gemeinwesen gefördert werden. 
2. Wenn der Staat die Freiheit des. Einzelnen einschränkt, ob
liegt ihm die Beweispflicht. Das heisst, der Staafhat zu bewei
sen, dass.entsprechende Freiheitsbeschränkungen und Ver
bote notwendig sind. 
3. Die staatliche Beweispflicht für Einschränkungen und Ver
bote ist erst erfüllt, wenn nachgewiesen wird, dass ohne Ein
schränkung und Verbote das· Leben in der Gemeinschaft 
schwer gefährdet wird. Mit anderen Worten: der Gegenstand 
staatlicher Einschränkung und der Gegenstand staatlicher 
Verbote sind nicht einfach das sittlich Falsche und daher per
sönlich Abzulehnende; sondern das sittlich Falsche nur, inso
weit und insofern es sozial schädlich ist. 
Dazu.kommt eine weitere Ueberlegung: Es ist erkennbar, dass 
wir gerade auf diesem Gebiet auch kommende Generationen 
zu schützen· haben. Völlig zu Recht ist auf den philosophi
schen Ansatz von Hans Jonas in seinem Hauptwerk «Das Prin
zip Verantwortung» hingewiesen worden. Durch das Aben
teuer Technik - dazu gehört auch die Gentechnologie, und 
zwar gerade die, deren Merkmale die Grössenordnung, die 
Dynamik, die Komplexität und Unumkehrbarkeit der Prozesse 
sind - hat menschliches Handeln Auswirkungen auf globale 
Bedingungen jetzigen und zukünftigen Lebens erhalten. Dar
aus folgt für einige ein neuer kategorischer Imperativ, für an
dere ein neues naturrechtliches Prinzip: «Handle so, dass die 
Wirkung deines Handelns verträglich ist mit der Permanenz 
echten menschlichen Lebens auf Erden.» 
Am vergangenen Wochenende hat ein Student in einer 
Schweizer Zeitung auf diese zusammenhänge hingewiesen 
und postuliert, dass die F-Orschung neben den Rechten und 
der Umwelt heute auch dem Aspekt der «Nachweltverträglich
keit» und einer intergenerationellen Gerechtigkeit zu genügen 
habe. Dem ist zuzustimmen. 
Unter all diesen Gesichtspunkten ist nun der Gegenentwurf 
der ständerätlichen Kommission zu betrachten. Die vorge
schlagene Lösung entspricht dem Trtel, nämlich Fortpflan
zungsmedizin und auch Gentechnologie normieren zu wol
len. Diese Techniken sollen bezüglich des Menschen, der 
Tiere, Pflanzen und anderer Organismen eine - das ist der ent
scheidende f:ortschritt - in sich geschlossene verfassungs
rechtliche Basis erhalten. Der Entwurf ist eine ausgewogene 
Mischung von abstrakten und konkreten Normen. 
Bezüglich des Menschen ist er ausdrücklich einer Wertord
nung verpflichtet, nämlich dem Schutz der Menschenwürde, 
der Persönlichkeit und del'Familie·. Das in diesem Artikel anzu
treffen, ist nicht nur notwendig, sondern in vollem Umfange 
richtig. Wes1mtliche Streitpunkte - das ist der dritte Vorzug -
werden auf Verfassungsebene entschieden. Die Anwendung 
der Subsidiarität in der Reproduktionsmedizin, der Zugang zu 
den Daten der Abstammung, der Ausschluss der Manipulation 
an Embryonen, Freiheit und Bindung der Forschung entspre
chen den entwickelten Kriterien. Die subsidiäre Geltung be
rufsständischer Ordnungen ist durchaus möglich. . 
Aus all diesen Ueberlegungen lehne ich die «Beobachter
initiative trotz ihrer grossen Verdienste ab. Sie ist beschränkt 
auf Humanmedizin, zu eng kasuistisch auf Verfassungsebene 
und es bestehen sprachliche Differenzen zwischen dem deut
schen Verfassungstext und den anderen Amtssprachen, und 
zwar trotz Vorprüfung, was einigermassen überrascht. 
Den bundesrätlichen Text erachte ich dort für richtig, wo er 
über das Humane hinaus die Mitwelt mitumfasst. Er vernach
lässigt aber Wertmassstäbe und ist zu juristisch abstrakt. 
Ihre Kommission hat auch nach dem Urteil eines Fachman
nes, Professor Hegnauer, «in konstruktiver Weise» Elemente 
der Initiative und des bundesrätlichen Gegenvorschlages ver
bunden. 

Ich stimme für Eintreten auf d.en Gegenvorschlag der stände
rätlichen Kommission. Ich habe dabei, nachdem es mir ver
gönnt war, auf kantonaler Ebene bei der Rechtsetzung auf die
sem Gebiete mitzuwirken, die erneute Erfahrung gemacht, 
dass es relativ leicht ist, einen Verfassungsartikel zu gestalten, 
dass erst das notwendige Gesetz von uns sehr viel mehr ab
fordern wird. • 

Zimmern: Herr Kommissionspräsident Piller hat klar, umfas
send und differenziert die Vorlage vorgestellt, über die Arbeit 
der Kommission trefflich Bericht erstattet und im einzelnen 
dargelegt, weshalb sich die Kommission veranlasst gesehen 
hat, dem Gegenvorschlag des Bundesrates einen eigenen 
Gegenvorschlag zur «Beobachter-Initiative gegenüberzustel- · 
len. · 
Ich will nicht wiederholen, was Herr Piller .gesagt hat. Ich will 
nur ein paar zusätzliche Anmerkungen machen und damit im 
Anschluss an das Votum meiner beiden Vorredner das Umfeld 
noch etwas ausleuchten. 
Den Initianten kommt das Verdienst zu, den Gesetzgeber und 
damit das Schweizervolk mit einer der brennendsten Fragen 
konfrontiert zu haben,, welche die Menschheit angesichts der 
unerhörten Fortschritte in Wissenschaft und Forschung seit 
längerer Zeit beschäftigt. Die Frage zielt auf die Missbräuche 
in der Fortpflanzungs- und Gentechnik. Sie lautet: Darf das, 
was machbar ist, auch getan werden? 
Bereits bei den Begriffen fange'1 die Schwierigkeiten an. 
Herr Hänsenberger hat darauf hingewiesen. Die schier un
übersehbare Literatur - von der wissen'schaftlichen über die 
populärwissenschaftliche bis zur polemischen - macht klar, 
dass hier allergrösste Verwirrung herrscht. Wir haben dies an
lässlich der hochinteressanten Hearings mit Fachleuten erfah
ren. Damit aber nicht genug. Wir schicken uns an, auf gesetz
geberischem Weg Fragen zu beantworten, die zwar naci, all
gemeiner Ueberzeugung beantwortet werden müssen, letzt
lich vom Gesetzgeber aber kaum restlos befriedigend beant
wortet werden können. Dies, weil von uns praktisch nichts we
niger verlangt wird, als dass wir versuchen, die Achtung, die 
Demut vor der Schöpfung zu verrechtlichen, oder anders ge
sagt, ethische Wertungen in ein Normenkorsett zu zWingen. 
Die Gefahren eines solchen Unterfangens sind offensichtlich; 
sie haben wohl nicht nur micM während der gesamten Kom
missionsberatungen nicht mehr losgelassen. Zwei Aspekte 
will ich stichwortartig erwähnen: Die Verantwortung des Ein
zelnen, vorab des einzelnen Forschers, wird keineswegs klei
ner, wenn es uns gelingt, verbindliche Normen zur Fortpflan
zungs- und Gentechnik aufzustellen. Weiter: Welches sind die 
Sanktionen, die wir für den Fall der Missachtung dieser Nor
men vorsehen müssen? Müssen wir überhaupt solche Sank, 
tionen vorsehen? Jawohl, wir müssen! Aber wie? 
Ich gehe wohl nicht fehl in der Annahme, dass insbesondere 
diese Problematik für den vorsichtig formulierten Gegenvor
schlag des Bundesrates entscheidend war. Wie kann man die 
Missbräuche bei der Fortpflanzungs- und Gentechnologie 
wirksam mit rechtlichen Mitteln bekämpfen, ohne gleichzeitig 
den für den Weiterbestand der Menschheit unabdingbaren 
wissenschaftlichen Fortschritt, das heisst die Forschung, zu 
beschränken? Diese Frage beschäftigt mich nach wie vor. 
Der_ Handlungsbedarf besteht. Wir stehen unter Zugzwang. 
Anders als der Bundesrat hielt es aber die Kommission für an
gebracht, den Gegenvorschlag zur unbestrittenermassen und 
wohl auch verständlicherweise nicht voll befriedigenden Initia
tive nicht auf eine Kpmpetenznorm zu beschränken, sondern 
klare materielle Leitplanken zu setzen. Ich schliesse mich mei
nem Vorredner in jeder Hinsicht an. Diese Schranken hat der 
Gesetzgeber anlässlich ethischer und rechtlicher Wertungen 
zu beachten; diese Wertungen dürfen - wer wollte es bestrei
ten! - gerade nicht an Kantons- oder Landesgrenzen, ja nicht 
einmal an den -Grenzen der Kulturkreise haltmachen, sind 
aber leider doch durch die Verschiedenheit der nationalen 
Rechtsordnungen gekennzeichnet, EG 92 hin oder her; mit 
den entsprechenden wirtschaftlichen Auswirkungen, die wir 
nicht vergessen dürfen. 
Vor etwas mehr als drei Monaten hat der Deutsche Bundestag 

. das während langer Zeit umstrittene Gentechnikgesetz verab-
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schiedet und damit er~mals für die Bundesrepublik einen Herr Kommissionspräsident Piller hat mit Recht betont, dass 
rechtlichen Rahmen für .die Erforschung, Entwicklung, Nut- auch im Humaribe~eich nicht alles schlecht ist, was despek~ 
zung und Förderung der Gentechnologie geschaffen, und tierlich als Gentechnologie ap,ostrophiert wird. Herr Huber ist. 
zwar mit einer beeindruckenden Qualitäts- und Normen- ihm gefolgt. Es könnte sogar sein, dass der Fortbestand der 
dichte. Aber eben: Im bundesdeutschen Gesetzgebungsver- Menschheit nicht zuletzt von·der verantwortungsvoll genutz-
fahren und nicht wie bei uris im mühseligen zweistufigen Ver- ten Gentechnik abhängt. 
fahren, das durch die verfassungsmässige Verankerung eines Absatz 3 regelt den Extrahumanbereich und schliesst dabei · 
Gesetzgebt,mgsauftrags in der Bundesverfassung als erster eine Lücke, welche d.ie lnitialive leider offen lässt. Auf Detaillie-
Phase und der formallen Bundesgesetzgebung als zweiter rungen wie irp Humanbereich kann und muss hier aber ver-
Phase gekennzeichnet ist. zichtet werden, wenn wir die Verfassungsgrundlage für die· 

· Wir sind in _besonderem Masse gefordert, weil wir der erwähn- · Bi.mdesgesetzgebung nicht iiberladen wollen. Das bede\,ltet 
ten Verrechtlichung ethischer Grundprobleme eirie ganz be- nicht- ich unterstreiche d~ nachdrücklich-, dass ich die An-
sondere demokratische Legitimation verschaffen müssen, die liegen jener Kreise, die sich gegen Missbräuche der Gentech-
uns in beiden Phasen - vor allem In der ersten,.verfassungs- nologie bei der stummen Kreatur einsetzen, geringschätzen 
rechtlichen, in der wir uns jetzt befinden-zwingt, substantielle würde -:- im Gegerrteill Absatz 1 enthält als Zielnorm den· 
Aussagen zu machen, die präzise.genug sind, um von Volk Schutz vor Missbrauch; insoweiteineganzklareAussage, die 
und Ständen gutgeheissen zu werden, ahderseits wiederum den Gesetzgeber binderi wird. · 
offen genug sind, um dem formellen Geset2geber den unbe- Alles in allem überzeugt mich das Ergebnis der Kommissions-
dingt nötigen Gestaltungsspielraum zu belassen, damit die beratungen: Es ist eine qurchaus gelunge_ne schweizerische 
Forschung nicht in unerträglich~r Weise behindert wird. Nur Antwort auf eine gesetzgeberische Herausforderung, wie sie. 
wenn man sich diese spezifisch schweizerische gesetzgeberi- uns noch kaum jemals begegnet ist. Auch internatioool gase-
sehe Ausgangslage vor Augen führt, wird verständlich, warum hen darf sich das Ergebnis sehen lassen. Forscher und Ethi-
sich die Kommission derart intensiv um einen substantiellen ker, davon haben.wir uns in der Kommission überzeugen kön-
Gegenvorschlag bemüht hat. Tröstlich ist jedoch, das$ wir uns nen, können damit leben, ja hoffentlich sogar mehr als das. 
zu den Pionieren der Gesetzgebung auf diesem Gebiet zählen · Ich beantrage Ihnen deshalb ebenfalls, die Initiative zur Ableh-
dürfen. 1 nung zu empfehlen und auf den Gegenvorschlag der Kommis-
Diese Komplexität des schweizerischen Gesetzgebungspro- sion einzutreten, in der Hoffnung, dass dieser die parlamenta-
zesses scheinen viele Forscher, Spezialisten und Gruppierun- · 'rische Beratung so verlässt, dass die Initiative zurückgezögen 
gen zu verkennen, die uns in den letzten Monaten immer wie- werden kann: 
der mit ausserordentlich hilfreichen Papieren, Dokumenten, 
Studien und anderem mehr bedient haben~ An Grundlagen _ M. Gautier: L'initiative du Beobachter, comme le contre-projet 

. und B~richten fehlt es uns gewiss nicht; Herr Hu,ber er:währite . du Conseil federal ou celui de notre cmmmission, concernent 
es bereits. Aber umsetzen ins Recht müssen wir diese Grund_. · en fait deux domaines parfaitement differents meme s'Jls ont 
lagen. Das ist nicht so einfach. despoints communs. · · · · 
Ich bin überzeugt, dass es wohl kaum ein Rechtsgebiet gibt, Le premier domaine a trait aux techniques de procreation artifi• 
-dessen überze'ugende gesetzgeberische Erfass1mg derart an- · cielle selon les termes du contre-projet de la commission -ap-
spruchsvoll ist - nicht nür in rechtlicher Hinsicht - wie dasje- pellatlon a laquelle je prefererais celle de procreation assistee 
nige, mit d~m wir uns heute beschäftigen. Wir betreiben buch- qu'emploienttant la I6i franyaise que la loi cantonale vaudoise. 
stäblich experimentelle Rechtsetzung mit dem unangeneh- II s'agit en effet d'une procreation parfaitement naturelle par la 
men Gefühl, möglicherweise bereits ,zu spät zu kommen, an- rencontre d'un gamete mäle et d'un gamete fef')"lelle. La seule · 
dererseits vom Zweifel bedrängt, ob wir die wissenschaftliche Intervention· inhabituelle esf la maniere, voire le liei.J ou ces 
Forschung zu sehr beschränken. · gamete~ sont mis en _contact. II s'agit bien d'une assistance a 
Es mag sein, das.s Puristen unter den Juristen der Zielnorm in la procreation chez des couples sans cela steriles et non de je 
Absatz 1 nicht viel · Substanz abgewinnen können. Es mag ne sais quelle methode artificielle de procreation. 
auch sein, das~ Absatz 2 unseres Gegenvorschlages vielen Zl/ Ces techniques d'assistance relativement recentes. ont pu voir 
.sehr ins Detail geht und anderen wiederum zu unpräzis und zu · le jour gräce aux progres techniques de la medecine. Elles 
-lückenhaft ist. Es mag auch sein, dass Absatz 3 mit einem sont le plus souvent compliquees, coOteus(;ls et astreignantes· 
blassen Gesetzgebungsau,ftrag zur Regelung der Materie ~ie • pour la femme, De ce fait, on voit mal qui pourrait ou voudrait · 
Fürsorger der «stummen Kreatur» enttäuscht.·Trotzdem stehe les employer an dehors des cas de sterilite impossibles a trai-
ich zu diesem Konzept. ·· ter par d'autres methodes. II taut signaler qu'il existe plusieurs 

· Absatz 1 - He~r Piller erwähnte es, ich unterstreiche es- ist als techniques de procreation asslstee allant de la simple insemi-
Zielnorm und oberster Grundsatz für unser rechtlich zu erfas- nation avec le sperme du mari jusqu'a la fecondation in vitro ou 
_ sendes Schalten und Walten für mich absolut unverzichtbar. l'embryon est con~L! et commence a se developp~r en dehors 
Es ist weit mehr als ein Programtn. Es ist ein Bekenntnis, das de l'o.rgal]isme humain. Chacune de ces techniques peut po-
wir alle ernst nehmen müssen und von dem wir hoffen, dass es ser et pose des problemes juridlques. Autant il serait inaccep-
V-0lk und Stände auch so verstehen und gutheissen werden. , table d'interdire taute procreation assistee pulsque celle-ci est 
So gesehen geht die Kommission mit ihrem Vorschlag weit,- ... un traitement de derniere chance de la sterilite, autant il serait 
weit über die Initiative und den Gegenvorschlag des Bundes- dangereux de ne pas fixer des limites a ces techniques. Par 
rates hinaus. ' exemple, comme le prevoit le contre-projet a l'alinea 2, lettre e, 
Absatz 2 regelt den Humanbereich und differenziert klar, ver- il me parait absolument indispensable d'interdire le systeme 
antwortungsbewusst und ethisch unanfechtbar, aber.:.. das sei dit «des meres porteuses». Je rappelle que celui-ci consiste ä 
zugegeben - im Sinne einer Gratwanderung, wohlwissend, creer un embryon in vitro avec les gametes d'un couple et a 
dass der Absturz droht. Das zwingt uns, immer wieder zu über- l'implanter qans Ja tnatrice d'une.autre femme qui m~ne la . 
legen, was wir im gegenwärtigen Verfahren an unseren Vors grossesse a terme et rend l'enfant a la na1ssance aux parents 
schlägen noch verbessern könnten. Wir werden in der Detail- genetiques; le tout moyennant le plus souvent un paiement 
beratung darüber diskutieren. , · d'une certaine importance. Outre le caractere ethiqu~ parfaite-
Wohl könnte man ..,.. gestützt auf die äusserst intensive Ausein- ment deplaisant et les risques de contestation entl'.e le couple · 
ande~etzung in der 'Kommission im Bei~ein der Experten ..: et la mere porteuse, il existe un risque pour l'enfant qui peut 
die Auffassung vertreten, das Problem sei viel zu delikat, als etre psychologiquemerit partage entre sa mere genetique 
dass man es zur Lösung den direkt betroffenen Forschern und dont il aura le patrimoine· hereditaire et qui l'elevera et la mere 
Spezialisten überlassen dürfte. Anderseits ginge es schiech- porteuse, car on sait aujourd'hui l'importance des liens affec- . 
terdings nicht an, sozusagen in den Wolken, schönfärberiscti tifs qui se creent pendant la grossesse. 
und aufgrund von wirklfchkeitsfremden Idealvorstellungen Un autre cas difficile ä trancher est celui des fecondations 
Vorschläge zu machen, die der Menschheit letztlich einen heter.ologues par un donneur de sperme, que ce soit par in-
schlechten Dienst erweisen. · semination artificielle ou par feconda:tion in vitro: II me semble 
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que cette fecondation par un tiers ne doit pas etre absolument 
interdite lorsque le mari est sterile. II est vrai qu'elle pose des 
problemes, moins graves touteföis que ceux provoques par la 
sterilite d'un couple. L'article constitutionnel que propose Ja 
commission ne traite pas, a juste titre, de ce probleme. La loi 
devra preciser ici ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. 
La fecondation in vftro pose bien sür des problemes d'ordre 
ethique. Nous avons regu une lettre de la Societe suisse de 
bioethique a ce sujet, qui pense que la fecondation in vftro doit 
etre interdite en Suisse parce qu'elle comporte la destruction 
d'embryons. II est vrai que pour la fecondation In vftro il taut 
creer un·certain nombre d'embryons dont certains ne seront 
pas implantes chez la mere et seront finalement detruits. La 
Societe de bioethique affirme que la science a demontre qu'un 
embryon est une personne humaine et ne peut donc pas etre · 
detruit. Cette affirmation me parait non seulement audacieuse, 
mais contraire a la verite. La science peut nous dire qu'un em
bryon . possede un patrimoine genetique unique, mais eile 
n'est pas competente pour nous dire ce qu'est une personne 
humaine, si l'embryon en est deja une ou seulement l'enfant 
neviable. 
II s'agit la d'un probleme philosophique, ethique, religieux, re
posant sur une croyance et non sur des faits scientifiques. 
Chacun est libre de croire ou non qu_'un embryon de quelques 
cellules est une personne humaine tout comme un enfant nou
veau-ne, mais personne n'a le droit d'imposer sa croyance aux 
autres. Le peuple et les cantons l'ont du reste bien--compris en 
refusant il y a peu !'initiative dite du droit a la vie qui voulait jus
tement imposer la notion de personne humaine apparaissant 
des la tecondation. • -

. II est vrai que la fecondation in i,:itro peut amener a la destruc
tion d'embryons mais seulement pour permettre a un ou a plu
sleurs enfants de voir le jour. II y a la une pesee d'interets a 
operer. Faut-il, pour empecher la mort de quelques embryons 
- comme il en survient du reste lors de fecondations normales 
- interdire a des enfants de voir le jour? Pour moi, p.oser la 
question c'est la resoudre: la vie d'un enfant pese plus lourd 
que la disparition de quelques embryons. Laissons a la loi le 
soin de preciser dans quelles circonstances la fecondation in 
vitro est autorisee, mais ne suivons pas la Societe suisse de 
bioethique en interdisant toute fecondation in vitro. 
Apropos de la loi, j'ai eu l'occasion d'intervenir a plusieurs re
prises aupres de Mme Kopp, lorsqu'elle etait chef du Departe
ment federal de justice et police, pour lui demander de legi
ferer dans ce domaine. Mme Kopp voulait, a juste titre, atten
dre les directives du Conseil de l'Europe a ce sujet. Ces directi
ves sont maintenant connues, il est donc temps de legiferer. 
Pour cela, il faut une base constitµtionnelleet le message nous 
demontre que celle-ci existe en partie.11 nous parait sage de la 
renforcer ou de la completer par l'article 24octies du contre-
projet de la commission. . 
L'absence de regle federale a incite plusieurs cantons a regler 
individuellement ce probleme par voie legislative ou regle
mentaire dans des sens tres differents d'un canton a l'autre, et 
c'est la une raison supplementaire de legiferer pour la Confe
deration. Or, il est indispensable que des limites aux techni
ques de procreation assistee soientfixees pour l'ensemble de 
la Suisse, ne serait-ce que pour eviter un «tourisme de la pro
creation». 
Permettez-moi cependant, Monsieur le President de la Con
federation, de suggerer que la Confederation se contente 
d'une loi-cadre fixant des limites mais permettant aux cantons 
d'aller plus ou moins loin dans ce cadre. 
II n'est pas douteux pour moi que, par exemple, les cantons
ville et protestants veuillent aller plus loin que les cantons
campagne et catholiques. II ne serait pas sage de vouloir im
poser ici une unite de doctrine absolue qui serait rapidement 
violee dans les faits, comme l'est toujours le Code penal en 
matiere d'interruption de grossesse malgre 10 ou 12 ans de 
debats parlementaires sans resultat. Une loi trop stricte serait 
du raste ~•autant plus facile a violer que l'on ne voit pas bien 
quelles sanctions pourraient etre appliquees pour la faire res- . 
pecter. M. Zimmerli y a fait allusion tout a !'heure. Une fois l'en
fant congu de maniere contraire a la loi, je ne vois pas quelle 
sanction pourrait empecher la grossesse de se poursuivre et 

l'enfalit de venir au monde. Nous sommes pratiquement con
damnes dans ce domaine a prevoir une /ex imperfecta. 
J'en viens au second domaine conceme par l'initiative et les 
contre-projets, a savoir celui des manipulations genetiques ou 
du genie genetiqt.ie. II s'agit la d'une science en pleine evolu
tion, mais dont l'emploi pratique se limite jusqu'ici presque ex
clusiverflent aux micro-organismes et aux vegetaux. Bien sür, 
il est possible, voire probable, qu'un joür ces techniques puis
sent s'appliquer aussi aux animaux et a l'homme. Le develop
pement de ces techniques chez les micro-organismes a deja 
permis des succes importants. On a pu modifier certains virus 
pour les rendre inoffensifs et les utiliser comme vac'Cins. C'est 
le caspour l'hepatite B et ce sera peut-etre un jour le cas pour 
le SIDA. On a pu amener des micro-organismes a synthetiser 
des hormones humaines comme l'insuline pour les diabeti
ques. La Commission de gestion a pu le constater lors de sa 
visite a Bäle, l'an dernier. D'autres produits therapeutiques 
sont deja fabriques par cette methode ou vont l'etre, qui ren-

. dent possible le traitement de l'hemophilie ou de certains ty
pes de cancer. 
Autre chose: des micro-organismes peuvent aussi etre modi
fies pour lutter contre la pollution en detruisant certains 
dechets. Au niveau des vegetaux, le genie genetique permet 
de creer des especes resistentes aux parasites, ce qui evite de 
recourir aux produits agrochimiques et, par la, protege aussi 
l'environnement. Par contre, les manipulations genetiques 
chez l'animal ou l'homme sont de la musique d'avenir et en 
parler aujourd'hui releverait de la science-fiction. Tout cela 
pour dire que le genie genetique est une science qui rend et 
qui rendra de grand~ services a l'homme et a son environne
ment. II ne faut donc pas que la future loi l'empeche de se 
developper. II faut cependant qu'elle elimine les risques de 
derapage et les exagerations. Ces risques s9nt du reste relati
vement peu importants, les chercheurs suisses s'etant eux
memes lies par un code de conduite tres strict et etant sur
veilles par la Commission suisse pour la securite biologique 
dans la recherche et la technique qui travaille en liaison avec 
l'Office federal de la sante publique. 
Comme nous venons de le voir, l'article constitutionnel 24oc
tles touche deux sujets. En commission, j'avais propose de les 
traiter dans deux articles differents, l'un pour la procreation as
sistee, l'autre pour le genie genetique. La commission a es
time qu'un seul article etait preferable parce qu'il s'agit d'un 
contre-projet et qu'on voit mal comment opposer deux articles 
differents a une initiative qui n'en propose qu'un seul. Je me 
suis rallie a cet argument de procedure, mais je reg rette que le 
souv~rain ne puisse pas se prononcer separement sur la pro
creation assistee ou le besoin de legiferer est urgent et sur le 
genie genetique OLi il l'est moins. 
Comme l'a demontre le president de la commission, le texte 
de la commission est preferable a celui du Conseil federal et 
surtout bien meilleur que celui de !'initiative. Je n'y reviens 
donc pas et vous invite a voter dans le sens de la commission, 
c'est-a-dire a refuser l'initiative et a accepter le contre-projet de 
la commission. 

Frau Simmen: Vor ungefähr zwölf Jahren ging die Nachricht 
um die Welt, dass in England Louise Brown zur Welt gekom
men sei. Das kleine Mädchen mit dem unscheinbaren Namen 
war kein Kind wie jedes andere. Es war das erste, das aus einer 
Eizelle entstanden war, die ausserhalb des Mutterleibes in ei
ner Glasschale, also in vitro, befruchtet worden war. 
Seither ist es um das Gebiet der sogenannten künstlichen Be
fruchtung nicht mehr still geworden. Die Flut der Be9tiffe, die 
sehr verschieden und oft ungenau verwendet werden, zeigt, 
wie komplex das ganze Gebiet und wie nötig eine Klärung nur 
schon des Sprachgebrauches ist. Seit Louise sind viele in vitro 
gezeugte Kinder geboren worden. Diese Technik, die In-vitro
Fertilisation, wird oft stellvertretend für alle anderen möglichen 
Verfahren der künstlichen Befruchtung oder - wie das Herr 
Kollege Gautier eben ausgeführt hat - zur Unterstützung der 
Fortpflanzung verwendet. Sie ist indessen nicht die einzige, 
sondern höchstens die bekannteste und die spektakulärste 
Methode. 
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Für alle angewandten Verfahren aber gilt, dass sich eine weit- Ich halte aber trotzdem - aus den beiden angeführten Grün-
weite Praxis herausgebildet hat, dass die gesetzlichen und den - dafür, diiSS es sinnvoll sei, die Fortpflanzungsmedizin 
verfassungsmässigen Grundlagen jedoch erst jetzt l~ngsam generell zuzulassen, ihre Grundzüge in der Verfassung zu re-
geschaffen werden .. Es ist aber unerlässlich, dass sich der • · geln und konkrete Detailbestimmungen sehr rasch in der Ge
Staat dieser Fragen annimmt, die von höchster gesellschaft- setzgebuhg folgen zu lassen. 
licher Bedeutung und Wichtigkeit sind. Es geht nicht an, die In der Detailberatung des Gegerivorschlages der ständerät-
ganze Thematik allein der medizinischen Forschung zu über- Wehen Kommission wird wohl vor allem Buchstabe d von Ao-
lassen. satz'2 zu Diskussionen Anlass geben. Es ist dies eben die Be-
Die Volksinitiative gegen Missbräuche der Fortpfjanzurigs- stimmung über die ln-vitro~Befruchtt.ing. Die Kqmmission hat 
und Gentechnologie beim Menschen verlangt einen Verfas- sie.-trotz gewisser Bedenken, wie der Herr Kommlssionsprä-
sungszusatz. Bereits vor EinreichunQ dieser Initiative hatten ei- sident ausgeführt hat- in den Verfassungste?(t aufgenommen, 
nige Kantone auf diesem Gebiet Rechtsnormen erlassen, el- allerdings unter verstärktem Hinweis auf besondere gesetz-
nerseits aufgrund der Zuständigkeit der Kantone Im Sanitäts- liehe Auflagen, die noch zu erfolgen haben. .. 
wesen, andererseits aus der Befürchtung heraus, eine :Bun~ · Die Kommission hat ferner.den Bereich des Artikels 24octies 
deslosung werde noch lange Zeit auf s,lqh warten lassen; dies über das hinaus erweitert, was in der Volksinitiative verlangt . 
auf einem Gebiet, das sich in rasanter Entwicklung befindet wird, indem sie auch eine rechtliche Grundlage für die .Gen-
und wo ein Zuwarten mit grossen Nachteilen verbunden wäre. , technologiebei Pfl~nzen, Tieren und anderen Organismen ge-
Eine Bundeslösung ist unbedingt nötig, einmal um schweize- schaffen hat. ' 
risch eine einheitliche Praxis zu gewährleisten, darin aber Die grosse Bedeutung der gentechnischen Forschung legt 
auch, um in den europa- und weltweiten Diskussionen mithal- eine solche Aus;veitung nahe, auch wenn darauf hingewiesen 
ten, mitreden und mitbestimmen zu können. Herr Kollege Zirn- · wurde, dass grundsätzlich die Verfassungsgrundlagen be-
merli hat das in überzeugender Weise dargelegt. · stünden und durch eine erneute Aufnahme einer Bestimmung 
Der Bundesrat hat der «Beobachter»-lnitiative -einen 'Gegen- eine gewisse Redundanz entstehen könnte. · 
vorschlag. gegenübergestellt, der Indessen :der ständerätli~ · Auch bei der Gentechnologie im extrahumanen Bereich stellt 
chen Kommission zu abstrakt erschien, verglichen mit der sich die Frage: Soll man sie zulassen, oder soll man sie gene-
sehr konkreten Initiative. · · rell verbieten? Wenn wir die Risiken - und nur- die Risiken -an-
Die Kommission präsentiert Ihnen ihrerseits eine eigene Vari- ,sehen, die sie beinhaltet, so hat die Idee eines Verbotes durch-
ante, die Elemente der beiden ersten Vorschläge enthält und aus etwas Verlockendes. Wir lebernohnehin in einer Zeit, d!e 
somit zwar nicht die quinta, aber doch wenigstens die tertia es- der Naturwi~senschaft -skeptisch gegenübersteht . und den 
sentia darstellt. Der Titel von Initiative und Gegenvorschlag Fortschrittsglauben früherer Zeiten kaum noch nachvollzie-
lautet: «Gegen Missbräuche der Fortpflanzungs- und -Gen- · . heri kann. · · 
technologie.» Es ist also nicht ein generelles Verbot dies13r Me- Ein kategorisches Nein würde die Diskussion ein für allemal 
thoden anvisiert, sondern lediglich eine Missbrauchsgesetz. beenden, zumindest in unserem Einflussbereich, und uns si-
gebung. . . eher einige Sorgen ersparen. Aber wir können die Risiken nur 
Es wird oft die Frage aufgeworfen, ob Fortpflanzungsmedizin verbieten, wenn wir auch bereit sind, auf die Vorteile einer sol-
überhaupt zu erlauben sei. Ich möchte diese Fragen aus zwei chen Technik zu verzichten. Ein generelles Verbot von Gen-
Gründen bejahen. · ' . · ' technologie bedeutet das Aus für weite Teile biologischer For-
1. Die ungewollte Kinderlosigkeit ist in den Industrieländern· schung. 
ein Problem. Zwölf Prozent aller Paar~ haben keine Kinder, ob- Hinter diesem allgemeinen Ausdruck der biologischen For-
wohl sie Kinder haben möchten. Die Ursachen hierfür sind schtJng verbergen sich indessen drängende, höctist aktuelle' 
noch wenig bekannt. Sie haben aber sicher u. a. auch mit un- Probleme. Die Erforschung von Viruskrankheiten, zum·- Bei-
serer Art zu leben zu tun. Wer selber Kinder hat und sie gern spiel Aids, oder von Krankheiten mit bis heute noch unbe-
hat, kann ein wenig ermessen, was es heissen muss, ~uf sie zu, · kannter Ursache wie Krebs oder Multiple Sklerose. Ein Ver- · 
verzichten. . . . . bot hiesse auch Aus für die Gewinnur:,g genügender .Men-
Die Fortpflanzungsmedizin kann kinderlosen Paaren in gewis- gen von hochwirksamen. Stoffen wie zum Beispiel Wachs-
sen Fällen helfen. Diese Hilfe scheint mir berechtigt, auch tumshormonen. Nur damit ist es heute möglich, Menschen, 
wenn wir uns darüber im klaren sind, dass die eigentlichen Ur- die sonst kleinwüchsig geblieben wären, zu einer durch~ 
sachen der Kinderlosigkeit letztlich damit nicht behoben wer- schnittlichen Körpergrösse zu verhelfen. Wir v~rfügen schon 
den. heute über-Medikamente und Impfstoffe, aie bewirken, dass 
Aus dem Vorhandensein der Fortpflanzungsmedizin darf aber wir nicht mehr ah Blutvergiftung, Starrkr~pf oder Kinderlah-
kein gesellschaftlicher Zwang entstehen. Leute, die keine Kin- mung sterben oder deswegen schwer behindert bleiben. 
der haben möchten oder die nicht von der Fortpflanzungsme- Diese Medikamente und Impfstoffe verclanken wir der Tatsa-
dizin Gebrauch machen wollen, sollen dies ebensogut in Frei- ehe,. dass in früheren Jahren gefol'SCht und mit gefät)rlichen 
heit und ohne gesellsch~ftliche Nachteile tun können. . Err1;3gern hantiert wurde. Wir profitieren heute von der Risiko- · 

. 2. Die Fortpflanzungsmedizin hat sich in den letzten Jahren bereitschaft der Vergangenheit, von der Bereitschaft, Risiken 
eine weltweite Verbreitung verschafft. Sie ist zu einem testen einzugehen und sie durch grösste Sorgfalt, in Grenzen zu 
Bestandteil der Medizin geworden und kann wohl nicht ein: halten. · . 
fach wieder aus der Welt geschafft werden. Gefährliche Erreger gibt es nicht nur durch Gentechnologie; · 
Gestatt~n Sie mir hier eine Klammerbemerkung: Fortpflan• es gibtsie schon heute. Sie müssen gehütet werden und wer-
zungsmedizin und die ganze l;'roblematik der Sterilität sind • den zum Teil schon seit Jahrzehnten gehütet. Ich will damit· 
ausschliesslich eine Angelegenheit der hochindustrialisierten keineswegs die Gefahren verharmlosen, und ich· verkenne 
Länder. Entwicklungsländer,haben andere, völlig entgegen- auch nicht, dass mit der Möglichkeit, ins Erbgut einzugreifen, 
gesetzte Probleme mit dem Bevölkerungswachstum. Es eine neue Dimension entstanden ist. Ich möchte aber trotz- . 
hiesse · aber, sich die Sache zu einfach machen, wenn man dem darauf hinweisen, dass wir im Umgang damit nicht ganz 
durch forcierte Adoptionen sozusagen einen Ausgleich schaf- unerfahren sind.' . ' 
fen wollte. Kinder sind keine Ware, die man wie Weizen oder Bei der Beurteilung der Forschung handelt es sich darum, Nut-
_Milchpulver um die halbe Welt schicken kann. Eine Adoption , zen und Risiken gegeneinander abzuwägen, sie in einen ge-
ist eine sehr persönliche;subtile Angelegenheit, die den Eltern samtgesellschaftlichen Zusammen Hang zu stellen. Weder ein 
und dem Kind viel abverlangt. E;rzieherjnneh ur:id 1;:rzieher in blindes Ja noch ein kategorisches ·Nein wird der Situation ge-
Heimen können. ein trauriges Lied singen von Kindern aus recht. Wir werden die Förschung auch weiterhin brauchen, 
fremden Kulturkreisen,. die aus zerbrochenen Adoptionsver- und wir werden sie nicht aufhalten können. Aber es ist an uris 
hältnissen herauskommen und, oft nach mehreren Statior1en, allen, dafür zu sorgen, dass wir eine Forschung haben, für die 
zuletzt in diesen Heimen landen .. Eine Adoption, die im Einzel- Ethik keine unliebsame Störung ist, sondern eine unverzicht-
fall höchst sinnvoll ist, stellt für die grosse Anzahl und für das bare Bedingung. In diesem Sinne empfähle auch ich Ihnen._ 
grosse Ausmass des Problems keine Lösung dar. ·. Eintreten auf die Vorlage. , . 
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Frau Weber: Lassen Sie mich versuchen, einen Gedanken 
zum ethischen Aspekt unseres Tuns zu formulieren: Für uns 
alle sehr beunruhigend ist das Wissen, dass die Neukonstruk
tion des Lebendigen heute nicht haltmacht - also nicht zum 
Beispiel auf Bakterien beschränkt bleibt, sondern auch den 
Menschen erfasst. 
In der Tat, die moderne Biologie und die moderne Biotechnik 
machen Eigenschaften der menschlichen Natur, die bis vor 
·kurzem noch die Grenzen technischen Handelns waren, nun
'mehr selbst zu Objektbereichen dieses Handelns. Mit anderen 
Worten: Der Mensch kann sich heute in einem gewissen Sinne 
quasi «selber machen». Nun ist es aber nicht so, dass diese 
quasi Machbarkeit unserer Selbst uns etwa mit Stolz erfüllen 
würde: Wir empfinden vielmehr das Ganze als eine Art An

-massl!mg und getrauen uns auch nicht mehr, die menschliche 
und wissenschaftliche Neugierde vorzuschieben. Diese neue 

· Machbarkeit gibt uns auch ein Gefühl der Angst vor dem Miss
brauch. Ich meine, es ist sehr wichtig, dass wir diese Empfin
dungen haben. Wichtig deshalb, weil wir damit zum Ausdruck 
bringen können, dass es Grenzen geben soll für unser Han
deln, für unser Tun. 
Wir versuchen, in diesem Verfassungsartikel Regelungen zu 
formulieren bezüglich der Anwendung der Techniken der Fort
pflanzungsbiologie und der Genetik: Dabei werden als Krite
rien insbesondere die Respektierung der Selbstbestimmung 
der Person und der Unverfügbarkeit der menschlichen, aber 
auch der extrahumanen Natur verwendet. Die Grenzen, die wir 
uns damit stecken wollen, basieren auf einer Empfindung, das 
heisst: Der Diskussion über diese Normen, die wir setzen, geht 
die Realität einer Ethik voraus, urid das ist entscheidend. Wie 
aber könnten wir einen solchen ethischen Ansatz in Worte fas-
sen? · 
Ich glaube, dass in der heutigen Zeit, wo sich die Machbarkeit 
sogar auf unser Leben als Menschen bezieht, der ethische Be
zug darin liegt, dass wir uns immer wieder darauf zurückbesin
nen müssen, was denn Natürlichkeit ist. Das ist der Ansatz, an 
den wir uns halten müssen. Diese Rückbesinnung auf die Na
türlichkeit ist meines Erachtens - bei allem Verständnis für die 
Neugierde und bei allem Verständnis für die grossen techni
schen Möglichkeiten und Verlockungen, die da sind-letztlich 
der Bezug zu dem, was unserem Handeln eine Grenze gibt, 
und zum Wissen, dass uns damit Verantwortung auferlegt wer
den muss. 
Diese Rückbesinnung auf die. Natürlichkeit und ihre mögliche 
Unvollkommenheit drückt letztlich auch unsere Demut und 
Ehrfurcht vor einem letzten Staunen - wie Jeanne Harsch sa-

. gen würde - aus. 
Ich meine, dass der Vorschlag der Kommission gelungen ist. 
Er überzeugt und ist umfassend. Ich beantrage Ihnen, darauf 
einzutreten. 

Masonl: Ich möchte eine Erklärung zuhanden des Zweitrates 
abgeben; nachdem die Kommission einstimmig für diese For
mulierung eingetreten ist, ist praktisch nichts mehr daran zu 
ändern. Die Absicht der beantragt~n Norm ist sicher gut. Das 
Ergebnis i~ meines Erachtens nach tieferer Prüfung nicht so 
überzeugend, wie es prima vista scheinen könnte. Ich will Ih
nen sagen, warum: 
Wir vermischen in einem einzigen Artikel verschiedene Ge
genstände. Wir verletzen den Grundsatz der Einheit der Mate
rie. Dieser Grundsatz gilt zwarfür Volksinitiativen, nicht für par
lamentarische Initiativen. Aber ich glaube, es entspricht dem 
Prinzip der Fairness, dass sich auch das Parlament, insbeson
dere wenn einer Volksinitiative ein Gegenvorschlag entgegen
gestellt wird, an dieses Prinzip hält; sonst kann er sich aus der 
Vermischung verschiedener Materien Vorteile gegenüber den 
Volksinitiativen verschaffen, die nicht gerechtfertigt sind. Mei
nes Erachtens sollte sich der Zweitrat noch überlegen, ob hier 
nicht zwei oder sogar drei gesonderte Verfassungsartikel am 
Platze wären. 
Das zweite Problem hat mit der Länge von Absatz 2 zu tun. Ich 
ziehe die bundesrätliche Fassung vor. Ich verstehe zwar die 
Gründe, die zu dieser langen Enumeration von Grundsätzen 
in der Verfassung führen. Aber wir beklagen uns ständig, dass 

. die Verfassung nicht ein knappes Grundgesetz, sondern mit 

allzu vielen Einzelheiten versehen ist. Doch geben wir mit die
ser langen Enumeration wieder einmal ein schlechtes Bei
spiel. Entweder nehmen wir die Idee ernst, dass wir eine 
knappe Verfassung haben müssen, die lediglich Grundsätze 
aufstellt, oder wir bleiben beim System der alten, detaillierten 
Verfassung. Aber dann dürfen wir uns nicht beklagen, dass sie 
allmählich immer unübersichtlicher wird. 
Ein letzter Gedanke zuhanden des Zweitrates: Der Schutz der 
menschlichen Würde muss auch bei der wissenschaftlichen 
Forschung an erster Stelle stehen. Die Wissenschaft darf sich 
nicht des Menschen bedienen, sie muss im Dienste des Man.
sehen stehen. Das ist für uns alle klar. Aber durch die Detaillie
rung wird dieser Artikel zu einer Art Misstrauenskundgebung 
gegenüber dem Geist der wissenschaftlichen Forschung. Wir 
müssen mit der wissenschaftlichen Forschung als einem 
wichtigen Element unserer Gesellschaft leben, und wir dürfen 
ihr nicht zuviel Misstrauen, entgegenbringen. Die detaillierte 
Auflistung beweist, dass man nicht nur gegenüber der For
_schung als solcher, sondern auch gegenüber der Ethik und 
dem Gesetzgeber selbst zuwenig Vertrauen hat. Das scheint 
mir nicht gut an der Schwelle des neuen Jahrtausends. 
Die Erstarrung in einer zu weit gehenden Detailaufzählung der 
Grundsätze und der Verbote kann unabsehbare, gefährliche 
Folgen haben: Nehmen wir an, die Forschung sei weit fortge
schritten, man könne zum Beispiel• beim Embryo feststellen, 
wie sich die Chromosomen entwickeln, man könne sogar ein
greifen, um gewisse Aenderungen vorzunehmen, die Verfas
sung würde jedoch gemäss Kommissionsantrag solche Ein-
griffe ausdrücklich verbieten. . 
Stellen Sie sich vor, in welchem Notstand ein Wissenschafter 
wäre, zu dem ein Ehepaar kommt und sagt: «Wir erwarten ein 
Kind. doch das Embryo weist das überzählige Chromosom 
der Kriminalität auf. Wir haben nur die Wahl zwischen Abtrei
bung oder Aenderung des Erbgutes durch Eliminierung die
ses überzähligen Kriminalitätschromosoms.» Versetzen Sie 
sich in die Lage dieses Wissenschafters! Soll er sich für den 
Tod des Embryos entscheiden oder für den Versuch, das 
überzählige Chromosom aus dem Embryo zu entfernen? Das 
ist wirklich eine Notlage, in die eine solche Verfassungsbe
stimmung den Forscher setzen würde. Deswegen wäre ich 
persönlich für eine Grundsatzlösung, die dem Gesetz solche 
Regelungen überlässt. 
Der Bundesrat hat deshalb gut daran getan, sich an eine sol
che Grundsatzregelung zu halten. Dem bundesrätlichen Ent
wurf wurde vorgeworfen, diese Normen seien Gum·miartikel. 
Aber ich habe lieber in der Verfassung solche Grundsatzrege
lungen, die in der Praxis zu nuancierten Lösungen führen kön
nen, als eine zu starre Regelung. Solche Grundsätze könnten 
nämlich unabsehbare Auswirkungen auf die Forschung ha
ben. 
Ich habe Verständnis für die guten Absichten, aber ich würde 
einen Grundsatz vorziehen; die Grundsatznorm des bundes
rätlichen Entwurfes könnte dadurch ergänzt werden, dass 
man sich im Gesetz auch an die ethisch-beruflichen Prinzipien 
zu halten hat. Der Nationalrat sollte sich überlegen, ob man 
nicht auf eine knappere, prägnantere Formulierung, wie es 
jene des Bundesrates ist, zurückkommen könnte. 
Ich weiss, es ist heute nicht realistisch, den Antrag auf Zustim
mung zum Bundesrat zu stellen. Aber ich möchte empfehlen, · 
dass man sich im Zweitrat gut überlegt, ob wir nicht durch 
diese starre Aufzählung von Grundsätzen zukünftigen Ent

. wicklungen zu grosse Bindungen auferlegen und zuviel Miss-
trauen gegenüber Gesetzgeber, Wissenschaft und Berufs
ethik hegen. 

Bundespräsident Koller: Die Ausführungen Ihres Kommissi
onspräsidenten und Ihre Eintretensdebatte zur sogenannten 
«Beobachter»-lnitiative und zum Gegenvorschlag haben noch 
einmal deutlich gemacht, dass wir in unserem Land durch die 
Entwicklung der modernen Fortpflanzungsmedizin und der 
Gentechnologie in eine kritische rechtliche Lage geraten sind. 
Die medizinischen und biologischen Fortschritte haben uns 
zwar erhebliche Errungenschaften gebracht. Ehepaaren mit 
unerfülltem Kinderwunsch kann heute besser geholfen wer
den als noch vor wenigen Jahren. Manche Leiden des Men-
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sehen scheinen besser behandelbar. In der Pharmazeutik und gefallene Voten betonen - ist für mich klar, dass diese recht-
in der übrigen Chemfe, in der· Tier- 1,md Pflanzenwelt zeigen liehen Antworten in einem pluralistischen Staat immer nur im 

· sich viele ertragreiche Wirkungsmöglichkeiten der neuen Sinne von Recht als ethischem Minimum ausfallen können. 
•1Technologien: Dennoch sind wir.alle verunsichert und beun- Die vorliegende Initiative bringt nun wesentliche Impulse für 
ruhigt wegen gewissen umstrittenen od,er kaum akzeptabfen eine verfassungsrechtliche Regelung der FortpflanzÜngsme-
Erscheinungen, für die unsere Rechtsordnung noch keine dizin und der Humangenetik. Sie wird mit ihren pointierten For-
·ethisch und politisch fundierten Antworten bereithält. Ob hete- derungen wohl beachtliche Zustimmung finden. Ihre Gültig-.. · 
rolog gezeugte Kinder Anspruch auf Kenntnis ihrer Abstam- keit wird übrigens weder vom Bundesrat noch von der vorbe-
mung i,aber;i oder ob und unter welchen Voraussetzungen al- ratenden Kommission Ihres Rates in Frage gestellt. Dass der 
lenfalls Retortenbabies entstehen sollen; welche vorgeburt- lnitiativtextverständlicherweise-die Initianten haben Neuland 
liehen Genuntersuchunger:i zulässig sind ,und wie deren Fol- betreten - mit gewissen Mängeln behaftet ist, darüber haben 
gen bewältigt werden könnten, ob Embryonen konserviert wir in der·Botschaft ausführlich berichtet und in der Kommis-
werden dürfen, wieweit Pflanzen und Tiere mit artfremden Ge- sion gesprochen. Ich muss darauf nicht mehr zurückkommen. 
nen verändert werden dürfen, wie Gesundheitsrisiken verhin- Der Bundesrat ist aber der Auffassung - die Erkenntnisse der 
dert werden können, w~nn Produktionszellen Träger gefährli- von Herrn alt Bundesrichter Amstad geleiteten Expertenkorn
eher Viren werden: für diese und noch manche andere aktu- ' mission bestätigen diese An.sieht -, dass der «Beobachter»-
elle Probleme zeigen das Bundes- und das, kantonale Recht Initiative ein Gegenvorschlag gegenübergestellt werden. 
noch keine befriedigenden Wege der Konfliktlösung. Es ist da- muss, der einerseits eine breitere Regelun.g-überdie Human-' 
her sehr· verdienstvoll, dass verschiedene private wissen- genetik hinaus - erlaubt und andererseits insgesamt im Hin-
schaftliche Organisationen und vor allem auch mehrere Kan- blick auf die konkrete gesetzliche Ausführungsregelung offe-
tone - allerdings im Rahmen ihrer beschränkten Kompeten- ner ist. , 
zen - nach Lösungsansätzen gesucht haben. , Auch wenn nun der bundesrätliche Gegenvorschl~g den gan-
Sorge über die Entwicklung bek·undet haben auch verschie- zen Bereich der Gentechnologie erfasst, ist der Bezug zum 
dene Parteien, viele Mitglieder der Bundesversammlung und Gegenstand der Initiative· gewahrt. Ich möchte das yor allem 
vor allem die Autoren und Unterzeichner der 198Teingereich-. mit Blick auf·das Votum.von Herrn StändJ3rat Maso•ni betonen. 
ten, heute zur Beratung stehenden.Volksinitiafive. . Das von der Initiative angeschnittene ~chgebiet wird durch 
Der Bundesrat ist-mit ihnen überzeugt, dass wir im. Zivil-, Ver- den Gegenvorschlag abgerunc:let. Ausschlaggebend dafür ist, 
waltungs- und Strafrecht des Bündes dringend Regelungen dass sich die verschiedenen Bereiche Humangenetik, Repro-
brauchen, um den Missbräuchen und Auswüchsen des Ein- duktionsmedizln, ·ausserhumane Gentechnologie und Bio-
satzes der Fortpflarzungs- u_nd Gentechnologie zu begegnen. technologie in der Praxis nicht völlig trennen lassen. Die ln-vi, 
Die Verantwortung auf diesem Gebiet kann nicht mehr priva- tro,Fertilisation, die Forschung an Embryonen und die Her-
ten Organisationen oder den Kantonen überlassen werden, stellur:1g von· Medikamenten wie Interferon oder Insulin bei-
weil,erhebliche Lücken überwunden und eine Rechtszersplit- spielsweise stellen Schnittstellen dar. Ferner ist die DNS, der 
terung vermieden werden muss. chemische Träger des Erbgutes, ein einheitlicher, über die Art-
Vor allem müssen wir uns aber bewusst sein, dass die mo- und Gattungsgrenzen hinweg kombinierbarer Grundstoff al-
derne Biotechnologie daran ist, die (jrundbedingungen der len Lebens, so dass eine Trennung zwisc):len Humangenetik 
menschlichen Existenz sowie die Grundlagen der lebendigen und übri~er Genetik zwar begrifflich möglich wäre, von der Na-
Umwelt zu verändern. Aufgabe des Bundes ist es, dafür zu sor- tur aµs gesehen aber künst1ich bleibt und auch in der Praxis. 
gen, dass diese Entwicklung bald in einigermassen geord- kaum durchführbar ist. . · , · 
neten und ethisch vertretbaren Bahnen verläuft und damit das · Der Bundesrat ist überzeugt, dass durch die Schaffung.eines 
allgemeine Wohl fördert. Das setzt _aber voraus, dass sich Bür- umfassenden Artikels vermieden werden kann, dass wir ein 

. ger und Staatsbehörden über die Ziele einer rechtlichen Rege- überholtes Weltbild in unsere Verfassung aufnehmen. · 

. Jung einig werden. Entgegentreten wollen wir der Manipulier- Im übrigen darf ich betonen, dass sich ein solches, heute na-
barkeit des menschlichen Lebens, genetischen Selektionen turwissenschaftlich eigentlich kaum mehr bestrittenes einheit-
u'nter den Menschen, Gesundheitsgefährdungen, Schädigun- liches Weltbild ohne weiteres mit einem christlichen Weltbild 
gen oder dauernden Vernichtungen in der Tier- und Pflanzen- vereinbaren lässt. Ich möchte beisp1elsweise an die wegwei-
welt oder Zerstörungen der übrigen Umwelt. s~nden Studien von Teilhard de Chardin erinnern. 
Gefördert werden niüssen die Achtung der Menschenwürde, Mit einem umfassenden Verfassungsartikel verbindet sich der 
der Persönlichkeitsschutz und der Schutz der Familie. Sodann Gedanke, dass der Mensch und die belebte Natur zu einer Ein-
ist die natürliche Umwelt, insbesondere ihre Artenvielfalt, zu heit verbunden sind. In alten angesprochenen Bereichen stel-
schützen1 und schliesslich sollen Gesundheit und Wohlerge- Jen sich grundlegende Fragen, die nicht ausschliesslich mit 
hen von Mensch und Tier respektiert werden. · Bezug auf den Menschen beantwortet werden k{?nnen und 
Erfreulicherweise können wir feststellen; dass in bezug auf dürfen,, auch wenn dieser-besonders geschützt wird. 
diese allgemeinen Zielsetzungen einer Bundesregelung eine Der aundesrat ist der Meinung, dass auch dem nichthumanen. 
breite Uebereinstimmung herrscht. Strittig sind aber verschie- t.eben, namentlich dem Tierleben, ein gewisser Eigenwert zu-
dene Einzelpunkte, namentlich bei der Fortpflanzungsmedi- kommt, dass es nicht beliebig verfügbar sein kann und An-
zin, aber auch im Bereich der Gentechnologie, wie beispiels- spruch darauf hat, v9m Menschen würdig und insbesondere 
weise die zurzeit vom Nationalrat behandelte Revision des Pa- im Hinblick auf kommende Generationen - darauf h_at übri-
tentgesetzes überde4tlich zeigt., gens auch Herr Ständerat Huber hingewiesE)n - mitVerantwor0 

Wünschbar wäre· an sich gewesen, wenn Ihnen der BU11desrat tungsbewusstsein behandelt zu werden. Dieser Ansatz, der im 
· bereits heute im Sinne eines indirekten Gegenvorschlages zur Gegenvorschlag zum Ausdruck kommt, ist unseres Erachtens 

vorliegenden Volksinitiative ein Paket von Gesetzesvorschrif- unverzichtbar. Er wurde erfreulicherweise auch in der Kom-
ten hätte vorlegen können. Für ein solches Vorgehen war lei- mission mehrheitlich unterstützt. · · 
der nicht genügend Zeit vorhanden. Vor allem aber habef). In der'Kommission hat unter dem Vorsitz von Herrn Ständerat 
wichtige gesellschaftliche und politische Ausrflarchungen Piller eine eingehende und sorgfältige Diskussion über lnitia-
noch nicht stattgefunden: Schliesslich hat sich auch gezeigt, tive und Gegenvorschlag des Bundesrates unter Beizug von 

. dass dem Bund nach. heutiger Verfassung für Teile der ge- namhaften Experten stattgefunden. Ich möchte den Experten -
wünschten Regelung die Kompetenz fehlt, so namentlich für · für ihre wertvolle Mitarbeit .. herzlich danken. · : . 
ein Einschreiten gegen Missbräuche der Forschung, für die -• Nach diesen Beratungen bin ich mit der Kornmission einver-
Ordnung der Tätigkeiten an öffentlichen, nictit privatwirtschaft- standen, dass der Gegenvorsch[ag inhaltlich noch stärker 
liehen Kliniken oder für einen erweiterten Tierschutz. ausgestaltet wird. Die Kommission beantragt einmal die Nen-
'Es ist deshalb richtig und notwendig, dass wir für (iie normati• nung der Menschenwürde und des Familienschutzes. Diese 
veli ethischen Antworten auf die Probleme der Biotechnolo- Schutzzwecke ~anden zwar auch hinter dem Vorschlag des 
gien zuerst eine Grundlage auf Stufe der Bundesverfassung Bundesrates, wurden aber aus verfassungssystematischen 
schaffen. Dabei - das möchte ich im Hinblick auf einige hier Gründen'nicht ausdrücklich erwähnt. 
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Zweifelsohne wird mit dem Schutz des Menschen vor den 
technologischen Risiken ganz zentral die Menschenwürde an
gesprochen. E;s geht uns a:lso nicht allein um einen vorder
gründigen Schutz der körperlichen Integrität im Sinne reiner 
Sicherheitsmassnahmen; der Schutz gilt dem Menschen als 
Person und als einmaligem, unverwechselbarem Subjekt. Er 
richtet sich gegen seine Instrumentalisierung und Herabwür
digung, die darin liegen würde, ihn nicht mehr als Wert in sich 
selbst, sondern als Mittel zu einem heteronom bestimmten 
Zweck zu betrachten. 
Der Schutz gilt aber nicht allein dem Menschen als Indivi
duum, sondern zugleich als sozialem Wesen. Es ist deshalb 
richtig, dass auch die Familie als «cellule fondamentale' de Ja 
societe» in diesen Schutz einbezogen wird, wie es übrigens 
auch der Empfehlungsentwurf des Europarates zur künstli-
chen Fortpflanzung fordert. · 
Ihre Kommission hat sodann in Artikel 24octies Absatz 1 die 
Zielnorm praktisch in eine Garantie für Mensch und Umwelt vor 
Missbräuchen der Reproduktionsmedizin und der Gentechno
logie umgewandelt. Die Bestimmung enthält also einen objekti
ven Schutzauftrag, der sich - obwo~I die Kantone nicht mehr 
ausdrücklich erwähnt werden -auch an die Kantone richtet. 
In Absatz 2 wurde der Gegenvorschlag mit einem konkreten 
Katalog von Gesetzgebungsaufträgen stärker der Initiative an
genähert, ohne qass es sich um unmittelbar anwendbare Ver
bote handeln würde, 
Absatz 3 schliesslich enthält einen separaten Gesetzgebungs
auftrag zum Erlass von Vor$chriften über den Umgang mit 
Keim- und Erbgut von Tieren, Pflanzen und anderen Organis
men. Damit kann der ganze Bereich der Bio- unq Gentechno
logie abgedeckt werden. 
Die Kommission verzichtet - wie schon der Bundesrat - be
wusst darauf, im extrahumanen Bereich detaillierte Gesetz
gel!>ungsaufträge · aufzunehmen, und zwar aus folgenden 
Gründen: 
Erstens soll die Werthierarchie gegenüber der Humangenetik 
und der Reproduktionsmedizin zum Ausdruck gebracht wer
den. Der Schutz des Menschen wird höher eingestuft. Des
halb gibt es nur dafür detaillierte Gesetzgebungsaufträge. 
Zweitens kann die Güterabwägung bei der Gentechnologie im 
ausserhumanen Bereich nach dem heutigen Wissensstand 
erst auf der Stufe der Ausführungsgesetzgebung vorgenom
men werden. Absatz 1 und die Einleitung von Absatz 2 geben 
die verfassungsrechtlichen Ziele und Schranken dieser Ge-

. setzgebung an. 
Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass Eintreten auf eir:ie 
Volksinitiative obligatorisch ist. Es stellt sich jedoch die Frage, 
welchem der drei Vorschläge der Vorzug zu geben ist: 
Der Volksinitiative kommt zweifellos das Verdienst zu, die ver
fassungsrechtliche Ordnung der Bekämpfung von Missbräu
chen der Fortpflanzungsmedizin· und der Gentechnologie 
ausgelöst zu haben. Ihre sachgebietsmässige Beschränkung 
auf den Humanbereich und die Absolutheit gewisser Forde
rungen, verbunden mit der Zufälligkeit anderer, sprechen aber 
gegen sie. • 
Der Gegenvorschlag des Bundesrates bringt allgemeine Ge
setzgebungsaufträge für die notwendige Missbrauchs- und 
Schrankenrechtsetzung, zusammen mit gewissen Hinweisen 
auf kritische, besonders regelungsbedürftige Punkte. Er ist 
aus Rücksicht auf die wissenschaftlich-technische Entwick
lung und den steten Wandel der Lebensanschauungen be
wusst sehr offen als reine Kompetenznorm formuliert. 
Der von Ihrer Kommission ausgearbeitete Gegenvorschlag, 
bei, dessen Formulierung - der Präsident hat es bereits er
wähnt - die Verwaltung und ich massgeblich mitgewirkt ha
ben, ehthält breite Gesetzgebungsaufträge, übernimmt von 
der Initiative aber Zielvorstellungen und bringt nun seinerseits 
- das ist das wesentlich Neue - Leitplanken, Richtpunkte für 

' die anschliessende Gesetzgebung. ' 
Es erscheint auch dem Bundesrat heute als Vorteil - und zwar 
i:iicht nur aus rein abstimmungspolitischer Sicht-, wenn.wir 
schon auf Verfassungsstufe sagen, dass Eingriffe in das Erb
gut des Menschen, genetische Selektionen unter den Men
schen, alle Arten von Leihmutterschaft und der Handel mit 
menschlichem Keim- und Erbgut verboten sind. 

27-S 

Dabei möchte ich auf einen mir wichtig erscheinenden Punkt 
bereits jetzt hinweisen: Wir haben bei diesen Verboten be
wusst punktuell Dinge angesprochen, von denen heute schon 
nach allgemeiner Ueberzeugung feststeht, dass sie nicht zu- · 
lässig sein sollen. Wir haben aber nirgends eine limitative, ab
schliessende Aufzählung .der zulässigen Techniken der Fort
pflanzungsmedizin und der Gentechnologie vorgesehen, weil 
wir gegenüt?er dem wissenschaftliche&1 Fortschritt offen blei-
ben wollen. ,. 
Ein weiteres Verdienst des Gegenvorschlages Ihrer Kommis
sion besteht im übrigen darin, dass er-wenigstens bis heute
zu einem _breiten Konsens geführt hat, was angesichts der 
komplexen und zum Teil weltanschaulich sehr umstrittenen 
Materie ein bedeutender Erfolg ist. 
Es bestehen gewisse Chancen, dass die Initiative zurückgezo
gen und der Gegenvorschlag des Parlamentes von Volk und 
Ständen angenommen wird. Der Bundesrat kommt daher 
nach Abwägung aller Aspekte zur Auffassung, dass dem Ge
geiworschlag Ihrer Kommission der Vorzug zu geben ist. 
Wir regeln hier Neuland. Aufgabe der Verfassung ist es, die 
Gesetzgebungskompetenzen klarzl.Jstellen, aber auch in Ach
tung der Würde des Menschen und der Familie erste grundle
gende Wegweiser für die kommende Ausführungsgesetz
gebung zu stellen. 
Es besteht begründeter Anlass anzunehmen, dass diese Weg
weiser auch in künftigen Meinungskämpfen Bestand haben 
und die Erarbeitung der Ausführungsgesetzgebung wesent
lich erleichtern. 
Ich möchte Sie daher im Namen des Bundesrates bitten, dem 
Gegenvorschlag Ihrer Kommission zuzustimmen. 

Eintreten ist obligatorisch 
L 'entree en matiere est acquise de plein droit 

Detailberatung - Discussion par articfes. 

" Titel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, art. 1 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

AngenommE:n-Adopte 

Art. 2 Abs. 1, 2 Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 2 al. 1, 2 preambule 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 2 Abs. 2 Art. 24octies (neu) 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Der Mensch und seine Umwelt sind gegen Missbräuche der 
Fortpflanzungs- und Gentechnologie geschützt. 

Abs.2 
Ein/eitt,mg 
Der Bund erlässt Vorschriften über den künstlichen Umgang 
mit menschlichem Keim- und Erbgut. Er sorgt dabei für den 
Schutz der Menschenwürde, der Persönlichkeit und der Fami
lie und lässt sich insbesondere von den folgenden Grund$ät
zen leiten: 
Bst.a 
Eingriffe in das Erbgut von menschlichen Keimzellen und Em
bryonen sind unzulässig. 
Bst.b 
Die Verfahren der künstlichen Fortpflanzung beim Menschen 
dürfen nicht angewendet werden, um damit beim werdenden 
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Kind das Geschlecht -zu wählen oder andere erwünschte El
genschaften herbeizuführen. 
Bst.c 
Nichtmenschliches Keim- und Erbgut darf nicht in menschli
ches Keimgut eingebracht oder mit ihm verschmolzen wer
den. 
Bst.d. , 
Wenn die.' Unfruchtbarkeit nicht anders behandelt werden 
kann, ist die Befruchtung menschlicher Eizellen ausserhalb 
des Mutterleibes unter den vom Gesetz festzulegenden Bedin
gungen erlaubt 
Bst.e ... , · 
Alle Arten von Leihmutterschaften sind unzulässig. 
Bst.f , . . . 
Mit menschlichem Keim- und Erbgut darf kein Handel getrie-
ben werden. · 1 

Bst.g . 
Das Erbgut einer Person -darf nur mit ihret Zustimmung oder 
aufgrund gesetzlicher Anordnung untersucht, registriert oder 
offenbart werden. 
Bst.h . 

'Mehrheit 
Der Zugang einer Person zu. den Daten über ihre. Abstam
mung ist zu gewährleisten. 
Minderheit 
(Zimmerli, Hänsenberger, Meier, Gautier) · , 
Das Gesetz regelt die Voraussetzungen des ZUgangs einer 
Person zu den Daten über ihre Abstammung. 

Abs.3. 
Der Bund erlässt Vorschriften über den Umgang mit Keim- und 
Erbgut von neren. Pflanzen Lind anderen Organismen. 

Antrag Hänsenber,ger 
Abs. 2 Bst. b, d 
b. Die Verfahren künstlicher Fortpflanzung beim Menschen 
dürfen nur angewendet werden, wE)nn ·die Unfruchtbarkeit' 
oder Gefahr der Uebertragung einer schweren Krankheit nicht 
anders behandelt werden kann, nicht aber um beim Kind be
stimmte erwünschte Eigenschaften herbeizuführen. 
d. Streichen 

Antrag Gal.{tier 
Abs.2Bst.b . 
Die Techniken zur Unterstützung der Fortpflanzung bei Men
schen dürfen nicht .... 

Art. 2 al. 2 art. 24octles.{nouveau) 
Proposition de /a commission , 
Al. 1 
L'homme et son environnement sönt proteges contre les abus · 
en matiere de techniques d.e procreation et de genie geneti
que. 

Al.2 
Phrase introductive . 
La Confederatio~ edicte des prescriptions concernant l'utilisa-, 
tion du patrimoine germinal et genetique humain. Elle veille 
par la a assurer la protection de la dignite humaine, de la per
sonnalite et de .la farriille et se conformera notamment_aux prln-
cipes suivants: · · 
Let.a • · . · . 
Les interventions daris Je patrimoine genetique de·gametes et 
d'embryons humains ne sont pas admissibles; · , 
Let. b .. , ' 
, Les techniques de procreation artificielle humaine ne doivent 
. pas etre utilisees pour choisir le sexe. ou pour obtenir des ca-
racteristiques particulieres chez l'enfant a naitre; · 
Let.c · ' 
Le patrimoine germinal et genetique non humain ne peut etre 
ni transfere dans le patrimoine germinal humain ni fusionne 
avec celui-ci; 
Let.d 
Dans les conditions a fixer par la loi, la fecondation d'ovules 

· humains hors du corps maternel est per,mise si aucun autre 
traitement de lasterilite n'est possible; , 

Let.e 
Aucune forme de maternite de substitution n'est autorisee; · 
Let. f .. 
II ne peut etre fait commerce du patrimoine germinal et geneti
que humain; 
Let.g 
Le patrimoine genetique d'une personne ne peut etre anatyse, 
enregistre et revele qu'avec le consentement de celle-ci ou sur 
la base d'une prescription legale; 

·Let. h . . . 
Majotite . 
L'acces d'une personne aux donnees relatives a son ascen
dance est garanti. 
Minorite 
(Zimmerli, Hänsenberger, Meier, Gautier) 

.La loi fixe les conditions sous lesquelles une personne peut 
acceder aux documents raltifs a ses origines. 

A/.3 
La· Confederation edicte des prescriptions sur l'utiliS?tion du 
patrimoine germinal et genetique d'animaux, de plantes et 
d'autres organismes. · 

, Proposition Hänsenberger 
Al.2/et. b, d 
b. Les techniques de procreatiOQ artificielle humaine peuvent 
etre utilisees que si alles seules permettent de remedier a la 
sterilite ou au risque de transmission d'une maladie grave, 
mais non dans l'intention de conferer a l'enfanta na7tre des ca
racteristiques pMiculieres. 
d. ,Biffer · · 

Propos_ition Gautier 
Al. 2 /et. Q_ , 
Les techniques de procreation assistee humaine ne doivent 
pas .... 

Piller, Berichterstatter: Wir haben bereits be,im Eintreten sehr 
. ausführlich auf diese Absätze Bezug genommen. Auch Herr . 
, Bundespräsident .Koller hat gerade ausgeführt, warum wir 
. 'ganz speziell' die Manschenwürde, die Persönlichkeit und die 

Familie erwähnen· wollen. Ich schlage Ihnen vor, Herr Präsi-
dent, dass wir buchstabenweise vorgehen. ' 

Abs. 1-Al.1 
Angenommen-Adopte 

Abs. 2 Bst. a -Al. 2 /et. a 

Piller: Berichterstatter: Hier wird klar festgelegt, dass Eingriffe 
in das Erbg-ut von menschlichen Keimzellen ,und Embryonen 
unzµlässig sind. 

· Bei der Beratung von Buchstabe' a steifte sich in der Kommis
sion die Frage, ob nicht Ausnahmen zugelassen werden soll
ten, die• auf Gesetzesstufe .zu regeln wären. Insbesondere 
wurde von Expertenseite darauf hingewiesen, dass es künftig 
möglich sein könnte, beispielsweise am Menschen· (sprich 
Embryonen) Gene zu'ersetzen, Lim so Erbkrankheiten zu hei
len. Es besteht aber, würde man die Keimbahn-Gentherapie 
zulassen, die Gefahr, dass unter dem Vorwand c;fer 8ekämp-

. furig von Erbleiden irgendwelc~e gesellschaftlich geächteten 
Merkmale mittels dieser Therapie ausgemerzt werden sollen, 
beispielsweise eine spezielle Haarfarbe, zu kurze B.eine usw. 
Die Selektionierung wäre somit in Griffnähe, was ethisch nicht 
zu rechtfertigen ist. · 
Die Gefahr, dass die Keimbahn-Gentherapie nur in den selten
sten Fällen für die Beseitigung schwerer Erbleiden eingesetzt · 
würde, dafür urn so mehr, um erwünschte Eigenschaften her
beizuführen, führte bereits die Kommission Amstad dazu, ein 
Verbot zu empfehlen. lt1re Kommiss.Ion schliesst sich dem an. 
Ausdrücklich sei ab~r daratif hingewiesen, dass G1:mtherapie 
an somatischen Zellen zugelassen ist. Sq können Menschen, 

. die, zuwenig Insulin produzieren, insulinprodu:zierende Zellen 
in die Haut oder in die Muskeln eingepflanzt erhalten. Sie wis

. sen, dass an dieser Methode gearbeitet wird und dass wohl 
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schon bald eine Anwendungsmöglichkeit vorliegt, um diesen 
Menschen eine grosse Erleichterung zu bringen. Das tägliche· 
Spritzer\ würde wegfallen. Eine solche Therapie greift nicht in 
das Erbgut der Menschen ein und ist somit zulässig. Auch mo
derne Krebsbehandlungsmethoden über Einpflanzung von 
fremden Zellen ins Rückenmark werden durch Buchstabe a 
nicht verboten. 

Angenommen -Adopte 

Abs. 2 Bst. b -Al. 2 let. b 

Piller, Berichterstatter: Hier liegen zwei Anträge vor. 
In Buchstabe b wird festgelegt, dass die Verfahren der künst
lichen Fortpflanzung nicht angewendet werden dürfen, um 
das Geschlecht des Kindes zu wählen. Ebenso soll verboten 
werden, spezielle Eigenschaften herbeizuführen. Wir wollen 
also keine Züchtung, und das wollen wir bereits auf Verfas
sungsstufe ganz klar unterbinden. 

M. Gautler: Je serai extremement bref car j'ai deja explique la 
raison de ma proposition lors du debat d'entree en matiere.11 
ne s'agit en fait que de changer- en taut cas dans le texte fran
~is - un adjectif et de remplacer la «procreation artificielle» 
par la «procreation assistee». Si je me suis decide a faire cette 
proposition au lieu d'en laisser le soin a la Commission de 
redaction, c'est parce qu'elle comporte quand meme un petit 
changement de sens. La procreation artificielle serait le fait de 
creer un etre humain en partant d'autre chose que des cellules 
germinales qui servent normalement a la reproduction, alors 
que la production assistee consiste a prendre des cellules ger
minales et a les faire se rencontrer seien une methode qui 
n'est pas la methode habituelle de la fecondation chez 
l'homme. Nous aurions donc avantage a prendre le terme «as
sistee» plutöt que le terme «artificielle». Un autre avantage, 
c'est de nous conformer au langage international; la loi fran
c;aise parle de «procreation assistee». Jene sais pas ce que dit 
la loi allemande, jene l'ai pas eue sous les yeux. Mais je pense 
qu'il est qon d'eviterde creer des divergences avec les leis des 
pays qui nous entourent. 
Ma proposition s'adresse aussi bien au texte que nous soumet 
M. Hän~enberger qu'a celui de la commission. 

Hänsenberger: Ich beantrage Ihnen, den Vorschlag der Kom
mission Z!J kürzen und die beiden Buchstaben b und d in ei
nem einzigen Satz zusammenzufassen. Das ändert meiner 
Meinung nach materiell nur einen einzigen PuRkt. Als weitere 
Indikation für die Zulässigkeit künstlicher Fortpflanzungsme
thoden oder-wie Herr Gautier sich ausdrückt-:-Techniken zur 
Unterstützung der Fortpflanzung bei Menschen gilt auch die 
Verhinderung der Uebertragung schwerer Krankheiten. Die 
von mir vorgeschlagene Fassung enthält alles, was die Buch
staben b und d in der Kommissionsfassung enthalten, und 
geht in diesem einen Punkt weiter. 
Ich gehe davon aus, dass die Verfahren künstlicher Fortpflan
zung als Ausdruck alles umfassen: die Befruchtung des Eies 
ausserhalb des Frauenkörpers (also die In-vitro-Fertilisation), 
den Gametentransfer, die künstliche Besamung. Nach dieser 
Ueberlegung ist es überflüssig, in einem Satz, im Buchsta
ben b, von den Verfahren künstlicher Fortpflanzung zu reden 
und in einem anderen Satz, im Buchstaben d, von der Be
fruchtung des Eies ausserhalb des Mutterleibes. Der erste 
.Ausdruck umfasst auch die In-vitro-Fertilisation. 
Die Kommission hat den Buchstaben b erst am Schluss ihrer 
Beratung in die Vorlage eingefügt. Die Kommission war sich 
auch bewusst, dass mit dem Ausdruck «andere erwünschte 
Eigenschäften herbeiführen», eigentlich nicht ausgeschlos
sen werden soll, dass durch diese Techniken ausser der Be
handlung der Unfruchtbarkeit auch verhindert werden kann, 
dass Erbkrankheiten übertragen werden. 
Durch eine blasse Auslegung des Textes ist das aber kaum zu 
erreichen. Denn man müsste erklären, dass mit efner doppel
ten Verneinung, dem Nichtherbeiführen von unerwünschten 
-Eigenschaften, dem Zweck der Vorschrift auch nachgelebt 
werde. Dass eine künstliche Fortpflanzung ermöglicht werden 

soll, wenn zum Beispiel der männliche Partner an einer mit 
dem Sperma übertragbaren Krankheit leidet und auf eigene, 
von ihm selber gezeugte Kind~r verzichten will und sollte und 
Zuflucht bei der Befruchtung durch einen Samenspender 
sucht, war in der Kommission nicht bestritten. Aber die Kom
mission befürchtete, für die Volksabstimmung das Fuder zu 
überladen. 
Die Experten Dr. Müller und Professor Hütter, deren zurück
haltende und zuverlässige wissenschaftliche Begleitung in 
der Kommission Ich verdanken möchte, haben betont, dass 
die Prävention von Erbleiden mit allen Mitteln, mit allen Arten 
der künstlichen Fortpflanzung erfolgen könne, und sie haben 
die Erwähnung dieser zweiten Indikation ausdrücklich be
grüsst. 
Hingegen wurde ein Vorschlag aus der Kommissionsmitte, 
einfach die medizinische Indikation zu erwähnen; als zu weit
gehend betri3chtet. 
Diese zweite Indikation ist im Text nicht enthalten. Ich möchte 
sie einfügen und nicht der Auslegung überlassen. 
,Ich schlage deshalb vor, ausdrücl<lich zu erwähnen, dass Erb
krankheiten verhindert werden können. Die Formulierung 
stammt nicht von mir selber; sie wurde von Professor Cyril 
Hegnauer in einem Artikel der «Neuen Zürcher Zeitung» vorge
schlagen. Sie könnte stilistisch wohl noch verbessert werden, 
viellei'cht im zweiten Rat. 
Meine Forderung hat noch andere Vorteile neben dieser zwei
ten, vielleicht- langfristig gesehen - sogar wichtigeren 11ndika
tion. 
1. Es wird nicht wiederholt «unter den vom Gesetz festzulegen
den Bedingungen», denn der Ingress zu Absatz 2 enthält die
sen Gesetzgebungsauftrag an den Bund. Alle Formulierun
gen unseres Vorschlages vermeiden es, direkt anwendbares 

, Verfassungsrecht zu schaffen. 
2. Mein Vorschlag vermeidet auch das etwas schwulstige Wort 
vom Mutterleib, einen Ausdruck, der in Anlehnung an die In
itiative in unseren Gegenvorschlag h,ineingerutscht ist und 
eine doch etwas eigenartige Bezeichnung für den Körper einer 
Frau ist, die noch längst nicht Mutter zu sein braucht. 
3. Die Formulierung des Vorschlages wird auch dadurch ent
lastet, dass unter den erwünschten Eigenschaften ohne weite
res auch das Geschlecht verstanden werden kann und dieses 
also nicht besonders erwähnt werden muss. 
Zooammenfassend halte ich fest: Mein Vorschlag verkürzt er
stens die Vorlage, was wünschenswert ist, er deckt zweitens 
alles ab, was die Vorlage der Kommission enthält, insbeson
dere .auch die In-vitro-Fertilisation, ohne sie ausdrücklich zu 
erwähnen, und er umfasst drittens eine weitere Indikation ne
ben der Kinderlosigkeit, bei der nach meiner Meinung unbe
dingt auch die Anwendung von Fortpflanzungstechniken ak
zeptiert werden muss, nämlieh die schweren Erbkrankheiten. 
Ich bitte Sie, meinem Vorschlag zuzustimmen. 
Noch eine Bemerkung zum Vorschlag von Herrn Gautier. 
Wenn der Ausdruck auch in der deutschen Sprache korrekt ist 
- das kann ich nicht ganz beurteilen, im französischen ist die
ses «assister» wahrscheinlich richtig -, dann könnte ich mich 
ohne weiteres damit abfinden, d~ss die Formulierung von 
Herrn Gautier auch in meinem Antrag Eingal')g findet. 

Piller, Berichterstatter: Die beiden Anträge standen in der 
Kommission nicht zur Diskussion. Ich möchte deshalb nur 
ganz kurz Stellung nehmen, nicht im Namen der Kommission 
natürlich. · 
Was den Antrag von Herrn Gautier anbelangt, stelle ich ein
fach fest, dass das Dokument des Europarats ganz klar vtm 
der «procreation artificielle humaine» spricht und dass dieses 
Dokument auch· übersetzt w9rden ist, wobei der Begriff auf 
deutsch mit «künstliche Fortpflanzung beim Menschen» wie
dergegeben worden ist. 
Was wissenschaftlich-technisch-medizinisch der beste Aus
druck ist, kann ich nicht beurteilen. Wir haben in der Kommis
sion einfach diesen Begriff, wie er auch vom Europarat ge
braucht wird, übernommen. Dieser Begriff ist auch in vielen 
andern Dokumenten so anzutreffen. Sicher wird Herr Bundes• 
präsident Koller dazu noch Stellung nehmen. 
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Was den Antrag von Herrn Hänsenberger betrifft, so hat er si
cher den Vorteil einer Vereinfachung. Der Artikel wird kürzer, 
schlanker, aber auf der andern Seite hat die Kommission mit 
Buchstabe d ganz speziell die In-vitro-Fertilisation gesondert 
geregelt und auch explizit nochmals.einen.Gesetzgebungs
auftrag indirekt eingebaut. Wir haben hier mit diesem Punkte d 
ganz klar auch Erwartungen verbunden. , 
lcl:J kann keine Kommissionsempfehlung abgeben. Si.eher 
wird auch Herr Bundespräsident Koller noch aus seiner Sicht 
zum Antrag Hänsenberger Stellung nehmen. Persönlich 
werde ich - 'so auf den ersten Blick- an der Fassung der Korn- · 
mission festhalten. 

· Frau Slmmen: Der Antrag von Kollege Hänsenberger umfasst. 
eigentli®h zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die Wahl des 
Geschlechtes cles Kindes, und das andere ist die ln-vitro.-Ferti
lisation. Diskutieren wir jetzt über beides oder nur über den 
Buchstaben b oder in Kombination mit d? · 

Präsident: Uebe~ b, dieser Entscheid hat aber auch Auswir-
kungen auf d. · · 

eine ancfere Formulierung gewät,lt hat und nicht die, die hier 
vorgeschlagen wird. . · . 
Jenseits der Frage der Sprache liegt das Anliegen von Herrn 
Hänsenberger. Ich habe im ersten Moment der Idee meine· 
·Sympathie gewährt, dass wir in e_iner Litera b alle Verfahren 

1 

künstlicher Fortpflanzung regeln könnten. Ich bin nachher 
zum Schluss gekommen, dass genau aus dem Grund, der . 
dem Votum vori Herrn Masoni diametral entgegensteht-der ja 
für eine abstraktere, für eine schlankere, für eine auch wenig 
verständlichere Fassung des Bundesrates plädiert hat ..:., die 
Litera d genauso beibehalten werden muss. Es ist unter allen 
Umständen klar, dass zwisctien der Insemination .und dem 
Gametentransfer-, die beide im Körper der Frau vor sich gehen, 
und der künstlichen Befruchtung, deren wesentliches Ele
ment die VerlagerUng vom Körper in den Bereich von techni
schen Mitteln ist, ein grundlegend quantitativer unc;:I qualitati
ver Unterschied besteht. Daru111 gebieten es die Offenheit, die 
Klarheit und das Verständnis .gegenüber dem Bürger, dass 
diese Methode der Behebung der Sterilität in der Litera d für 
sich alleine und jn einer die Gesetzessprache nicht verlassen
den und zugleich für den Bürger verständlichen Art dargestellt 
wird. · 

Frau Simmen: Ich äussere mich zu Litera d. Darum halte ich·dafür, dass m_an - das ist das zweite Anliegen 
Im Gegensatz zum Herrn Kollegen Hänseryberger bin ich nicht . von Herrn Hänsenberger - die Liter;a d nicht streicht, weil sie 
der Meinung, dass· die ln-vitro-Fertmsation gleich wie alle an- einen besonders qualifizierten Tatbestand normiert, den der . 
dem Methoden der assistierten Fortpflanzung - um einmal .Bürger und die Bürgerin als besonders· relevant empfinden, 
dieses Wort zu gebrauchen - zu behandeln ist. . 1• · dass man ihn ausdrücklich normiert und nicht subsumiert in 
Wie ich bereits im Eintreten ausgeführt habe, ist die ln-vitro- · die Verfahren künstlicher Fortpflanzung bei Litera b. · 
Fertilisation eine spektakuläre Methode. Sie ist auch ein un- Jetzt kommt ein Anliegen, das mich ebenfalls beschäftigt, 
gleich aufwendigeres Verfahrer;i als zum Beispiel die-lnsemi- nämlich die Frage der Therapie am Erbgut, soweit sie nicht 
nation, denn im Unterschied zur Gewinnung männlicher Sa- Keimbahntherapie ist, sondern somatische Therapie arri Erb-
menzellen ist die Gewinnung von Eizellen mit grossem Auf- gut. Hier sagt Herr Hänsenberger, diilss die Fassung der Korn-
wand und mit schwerwiegenden Eingriffen in den Körperhaus- mission allzu zurückhaltend ist und unter Umständen eine me-
halt der Frau verbunden. dizinische Möglichkeit der Leidminderung !,!nd der The_rapie 
,Zuerst muss die.Produktion von Eizellen durch Hormo.ngaöen ausschliesst. .. · . . 
stimuliert werden. Die Entnahme. der reifen Eizellen' erfolgt - Ich habe diesen Gedankengang nach der Kommissionsbera
durch einen, allerdings kleinen, aber immerhin einen chirurgi- tui:ig auch gehabt. Ich habe beim Departement nachgefragt 
sehen Eingriff. Die Erfolgschancen sind mit etwa 10 Prozent und mir sagen lassen, dass diese Bedenken gegenstandslo$ 
nicht gerade überwältigend, und die Kosten der Behandlung_ sind, indem in der Liter.a a die entsprechende Offenheit gegen-

.· sind hoch. · über der somatischen Gentherapie vorhanden ist. Wir sind 
·Zusätzlich besteht oder bestand bis vor kurzer Zeit das Pro- unsinderKommissioneiniggewesen,dasswirdieKeimbahn-
blem der überzähligen Embryonen. Es scheint in der jüngsten therapie nicht zulassen wollen, dass wir aber die somatische 

. Zeit durch die Möglic~keit, Eizellen zu konservieren, gelöst Gentherapie, die i,eute als eine Möglicfikeit erscheint, zulas-
worden zu sein, ·womit ein Haupteinwand gegen die Methode sen wollen. Sie ist in Litera a enthalten. 
entfallen würde. Aber trotz alledem ist die ln°vitro-Fertilisation · Daher meine ich, dass wir das Ziel. das Herr Hänsenberger 
nicht mit anderen ~ethoden zu vergleichen. · . · anstrebt, erreichen, wenn wir Litera a so belassen, wie wir sie 
Ich habe der Aufnahme dieser Litera d in den Verfassungstext beschlossen haben, und die Litera d nicht streichen, sondern 
in der Kommission nicht ohne gewisse Bed!mken zugestimmt. ausdrücklich beibehalten. · 
Folgende zwei Gründe bewogen mich zur Zustimmung: · 
Zum einen, wei.1 es wirklich Fälle von Sterilität gibt, die nicht an-.. 
ders behoben werden können, und zum andern, weil die In
vitro-Fertilisation heute auch in der Schweiz eine allgemein 
eingeführte Mßth'ode darstellt. 
Ich bitte Sie, die ln-vitro-Fertilisation.einerseits im Text zu be
lassen, anderseits aber den Besonderheiten der Methoden,. 
,dadurch· Rechnung ~u tragen, dass Sie der Fassung der Kom
mission zustimmen und'Lltera d, so wie sie vorliegt, beibetial-
ten, -

Huber: Zum Antrag Gautier: Es liegen offenbar auch sprachli
che Probleme zwischen dem deutschen und französischen 
Textvor. , · · · 
Im deutschen Text ist meines Erachtens die Formulierung «die 
Techniken zur Unterstützung der Fortpflanzung» die bei wei
tem schlechtere Fassung als diejenige der Kommission, die in 
Litera b .von «die Verfahren der künstlichen Fortpflanzung» 
spricht, Die Formulierung der Kommission stimmt überein mit 
dem, was im Pririzip in der deutschsprachigen Terminologie 
üblich ist. · - , 
Wenn in der französischen Fassung .«ies technjques,; ein gän
giger Begriff ist, dann wü~de ich meinen, wäre es eine Aufgabe 
der -Redaktionskommission; diese Formulierung hier zu än
dern, wobei das Argument von Herrn Piller meines Erachtens 
schon sch1Nerwiegt, dass der Europarat in seiner «la grande 
nation» übersteigenden _französischen- Formulierung eben 

Schoch: Aus de,n Gründen, die Herr Hänsenberger ausdrück- · 
lieh dargelegt hat, unterstütze ich seinen Antrag. Es liegt mir 
aber daran, das Umfeld noch etwas auszuweiten Lind Ihnen 
darzutun, wie es zu diesem Antrag Hänsenberger gekommen 
ist. 
Schon Herr Piller hat in seinem bemerkenswerten Eintretens-. 
votum darauf hingewiesen, dass wir uns in einem Problem- · 
kreis bewegen, der ausg~sproche11 im Fluss ist, indem wir es 
nicht mit klar feststehenden ßrössen zu tun haben, sondern · 
mit Grössenordnungen, die sich ständig weiterentwickeln, mit 
Denkvorgängen, die in keiner \/Veise abgeschlossen sind .. Die 
Entwicklung ist sprunghaft, und zwar sowohl im rein natur
wissenschaftlichen Bereich als auch in der judstischen Bewäl-
tigung der ganzen Problematik. . . 
Diese Situation hat zwangsläufig die Arbeit all jener geprägt', 
die mit der Initiative und auch mit dem Gegenvorschlag be
fasst waren. Die Initianten haben zunächst einen ersten Text 
präsentiert, die Expertenkommission Amstad hat dann zuhan
den des Bundesrates diesen Text verbessert, ergänzende wei
tere Vorschläge gebracht, der Bundesr~t selbst hE!,t das, was 
ihm durch die Expertenkommission unterbreitet wurde, weiter 
zu optimie~en versucht, und schliesslich.präsentiert jetzt die 
Kommission Ihres Rates einen Gegenvorschlag, der tatsäch
lich nochmals verbessert ist. Das anerkennen durchaus aucll 
·die Initianten und im übrigen auch der Bundesrat, der nicht 
rT]ehr an.seinem eigenen Gegenvorschlag fest~ält. 



20.Juni1990 s 491 Gentechnologie. Volksinitiative 

Die Initianten ihrerseits haben in einem vom 6. Juni 1990 da
tierten Brief ihrer grossen Dankbarkeit darüber Ausdruck ge
geben, dass die ständerätliche Kommission das Anliegen im 
Rahmen des Gegenvorschlages, der in der Kommission aus
gearbeitet worden ist, noch verbessert und präziser zum Aus-
druck georacht hat. · 
Das ändert nichts an der Tatsache, dass auch das, was die 
ständerätliche Kommission präsentiert, noch weiter verbesse
rungsfähig ist, gerade weil die ganze Situation sich in einer 
sprunghaften Entwicklung befindet, weil wir uns in einer ex~ 
perimentellen Rechtsetzungsphase befinden. 
Hier setzt der Antrag Hänsenberger ein. Herr tiänsenberger 

. versucht, diese Entwicklung in einer nöch besseren, noch grif
figeren Formulierung zusammenzufassen. Er erläuterte, wel
ches die materiellen Gründe sind. Er sagt im wesentlichen po
sitiv, was im Gegenvorschlag der Kommission mit einer dop
pelten Verneinung zum Ausdruck gebracht wird. Ich bin aus 
diesen Grür,den der Auffassung, dass der Antrag Hänsen7 
berger dem vorzuziehe'n ist, was die Kommission in durchaus 
echtem Bestreben nach Verbesserungen erarbeitet hat. 
Die Tatsache, dass hinter dem Antrag Hänsenberger auch 
Herr Prpfessor Hegnauer als Fachmann steht, darf uns für ein
mal nicht stutzig machen, darf uns für einmal· nicht davon ab
halten, dem Experten das Gehör zu schenken. Gerade Herr 
Professor Hegnauer hat immer wieder bewiesen, dass er sich 
ausgesprochen intensiv mit der Problematik befasst hat. 
Wenn er heute zur Auffassung kommt, der Vorschlag Hänsen
berger sei sinnvoller als die beiden Literae b und d zusam
men, dann spricht auch das für die Unterstützung des Antrags 
Hänsenberger. 

M. Gautler: Je ferai deux breves constatations. Tout d'abord 
le president de la commission, M. Piller, m'a fait remarquer 
que le Conseil de l'Europe employait le terme de «procreation' 
artificielle». J'accepte cette remarque. Je signalerai simple
ment qu'il n'y a pas, comme le disait M. Huber, qu1;1 la grande 

Allerdings muss die materielle Substanz gewahrt werden. Ich 
hege Zweifel, ob diese Voraussetzung auch beim Antrag Hän
senberger erfüllt ist. Wenn Sie nämlich Ute~ d streichen, hat 
das nicht nur politische Nachteile, wie Frau Simmen und Herr 
Huber ausgeführt haben, sondern auch sachliche: Bei Strei
chung von Litera d fehlt ein klarer Hinweis auf das Verbot der 

. sogenannten Ektogenese (d. h. der vollständigen Entwick
lung der Frucht ausserhalb des Mutterleibes bis zur Lebens,. 
fähigkeit), das sich daraus ergibt, dass nur die Befruchtung 
ausserhalb des Mutterleibes für zulässig erklärt wird. Zudem 
geht aus dem neuen Text wenig~r deutlich hervor, dass wir die 
Produktion von Embryonen zu wissenschaftlichen Zwecken 
nicht wollen. Auch das war,wenn ich den Kommissionsantrag 
richtig verstanden habe, ein wesentliches Anliegen von Lite-
ra d . 
Im übrigen habe ich Bedenken, ob mit dem Antrag Hänsen
berger noch die gewünschte Offenheit des Verfassungstextes 
gewährleistet ist. Durch die Einführung des Wörtchens «nur» 
würden Sie in dieser Litera d erstmals eine abschliessende, li- · 
mitative Aufzählung der möglichen Anwendungsfälle der 

, künstlichen Fortpflanzung in den Verfassungstext aufnehmen. 
Das wär.e eine methodische Neuerung, die bisher abgelehnt 
wurde. Wir wollten nur punktuelle, gezielte Verbote für jene An
wendungen, bei denen schon heute der Konsens besteht, 
dass wir sie untersagen wollen. 
Der Antrag Hänsenberger weckt auch in sprachlicher Hinsicht 
Bedenken. Man kann wohl kaum sagen: « •.•. die Gefahr der 
Uebertragung einer schweren Krankheit nicht anders behan
delt werden kann, .... ». Vielmehr müsste es heiss·en: « .... nicht 
anders behoben werden kann, .... ». Eine Gefahr kann man 
nicht behandeln, sondern nur beheben. 
Zusammenfassend möchte ich Ihnen empfehlen, an den Vor
schlägen Ihrer Kommission festzuhalten, wobei wir 14ns die 
Möglichkeit offenhalten, im Zweitrat im Sinne einer Straffung 
die beiden Literae zusammenzufassen. 

nation fran9aise qui emploie le terme de ,;procreation as- Masoni: Ich habe nicht ganz verstanden, wieso Herr Bundes-
sistee», il y a aussi · 1e canton de Vaud, qui est une autorite präsident Koller den Antrag Hänsenberger als zu wenig stark, 
suisse, il y a surtout l'Academie suisse des sciences medica- als zu permissiv betrachtet. Im Bericht des Bundesrates (Sei-
les qui est la plus haute autorite en la rnatiere en Suisse. te 31) wird eine andere Meinung vertreten. Das Problem istfol-
Ensuite, dans un dictionnaire conime le Petit Robert on peut gendes: Der Bundesrat hatte nur beantragt, dass das Gesetz 
Ure: «artificiel: qui est le produit de l'habilete humaine et non gewisse Probleme zu regeln hat. Die Kommission beantragt 
celui de la nature». Or, dans la pröcreation assistee il ne s'agit bei Litera d bereits eine restriktive Regelung, das heisst, dass 
pas de l'habilete humai.ne il s'agit bien d'un phenomene natu- die Befruchtung ausserhalb des Mutterkörpers nur dann ge-
rel, assiste par l'homme. ' stattet ist, wenn keine andere Behandlung der Unfruchtbarkeit 

möglich ist. Diese Formulierung ist eine viel strengere als die 
Bundespräsident Koller: Zunächst zum Antrag Gautier: Die- des Bundesrates. · · 
ser Antrag ist zwar in erster Linie redaktioneller Natur; er hat je- Was will der Antrag Hänsenberger? Der Antrag übernimmt 
doch auch eine gewisse politische Bedeutung. Herr Gautier praktisch diese strenge Formulierung, nur verbindet er sie mit 
nimmt mit dem Ausdruck «technique de procreation assistee» dem Grundsatz der Litera b: es ist der Versuch, die Tatbe-
eine Terminologie auf, wie sie unter den Medizinern heute of- stände von Litera b und d unter einem allgemeineren Ge-
fenbar gängig ist. Bezeichnenderweise tragen denn auch die sichtspunkt zusammenzufassen. Gerade das liegt in der Ten-
sich in Vorbereitung befindlichen neuen Richtlinien der denz des Bundesrates, geht sogar etwas weiter, als der Bun-
Schweizerischen A'kademie der medizinischen Wissenschaf- desrat beabsichtigte. 
ten den folgenden Titel: «Medizinisch-ethische Richtlinien für Auf Seite 31 der Botschaft lesen Sie: «Die Regelung der Zeu-
die ärztlich assistierte Fortpflanzung». gung ausserhalb des Mutterleibes erfasst namentlich die In-
Es zeichnen siqh zwei Probleme ab. Die künstliche Fortpflan- vitro-Fertilisation. Die Entwicklung von Föten ausserhalb des 
zung erschf)int damit - das ist sicher auch ein Gedan~e, der Mutterleibes ist zurzeit nicht aktuell; sie soll als Regelungs-
hinter dem Antrag Gautier steht - in einem etwas besseren gegenstand gleichwohl in den Verfassungsartikel aufgenom-
Licht. Zudem wirft die Uebersetzung des französischen Textes men werden, um alle Möglichkeiten abzudecken. Ferner kann 
ins Deutsche Probleme auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leihmutterschaft geregelt werden.'.Auf ein ausdrückliches 
in einem deutschen Verfassungstext von «ärztlich assistierter verfassungsmässiges Verbe>t wird angesichts der Problematik 
Fortpflanzung;, die Rede wäre. . · der unmittelbaren Anwendbarkeit verzichtet.» Das heisst, der 
Aus diesen Grü1Jden empfehle ich Ihnen, vorläufig an der bis- bundesrätliche Antrag wollte nicht ein Verbot aussprechen, 
herigen Fassung festzuhalten. Im Zweitrat kann allenfalls eine sondern nur dem Bund die Kompetenz geben, das im Gesetz 
vollständig wertneutrale Terminologie gefunden werden; ich zu regeln. • 
denke an folgende Formulierung: «Die Verfahren der Fort- Ich glaube, der Antrag von Kollege Hänsenberger ist gerade 
pflanzungsmedizin dürfen nicht .... ». Damit würden die Wort~ im Geist der bundesrätlichen Vorlage besser als die Regelung 
«assistiert» oder «künstlich» vermieden. der Kommission. Deswegen ist es mir nicht verständlich, 
Zum Antrag Hänsenberger: Herr Hänsenberger möchte den wieso der Bundesrat den Antrag Hänsenberger nicht unter-
Verfassungstext straffen. Das scheint erwünscht. Ich habe be- stützt. Ich möchte meinerseits empfehlen, diesen ersten Straf-
reits betont, dass wir hier Neuland betreten; wir tasten uns an fungsversuch nicht zu unterbinden, sondern mindestens 
die optimale Regelung heran. Ich möchte deshalb auch hier diese zwei Buchstaben zusammenzufassen, ohne Substanz-
nicht ausschliessen, dass uns im Zw.eitrat vielleicht eine etwas verlust. · 
straffere Formulierung des Verfassungsartikels gelingt. Für mich persönlich geht der Antrag tiänsenberger schon zu 
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weit; gegenüber der Kommissionslösung hätte ich gern die 
F:br~ulierung des Bundesrates übernommen, dies ist aber ein 
unmögliches Unterfangen; nachdem der Bundesrat seinen 
,Antrag nicht aufrechterhält und nichl verteidigt. · 
Ich bitte Sie, mirydestens den Antrag Hänsenberger, als Aus- · 
druck der Notwendigkeit eil'ler Straffung, einer allgemeineren 
Formulierung ohne Substanzverlust, zu unterstützen. 

\ . 

Hänsenberger: Im Gegensatz zu Herrn Bundespräsident Kol
, ler bin ich der Meinung, dass mein Antrag die ganze Substanz 
des Kommissionsantrags enthält und dazu noch die zweite In
dikation, die Uebertragung schwerer Krankheiten - gegen die· 
eigentlich auch Herr Huber keine Opposition gemacht hat -, 
die man als inbegriffen betrachtet, aber nicht ausdrückllch·er-
wähnt. . · . · , · 
Herr Bundespräsident ich sehe nicht recht ein, warum Sie alles 
auf den zweiten Rat verschieben wollen. Auch die sehr ein
leuchtende Formulierung, die Sie für die deutsche Fassung 

. des Antrages Gautier vorgeschlagen haben, wür_de mir sehr 
gut, passen, die «Verfahren der Fortpflanzungsmedizin». Die 
Kürzung wünschen Sie. offenbar auch. Sie sagen, Sie würden 
im zweiten Rat prüfen, ob man kürzen könnte. 1 

Ich glaube, man sollte nun meinem Antrag zustimmen und da
mit das erreichen, was auch Sie wünschen, aber offenbar erst . 
im zweiten Rat · 

M. Gautler: Je dirai simplement, avec tout le respect que j;ai 
pour la langue allemande, que je regrette.un peu qu'une pro
position dont on me dit qu'elle estjustifiee dans sa forme fran- . 

· gaise ne puisse etre accepte~ parce qu'elle· n'estpas. facile ä 
· traduire en allemand. Je dois dire que, comme Romand, il 

m'est un peu desagreable de penser cela. · 

Frau Slmmen: Ich möchte fragen, ob wir nicht getrennt ab
stimmen könnten, denn es sind zwei verschiecjene Anliegen. 
Die Uebertragung der Krankheiten einerseits, die In-vitro-Ferti
lisation und Litera d anderseits. Mit der Erwähnung der Ueber
tragung der Krankheiten - sie haben wir in der Kommission 
diskutiert, und sie, entspricht eindeutig der Meinung der Kom
mission -wäre ich durchaus einverstanden. Hingegen könnte 
ich mich nicht mit einer Streichung ~on Litera d einverstanden 
erklären. · 

Bundespräsident K91ler: Gestatten Sie mir, meine Stellung
nahme zum Antrag Hänsenbe~ger zusammenzufassen: Ich 
gebe zu, es handelt sich zum Teil um sehr feine Unterschei
dungen. Ich bin aber der Meinung, dass mit der Streichung 
von Litera d der klare Hinweis auf das Verbot der Ektogenese 
und der Produktion von Embryonen zu wissenschaftlichen 
Zwecken entfällt. Zudem wird die Aufzählung durcn die Einfü
gung des Wörtchens «nur~, limitativ. Ich möchte betonen, dass 
Litera b und Litera d nicht' vom gleichen Gegenstand ausge
hen. In Litera b ist vom Verfahren der künr5tlichen Fortpflan- · 
zung ganz generell die Rede, in Litera d dagegen nur von der 
In-vitro-Fertilisation. Nach meinem Wissensstand gehen die 
Verfahren der künstlichen Fortpflanzung aber bedeutend wei- · 
ter als die Methode der In-vitro-Fertilisation. Deshalb schien 
mir der Antrag Hänsenberger auch eine eingrenzende Note zu 
haben, die den Absichten Ihrer Kommission widerspricht. , 

Abstimmung- Vote 

Eventue/1-A titre preliminaire 
Für clen Antrag der Kommission 
Für den Antrag Hänsenberger . 

Definitiv- Definitivement 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Ga_utier' 

Abs. 2 Bst. C -Al. 2 /et c 

19Stimmen 
13Stinimen 

17Stimmen 
14Stimmen 

Piller, Berichterstatter: Die Litera c ist das Verbot, nicht
menschliches Keim- ur,id Erbgut in menschliches Keimgut ein
zubringen.1 Die Formulierung wirkt. vielleicht etwas schwerfäl0 

lig, ich mache aber darauf aufmerksam, dass sie wichtig ist, 
weil nicht alles verboten werden soll. Einmal soll das Einbrin
gen von menschlichem Erb'- und Keimgut in nichtmenschli-/ 
ches Erb- und Keimgut nicht grundsätzlich untersagt w~rden. 
Dies kann nötig sein, um beispielsweise Insulin oder Interfe
rone herzustellen. Ebenfalls soll das Einbringen nichtmensch-

. liehen Erb- und Keimguts in somatische Zellen des Menschen 
erlaubt sein, etwas, was bereits heute praktiziert Wird. ' 

Angenommen -'Adopte 
1 ' 

Abs. 2 Bst. d-AI. 2 /et. d. 

Häns.enberg.er: Ich kann, an diesem An,rag nicht festhalten, 
bin aber der Meinung, dl;lSS in Buchstaben d etwas fehlt und 
dass das behoben werden sollte; dass nämlich diese zweite 
Indikation unbedingt erwähnt werden müsse. Aber, ich kann. 
das nicht aus dem Stegreif formulieren. Zuhanden des Proto- · 
kolls möchte ich aber doch festhalten:-Meines Erachtens sollte 
die Verhinderung der Uebertragung von Erbkrankheiten eben
falls als Grund zur Anwendung von Verfahren der künstlichen 
Fortpflanzung erwähnt werden. 

Präsident: Herr Hänsenberger zieht seinen Antrag zurück. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la 'proposition de la commission . 

Abs. 2 Bst. e -Al. 2 /et e 

Piller, Berichterstatter: Hier wird die Fr~ge de~ Leihmutter
schaft geregelt. Die Leihmutterschaft hat in der Bevölkerung 
verschiedentlich Aufsehen erregt. Insbesondere möchte ich· 

· an den Fall aus den USA erinnern; als die Mutter, die das Kind 
als Leihmutter zur Welt gebracht hat, es. nicht mehr wie verein-
bart den -ibestellenden» Eltern abgeben wollte. · 

· i:s wäre auch der umgekehrte Fall· denkbar: dass Eltern, die 
ein Kind über eine Leihmutter bestellen, dieses nach der Ge
burt nicht mehr annehmen wollen, weil es beispielsweise ein 
Gebrechen hat. · 
Aus all diesen Gründen haben sowohl der Europarat wie auch 
die Kommission Amstad zur Leihmutterschaft strikte nein ge- -
s~. ' . . 
Ihre Kommission empfiehlt Ihnen ebenfalls, nein zu sagen. 

Angenommen-Adopte 

Abs. 2Bst..f-AI. 2/et. f 

'· 
Piller, Berichterstatter: Hier habe ich keine Bemerkungen. 
Darüber haben wir bereits beim Eintreten diskutiert. 

Angenommen -Adopte 

/ibs. 2 Bst. g-AI. 2 fet. g 

Präsident: Hier ist zu vermerken, dass (:!er Antrag Zimmerli 
sich nicht auf Litera g bezieht - WJe das irrt_ümlicherweise auf 
dem Blatt vermerkt ist-, sondern auf Litera h. Litera g steht zur 
Diskussion .. 

Piller, Berichterstatter: Dia GeQtechnologie graift in weite Be
r~iche der Humangenetik ein. Die Möglichkeiten reichen denn 
aych über die Medizin hinaus, beispielsweise beim Arbeit: 
nehmer-Screening, beim Finger-Printing, also beim geneti
sphen Fingerabdruckin der Kriminalistik und der Einy.,ande
rungskontrolle. Unter dem Deckmantel von Gesundheit, Leid
v.,ermlnderung und Kriminalität kommt es zur genetischen 
Durchleuchtung des Menschen. 
Buchstabe g hält fest, dass das Erbg4t einer Person nur mit ih- · 
rar Zustimmung oder aufgrund gesetzlicher Anordnungen un
tersucht, registriert oder offenbart werden kann. So wäre es 

· t;>eispie!sweise nicht zulässig, _dass Versicherungen von ihren 
Ve~icherungsnehmern Genanalysen machen würden. Es soll . 
,auch ni~ma~d gezwungen werden können, solche Untersu-
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chungen über sich ergehen zu lassen. Ausnahmen lassen 
sich nur für ganz besonders sensible Berufe denken, bei
spielsweise für Astronauten oder Verkehrspiloten, doch haben 
die Betroffenen jeweils ihre Einwilligung zu geben. 
Fragen wie: «Wer entscheidet für Minderjährige?» oder: 
«Wann ist der genetische Fingerabdruck oder eine genetische 
Untersuchung im Falle der-Verbrechensbekämpfung zuläs
sig?» sollen auf Gesetzesstufe geregelt werden, wie dies Ab
satz 2 ausdrücklich zulässt. 

Angenommen -Adopte 

Abs. 2 Bst. h -Al. 2 /et. h 

Piller, Berichterstatter: In diesem Punkt ist die «Beobachter»
lnitiative unklar: Sie stellt einen Grundsatz auf, den sie dann 
mit einem zweiten Satz faktisch wieder zunichte macht. So 
schreiben die Initianten zu diesem Punkt: 
«Die Initiative geht vom Grundsatz aus, dass ein Kind die Mög
lichkeit haben soll, die Identität seiner genetischen Eltern in Er
fahrung zu bringen. sofern es dies wünscht. Gleiches gilt be
reits heute bei der Adoption. Der Gesetzgeber kann jedoch 
Ausnahmen vorsehen oder die Anonymität zulassen, sofern 

, die qffentliche Diskussion oder neue Erfahrungen dies nahele
gen.•• 
In der Kommission Amstad war man sich betreffend Offen
barung einig, bis und mit Darstellung gleichsam eines Robo
terbildes. Das Kind sollte sich also ungefähr vorstellen kön
nen, wie sein genetischer Vater aussieht. Nicht einig war man 
sich aber in der Frage der Offenbarung der wirklichen Identität. 
Die Schweden regeln in einem neuen Gesetz klarer, indem je
der nach Erreichen eines bestimmten Alters zu einer Behörde 
gehen kann, um sich über seine Abstammung zu erkundigen. 
Es impliziert dies allerdings nicht das Recht, mit dem biologi
schen Vater in Kontakt zu treten. Dieser kann, wenn er keine 
Kontakte will, diese auch ablehnen. 
Ihre Kommission will hier ein klare Regelung: Es soll eine volle 
Offenbarung gewährleistet sein. Die Beteiligten sollen auch 
die volle Verantwortung für ihr Tun und Lassen tragen. Das Ge
setz wird beispielsweise zu regeln haben, wie die Persönlich
keitsrechte eines Samenspenders zu schützen sind. Ich ver
weise ·auf Absatz 2 des zur Diskussion stehenden Verfas-
sungsartikels. , 
Eine ähnliche Regelung wie in Schweden wäre wohl anzustre
ben. Persönlich stufe ich das Recht eines Kindes, seine biolo
gischen Eltern zu kennen, sehr hoch ein, zumindest ebenso 
hoch wie die Persönlichkeitsrechte der sozialen Eltern oder ei
nes Samenspenders. 
Ich bitte Sie, der Kommission zu folgen. , 

Zimmerll, Sprecher der Minoerheit: Ich kann mich kurz fas
sen. Das Anliegen ist unbestritten. Herr Piller hat bereits darauf 
hingewiesen, dass wir in der Kommission sehr eingehend 
über dieses Kernproblem der Offenbarung gesprochen ha
ben. 
-Die Fassung der Kommission auf der Fahne scheint auf den 
ersten Blick etwas apodiktisch zu sein. Sie ist es aber bei nähe
rem Zusehen doch nicht, weil wir im Ingress des Absatzes 2 
die Bestimmung finden, dass der Bund Vorschriften zu erlas
sen habe. Also muss er auch Vorschriften zum Persönlich
keitsschutz aufstellen, der in diesem Zusammenhang zwin-
gend zu beachten ist. , 
Wir hätten dies mit der Formulierung im Minderheitsantrag 
gerne noch etwas klarer zum Ausdruck gebracht. Ich könnte 
mich aber mit einem Rückzug dieses Antrages - nach Abspra
che mit den übrigen Mitgliedern der Minderheit - einverstan
den erklären, wenn Herr Bundespräsident Koller die Erklärung 
abgibt, dass hier der Grundsatz verankert werden soll und 
dass die Ausgestaltung im einzelnen ganz selbstverständlich 
der Gesetzgebung vmbehalten bleiben muss, im Interesse ei
nes vernünftigen und greifenden Persönlichkeitsschutzes. 
Ich wäre also bereit, den Minderheitsantrag nach entspre
chender Zusicherung des Bundespräsidenten zurückzuzie
hen. 

Bundespräsident Koller: Bei der Frage des Zugangs einer 
Person zu den Daten über ihre Abstammung handelt es sich in 
der Tat um ein äusserst kontroverses Thema. Die Richtlinien 
der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissen
schaften postulieren die Anonymität des Samenspender~. . 
Wie die juristische Doktrin aber darlegt, ist es sehr fraglich, ob 
heute dem Kind letztlich die Identität des Samenspenders vor
enthalten werden darf, ob sich mit anderen Worten der Arzt ge
genüber dem Kind auf das Arztgeheimnis berufen kann. 
Auch im Entscheid des Bundesgerichts zur St. Galler Gesetz
gebung über die Fortpflanzungsmedizin wird darauf hinge
wiesen, dass eine vorbehaltlose Garantie der Anonymität des 
Spenders zumindest fragwürdig sei. Ebenso ist dem Ent
scheid Gaskin des Europäischen Gerichtshofes für Men
schenrechte aus dem Jahre 1989 das Recht auf Kenntnis der 
Abstammung zu entnehmen. 
Rechtsvergleichend ist festzustellen, dass beispielsweise in 
Frankreich das Prinzip der Anonymität vertreten wird, während 
es in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Bundesver
fassungsgericht und dem Benda-Bericht als mit der Men
schenwürde unvereinbar angesehen wird, einem Kind die An
gabe seines genetischen Erzeugers zu verweigern. Schwe
den hat die Anonymität des Samenspenders gesetzlich auf
gehoben. Interessant ist, dass der befürchtete Verlust von Sa
menspendern nicht eingetreten ist. 
Der ständerätliche Kommissionsvorschlag gewährleistet zwar 
grundsätzlich den Zugang zu den Daten über die Abstam
mung einer Person. Wie der ständerätliche Vorschlag, dem 
Sie bereits zugestimmt haben, im Ingress von Absatz 2 aber 
klar zum Ausdruck bringt, sind bei der Ausführungsgesetz
gebung auch die Persönlichkeitsrechte des Vaters zu schüt
zen. Damit ist im Sinne von Herrn Ständerat Zimmerli sicherge
stellt, dass wir bei der Ausführungsgesetzgebung zum Buch
staben h den notwendigen rechtlichen Spielraum für eine ad
äquate Interessenabwägung haben. Es scheint.aber auch im 
Hinblick auf die «Beobachter-Initiative richtig zu sein, wenn 
wir vom Prinzip ausgehen, dass das Kind ,grundsätzlich Zu
gang zu den Daten über seine Abstam,mung hat. 

Präsident: Herr Zimmerli zieht den Minderheitsantrag zurück. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrhf,]it 
Adopte selon /a proposition de /a majorite 

Abs.3-Al.3 
Angenommen -Adopte 

Art.3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil föderal 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung- Vote sur l'ensemb/e 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

An den Nationalrat-Au Conseil national 

28ßtimmen 
1 Stimme 
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Gegen Missbräuche 
der Fortpflanzung~- und Gentechnologie 
beim Menschen. Volksinitiative 
Co11tre l'applicatipn abusive 
des techniques de reproduction 
et de manipulation genetique 
a l'espece humaine. Initiative populaire 

Differenzen - Divergences 

Siehe Jahrgang 1990, Seite 477 - VÖir annee 1990, page 477 
Beschluss des Nationalrates vom 20. Marz 1991 
Decisiori du Conseil national du 20 mars 1991 

·PJller, Berichterstatter: Wir befinden uns im Differanzbereini
gungsverfahren, zur «Beobachter»-lnitiative bzw.' des Gegen
vorschlages. D~r Nationalrat ist im wesentlichen der.Linie des 
Ständerates gefolgt. Es verbleiben noch fünf Differenz~n. wo
bei zwei davon materiell von B~deutung sind ... 
Wie der Ständerat hat sich auch der Nationalrat dafür ausge
sprochen, den Extrahumanbereich zusammen mit dem Hu
manbereich in einem einz,igen Verfassungsartikel zu regeln. 
Die «Beobachter.»-lnitiative selbst deckt nur den Humanbe

. reich ab. Allerdings möchte sich der Nationalrat im Extrahu-
manbereich nicht mit einer Gesetzeskornpetenz begnügen. 
Materiell von Bedeutung ist ferner die Differenz in der Frage 
der In-vitro-Fertilisation. Der Nationalrat möchte - wie der 
Ständerat - diese Methode nicht verbieten, will aber bereits 
auf Verfassungsstufe eine restriktive Regelung. 

Art.2 
Antrag der Kommission 
M. 24octies (neu) · 
Abs. 2 Einleitung, Bst a-c 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. ? Bst. cbis 
Mehrheit 

\ .... Bedingungeri erlaubt. (Rest des Absatzes streiche11) 
Minderheit I 
(Meier Josi, Huber, Simmen) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit II 
· (Küchler, Lauber) , . 
.... oder um Forschung zu.betreiben'. (Rest des Absa~es l?trei
chen) · 

E 11 juin 1991 

\ 
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Abs. 2 Bst. d-f, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.2 
Proposition de la commission 
M. 24 octies (nouveau) 
Al. 2 intloduction, /et. a-c 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 2 /et. cbis 
Majorite 
.... prevues par la loi; (Biffer le reste de l'alinea) 
Minoritel 
(Meier Josi, Huber, Simmen) 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite/1 
(Küchler, Lauber) 
.•.. qualites ou pourfaire des recherches. (Biffer le raste de l'ali-
nea) , 

Al. 2 let. d-f, 3 
Adherer a la decision du Conseil national 

Abs. 2 Einleftung -Al. 2 introduction 

Piller, Berichterstatter: Zu den einzelnen Differenzen: Im In
gress zu Absatz 2 hat der Ständerat das Wort «künstlich» ein
gefügt. Der Nationalrat will dies streichen. 
Ihre Kommission empfiehlt Ihnen einstimmig, dem Nationalrat 
zu folgen in der Meinung, dass auch ohne diesen Zusatz klar 
sein sollte, dass Absatz 2 nur die künstliche und nicht die na
türliche Fortpflanzung im Auge hat. 
Ich bitte Sie, dem Nationalrat zuzustimmen. 

· Angenommen -Adopte 

Abs. 2 Bst. a-c -AI. 2 let. a-c 

Piller, Berichterstatter: Der Nationalrat hat die von uns be
schlossenen Buchstaben b und d in Buchstabe cbis zusam
mengefasst und auch die Indikation der schweren Krankheit 
und ein Verbot der Verfahren der Fortpflanzungshilfe für.For-
schungszwecke ausführlich aufgeführt. ' 
Ihre Kommission stimmt dieser Zusammenfassung in einen 
einzigen Buchstaben einstimmig zu, inklusive die beiden Zu
sätze, die an sich auch bei uns immer unbestritten waren. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass wir noch den Begriff «Wahl 
des Geschlechtes» hineingeschrieben haben, aber dieser ist 
auch in der Formulierung des Nationalrates «bestimmte Ei
gensch~ften» enthalten. 

Angenommen -Adopte 

Abs. 2 Bst. cbis -AI. 2 let. cbis 

Piller, Berichterstatter: Wie bereits unser Rat hat der National
rat lange über den Problemkreis der In-vitro-Fertilisation disku
tiert. Wie wir hat er sich letztlich auch gegen ein Verbot dieser 
Methode ausgesprochen. Unser Rat hat in der ersten Lesung 
zwar darauf hingewiesen, dass diese Methode nur restriktiv 
angewendet werden sollte und dass im Gesetz die Details zu 
regeln seien. 
Der Nationalrat hat nun einen Zusatz beschlossen, der folgen
den Wortlaut hat: «Es dürfen nur soviele menschliche Eizellen 
ausserhalb des Körpers einer Frau zu Embryonen entwickelt 
werden, als sofort eingepflanzt werden könnan.» Dieser Zu
satz beinhaltet somit die gewichtigste Differenz. 
Ich bitte Sie um Nachsicht, wenn ich hier etwas länger werden 
muss. Wir haben als Erstrat sehr ausführlich über die In-vitro
Fertilisation diskutiert, und die Kommission wie unser Rat 
waren ganz klar der Meinung, dass die In-vitro-Fertilisation nur 
dann ang~wendet werden dürfe, wenn eine Unfruchtbarkeit 
nicht anders behandelt werden kann. Klar ausgeschlossen 
sein soll das Herstellen von Embryonen zu Forschungs
zwecken, ebenso die Ektogenese, das heisst die Aufziehung 

15-S 

eines Menschen gleichsam von der Befruchtung b,is zur Ge-
- burt in der Retorte. Auch die Frage, was mi_t überzähligen Em

bryonen zu geschehen habe, sollte einer sehr restriktiven Lö
sung zugeführt werden, Missbräuche müssten verhindert wer
den; dies sollte unserer Ansicht nach aber auf Gesetzesstufe 
erfolgen. 
Der Nationalrat möchte mit seiner Lösung die Frage nach den 
überzähligen Embryonen definitiv auf Verfassungsstufe lösen. 
Das heisst, er verfolgt eine Lösung dahingehend, dass über
haupt keine überzähligen Embryonen entstehen. Nachdem 
sict, die Wissenschaft dahingehend äusserte, dass die Lö
sung des Nationalrates de facto einem Verbot der In-vitro-Fer
tilisation gleichkomme, beschloss Ihre Kommission, noch
mals Expertengespräche durchzuführen. Es wurden folgende 
Herren angeh_ört: Der Ethiker Professor Böckle, ein Schweizer, 
der lange in Bonn lehrte; Professor Campana, Mediziner in 
Genf; Professor Diedrich, Mediziner in Bonn. Wir wollten von 
diesen Experten erstens erfahren, ob die von uns beschlos
sene, restriktive Zulassung der ln-vitro-Fertilisation ethisch 
vertretbar sei, und zweitens, ob der Zusatz des Nationalrates 
eine vernünftige, in engen Grenzen gehaltene Praxis der In
vitro-Fertilisation noch ermögliche. 
Leider brachten uns diese Expertengespräche nicht viel wei
ter, klafften doch zwischen den Ansichten von Herrn Professor 
Campana und Herrn Professor Diedrich noch grössere 
Lücken, als dies bei Politikern üblich ist. , 
Ich möchte nun versuchen, diese Differenzen etwas zu erläu
tern: Bei einer Frau, die sich für eine In-vitro-Fertilisation ent
schlossen hat, werden die Eizellen in der sogenannten Meta
phase II genommen. Diese sehr labile Phase, in der die Eizel
len befruchtungsfähig sind, liegt direkt vor der zweiten Reife
teilung. Die beste Lösung wäre die, wenn in dieser Phase die 
Eizellen entnommen würden - es können bis zu 30 Stück sein 
-, dann tiefgefroren würden und nur so viele aufgetaut und be
fruchtet würden, wie eingepflanzt werden können. Es würden 
somit keine überzähligen Embryonen entstehen. Di'ese Me
thode konnte aber bis heute nicht mit wirklichem Erfolg prakti
ziert werden, weil die Kryokonservierung der Eizellen sehr un
günstig ist; dies'haben beide Experten an sich ausgeführt. We
sentlich erfolgreicher sei die Konservierung von befruchteten 
Eizellen, wurde von den Experten dargelegt. Vor der Kryokon
servierung müssen also Samen und Eizellen zusammenge-
bracht werden. , 
Nach Professor Diedrich • spielt sich folgender Vorgang ab: 
Nach dem Zusammenbringen von Samen und Eizellen kann 
nach zirka 15 bis 20 Stunden festgestellt werden, ob die Eizel
len auf dem Weg zur Befruchtung sind. Es kann also verfolgt 
werden, wie sich ein männlicher und weiblicher Vorkern bildet. 
Zur Kernverschmelzung, also zum Präembryo, kommt es aber 
erst rund 24 Stunden, nachdem Ei und Samenzellen zusam
mengebracht worden sind. Nach Professor Diedrich sollten 
diese befruchteten Eizellen im Vorkernstadium eingefroren 
werden. Damit besteht die Möglichkeit, nur gerade so viele 
aufzutauen, wie der Frau eingepflanzt werden können. Nach 
Professor Diedrich könl')en so keine überzähligen Embryonen 
entstehen. Er sagt, dass die meisten auf diesem Gebiet tätigen 
Gruppen befruchtete Eizellen im Vorkernstadium einfrieren. In 
Deutschland überblicke. er selber 600 Kinder, die so gezeugt 
worden seien. 
Dieser Ansicht widersprach nun Herr Professor Campana, der 
in Genf tätig ist. Nach Professor Campana werden heute vor
wiegend Embryonen von 2, 4 und 8 Zellen eingefroren; das 
Einfrieren im Vorkernstadium beinhalte weit grössere Risiken, 
insbesondere müsse die Entwicklung zum Embryo vor dem 
Einfrieren verfolgt werden können, was nach der propagierten 
Methoqe von Professor Diedrich nicht möglich sei. Professor 
Campana führte weiter aus, dass bis heute zwischen 30 000 
und 40 000 Kinder weltweit über die In-vitro-Fertilisation ge
zeugt worden seien und dass die 600 Kinder, die Professor 
Diedrich erwähnte, kein Urteil über die Zuverlässigkeit einer 
Methode zulassen. 
Weiter führte Professor Campana aus, dass die Frage, wann 
man von einem Embryo sprechen könne, wissenschaftlich 
nicht klar definiert sei und schon gar nicht der Begriff Präem
bryo. Eine restriktive Auslegung der nationalrätlichen Fassung 
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würde auch das Einfrieren der· befruchteten Eizellen im .Vor- Frauen sich über Jahre hin schwierigsten Behandlungen aus-
kemst~ium verbieten. Nach Professor Campana besteht ein setzen, um mit den Methoden der ärztlich assistierten Fort-
Vorkern.gahz klar aus 46 Chromosomen, 23 vom Vater ur:id 23 pflanzung, der sogenannten In-vitro-Fertilisation,, ein eigenes 
von der Mutter. Aus ethischer Sicht sehe er einen viel kleineren Kind zur Welt bringen zu können. 
Unterschied zwischen einem Vorkern Ufld einem Embryo als Aber esgeschiel;ltl Sogar so häufig,dass sich in der.Schweiz, 
zwischen einem. Vorkern und einer Eizelle. Weiter führte er besonders in der welschen Schweiz, eine gefestigte Praxis 
aus, dass man, wenn die Lösl!ng des Nationalrates besqhlos- dazu entwickelt hat. Diese radikal verbieten zu wollen, liegt an-
sen würde; auch verschiedenen Methoden der Empfängnis- gesichts möglicher Missbrauche mit den noch nicht einge-
verhütung verbieten müsste; er erwähnte namentlich die Spi- pflanztbn Embryonen zwar _s_ehr nahe, schafft aper die Me-
rale. · thode nicht aus der Welt. Wir müssen mit geheimen Anwen-
lhre Kommission empfiehlt Ihnen heute mit einer knappen dungen die~- und.jenseits der Grenze und mit dem.entspre-
Mehrheit, den vom Nationalrat beschlossenen Zusatz zu strei-· eh enden Tourismus rechnen. · · 
chen, und dies aus folgenden Ueberlegungen: Unter diesen Umständen erschien es uns als das geringere 
1. Die Anhörung der Experten hat uns klar gezeigt, dass es am Uebel, der Anwendung im eigenen Land klare und enge Gren-
besten wäre, das Problem der In-vitro-Fertilisation nicht auf · _ zen.zu setzen. Dabei wollen wir aber diese Grenzen auf Verfas-
Verfassungs-, sonder!'! auf Gesetzesstufe zu regeln. Es geht sungsstufe setzen und den Entscheid in dieser wichtigen 
hier um Verfahren und Techniken, die sich nach Aussage der Frage nicht auf die Gesetzesebene verschieben.' · 
Experten noch sehr stark entwickeln werden. Wenn wir davon Nachdem .eine Reihe von kantonalen Abstimmungen schon 
ausgehen, dass wir in zirka zwei Jqhren über das Gesetz bera- · stattgefunden haben und ·noch weitere bevorstehen, ist es 

·ten werden, können wir den neuesten Entwicklungen Rech- nicht nur vertretbar, sondern dringend erwünscht, klare, für 
nung tragen. Regeln Wir das Ganze auf Verfassungsstufe, so , die ganze Schweiz einheitliche Leitplanken für die kommende 
schaffen wir zudem eine Verfassungsb~timmung ohne Sank- Entwicklung ~ufzustellen. Der Wunsch nach solchen Leitplan-
tionsmöglichkeiten. Es könnte der Streit darüber ausbrechen, ken ist in den kantonalen Ausmarchungen in der letzten Zeit 
welchen Sinn die Verfassungsbestimmung hätte. Würde es auch sehr deutlich geworden. 
sich dabei um ein Moratorium für die In-vitro-Fertilisation han- · Der Vor<Schlag des Nationalrates, nur sovie1e·Eizellen ausser-
deln - was ja vom Parlament nicht gewollt ist-, oder soll es halb des Körpers der Frau zu Embryonen entwickeln zu las-
sich nur um einen moralischen Appell handeln? · . sen, als ihr eingepflanzt werden können, ist für mich zwar we-
2. In der Kommissionsberatung wurde immer wieder auf das. niger klar als allenfalls ein Verbot, aber es ist eine auch ethisch 
deutsche Embryonenschutzgesetz hingewiesen; Dieses ·Ge- · vertretbare Grenze. Ihr ·zuzustimmen bereinigt schliesslich 
setz ist sehr restriktiv. Nach Aussagen auch von Herrn Profes- auch diese wichtige Differenz noch rechtzeitig vor Ende det 
sor Böckle würde dieses selbst das Einfrieren ,von befruchte-· Legislatur. , . . . 
ten Zellen im Vorkernstadium verbieten·, das heisst, die von Wir alle wollen die Würde der Person schützen, auch bei unter-
Professor Diedrich in Deutschand praktizierte Methode-es ist Schiedlichen Auffassungen.· Das erfordert einen Aechtssch.utz. 
hier also ein Widerspruch; dies als Nebenbemerkung. Es han- in einem möglichst frühen Stadium. Die Frage nach dem Be-
delt sich hier aber um ein Gesetz. Deutschland hat die In-vitro- ginn der menschlichen Person scheint wissenschaftlich sehr 
Fertilisation somit nicht auf Verfassungsstufe geregelt, son- schwer zu beantworten. Kollege Piller hat das eben wieder 
dem ein sehr restriktives Gesetz geschaffen, da:s aus ethischer ausgeführt, und die Experten haben es einhellig bestätigt. Für 
Sicht weit restriktiver ist als der Abtreibungsparagraph .. im manche liegt der Zeitpunkt jetzt l'>ei der Einpflanzung von Em-
'3rundgesetz. bryonen, für viele von uns allerdings schon beim Abschluss 
3. Mit Blick auf die Volksabstimmung sollten wir auch berück- der Befruchtung. Das Vorkernstadium (solange die Vereini-
sichtigen, dass in unserem'Lande unterschiedliche Auffassun- gung von Samen und Eizelle noch nicht abgeschfössen ist) ist 
gen übrer diese heikle Frage bestehen, dass insbesondere heute jedenfalls medizinisch genau abgrenzbar. In diesem 
die• Westschweiz ein De-facto-Verbot der In-vitro-Fertilisation Stadium eingefrorene Eizellen e11tziehen jeder Missbrauchs-
schwerlich akzeptieren y,,ürde. möglichkeit den Boden. · , . 
4. Es gilt auch zu berücksichtigen, dass wir- im Herzen Euro- Die Kommission hat nicht nur Ethiker'; sondern auch Mediziner 
Aas gelegen - zwangsläufig einen ln-vitro-Fertilisations-Tou.- angehört. Die DarstellungvonProfessorDiedrich,wonach das 
rismus erzeugen würden, wenn wir Paaren, die sich über die- · stabile Vorkemstadium jenes mit der höchsten Uebedebens-
sen Weg ihren Kinderwunsch erfüllen möchten, modernere chance ist; ist mir persönlich und der Minderheit I ein Garant 
und.erfolgsversprechendere Methoden vorenthalten würden, dafür, dass diese ethisch vertretbare Methode heute auf dem 
5. Wir erarbeiteten einen Gegenvorschlag .zur «Beobactiter»- Vormarsch ist. Wenn abei: deren Kontrolle möglich ist, dann. 
Initiative, welche die In-vitro-Fertilisation grundsätzlich zulässt sollte man sie auch vornehmen. Die Abwendung von Miss-

. und nicht einmal eine restriktive Anwendung vorsieht: Die In- bräuchen sollte uns und den Aerzten so viel wert sein .. 
itianten haben meines Erachtens zu Unrecht und in unver- Die Frage dervorläufig-unyollkommenen Sanktion•istfür mich 
ständlicher Weise in dieser Frage zusätzliche Forderungen an sekundär; damit müssen wir des öfteren leben, bis dieVerfas- · 
uns gestellt. . , _ sung durch die• nötigen Gesetze ergänzt wird. Deswegen al-
Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit ·zuzustimmen. Dies fein sollten wir also den Entscheid nicht aufschieben. 
nicht desh·alb, weil wir weni9er restriktiv als der Nationalrat Jeti empfehle Ihnen; die Minderheit I zu unterstützen. Meine 
sein möchten, sondern weil diese Frage atlf Gesetzesstufe Kollegen werden dazu noch weitere Ausführungen machen. ' 
klar und eindeutig, wie wir in der ersten Lesung ausgeführt ha-
ben, gelöst werden sollte. · _ 
Bedenken wir .dabei auch, dass es letztlich der Entscheid ei• Frau Simmen; Die In-vitro-Fertilisation war von Anfang an ei-
nes Paares ist, ob es sich einen lange gehegten und unerfüll- ner der umstrittensten Punkte in der Fortpflanzungsmedizin. 
ten Kinderwunsch uber diese Methode erfüllen lassen will. Es sind zwei Aspekte, die zu besonderen Bedenken Anlass 
Das ist ein Weg, -der für die Frau, aber auch für den mitfühlen- gaben: · · 
den Mann alles andere als leicht zu gehen ist. Einern solchen Durch die Entnahme reifer Eizellen aus dem weiblichen Kör-
Entscheid, den zwei Menschen nach reiflicher Ueberlegung - · per und die Befruchtung im Reagenzglas verfügen wir über 
zu fällen haben, sollten wir als Gesetzgeber mit Respekt und Embryonen, die entweder eingepflanzt, tiefgefroren oder ver-
Toleranz begegnen. . • . , , · nichtet werden müssen. Solange sie _nicht eingepflanzt sind, 

stellen sie ein ~issbrauchspotential dar. Das führte viele Leute 
Frau Meier Josi, Sprecherin der Minderheit 1: A~s jeder Milli- dazu, die Methode generell, trotz der positiven Möglichkeiten, 
arde Menschen wird derzeit in ein bis zwei Generationen eine die sie für gewisse kinderk>se Ehepaare bietet, zu verbieten. 
zweite. Rund 40 000 Kinder sterben täglich weltw.eit an den Der Nationalrat wollte richtigerweise nicht so weit gehen, die 
Folgen vory Unterernährung. Vielen von diesen Kindern fehlen Methode zu verbieten, sondern formulierte den Vorbehalt, es 
Mutter und Vater. Vor diesem Hintergrund fällt es vielen von., seien nur soviele Eizellen zu befruchten, als sofort - also im 
uns sehr schwer zu verstehen, dass vor allem begüterte selben Zyklus - eingepflanzt werden könnten. Damit gibt es 
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keine überzähligen Embryonen mehr, und dieses schwerwie-
gende Problem ist gelöst. . · . 
Es stellt sich dagegen ein anderes, und damit komme ich zum 
zweiten Aspekt: Die EI-Entnahme sowie die vorausgehende 
hormonelle Stimulierung sind aufwendige und str;ipaziöse 
Vorkehrungen, die möglichst nur einmal durchgeführt werden 
sollten. 
Daher kam auch der Gedanke, Eizellen auf Vorrat zu befruchten 
und die so entstandenen Embryonen tiefzugefrieren. 
Die heutigen medizinischen Techniken erlauben nun, Eizellen 
zu befruchten und in einem Stadium - dem Vorkernstadium -
zu konservieren, da noch kein Embryo entstanden ist, d. h. wo 
das Erbgutvon Same und Eizelle noch nicht neu kombiniert ist. 
Dieses Vorkernstadium ist heute genau erfassbar. Aus diesem 
Grunde handelt es sich bei dieser Vorkernmethode um die 
Methode der ZUkunft. Auf diese we·ise können tatsächlich so 
viele Embryonen entwickelt werden, wie mit guter Chance so
. fort implantiert werden können, ohne dass bei einem Miss
erfolg eine neue Ei-Entnahme erforderlich ist. Die nationalrätli
che Fassung trägt beiden Bedenken Rechnung: denen we
gen des Problems der überzähligen Embryonen .und denen 
wegen zu grosser Belastung der Frau. · · 
Diese Fassung ist daher sachlich richtig und erlaubt den Ein
satz der Methode der In-vitro-Fertilisation ohrie Inkaufnahme 
der Vernichtung v.on Embryonen. Dass sie verfassungskos
metisch nicht über jeden Zweifel erhaben ist, erscheint mir in 
Anbetracht der Wichtigkeit des Themas von·sekundärer Be-
deutung. · . 
Diese Fassung ·gibt hier und heute in einem bisher rechtsfreien 
Raum1, der dringend der Regelung bedarf, klare Hinweise für 
den Gesetzgeber. Deshalb bitte auch ich Sie, der Minderheit.! 
und damit dem Nationalrat zuzustimmen. 

Küchler, Sprecher der Minderheit II: Die Minderheit II bean
tragt die Streichung des zweiten Teils von Buchstabe cbis, das 
heisst der zwei letzten Sätze betreffend die In-vitro-Fertilisa
tion, die ja wie folgt lauten: «Die Befruchtung menschlicher Ei~ 
zellen ausserhalb des Mutterleibes ist nur unter den vom Ge
setz festzulegenden Bedingungen erlaubt. Es dürfen nur so
viele menschliche Eizellen ausserhalb de's Körpers einer Frau 
zu Embryonen entwickelt werden, als sofort eingepflanzt wer
den können.» 
Wenn ich für die Streichung dieses Teils eintrete, dann heisst 
dies nicht, dass ich für die Befruchtung menschlicher Eizellen 
ausserhalb des Mutterleibes bin. Die Anhörung der Experten, 
der Professoren Böckle, Campana und Diedrich, in der Kom
mission hat mir ganz klar gezeigt, dass es am besten ist, das 
Problem der In-vitro-Fertilisation nicht auf Stufe der Verfas
sung, sondern auf Stufe. Gesetz zu regeln. Es geht um einzelne 
Verfahren und Techniken, deren Entwicklung noch vollständig 
im Fluss ist. , 
Professor Böckle hat in unserer Kommission klar durchblicken 
lassen, dass bezüglich der Kryokonservierung von befruchte
ten Eizellen im Vorkernstadium die ethischen Auffassungen 
der Forscher weit auseinandergehen, weiter als vielfach - wie 
der Herr Kommissionspräsident ausgeführt hat - die Auffas
sungen der Politiker. Ebenso gehen die Auffassungen bezüg
lich der Fragen nach dem Beginn des Individuums oder der 
mensctilichen Person auseinander. 
Professor Diedrich seinerseits hat darauf hingewiesen, dass 
innert Kürze unter Umständen Techniken Anwendung finden 
könnten, die ethisch noch unbedenklicher als die Kryokonser
vierung von befruchteten Eizellen im Vorkernstadium wären. 

'Eine Lösung auf Stufe Gesetz schafft also für uns.die nötige 
Flexibilltät. Wenn -wir nämlich in zirka zwei Jahren das Gesetz 
verabschieden würden, könnten wir dannzumal den neueren · 
Entwicklungen und Erkenntnissen der Wissenschaft und For
schung, aber auch den neueren Entwicklungen des soge
nannten EG-Rechtes voll und ganz Rechnung tragen. Auch 
spätere Revisionen und Anpassungen auf Gesetzesstufe sind 
einfacher und vor allem rascher zu vollziehen als auf der Stufe 
Verfassung. Regeln wir das Ganze in der Verfassung, so schaf
fen wir- auch nach Auffassung des Departementsvorstehers, 

. Herrn Bundesrat Koller - zudem eine sogenannte /ex imper
fecta, d. h. eine Verfassungsbestimmung ohne Sanktion: 

l;:s müsste zwangsläufig der Streit darüber ausbrechen, wel
chen Sinn dan'n diese ,Verfassungsbestimmung überhaupt 
hätte. Würde es sich dabei -wie dies wiederum der Kommis
sionspräsident bereits angetönt hat - um ein Moratorium han- ·· 
dein, oder könnte die Verfassungsbestimmung eben nur als 
Appell, als moralischer Appell, gelten? 
Der Verfassungsartikel soll meines Erachtens in erster Linie 
generell gültige ethische Leitplanken für die Methoden der 
künstlichen Fortpflanzung aufstellen, aber die Regelung der 
Methoden im einzelnen soll der flexibleren Gesetzgebung 
überlassen werden. Dieser Weg scheint mir auch in Anbe
tracht der bereits in verschiedenen Kantonen durchgeführten 
Volksabstimmungen bezüglich der In-vitro-Fertilisation der 
sachgerechtere zu sein. 
In der Sache selbst bin ich, gestützt auf die zahlreichen Hea
rings in der Kommission, gegenüber der In-vitro-Fertilisation 
skeptisch eingestellt. Insbesondere scheint mir qie Gefahr des 
Missbrauchs, auch die Gefahr der Unkontrollierbarkeit auffal
lend gross zu sein. Auf mögliche Missbräuche will ich an· die
ser Stelle blass stichwortartig nochmals hinweisen, ohne die 
hochinteressante Debatte des Zweitrates zu wiederholen: 
Es wird möglich sein, mit überflüssigen Embryonen For-
schung zu betreiben. , 
Es wird möglich sein, das Geschlecht zu bestimmen, was zu 
zahlreichen Abtreibungen führen kann. 
Es wird möglich sein, Gene in die Keimbahn einzuschleusen, 
welche sich von Generation zu Generation weitervererben. 
Und es wird möglich sein, in den Krieg zu ziehen und eine ge:
nügende Anzahl Spermien zu Hause zu lassen zwecks Zeu
gung von NaC:hkommen nach einem allfälligen Tod des Solda- · 
ten. . 
Was wird noch mehr möglich sein? 
Im Zusammenhang mit der nationalrätlichen Debatte wurde 
auf den Homunculus, auf das kleine· Menschlein im Reagenz
glas in Goethes «Faust» hingewiesen, als Symbol vom ewigen 
Traum des Menschen, Herr über Leben und Tod sein zu kön
nen. Von Goethes «Faust», meine ich, führt eine Linie genau in 
unsere Zelt, die Linie vom abschreckenden Irrwitz eines vom 
Teufel gerittenen Alchemisten bis hin zum ernst zu nehmen
den Biotechniker, oder - anders ausgedrückt - vom irrealen · 
Traum zum realen Alptraum. 
Ein Biotechniker oqer ein Genmanipulant kann Dr. Faustus 
oder aber Mephisto sein, je nachdem, was ihn beseelt: Huma
nität und Wissbegierde oder Geldgier und Lust am Machtmiss
brauch. 
Professor Campana hat uns in der Kommission eindrücklich 
aufgezeigt, dass die Frage der mangelnden Kontrolle bezie
hungsweise die Tatsache der Unkontrollierbarkeit von be
fruchteten Eizellen im Vorkernstadium bis heute ein riesiges 
Problem darstellt, eben~o auch deren spätere Verwendung 
oder die damit verbundenen Risiken. Heute wissen wir einfach 
noch zu wenig. 
Warten wir doclJ, mit einer definitiven Regelung; überlassen wir 
diese der flexibleren Gesetzgebung. Vielleicht werden wir 
dannzumal froh sein, dass uns die Verfassung nicht uner
wünschte Vorgaben macht. 
Ich bitte Sie deshalb um Unterstützung des Antrages der Min
derheit 11, der alles absolut offen und der Gesetzgebung über
lässt. Damitt>räjudizieren wir die In-vitro-Fertilisation in kein~r 
Art und Weise. Es kommt hinzu: Wir können mit dem Antrag 
der Minderheit II eine Differenz zum Nationalrat schaffen; das 
erscheint'lTlir ausserordentlich wesentlich zu sein. Damit ge
ben wir auch dem Zweitrat nochmals Gelegenheit, diese bri
sante Grundsatzfrage umfassend und in aller Extensität zu dis
kutieren und nochmals Stellung zu nehmen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, der Minderheit II zuzustimmen. 

M. Gautler: Je voterai a cet alinea le projet de la majorite de la 
commission, pourtrois raisons au moins. 
La premiere est medicale et technique. La production d'em
bryons surnumeraires est une condition sine qua non, quoi 
que l'on dise, actuellement, de la fecondation in vitro si l'on 
veut la pratiquer dans des conditions acceptables pour la 
femme. La femme qui recourt a la fecondation in vitro - et ce 
n'est jamais par plaisir qu'elle le falt- doit se soumettre ä un 
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traiternent long et desagreable. )"out d'abord un traitement unserem Land praktiziert. Es ist zuzugeben: Es ist auch, sach-
hormonal afin de lui faire produire plusieurs ovules simultane- lieh richtig, dass die In-vitro-Fertilisation und der Embryotrans-
ment alors qu'elle n'en produit norrmilement qu'un par cycle. fer - er gehört notwendigerweise dazu, damit die Methode 
Ensuite, il taut aller prelever ces ovules en penetrant dans la überhaupt zu einem Abschluss kommt-zur Sterilitätstherapie 
cavite · abdominale, ce qui est une Intervention chirurgicale als ultima ratio medizinisch gehandhabt werden. Es darf nicht· 
d'une certaine importance. Puis il taut mettre an contact assez übersehen und auch nicht ausgeklammert werden, dass die 
rapidemerit ces ovules avec le sperme du Mur pere car nous Frage der Zulässigkeit der In-vitro-Fertilisation beim gegen-
n'avons pas encore de moyen sur de conserver les Ovulesnon wärtigen Rechtszustand - ich betone: beim gegenwärtigen 
fecondes. Enfin, il taut introduire dans la cavite uterine un cer- Rechtszustand - ·vom Bundesgericht im St. Galler Urteil klar 
tain nombre de ces ovules fecondes. La doctrine actuelle est positiv beantwortet worden ist. Ich würde daher sagen: Wir ha-
d'ei, irnplanter, trois. En dessous de ca chiffr.e, les chances ben beim neuen Recht kein Interesse daran, hinter den rechtli-
d'aboutir ä une grossesse sor:it trop faibles, en dessus le ris~ chen und faktischen Status quo zurückzugehen. 
que de grossesse multiple apparait avec celui de devoir avo·r- Nun achte ich all jene Argumente - Frau Simmen hat sie ZUl')1 
ter une partie des embryons, ce que personne ne souhalte,. ni · Teil aufgezählt-, die der positiven Bewertung dieser Methode 
ethiquement ni medicalement. . , _ entgegenstehen oder sie zumindest bezweifeln: die Gefahr, 
Malgre cette technique: seules rs ä 20 pour cent des feconda- dass Missbrauch betrieben wird - Herr Küchler hat. das an-
tions in vitro aboutissent a une mossesse ä la premiere tenta- • hand von Beispielen allfgeizeigt, die leicht nachzuvollziehen 
tive. Dans la O'lajorite des cas, il faut donc repeter l'operation. sind-, i_nsbesondere dass überzählige Embryonen vernichtet 
Si l'on ·a conserve des-einbryons surnumeraires, saufe la der- werden, was der Vernichtung von menschlichem Leben 

. niere phase est ä repeter, leur lntroduction dans l'uterus. Si gleichkommt. 
l'on n'a pas pu conserver d'embryons, ce qu'impliquerait la Ich. bin der Mein urig, dass in dieser Situation nach der Lösung 
version du Conseil national; il faudra reprendre le processus des Nationalrates vorzugehen ist, die drei Komponenten bein-
au depart: traitement hormonal, prelevement des·ovules par haltet: Erstens die Komponente der Erwähnung der, ln-vitro-
interventi9n chirurgicale. Qela alourdit a tel point l'operation Fertilisation mit Embryotransfer, ~eitens den verfassungs~ 
qu'elle devient presque insupportabe pour la femme. , mässigen Aufbau einerHürde-es dürfen hur so vielemensch-
Autrement dit, la proposition d'\rlterdire les embryons surnu- · liehe Eizellen ausserhalb des Körpers e_iner Frau zu Embryo
meraires revient, dans la pratique, a interdire la fecondation in nen entwickelt werden; als sofort eingepflanzt werden 
vitro. Par consequerit, dans l'interet de la femme souffrant' de · können -, und drittens die Verfassungsbestimmung: Es kön~ 
sterilite et qui, de ce fait, merite une certaine c6mprehension et nen weitere gesetzliche Schranken aufgestellt werden. 
notre sollicitude, il faut suivre la majorite de la commission. Gesetzliche Schranken sind damit möglich, und gesetzli,che 
Je reconnais bien volontiers que le probleme des ·embrypns Schranken sind bei den heutigen kantonalen Normierungen 
surnumeraires, de leur conservation et'surtout de leur destruc- in grossem l)mfang eingebaut worden: Beispielsweise das 
tion, peut poser un probl~me ethiquea ceux qui voient en eux Verbot der heterologer ln-vitro-F,ertilisation und das Aufrecht-
des etres hu111pins ä 100 pour cent. Mais il s'agit la d'une erhalten der homologen In-vitro-Fertilisation, also des wei-
croyance, d'un acte de foi, auquel chacun doit rester libre . . teren die Reservation für die Ehe; die Statuierung des Grund-
d'adherer au non. Rien n'empeche qujconque d'etre plus res~ satzes der ultima ratio bei dieser Methode; die Bestimmungen, 
trictif que la loi et de refuser pour soi une technique qu'il juge dass die In-vitro-Fertilisation nicht im ambulanten, sondern im 
incompatible avec son credo ethique ou religieux., · klinischen Bereich durchgeführt wird; <;lass nicht jeder Arzt In-
La deuxieme raisoh de soutenir la proposition de la majorite vitro-Fertilisatio.n überall betreiben darf, sondern dass ln-vitro-
est que ces techriiques de procreation assistee sont recentes· Fertilisation nur von einem Arit mit einer speziellen Qualifika-
et evoluent tres rapidement. En fixant dans un article constitu- tion und mit einer speziellen Bewi/ligung vorgenommen wer-
.tionnel les conditions de leur liceite, nous gelons la situation et den darf. · 

· empechons toute adaptation a l'evolution scientifique. Lais- Vergessenwiresdesweiterennicht:Wirhabennebendenge-
sons · donc les details a la loi, voire ä une ordonnance du setzlichen Regelungen - wir werden das immer haben, und 
Conseil federa1: ich bin froh, dass Wir das haben - immer eine Selbstregelung 
Troisieme raison, le referendum. Notre contre-projet sera com- · der Medizin auf diesem' Gebiet, nämlich durch die ethisch~ 
battu par les tenants de l'interdiction totale de la fecohdation in medizinischen Richtlinien, die sich die Aerzte selber gegeben 
vitro. Si nous suivons le' Conseil national ä cet alinea:, iLsera, , haben. Es spricht gegen Horrorszenarien des Missbrauchs. 
aussi combattu par les personnes favorables ä la procreation · und e~ spricht für die verantwortungsvolle Verwendung der 
medicalement assistee. Le risque sera alors grand, soit de Methode, dass sich die Aerzte längst vor jedem Gesetzgeber 
faire passer !'initiative dont nous savons tous les defauts, seit, Schranken auferlegt haben. , 
de voir refuser le tollt et de rester dans le statu quo, ce quj n'est Nun kann gesagt werden, es seien ja keine Sanktionen daran 
pas non plus une solution car il devient reellement urgent de geknüpft. Wenn Sie dieser Auffassung sind, hätten Sie nie ein 
legiferer en la matiere. internationales Privatrecht in diesem Saal beschliessen dür-
Pour toutes ces raison~je vous invite ä suivre la majorite de la • fen, weil auch dieses weitgehend aus Rechtssätzen besteht, 
commission et a bitter la phrase i.ntroduite par le Conseil natio- denen die Konklusion, der Abschluss und d_ie Erzwingbarkeit 
nal interdisant les embryons surnumeraires. ' in vielen Fällen ebenso fehlt wie dem Völkerrecht. 

Es Ist aber keineswegs so, dass die Nichtbefolgung der ethi
schen Richtlinien der Schweizerischen Akademie der medizi, 
nischen Wissenschaften für den betroffenen Arzt, der nicht ge- . 
mäss diesen Richtlinien handelt, ohne Folge bleibt, sondern 
das zieht Konsequenzen im Bereich der Berufsausübungsbe-

Huber: Ich votiere - wie aus der Fahne hervorgeht- für die 
Minderheit 1. Ich bin überzeugt davon, dass die von ihr getrof
fene Entscheidung, sich für diese Lösµng einzusetzen, richtig 
ist. Aus der Sicht der Minderheit I beinhaltet die Formulierung, 
wie sie <;ler Nationalraf gefunden hat, die VentleidÜng von ge
nau jenen referendumspolitischen Ueberlegungen, die Herr 
Gautier soeben vorgetragen hat, ferner die Herbelführung ei
ner gewissen Rechtsgleichheit bei unterschiedlichen kantona

· 1en Normierungen, und drittens eine Lösung, die zentrale 
Grundsätze auf Verfassungsstufe festhält un,d im übrigen -
das ist im Votum von. Herrn Küchler meines Erachtens nicht 

. gesagt worden - auf der Stufe der Gesetzgebung weitere Dif
ferenzierungen zulässt. 
Die Nichtaufnahme einer Aussage über. die In-vitro-Fertilisa
tion. bedeutet schli9ht und einfach ein Schliessen der Augen 
vor der Realität, denn die In-vitro-Fertilisation wird als eine der 
drei bekannter! Methoden in relativ grossem Umfang auch in 

. willigung nach sich. 
Ich bin daher der Meinung, dass die Ansätze eine'r Miss
brauchsgesetzgebung bei Bejahung der Methode. wie sie der 
Nationalrat gefuntten hat, richtig sind und dass sie zu unter-

. s~ützen sind. Jm Gegensatz zu dem Eindruck, den 'Sie viel
leicht heute aufgrund der letzten Befragung von Experten gs

. wonnen haben, bestärken mich diese Exper:ten in meiner Mei-
. nung geradez1.1_. · 

Ich bin der Auffassung wie Frau Meier, dass das Einfrieren im 
Vorkernstadium der Weg der Zukunft seiri wir~. Damit ist die 
Möglichkeit gesichert, diese Lösung praktikabel zu machen,. 

· wie sie der Nationalrat statuiert hat. Es stehen sich im wesentli
. chen zwei weitere Gesichtspuh~e gegenüber, dieaus rechtli-
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eher Sicht angeführt werden: Soll man diese grundsätzlichen 
Ueberlegungen überhaupt in Rechtsnormen fassen, oder soll 
man sie völlig offenlassen? Ich halte aus rechtlichen und politi
schen Gründen -um eine föderative Entwicklung mit dem ent
sprechenden Tourismus auf diesem Gebiet,zu verhindern -
eine Regelung auf der Stufe der Verfassung für wesentlich. 
Eine Nichtregelung betrachte ich als ungenügend und 
möchte sie verworfen wissen. Ich bejahe das Einschlagen von 
ersten Pflöcken für eine Missbrauchsgesetzgebung in der Ver
fassung. Es geht für mich entscheidend darum, dass hier in 
diesem sehr diffizilen Fall Menschenrecht vor Verfassungs
schönheit statuiert wird. · · 
leb bitte Sie daher, der Minderheit I zuzustimmen. , 

Schoch: Es kann vielleicht nichts schaden, wenn zunachstfür 
jene Ratsmitglieder, die nicht Kommissionsmitglieder waren, 
die Ausgangslage nochmals kurz in Erinnerung gerufen wird. 
Die Verhältnisse sind nämlich ein bisschen unübersichtlich 
gewprden, und es besteht die Gefahr, dass Ratsmitglieder, die 
nicht die Gelegenheit hatten, in der Kommission mitzuwirken, 
den Ueberblick verlieren. 
Zur Diskussion stehen jetzt die beiden letzten Sätze von Ute~ 
ra cbis von Artikel 24octies Absatz 2 der Bundesverfassung, 
also unseres Gegenentwurfes zur Initiative. Die Minderheit 11, 
angeführt durch Herrn Küchler, möchte diese beiden Sätze 
streichen. Die Mehrheit, für die Herr Kommissionspräsident 
Piller gesprochen hat, möchte nur den letzten Satz von Lite
ra cbis streichen. Die Minderheit I schliesslich möchte dem 
Nationalrat zustimmen und damit auch den letzten Satz von Li
tera cbis beibehalten 1,md übernehmen. 
Für diese Minderheit I sind auf der Fahne Frau Meier, Herr.Hu
ber und Frau Simmen aufgeführt. Ich selbst war ebenfalls Mit
glied der Kommission und habe an der Kommissionssitzung, 
an der Beschluss gefasst wurde, nicht nur mit der Minderheit 1 
gestimmt, sondern sogar im Sinne der Minderheit I votiert. 
Wenn mein Name heute bei den Vertretern der Minderheit I auf 
der Fahne nicht erscheint, ist das offenbar auf die etwas be
triebsame und vielleicht ein bisschen unübersichtliche Situa
tion am Schluss der letzten Kommissionssitzung zurückzufüh
ren. Wie ich hoffe, geht es nicht darauf zurück, dass mich die 
anderen Vertreter der Minderheit I im Offside stehenlassen 
wollten. 
Ich dalf im übrigen mit der Zustimmung unseres Herrn Rats-. 
präsidenten hier auch festhalten, dass Herr Hänsenberger die 
gleiche Auffassung vertritt wie ich; auch er würde zu den Befür
wortern der Minderheit I gehören. Die Gründe, die uns beide 

- dazu veranlasst haben, dem Nationalrat zuzustimmen und da
mit die Position der Minderheit I einzunehmen, sind durch 
Frau Meier, Frau Simmen und Herrn Hubei:_ besser und über
zeugender dargelegt worden, als ich selbst das tun könnte. 
Ich will deshalb hier nicht wiederholen, was bereits gesagt 
worden ist, sondern möchte mich darauf beschränken, einen 
für mich wesentlichen, zentralen Gedanken nochmals hervqr
zuheben. Wenn Sie nämlich der Minderheit II zustimmen, 
schliessen Sie in die Formulierung des Gegenentwurfes die 
Möglichkeit eines Verbotes der Befruchtung menschlicher Ei
zellen ausserhalb des Körpers der Frau ein. Sie nehmen dann 
diese Möglichkeit in Kauf, und ich meine, i111 Hinterkopf der 
Vertrnter der Minderheit II spuke dieses Verbot noch herum. 
Aus diesem Grunde kommt die Zustimmung zur Minderheit II 
für mich nicht in Frage, denn dieses Verbot wollen wir ja zwei
fellos nicht. 
Stimmen wir aber der Mehrheit der Kommission zu, dann ge
ben wir dem Nationalrat die Möglichkeit, die ganze Materie 
nochmals zu diskutieren und allenfalls neue, von der früheren 
Entscheidung des Nationalrates abweichende Entscheidun.! 
gen zu fällen. Aus einer solchen neuen Beratungsrunde im Na
tionalrat könnten dann am Ende Beschlüsse hervorgehen, die 
mich unglücklich machen könnten. Denn es ist sehr wohl 
denkbar, dass sich im Nationalrat, wenn man ihm die Möglich
keit gibt, das Geschäft nochmals aufzunehmen, eine unheilige 
Allianz bilden könnte, bestehend aus Kreisen, die sonst das 
politische Heu gar nicht auf der gleichen Bühne haben, die 
aber in diesem speziellen Fall. alle für ein Verbot der Befruch
tu~g menschlicher Eizellen ausserhalb des Körpers der Frau 

eintreten, wenn auch aus sehr unterschiedlichen, zum Teil so
gar gegenläufigen Gründen. 
Die Gefahr einer solchen unheiligen Allianz ergibt sich aus den 
Unterlagen, die den Kommission~mitgliedern zur Verfügung 
standen. Es zeigt_ sich dort, dass im Nationalrat eine starke 
Minderheit I ein Verbot der Befruchtung menschlicher Eizellen 
ausserhalb des Körpers der Frau verlangt hat. Wenn wir die 
Fassung der Minderheit I des Nationalrates mit der dort vertre
tenen Minderheit II kombinieren, die den Text befürworfethat, 
wie er durch den Nationalrat beschlossen worden ist, dann er
gibt sich die konkrete Gefahr eines Verbotes. Dieser Gefahr 
müssen wir entgegentreten, denn das Verbbt der Befruchtung 
menschlicher Eizellen ausserhalb des Körpers der Frau kann· 
doch sicher nicht di~ Zielsetzung unseres Gegenvorschlages 
zur Initiative sein, die ja schlussendlich Anlass zu diesem gan
zen Geschäft gegeben hat. 
Wenn wir ein solches Verbot aber verhindern wollen, dann 
müssen wir auch verhindern, dass der Nationalrat die Thema
tik nochmals beraten kann. Das heisst, dann müssen wir auf 
eine Differenz verzichten, dem Nationalrat zustimmen und ihm 
damit die Möglichkeit nehmen, gegebenenfalls auf seine frü
heren Entscheidungen zurückzukommen. 
Ich gebe zu, dass wir damit eine etwas unschöne Formulie
rung im umstrittenen letzten Satz von Buchstabe cbis in Kauf 
nehmen. Wenn wir ohne Begleitumstände und ohne Sach
zwänge einen Gesetzestext formulieren müssten, würden wir 
wahrscheinlich diesen letzten Satz·auf Gesetzes- und nicht auf 
Verfassungsstufe regeln; das ist durchaus zu konzedieren. 
Aber wenn wir die politischen Begleitumstände mit in die Beur
teilung einbeziehen, dann ist die vielleic,ht etwas unschöne 
Formulierung dieses umstrittenen Satzes immer noch besser 
als eine in der Sache andere Beschlussfassung im Nationalrat, 
besser als ein Verbot. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, der Minderheit I und damit dem 
Nationalrat zuzustimmen. 

Frau Meier Josi, Sprecherin der Minderheit 1: Herr Schech hat 
die Situation in der Kommission richtig -dargestellt. Er wäre, 
selbstverständlich auch bei dieser Minderheit aufgeführt wor
den, wenn sie am Schluss der Sitzung zustande gekommen 
wäre. Aber das haben wir verpasst; erst zehn Tage später - an
lässlich unserer Fraktionssitzung - habe ich den Mangel fest
gestellt. An· dieser Sitzung konnte ich naturgemäss Herrr 
Schech nicht begrüssen. 

M. Gautier: II n'.est pas dans mes habitudes de reprendre la 
parole dans un debat. mais je m'y sens cette fois oblige par ce 
qui vient d'etre dit. • 
Nous avons eu un debat extremement interessant, je n'en 
doute pas, extremement eleve dans le domaine de l'ethique. 
On a beaucoup parle d'embryons, d~ cellules germinales, de 
droit, peut-etre meme de politique, mais une personne dont 
on n'a presque pas parle, c'est la femme, et le couple. Or, ces 
gens meritent un peu notre attention. 
Si nous suivons le Conseil national ou la minorite II, nous al
lons desesperer taute une serie de couples qui desirent avoir 
un enfant. II n'y a pas de droit a l'enfant, je suis tout a fait d'ac
cord, mais il y a un droit a desirer des entants. Ce droit esttelle
ment ancre et cheville dans l'äme de la femme que le lui retu
ser, c'est la desesperer. Nous n'ayons pas le droit de desespe
rertous ceux qui desirent avoir des enfants et qui, apres les an
nees de souffrance que represente une sterilite, se tournent 
vers la methode de la fecondation in vitro. Or, si nous accep
tons la proposition de l'une des deux minorites, nous rendons 
la fecondation in vitro impossible dans notre pays. . 
Je vous demande donc de ne pas l'admettre et de penser, non 
seulement ä la protection ethique des embryons, mais aussi ä 
celle des femmes et des couples. 

Danioth: Ich bin nicht Mitglied der Kommission, was mich 
nicht daran hindert, mich dieser Fragen ernsthaft anzuneh
men. Ich habe alle Standpunkte, die hier geä,ussert worden 
sind, mit Interesse zur Kenntnis genommen. Ich respektiere· 
die unterschiedlichen Standpunkte, und ich finde es nicht rich
tig, wenn man hier von t,mheiligen Allianzen spricht. Ich per-
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sönlich bin der Meinung, dass sich .in diesen zentralen Fragen, 
wo es um menschliches Leben geht, durchaus unterschiedli
che Meinungen vertreten lassen, die auch mit der weltan
schaulichen Auffassung zusammenhängen. 
Wir stehen jetzt bei der Aus·einandersetzung über die Fragen 
der Zulässigkeit der Fortpflanzungstechniken, wieweit diese 
im Gesetz und wieweit diese auf Verfassungsstufe geregelt 
werden sollen. 
Die Fassungen der. Minderheit I und der Minderheit II haben 
gewisse Vorteile. Die Minderheit II will die Regelung · umfas
sen.d - aufgrund späterer Erkenntnisse - ermögliche~. Die 
Minderheit I schlägt hier Pflöcke ein. , 
Was mich nicht befriedigt und mich eigentlich veranlasst hat,., 
das Wort z.u ergreifen - obschon es hier möglicherweise nicht 
der richtige Absatz des Gegenvorschlages ist-, ist die Tatsa
che, dass. die Verfassung auch nach dem Gegenvorschlag 
keine klare Aussage über die fundamentale Frage der hetero
logen lnseminatiQn macllt, d. h. der·anonymen Samenspende 
durch einen fremden Vater .. 
Wir drängen damit das Erbgut in die Anonymität ab. Das Kind 
kennt seinen biologischen Vater rticht mehr, es sei denn, es 
würde gelingen. - aufgrund von neuen Regelungen; es gibt 
hierüber ja auch sehr unrühmliche Prozesse-, qiese biologi
schen Wurzeln zu ermitteln. Wir zerstören damit das von der 

· Natur gegebene biologische Band zwisch_en Eltern und Kin~ 
dern mit all den Kon~equenzen einer Entpersö,nlichur;ig. 
Ich möchte den Vertreter des Bundesrates bitten, ·auch zu die-

. serwichtigen Frage hier~rligstenseiheAu~age zu machep. 

Bundesrat Koller: Sie haben es von Ihrem Kommissionspräsi
denten und von verschiedenen Votantinnen und Votanten ge
hört: Ihre Kommission hat sich diese letzte, wichtige Differenz, 
die zwischen den beiden Räten besteht, 'in keiner Weise leicht 
gemacht, sondern npch einmal Experten befragt. Heute müs
sen wir allerdings festhalten, dass uns auch diese Expertenbe-, 
fragungeri letztlich nicht sehr viel weitergebracht haben: Aber 
das ist vielleicht gar nicht so erstaunlich, weil es sich bei der 
Frage nach den Grenzen der Zulässigkeit der lti-vitro-Fertilisa-, 
tion um letztlich ethische Entscheidungenharidelt. 
Diese Expertenanhörungen haben vor allem in bezug auf die 
medizinischen Experten vollständige Uneinigkeit an den Tag 
gebracht. Währenc:tder eine Experte davon ausging, dass das 
Einfrieren von befruchteten Eizellen im Vorkernstadium jene 
Methode sei, die sich heute auch international immer mehr 
durchsetze, ZW!3ifelte der and~re Experte daran. Er glaubte so
gar, dass die Tendenz in die gegenteilige Richtung geM, d. h., 
dass Embryonen möglichst lange in vltro entwickelt würden .. 
Das war das Ergebnis der Befragung der medizinischen Ex-
perten. · 
Vielleicht doch etwas ergiebiger war die Befragung des be
kannten Ethikprofessors Böckle. lcli möcht.e Ihnen die meiner 
Meinung nach entscheidenden Aussagen von ihm doch noch 
einmal wiedergeben. Er hat ausgeführt: «Nach einem umf,as
send13n Konsens in der Scientific community kann man den 
Abschluss des Befruchtungsvorganges, die Kernverschmel
zung, und damit die Festlegung des genetischen Programms 

.'als Beginn eines neuen, unverwechselbaren Individuums der 
menschlichen Art oezeichneh. Damit ist auch die natürliche 
Konstitution-des neuen Individuums als Glied des genus hu- · 
manum gegeben.» 
Er hat dann allerdings fortgefahren und gesagt: «Im Gegen- · 
satz zum Individuum ist die Person etwas absolut Unteilbares. 
Deshalb ist für den Beginn der menschlich~n Person mit der' 
These vom Beginn des menschlichen Individuums nichtsVer
bindliches ausgesagt. Die Frage nach (1em Beginn der 

,menschlichen Person halte ich für wissenschaftlich nicht be-
-antwortbar. Da im Vorkernstadium der Status des Individuums 
noch nicht gegeben ist,. ist dies .... ein Grund für eine unter
schiedliche Bewertung c:ler Kryokonservierung von Präem
bryonen und befruchteten Eizellen im Vorkernstadium.» 
Das war das wesentliche Ergebnis dieser Expertenbefragung. 
Nun zur Beurteilung der.drei noch zu diskutierenden Varian
ten: Rein von d'er Logik• und von der Verfassungssystematik 
her muss ich der Minderheit, die von Herrn Küchler angeführt 
wird, zugesteher, dass wohl am besten auf Gesetzesstufe ge-

regelt werden sollte. Wir. sollten es aus verfassungssystemati
schen Gründen bei den generellen Schranken, die für alle Me
thoden gelten und die im ersten Satz von Buchstabe cbis auf
gestellt sind, bewenden lassen. Nun sin.d wir hier aber nicht in 
einem Verfassungsseminar, sondern es geht neben Logik , 
auch eminent um Politik. · 
Herr Küchler; im Rahmen der ganzen öffentlichen Diskussion 
um die Fortpflanzungshilfe beim Menschen steht die Frage . 
der In-vitro-Fertilisation derart im Zentrum, dass es einfach 
nicht angeht, aus Gründen der V~rfassungslogik diese Frage 
einfach auf den Gesetzgeber abzuschieben. Ein solches Vor
gehen hätte zudem den schweren Nachteil, dass wir bei der 
Ausführungsgesetzgebung, die drfü1gt, in bezug auf dieses 
sehr delikate Problem noch einmal ganz von vorne beginnen 
müssten. 
Ich stirnme Ihnen zwar durchaus zu - und nehme damit auch · 
Bezug auf das Votum von Herrn Danioth -, dass sich uns im 
Ranmen der Fortpflanzungshilfe noch andere, ähnlich 
l:!Chwere ethische Probleme stellen wie die In-vitro-Fertilisa
tion. Gerade das Beispiel der heterologen Insemination stellt 
rein von der Ethik her zweifellos mindestens so schwerwie
gende Probleme wie die Frage der Befruchtung ausserhalb · 
des Körpers der Frau; insofern hat der Ansatz von Herrn Küch
ler einiges für sich. 'Wir kommen aber nichrum die Frage der 
In-vitro-Fertilisation herum, selbst wenn wir zugestehen müs
sen, dass die lnWative zu dieser Frage selber auch keine Stel~ 
lungnimmt. · 
Die Ausführungsgesetzgebung drängt. Wir haben heute auf 
diesem Gebiet eine sehr unerfreuliche Lage. Sie wissen, dass 
restriktive kantonale Gesetze vom- Bundesgericht korrigiert• 
worden sind. Ich erinnere an den St. Galler Fall. Ein ähnliches 
Gesetz ist aber i.m Kanton Basel-Stadt vom Volk gutgeheissen 
worden. Die Kantone erwarten zu Recht, dass der Bundesge
setzgeber nun möglichst rasch die nötigen Entscheide trifft. 
Aus diesen Gründen empfehle ich Ihnen, die Minderheit von 
Herrn Küchler abzulehnen. Sie würde die Ausführungsgesetz- · 
gebung, nachdem wir uns derart intensiv mit dieser heiklen 
Frage befasst haben, ung!3bührlich verzögern. 
Der Bundesrat ist mit der Mehrheit der Kommission der Mei
nung, dass in diesen yerfagsungsrechtlichea Sqhranken - die 
Verfahren ·der Fortpflanzungshilfe sollen nur iils letztes Mittel 
zur Ueberwindung der Unfrut;:htbarkeit·Anwendung finden -
auch eine Grundaussage bezüglich der In-vitro-Fertilisation 
enthalten ist, und zwar im Sinne der Zulässigkeit. Die Details, 

. sind im Gesetz zu regeln. · · ' . · 
Herr Ständerat Piller hat Ihnen die, Gründ~ im einzelnen darge
legt. Im Vordergrund stehtdie Ueberlegung, welche die medi
zinischen Experten übereinstimmend angestellt haben, dass 
sich die verschiedenen Methoden sehr rasch entwickeln und 
dass es besondere Bedenken erweckt, wenn wir nuh Details 
einer dieser Methoden auf Verfassungsstufe rege_ln; . das 
spricht sicher für die Mehrheit. · · · 
Ich muss Ihnen allerdings sagen, dass ich mir im Hinblick auf 
die heutige Sitzung die Mühe genommen. habe, noch einmal 
die verfassungsrechtliche Literatur durchzusehen. Ich habe 
dabei zur ~enntnis nehmen müssen, dass in der heutigen 

. · Lehre die Auffassung vorherrscht, dass sich rein sachlogisch 
nicht einwandfrei feststellen lässt, was in die Verfassung ge
hört und was unbedingt auf Gesetzesstufe zu regeln ist Pro- · 
fessor Aubert beispielsweise 'Sagt in seinem «Bundesstaats
recht», die Beurteilung der Bedeutung einer Norm ergebe sich 
nicht aus der Logik, sondern .aus Politik, Tradition und Ge
schichte. Auch Professor Eichenberger sagt; der hochab
strakte. Begriff «Verfassung» sei nicht scharf abgegrenzt. Er, 
könne .nach Ort und Zeit variieren, je nachdem, was in einer · 
Rechtsgemeinschaft, in einem. gegebenen Zeitpun~ als 
grundlegend und wesentlich angesehen werde. Daraus ergibt 
sich die Folgerung: Wenn das Parlament qer Meinung ist, 
dass es sioh bei der. Frage der Kryokonservierung bezie
hungs~eise der Details dieser Methode der Fortpflanzung um 
eine ganz zentrale politische und letztlich ethische Ent~chei
dung handelt, wird auc.h der Jurist nicht sagen können, dass 
zwingende sachlogische_ Gründe einer solchen Fiegelung in 
der Verfassung entgegenstünden. , . 
Ich möchte für den Fall, dass Sie sich für die Variante der Min- · 
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derheit 1 (Frau Meier Josi) entscheiden, noch eine Klarstellung 
vornehmen. Wir müssen wissen, dass es sich hier nicht um un
mittelbar anwendbares Verfassungsrecht handelt. Dafür fehlt 
es eindeutig an einer entsprechenden Sanktionsnorm. Wenn 
Sie diese Version aus den genannten Gründen beschliessen, 
handelt es sich eindeutig um einen Gesetzgebungsauftrag, 
cfer vom einfachen Gesetzgeber dann möglichst rasch zu rea
lisieren und mit den entsprechenden Sanktionsnormen zu ver
sehen ist. 
Schliesslich ist zuhanden der Redaktionskommission noch 
festzuhalten, dass man im Nationalrat den Begriff «Mutterleib» 
immer bewusst vermieden hat, und es ist daher auch im 

. zweiten Satz von Buchstabe cbis noch eine redaktionelle An
passung vorzunehmen. Man muss auch hier von «ausserhalb 
des Körpers der Frau» sprechen. 

Präsident: Wir stimmen ab. Zunächst stelle ich den Antrag der 
Mehrheit gegen jenen der Minderheit 1. In der definitiven Ab
stimmung stehen sich das Resultat der ersten Abstimmung 
und de.r Antrag der Minderheit II gegenüber. 

M. Gautler: Cette procedure de vote me parait anormale. La 
tradition et le reglement veulent qu'on oppose d'abord les 
deux minorites l'une a l'autre, et ensuite le resultat a la majorite „ de la commission. Sauf erreur de ma part, c'est ce que prevoit 
notre reglementetje nevois pas pourquoi on ne le suivrait pas. 

Präsident: Man kann sicher auf beide Arten vorgehen. Mir 
schiene es besser, wenn wir zuerst zwischen Mehrheit und 
Minderheit I wählten. Herr Gautier beantragt, dass wir zuerst 
zwischen Minderheit I und Minderheit II entscheiden. Der Rat 
scheint mit dem Vorschlag von Herrn Gautier einverstanden 
zu sein. ' 

Abstimmung- Vote 

Eventue/1-A titre preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit 1 
Für den Antrag der Minderheit II 

Definitiv- Definitivement 
Für den Antrag der Minderheit 1 
Für den Antrag der Mehrheit 

Abs. 2 Bst. d, e -Al. 2 let. d, e 

24Stimmen 
14Stimmen 

25Stimmen 
13Stimmen 

PIiier, 13erichterstatter: Der Nationalrat will neben der Leihmut
terschaft auch die Embryonenspende ausschliessen. Die Dif
ferenz ist eher akademischer Natur, da Embryonenspenden 
kaum je vorkommen. Ihre Kommission schliesst sich in dieser 
Differenz einstimmig dem Nationalrat an. 
Ich bitte Sie, so zu beschliessen. 

Angenommen -Adopte 

Abs. 2 Bst. f-AI. 2 /et. f 

Piller, Berichterstatter: Bei Buchstabe fwill der Nationalrat ver
hindern, dass mit Produkten aus Embryonen gehandelt wird; 
gedacht wird vor allem an Kosmetika. Die Streichung des Be
griffs «Erbgut» ist von selten der Wissenschaft angeregt wor
den. Nach ihnen hat ein solches Verbot keinen Sinn, weil es 
ein spezifisches Erbgut des Menschen, mit dem man Handel 
treiben kann, gar nicht gibt. Ihre Kommission kann sich dieser 
Widerlegung anschliessen und beantragt einstimmig Zustim
mung zum Beschluss des Nationalrates in Buchstabe f. 

Angenommen -Adopte 

Abs.3-Al.3 

Piller, Berichterstatter: Der Nationalrat beantragt hier folgen
, den Zusatz: Der Bund trägt beim Erlass der Vorschriften «der 

Würde. der Kreatur sowie der Sicherheit von Mensch, Tier und 
Umwelt Rechnung und schützt die genetische Vielfalt der Tier-

und Pflanzenarten». Unser Rat hat bei der Beratung dieses Ab
satzes 3 bereits auf diese Marschrichtung hingewiesen. Es' 
~ar für uns klar, dass der Gesetzesauftrag in Absatz 3 diese 
Leitplanken implicite beinhalten muss. Ihre Kommission 
erachtet den Zusatz des Nationalrates als sinnvolle Ergänzung 
und empfiehlt Ihnen einstimmig, so zu beschliesen. 

Angenommen -Adopte 

Präsident: Damit haben Sie in allen Differenzen dem National
rat zugestimmt. Aus formellen Gründen müssen Sie noch ei
ner Fristverlängerung zur Behandlung der Volksinitiative zu
stimmen. 

Zu~timm'fng-Adhesion 

An den Nationalrat-Au Conseil national 
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Gegen Missbr~uche , _ 
der Fortpflanzungs- und Gentechnologie 

· beim Menschen. Volksinitiative _ 
Contre l'application abusive 
des techniques de repll'oduction · 
et de manipulation genetique _ 
a l'espece humaine. Initiative populai.re 

Siehe Seite 450 hlervor- Voir page 450 ci-devant 
Beschluss des Nationalrates vom 21. Juni 1991 
Oecision du Conseil national du 21 juin 1991 

Sc{llussabstimmung- Vote final 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen ' 

An den Nationalrat-Au Conseil national 

36$timmen 
· 3Stimmen 

Schlussabstimmungen 



Bundesbeschluss 
über die Volksinitiative «gegen Missbräuche der 
Fortpflanzungs- und Gentechnologie beim Menschen» 

vom 21. Juni 1991 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Prüfung der am 13. April 1987 1> eingereichten Volksinitiative «gegen 
Missbräuche der Fortpflanzungs- und Gentechnologie beim Menschen», 
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 18. September 1989 !l, 
beschliesst: 

Art. 1 
1 Die Volksinitiative vom 13.April 1987 «gegen Missbräuche der Fortpflan
zungs- und Gentechnologie beim Menschen» wird Volk und Ständen zur Ab
stimmung unterbreitet. 
2 Die Volksinitiative lautet: 

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt: 

Art. 24octies 
1 Der Bund erlässt Vorschriften über den künstlichen Umgang mit menschli-
chem Keim- und Erbgut. , 
2 Er sorgt dabei für die Wahrung der Würde des Menschen und den Schutz 
der Familie. 
1 Namentlich ist untersagt, 

a. den Beteiligten die Identität der Erzeuger vorzuenthalten, sofern das 
Gesetz es nicht ausdrücklich vorsieht; 

b. gewerbsmässig Keime auf Vorrat zu halten und an Dritte zu vermitteln: 
c. gewerbsmässig Personen zu vermitteln, die für Dritte Kinder zeugen 

oder austragen; 
d. Keime ausserhalb des Mutterleibes aufzuziehen 1>; 
e. mehrere erbgleiche Keime oder Keime unter Verwendung von künst

lich verändertem menschlichem oder tierischem Keim- oder Erbgut zu 
züchten; 

f. Keime, deren Entwicklung abgebrochen worden ist, zu verarbeiten. 
oder Erzeugnisse, die aus solchen Keimen hergestellt worden sind, zu 
verkaufen1>. 

•> BBI 1987 II 1208 
2> BBI 1989 III 989 
1> Die Redaktionskommission stellt eine offensichtliche Differenz zwischen dem deut

schen bzw. italienischen und französischen Text fest. 
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Volksinitiative 

Art.2 
1 Gleichzeitig wird Volk und Ständ~n ein Gegenentwurf der Bundesversamm
lung zur Abstimmung unterbreitet. / 
2 Die Bundesversammlung schlägt vor, einen neuen Artikel 24oct1es mit folgen
dem Wortlaut in die Bundesverfass~ng aufzunehmen: 

Art. 24aavia 
1 Der Mensch und seine Uinwelt sind gegen Missbräuche der Fortpflan
zungs- und Gentechnologie ~eschützt. 
2 Der Bund erlässt Vorschriften über den -Umgang mit menschlichem Keim
und Erbgut. Er sorgt dabei f~r den Schutz der Menschenwürde, der Persön
lichkeit und der Familie und 111.sst sich insbesondere von den folgenden 
Grundsätzen leiten: ! 

a. Eingriffe in das Erbgut :von menschlichen Keimzellen und Embryonen 
sind unzulässig; ! 

b. Nichtmenschliches Keim- und Erbgut darf nicht in menschliches Keim
gut eingebracht oder m~t ihm verschmolzen werden; 

c. Die Verfahren der Fortpflanzungshilfe dürfen nur a~gewendet werden, 
wenn die Unfruchtbarkeit oder die Gefahr der Ubertragung einer 
schweren Krankheit nicht anders behoben werden kann, nicht aber um 
beim Kind bestimmte/ Eigenschaften herbeizuführen oder um For
schung zu betreiben. Die Befruchtung menschlicher Eizellen ausserhalb 
des Körpers der Frau ~ nur unter den vom Gesetz festzulegenden Be
dingungen erlaubt. Es dürfen nur so viele menschliche Eizellen ausser
halb des Körpers der Frau zu Embryonen entwickelt werden, als ihr so
fort eingepflanzt werd~n können. 

d. Die Embryonenspende:und alle Arten von Leihmutterschaften sind un-
zulässig. J: 

e. Mit menschlichem Keimgut und mit Erzeugnissen aus Embryonen darf 
kein Handel getrieben werden. 

f. Das Erbgut einer Pel'SQn darf nur mit ihrer Zustimmung oder aufgrund 
gesetzlicher Anordnung untersucht, registriert oder offenbart werden. 

g. Der Zugang einer Pe$n zu den Daten über ihre Abstammung ist zu 
gewährleisten. 

, Der Bund erlässt Vorschriften über den Umgang mit Keim- und Erbgut 
von Tieren, Pflanzen und anderen Organismen. Er trägt dabei der Würde 
der Kreatur sowie der SicJierheit von Mensch, Tier und Umwelt Rechnung 
und schützt die genetische :Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten. 

Art.3 i 

Die Bundesversammlung empfie~lt Volk und Ständen, die Volksinitiative zu 
verwerfen und den Gegenentwurfl'anzunehmen. 

1 

Ständerat, 21. Juni 1991 

Der Präsident: Hll.nsenberger 
Die Sekretärin: Huber 
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' 

Nationalrat, 21. Juni 1991 

Der Präsident: Bremi 
Der Protokollführer: Anliker 



Arrete federaI 
concemant !'initiative populaire 
«contre l'application abusive des te_chniques de reproduction 
et de· manipulation genetique a l'espece humaine» 

du 21 juin 1991 

L 'Assemblee federale de 1a Confederation suisse, 
VII !'initiative populaire «contre l'application abusive des techniques de reproduc
tion et de manipulation genetique a l'espece humaine», deposee le 13 avril 19871>; 
VII le message du Conseil federal du 18 septembre 19892>, 
arrete: 

Article premier 
1 L'initiative populaire. du 13 avril 1987 «contre l'application abusive des tech
niques de repr(?duction et de manipulation genetique a l'espece humaine» est 
soumise au vote du peuple et des cantons. 
2 Elle a la teneur suivante: 

La constitution fed6rale est compl6t6e comrne il suit: 

Art. 24oct1a 
1 La Conf6d6ration 6dicte des prescriptions sur !es manipulations du patrimoine 
reproducteur et g6n6tique humain. 
2 Elle veille par ll l assurer le respect de 1a dignit6 humaine et la protection de la 
famille. 
3 Il est notamment interdit de 

a. Cacher aux int6ress6s l;identit6 des g6niteurs, sauf si la loi le pr6voit 
express6ment; . 

b. Constituer par m6tier des r6serves d'embryons et les remettre l des tiers; 
c. Proposer par m6tier des personnes susceptibles de concevoir ou d'engen

drer des enfants pour des tiers; 
d. Proceder au d6veloppement de fretus hors du corps de la nwre3l; 
e. Proceder au d6veloppement soit de plusieurs embxyons humains de mame 

g6notype, soit d'embiyons qu'on a obtenus en utilisant du mat6riel genninal 
ou g6n6tique humain artificiellement modifi6 ou animal; 

f. Manipuler des embiyons ou des fretus hwruµns dont le d6veloppement. a 6t6 
interrompu ou commercialiser le produit de telles manipulations3>. 

1> FF 1987 II 1233 
2> FF 1989 m 94S 
3> La commission de r6daction constate une divergence manifeste entre le texte allemand 

resp. italien et le texte fnin~ 
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Initiative populaire 

Art..2 

' 1 Un contre-projet de l' Assemblee federale est soumis simultanement au vote du· 
peuple et des cantons. 
2 L' Assemblee federale propose d'introduire dans 1a constitµtion federale .un 
nouvel article 24 octies dont 1~ teneur est 1a suivante: 

Art.3 

Art.24-
1 _L 'homme et son environnement sont prot6g& contre les abus en mati~re de 
techniques de procr6atlon et de genie genetique. 
2 La Confederation edic:te des prescriptions concemant l'utilisation du ·patrimoine 
germinal· et genetique humain. Elle vellle par 1A l assurer la protection de la 
dignite humaine, de la personnalite et de la famille et se i:onfonnera notamnient 
aux principes suivants: . 

a. Les interventions dans le patrimoine genetique de gam~tes et d'embi:yons 
Jiumalns ne sont pas admisst1>les; · 

b. Le patrlmoine germinal et genetique non humain ne peut ßtre nl transfer6 
dans le patrlmoine germinal humain ni fusionne avec celui-ci; · 

c. Le recours aux methodes de procreation assistee n'est ·autorise que lorsque 
la sterilite ou le danger de transn_üssion d'une grave maladie ne peuvent ßtre 
ecart& d'une autre mani~re, et non pour developper chez l'enfant certaines 
qualit& ou pour faire de la recherche. La fecondation d'ovules humains 
hors du corps de la femme n'est autorisee qu'aux conditions pr6vues par la. 
loi. Ne peuvent ßtre de-.:elopp& hors du corps de la femme jusqu'au stade 
d'embryon que le nombre d'ovules huinains pouvant ßtre immediatement 
implantes: • . • 

d. Le don d'embryons et toutes les formes de maternite de; substitution sont 
interdits; · 

e. n ne· peut ßtre falt commerce du patrlmoine germinal humain et des 
produits resultant d'embryons; . 

f. Le patrimoine genetique d'une·personne ne peut ßtre analyse, enregistre et 
r6vele qu'avec le consentement de celle-ci ou sur la base d'une prescription 
legale; 

g. L'~ d'une personne aux donnees·relatives l son asc;endance est garantL 
• 3 La Confederation edicte des prescriptions. sur l'ut11isation du patrimoine germi

nal et genetique d'animaux, de plantes et d'autres organismes. Ce faisant, eile 
tient compte de la dignite de la cr6ature et de la securite de l'homme, de l'anlmal 
et de ,l'environnement; eile pro~ge aussi la multiplicite genetique des ~ 
anlmale et vegetale. . 

L' Assemblee federale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initialive 
et d'accepter le conlt"e-projet. 

Conseil des Etats, 21 juin 1991 

Le president: Hänsenberger 
La secretaire: Hutier 
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Conseil national, 21 juin 1991 
Le president: Bremi 
Le secretaire: _Anliker 




